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Vorwort der Bundesregierung

Vorwort der Bundesregierung

Durch das ,Bundesgesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen“ (BGBI.
Nr.837/1992) bekennt sich der Bund zu einem umfassenden Abbau bestehender
gesellschaftlicher, familiarer und wirtschaftlicher Benachteiligungen. Damit einher geht
die Verpflichtung der Bundesregierung, jedes zweite Kalenderjahr dem Nationalrat Gber
entsprechende MaRnahmen und Aktivitaiten zu berichten. Dabei sind folgende
MaRBnahmen der Ministerien zu beschreiben:

= MaRnahmen zur Schaffung von Einrichtungen, die es Frauen und Mannern
ermoglichen, ihre familiaren Verpflichtungen mit ihrer Berufstatigkeit zu
vereinbaren;

= Sozialpolitische MaRnahmen, die Benachteiligungen von Frauen in Hinblick
auf den Umstand, dass sie Mutter sind oder sein kbnnen, abbauen;

= Allgemeine MalRnahmen zur Existenzsicherung, vor allem fiir die Falle des Al-
ters, der Invaliditat und der Arbeitslosigkeit;

= MaRnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben;

= Aktive FrauenférderungsmalRnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen
(insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wissenschaft, Kunst und
Kunstférderung, Bildung).

In diesem Sinne dokumentiert das ,Bundesgesetz lber Berichte der Bundesregierung
betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen” (BGBI. 837/1992) die
Notwendigkeit und die gesetzten MalRnahmen zum schrittweisen Abbau von
gesellschaftlichen, familidaren und wirtschaftlichen Benachteiligungen. Der Bericht wird
seit 1992 veroffentlicht. Zur Erhebung der gesetzten Malnahmen und Aktivitdten
wurden die Bundesministerien und das Bundeskanzleramt um Meldung von im
Berichtszeitraum gesetzten externen MalRnahmen ersucht.
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Einleitung

Einleitung

Durch das ,Bundesgesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen“ (BGBI.
Nr.837/1992) bekennt sich der Bund zu einem umfassenden Abbau bestehender
gesellschaftlicher, familidrer und wirtschaftlicher Benachteiligungen und verpflichtete er
sich dazu, jedes zweite Kalenderjahr dem Nationalrat tber entsprechende MaRnahmen
und Aktivitaten zu berichten. Dabei sind nach § 2 Abs. 2 folgende MaRnahmen1l der
Ministerien zu beschreiben:

= Vereinbarkeit: MaBnahmen zur Schaffung von Einrichtungen, die es Frauen
und Mannern ermdglichen, ihre familiaren Verpflichtungen mit ihrer Berufsta-
tigkeit zu vereinbaren;

= Benachteiligungen: Sozialpolitische MaRBnahmen, die Benachteiligungen von
Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mitter sind oder sein kdnnen,
abbauen;

= Soziale Sicherheit: Allgemeine MalRnahmen zur Existenzsicherung, vor allem
fir die Falle des Alters, der Invaliditat und der Arbeitslosigkeit;

= Gleichbehandlung: MaRnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung im
Arbeitsleben;

= Aktive Frauenférderung: Aktive FrauenforderungsmalRnahmen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen (insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wissen-
schaft, Kunst und Kunstférderung, Bildung).

Das ,,Bundesgesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen” (BGBI. Nr. 837/1992)
ist in Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgesetz liber das unterschiedliche
Pensionsantrittsalter von Frauen und Mannern zu sehen (vgl. Bundesverfassungsgesetz
Uber unterschiedliche Altersgrenzen von méannlichen und weiblichen Sozialversicherten
BGBI. Nr. 832/1992). 1992 wurde festgelegt, dass unterschiedliche Altersgrenzen
weiblicher und mannlicher Versicherter zuldssig sind, wie auch die Angleichung des
niedrigeren Frauenpensionsantrittsalters an jenes der Manner: Fir Frauen im ASVG-
System, Gewerbetreibende und Bauerinnen wird das gesetzliche Pensionsantrittsalter

L Fir den gegenstandlichen Bericht wurden ausschlieBlich jene MalRnahmen der Ressorts erhoben, die nach auRen wirken
(“externe” MaRnahmen). Demgegeniber ist der Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenférderung im
Bundesdienst Gegenstand des "Bundes-Gleichbehandlungsberichts", dessen gesetzliche Basis § 12a des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes (BGBI. Nr.100/1993 idgF) sowie die Verordnung der Bundesministerin fir
Frauenangelegenheiten (BGBI. Nr.774/1993) sind.
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ab 2024 schrittweise bis 2033 von bisher 60 Jahren auf 65 Jahre angehoben und damit
an jenes der Manner angeglichen;” die vorzeitige Alterspension wird bereits ab 2019
schrittweise angeglichen.3 Begriindet wird der Aufschub der Pensionsaltersangleichung
bzw. der im Gesetz vorgesehene Stufenplan damit, dass die schematische und sofortige
Gleichstellung von Frauen und Mannern nicht dem Gleichheitsgrundsatz entsprache und
der Schutz des Vertrauens der weiblichen Versicherten in eine tber Jahrzehnte geltende
Differenzierung Vorzug habe.*

Ziel des Bundesverfassungsgesetzes Uber unterschiedliche Altersgrenzen von
mannlichen und weiblichen Sozialversicherten ist deshalb die Aufrechterhaltung des
niedrigeren  Regelpensionsalters flir Frauen, solange dies aufgrund der
gesellschaftlichen, familidaren und 6konomischen Benachteiligung erforderlich ist. Denn
bis heute ist die faktische Gleichstellung — gesellschaftlich und wirtschaftlich — nicht
Realitdt. Das Problem liegt tiefer als in einer bloRen Angleichung des
Pensionsantrittsalters, namlich in der anhaltenden Benachteiligung von Frauen im
Erwerbsleben und (dadurch bedingte) durchschnittlich niedrigeren Pensionsleistungen.
Die Notwendigkeit der besseren Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt betrifft
dabei den gesamten Erwerbsverlauf — insbesondere die Haupterwerbsphase, in der
etwa auch Kinder zu betreuen sind, aber auch die (Wieder-)Eingliederung alterer
Arbeitnehmerinnen. Frauen kénnen im Alter erst dann langer im Arbeitsmarkt (und auf
entsprechend gut bezahlten Arbeitsplatzen) verbleiben, wenn es tatsachlich gelungen
ist, sie Uber den gesamten Erwerbsverlauf gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren und
bestehende Barrieren jedweder Art abzubauen. So ist die Einkommensschere noch nicht
geschlossen — der ,Gender Gap“ erstreckt sich als Ergebnis typischer
Frauenerwerbsverldufe (Ausfallzeiten, Teilzeitarbeit, etc.) bis ins Pensionssystem.
Frauen sind darliber hinaus weiterhin einer Mehrfach-Belastung ausgesetzt, eine
vollstandige Gleichbehandlung von Frauen und Mannern ist bis dato nicht umgesetzt. Es
gilt somit, die Benachteiligungen fiir Frauen wahrend des Erwerbslebens auszugleichen.

§ 1 Bundesverfassungsgesetz Uber unterschiedliche Altersgrenzen von mannlichen und weiblichen Sozialversicherten,

BGBI. Nr. 832/1992.

§ 2 Bundesverfassungsgesetz liber unterschiedliche Altersgrenzen von mannlichen und weiblichen Sozialversicherten,

BGBI. Nr. 832/1992.

* Betroffen von der Anhebung des Pensionsantrittsalters sind Frauen ab dem Geburtsdatum 2. Dezember 1963; fir Frauen,
die ab 2. Juni 1968 oder spater geboren wurden, gilt dann eine Altersgrenze von 65 Jahren. Fir weibliche Beamte gilt dies

schon jetzt (vgl. § 13 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979).
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In diesem Sinne dokumentiert das , Bundesgesetz Uber Berichte der Bundesregierung
betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen” (BGBI. 837/1992) die
Notwendigkeit und die gesetzten MalRlnahmen zum schrittweisen Abbau von
gesellschaftlichen, familidaren und wirtschaftlichen Benachteiligungen. Der Bericht wird
seit 1992 veroffentlicht. Seit dem Bericht 2009/2010 wird fiir die MaBnahmenerfassung
von Seiten der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts ein eigens dafir
entwickeltes Erhebungsblatt verwendet. Dies soll die Vergleichbarkeit der MaRnahmen
und der Meldungen seitens der Ressorts sicherstellen. In den vergangenen
Berichtszeitraumen wurden darlber hinaus folgende Schwerpunktthemen gewahlt und
gesondert prasentiert:

= 2007/08 Madchen

= 2009/10 Arbeitsmarkt

= 2011/12 Gender Budgeting

= 2013/14 Soziodkonomische Situation von Frauen

Es gilt darauf hinzuweisen, dass Gegenstand der Berichte ausschlieBlich sogenannte
,externe” MalRBnahmen” sind, die seitens der Ministerien und des Bundeskanzleramtes
im jeweiligen Berichtszeitraum nach aulRen gesetzt wurden. Interne MalRnahmen zur
Frauenforderung werden nicht in den Bericht aufgenommen. In den vorliegenden
Bericht wurden dartber hinaus ausschlielllich jene MaBnahmen aufgenommen, die
wahrend des Erhebungszeitraums initiiert oder weitergefiihrt wurden und die explizit
Frauen oder die Forderung der Gleichstellung betreffen. Es werden die einzelnen
MalBnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramtes entlang bestimmter
Kategorien und Kriterien beschrieben, um mdoglichst umfassende und vergleichbare
Informationen zu erhalten. Die Tragweite der berichteten MalRnahmen ist sehr
unterschiedlich und reicht von der Verdffentlichung von Berichten, (iber
Gesetzesdanderungen bis zu mehrjahrigen Férderungsprogrammen.




Einleitung




1 MaBnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

1 Mallhahmen der Bundesministerien und des
Bundeskanzleramts

In diesem Teil des Berichts erfolgt eine detaillierte Darstellung der fir den
Berichtszeitraum 2015-2016 von den Ministerien und dem Bundeskanzleramt
gemeldeten externen MaRnahmen. Es folgt eine Beschreibung und Kategorisierung der
gemeldeten MalRnahmen ohne jegliche Evaluierung bzw. Bewertung. Bezugnahmen auf
die einzelnen Ministerien oder das Bundeskanzleramt erfolgen unter Verwendung der
Akronyme. Eine Erklarung findet sich im Abklrzungsverzeichnis.

1.1  Ergebnisse der Erhebung fiir die Mallnahmen 2015-2016

Methodik

Die hierin erfolgte Darstellung der in den Jahren 2015 und 2016 gesetzten Aktivitdten
zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen erfolgt anhand der von den Ministerien
gemeldeten MalRnahmen. Dabei werden ausschlieflich externe MalBnahmen

bericksichtigt. Nicht behandelt werden etwaige interne MaRnahmen der Ministerien,
periodenfremde MaRknahmen, Malknahmen anderer Akteurinnen (z.B. Lander,
Gemeinden, NGOs, AMS, etc.), soweit diese nicht zusammen mit den Ministerien
gesetzt wurden, und nicht gemeldete (und daher im Rahmen des Berichts nicht erfasste)
Malnahmen. Zu beachten ist, dass in einigen Kategorien moégliche Mehrfachnennungen
zu Uberschneidungen in den ausgewerteten Bereichen fiihren kénnen und somit die
Anzahl der Meldungen nicht mit der MalRnahmenanzahl libereinstimmen muss.
Anhand vorgefertigter Erhebungsblatter wurden die Bundesministerien und das
Bundeskanzleramt im Dezember 2016 ersucht, eine Aufstellung ministerieller
MalBnahmen zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen fiir den Berichtszeitraum
2015/2016 zu veranlassen. Diese beinhaltet folgende Eckdaten:

= Titel der jeweiligen externen MalRnahme,

= |nhalt,

= Ziele und Ergebnisse,

= Zielgruppe,

=  Themenkreis,

= MaRnahmenart,

= Zeithorizont,

=  Budget,

= Finanzierung,

= Evaluierung.




1 MaRnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

Ergebnisse

Wie viele MaBnahmen wurden fur den Berichtszeitraum 2015-2016 gemeldet bzw.
evaluiert?

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden von Seiten der Ministerien insgesamt 267
MalRnahmen gemeldet. Nach Ausscheiden periodenfremder, doppelt gemeldeter bzw.
ausschlieBlich fur den 6ffentlichen Dienst vorgesehener Mallnahmen wurden insgesamt
216 externe Malnahmen zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen fiir den
Berichtszeitraum 2015 und 2016 in den vorliegenden Bericht aufgenommen. Somit ist
im Vergleich zu dem in der letzten Periode gesetzten Mallnahmenvolumen (im
Vergleich: 246 MaRnahmen im Berichtszeitraum 2013/14) ein Riickgang zu verzeichnen.
Im Vergleich zu den Vorgadngerzeitraumen lasst sich jedoch ein Anstieg feststellen (im
Vergleich: 201 MalBnahmen im Berichtszeitraum 2011-12, 213 Malnahmen im
Berichtszeitraum 2009-10 und 172 Malnahmen im Berichtszeitraum 2007-2008)
(vgl.Abbildung 1).

Abbildung 1 Uberblick iiber die Anzahl der MaRnahmen im Zeitverlauf

Anzahl der MaRnahmen
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Quelle: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: BERICHT BETREFFEND DEN ABBAU VON BENACHTEILIGUNGEN
VON FRAUEN 1995-1996 S. 8; 1997-1998 S. 4; 1999-2000 S. 11F; 2001-2002 S. 12; 2003-2004 S. 5;
2005-2006 S. 15; 2007-2008 S. IV; 2009-2010 S. 11; 2011-2012 S. 11.; 2013-2014 S. 71

Analyse nach Zielgruppen

Im standardisierten Erhebungsblatt waren Zielgruppen pro MalBnahme zu beschreiben;
eine kategorische Zuordnung war nicht vorgegeben. In der Folge wurde der Versuch
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1 MaRnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

einer Gliederung unternommen. Dabei ist anzumerken, dass sich MaBnahmen oftmals
nicht an eine Zielgruppe allein richten. Darliber hinaus sind die gemeldeten MaRRnahmen
allein schon themenbedingt frauenorientiert, wobei sich manche primar ausschlieflich
an Frauen und andere an Frauen und Manner richten. Diese Zielgruppen wurden somit
nebst anderen Zielgruppen mehrfach genannt.

Tabelle 1 MaBnahmen nach Zielgruppen

Zielgruppe Anzahl
Frauen (allgemein) 78
Frauen und Manner 66
Mitarbeiterlnnen von Organisationen 44
(interessierte) Offentlichkeit 41
Madchen/ Schiilerinnen 33
Multiplikatorinnen 27
Miitter und/oder Vater/ Eltern 26
Von Gewalt Betroffene 25
Forscherlnnen 23
M.i.glrantinnen/ Muslimas/ Drittstaatsange- 11
horige

Unternehmerinnen "
Altere Frauen 10
Arbeitnehmerlnnen/ Berufstatige 9
Arbeitslose/-suchende 7
Lehrerlnnen 6
Kiinstlerlnnen 3
Politikerlnnen 3
Pflegepersonen 1
Menschen mit Behinderungen 1

Quelle: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Filtert man die eingegangenen Meldungen nach den in den Erhebungsblattern
angefiihrten Zielgruppen, so scheinen in den Jahren 2015 und 2016 am haufigsten
neben der zu erwartenden Vielfachnennung der Zielgruppe Frauen (78 Nennungen)
auch MaRnahmen auf, die sich sowohl an Frauen als auch Manner (66 Nennungen)
richten (vgl. Tabelle 1 bzw. Abbildung 2). Der Fokus auf die Zielgruppe Manner scheint
somit gestiegen zu sein; Dies kann zum einen ein Resultat der verstarkten Umsetzung
der Gender Mainstreaming-Strategie sein, zum anderen Zeichen eines
Paradigmenwechsels in der Offentlichkeitsarbeit.

11



1 MaRnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

Abbildung 2 MaBnahmen mit Zielgruppe Frauen vs. Zielgruppe Frauen und Manner

Zielgruppe Frauen vs Zielgruppe Frauen und Manner

M Frauen + Manner

M Frauen

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Wie in Abbildung 3 dargestellt, richtet sich die Mehrheit der MaRBnahmen an
MitarbeiterInnen verschiedenster Institutionen oder Organisationen (meist von Stellen
mit Multiplikatorinnenfunktion; 44 Nennungen), die interessierte Offentlichkeit (41
Nennungen), Madchen/Schilerinnen (33 Nennungen), Eltern (26 MaRnahmen), von
Gewalt Betroffene (25 Nennungen) und im Forschungsbereich/in der Wissenschaft
tatige Personen (23 Nennungen).

Abbildung 3 MaRnahmen nach Zielgruppen

Zielgruppen der MaBnahmen

0,7%
0,7%
0,2%
0,2%

2,1% M Pflegepersonen
1,6% B Menschen mit Behinderungen
B Kiinstlerinnen
18,4% m PolitikerInnen
4,7%  m Berufstatige
M Lehrerinnen
B Arbeitslose/-suchende
m Altere
B Unternehmen
H Migrantinnen
H Schilerlnnen
M Madchen
m Forscherlnnen/Wissenschaft

m von Gewalt Betroffene

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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1 MaBnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Zielgruppenbeschreibung um eine
subjektive Einschatzung handelt. Letzteres betrifft sowohl die Zielgruppenbeschreibung
durch die einmeldenden Stellen als auch die darauf basierende Auswertung und
Kategorisierung.

Analyse nach Themenkreisen

Im Erhebungsblatt konnte jede MalRnahme einem oder mehreren Themenkreisen nach
dem ,Bundesgesetz zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen” (BGBI. 837/1992)
zugeordnet werden. Dabei orientierten sich die im Erhebungsblatt angefiihrten
Themenvorschldge an den Bereichen, in denen nach gesetzlichem Auftrag ein Abbau der
Benachteiligungen von Frauen untersucht werden soll. Somit konnten die MaBnahmen
folgenden flinf Kategorien zugeordnet werden:

= "Vereinbarkeit”,

= "Benachteiligungen",

= "Soziale Sicherheit",

= "Gleichbehandlung"

= "Aktive FrauenfordermaBnahmen"

Die Themenkreise sind in Tabelle 2 naher dargestellt. Der letzte Themenkreis — , aktive
Frauenférdermallnahmen” -  weist aufgrund der damit verbundenen
MalBnahmenvielfalt eine weitere Untergliederung in elf verschiedene gesellschaftliche
Teilbereiche auf und fallt in der Folge unverhaltnismaRig groBer als die anderen
Themenkreise aus (vgl dazu auch Abbildung 4).

13



1 MaRnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

Tabelle 2 MaRnahmen nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MalRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit 42
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Be-
nachteiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie 3
Mutter sind oder sein konnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine MalRnahmen fiir Frauen zur Existenz-
sicherung, vor allem fiir die Félle des Alters, der Invaliditdt und der 26
Arbeitslosigkeit

Gleichbehandlung: Malnahmen zur Durchsetzung der Gleichbe-

handlung im Arbeitsleben 80

Aktiye FrauenférderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen 402

Bereichen und zwar:
Schulische und berufliche Bildung 55
Arbeitsmarkt 68
Wohnen 12
Gesundheit 26
Mobilitat 10
Sexismus/ Gewalt 56
Gleichberechtigte Lebensformen 27
Wissenschaft 36
Kunst und Kunstférderung 14
Politik 24
Offentlicher Dienst 30
Sonstige MaBnahmen 44

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Wie in Tabelle 2 dargestellt, sprechen teilweise mehr Mallnahmen bestimmte
Teilbereiche des Themenkreises ,aktive Frauenforderung” an als die anderen
Themenkreise (vgl. Position der Themenkreise ,Vereinbarkeit”, ,Benachteiligungen” und
,Soziale Sicherheit”). Stellt man die Teilbereiche der ,aktiven Frauenférderung” den
Themenkreisen gleich, so ist der Teilbereich ,Gleichbehandlung im Arbeitsleben” (68
Zuordnungen) der meistgewdhlte Bereich, gefolgt von ,Sexismus/Gewalt” (56
Zuordnungen) und ,,Bildung” (55 Zuordnungen).

Abbildung 4 zeigt, dass in den Jahren 2015 und 2016 die meisten MalBnahmen dem
Teilbereich der ,aktiven Frauenforderung” (402 Zuordnungen) zugeordnet wurden. In
den Themenkreisen ,Gleichbehandlung”, ,Vereinbarkeit, , Benachteiligungen” und
»Soziale Sicherheit” wurden jeweils 80, 42, 31 und 25 Zuordnungen vorgenommen. Da
sie unverhaltnismalig ausschlagen wirden (vgl. Abbildung 4), werden die Teilbereiche
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des Themenkreises ,aktive Frauenférderung” in den Folgegrafiken als gleichwertig mit
den Themenkreisen dargestellt.

Abbildung 4 Prozentuale Themenkreisverteilung

Prozentuale Themenkreisverteilung

M Soziale Sicherheit
B Benachteiligungen
B Vereinbarkeit

m Gleichbehandlung
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(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Die Verteilung der Themenkreise und Teilbereiche wird in Abbildung 5 sowohl im
Hinblick auf die numerische als auch auf die prozentuale Verteilung dargestellt.
Themenkreise und Teilbereiche wurden in der Wertung gleich behandelt. Abbildung 5
illustriert, dass innerhalb der ,,aktiven Frauenforderung” die MaBnahmen am haufigsten
den Teilbereichen ,Arbeitsmarkt” (68 Malnahmen), ,Sexismus und Gewalt” (56
Malnahmen), ,schulische und berufliche Bildung” (55 MaRnahmen) sowie
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,Wissenschaft” (36 MaRnahmen), ,Offentlicher Dienst” (30 MaRnahmen) und
»Gleichberechtigte Lebensformen” (27 MaRnahmen) zugeordnet wurden. ,Sonstige
MalBnahmen“ machen ebenso einen hohen Anteil aus (44). In sechs Fallen wurde keine

Angabe gemacht.

Abbildung 5 Verteilung der MaRnahmen nach Themenkreis und Teilbereich
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Was die einzelnen Ministerien betrifft, so fallen deren Aktivitaten in den einzelnen
Themenkreisen bzw. Teilbereichen sehr unterschiedlich aus. Beinahe die Halfte aller
Themenkreisaktivitaten ist dem BMGF zuzuordnen. In prozentueller Hinsicht sind das
BMLVS, das BMF, das BMI, das BMVIT, das BMB, und das BMLFUW am wenigsten stark
vertreten. Dies ist in Abbildung 6 dargestellt, ist aber nicht gleichzusetzen mit der
Malnahmenzahl pro Ministerium, da pro MaRBnahme mehrere Themenkreise oder
Teilbereiche ausgewahlt werden konnten. Unter anderem konnte dies Rickschliisse auf
die Diversitat der MaRnahmen bestimmter Ministerien zulassen. Ein Vergleich mit der
getatigten MalRnahmenanzahl ist jedenfalls notwendig und der Ordnung halber in
Abbildung 6 integriert, wobei auch hier anzumerken ist, dass Zahlen alleine keine
Aussagen lUber MaBnahmengréRen zulassen.

Abbildung 6 MaRnahmen nach Themenkreis/Teilbereich
vs. nach MaBBnahmenzahl

Verteilung Minvivs}tvsrien nach Themenkreis/Teilbereich
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Die Aufteilung der ministeriellen Mallnahmen in den Themenkreisen ist in Abbildung 7
dargestellt.

Abbildung 7 Themenkreis/Ministerium
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Anhand von Abbildung 7 wird ersichtlich, dass BMGF, BMASK und BMEIA zu zwei Drittel
mit ihren MaBnahmen den Themenkreis ,,aktive Frauenforderung” ansprechen. Beinahe
dasselbe gilt fiir den Themenkreis ,Vereinbarkeit wo ungefdahr zwei Drittel der
Zuordnungen von BMASK, BMGF wund BMFJ) ausgehen. Auch in puncto
»,Benachteiligungen” und ,Sozialer Sicherheit” kommen mehr als zwei Drittel bzw. mehr
als 90% der MaRnahmenzuordnungen von BMGF und BMASK. Lediglich im Themenkreis
»,Gleichbehandlung” zeichnet sich ein anderes Bild ab: Hier gehen zwei Drittel der
Zuordnungen von BMGF, BKA, BMFJ und BMWFW aus. Mehr als fiinf Ministerien — also
zumindest die Halfte der Ministerien — haben in den Themenkreisen ,Soziale Sicherheit”
und ,,Benachteiligungen” im Berichtszeitraum keine MalRnahmen gesetzt.

Analyse nach Art der MaBRnahmen

Im Erhebungsblatt wurde eine Zuordnung der MaRnahmen nach der Art der gesetzten
Malnahme getroffen, wobei in die Kategorien ,Legislative MaRnahmen®, , Beratungs-
und Qualifizierungsmaflnahmen®, ,Subventionen, Preise, Stipendien”,
,Forschungsférderung”, , Offentlichkeitsarbeit” und ,Sonstiges” unterteilt wurde. Die
von den Ministerien fiir 2015-2016 gemeldeten MaRnahmen umfassen wie auch in den
Vorjahren ein breites Spektrum unterschiedlicher Handlungsbereiche, was dem in
diesem Bericht gewadhlten breiten Ansatz der vielfaltigen Benachteiligungsebenen und
daraus resultierenden vielfaltigen Handlungsoptionen entspricht.

Tabelle 3 MaRnahmen nach Art der MaRnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative Malinahmen %
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 84
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 31
Forschungsforderung 13
Offentlichkeitsarbeit 79
Sonstiges 57

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Eine Aufgliederung zeigt, dass in den betrachteten beiden Jahren — wie auch schon in
den Jahren zuvor — ein deutlicher Schwerpunkt auf den Bereichen ,Beratungs- und
QualifizierungsmaRnahmen”“ (84 Nennungen) und ,Offentlichkeitsarbeit* (79
Nennungen) lag. Dies unterstitzt die These, dass einerseits bessere Qualifikationen und
andererseits ein deutlicheres Problembewusstsein zum Bestehen einer Benachteiligung
(sowohl in den betroffenen Gruppen als auch in der breiten Offentlichkeit) als wichtige
Ansatzpunkte zur Verringerung ebendieser Benachteiligung erkannt werden. Sehr haufig
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wurde keine Prazisierung getatigt, und die MalRnahme als ,sonstige” deklariert (57
Nennungen). Erst dann kommen ,Legislative MalRnahmen” (36 Nennungen). In den
Bereichen ,Subventionen, Preise und Stipendien” wurden 31 MaBnahmen gemeldet,
lediglich 13 MaRnahmen fallen in den Bereich der ,Forschungsférderung”. Die
prozentuale Aufteilung ist in Abbildung 8 dargestellt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass
MaBnahmen teilweise mehrfach kategorisiert werden konnten und das numerische
Ergebnis nicht der GessamtmaRBnahmenanzahl entspricht.

Abbildung 8 MaBnahme nach Art der MaBnahme

MafRRnahmen nach MaRhahmenart

M Legislative
19%
0 B Beratung/Qualifikation

B Subventionen, Preise, Stipendien
M Forschungsforderung

26% N
Offentlichkeitsarbeit

Sonstiges

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Analyse nach zeitlicher Zuordnung der MaBRnahme

In zeitlicher Hinsicht lassen sich die MaRRnahmen betreffend den Abbau der
Benachteiligungen von Frauen nach ihrem Startzeitpunkt in neue und laufende
MalBnahmen unterscheiden, wobei bei ersteren der Beginn der MalRnahme in den
betrachteten Berichtszeitraum 2015-2016 fallt und laufende Malinahmen bereits vorher
lanciert wurden (vgl. dazu auch den Bericht betreffend den Abbau von
Benachteiligungen von Frauen fiir den Berichtszeitraum 2013-2014 bzw. die
Vorgangerberichte).
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Tabelle 4 MaBnahmen nach zeitlicher Zuordnung

Anzahl
Neu 79
Neu, unbefristet 35
Neu, befristet 44
Laufend 137
Laufend, unbefristet 101
Laufend, befristet 36
Befristet 80
Unbefristet 136

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Wie im Berichtszeitraum 2013/14 wurden auch diesmal Uberwiegend laufende
Malnahmen (137) gemeldet (etwa zwei Drittel der gemeldeten MaRnahmen); es gab —
wie in Abbildung 9 dargestellt — jedoch auch viele (79) neue MaRnahmen.

Abbildung 9 Zeitliche Einordnung der Mallnahmen
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(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Eine Unterscheidung in befristete und unbefristete MalRnahmen nach Laufzeit zeigt dass
im Berichtszeitraum 2015-2016 nicht ganz zwei Drittel der Malnahmen (ca. 63%)
unbefristet waren (vgl. Abbildung 10). Es lasst sich feststellen, dass neue MaRnahmen
Uberwiegend befristeter Natur waren (ca. 56%), wahrend laufende MaRnahmen eher

auf unbefristete Zeit ausgerichtet sind (ca. 74%).
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Abbildung 10 MaRnahmen nach zeitlicher Einordnung
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Analyse nach Budgetumfang

Seit der Berichtsperiode 2013/14 wird nebst einer allgemeinen Angabe der Kosten eine
Einordnung in einen Kostenrahmen abgefragt. Dieser Rahmen gibt einen Uberblick tiber
die mit den jeweiligen MaBnahmen verbundenen Kosten; es ist jedoch zu beachten,
dass er lediglich einen Rahmen aufzeigt. Daher und aufgrund der grundlegenden
Abgrenzungsprobleme im Bereich der Zurechenbarkeit von MalRnahmen, kann zum
jetzigen Zeitpunkt kein Gesamtbudget aller MalBnahmen zum Abbau der
Benachteiligungen von Frauen erstellt werden.

Tabelle 5 MaBnahmen nach Budgetumfang

Hohe des Budgets Anzahl
Unter € 10.000,- 63
€ 10.000,-bis € 100.000,- 55
€ 100.000,- bis € 1 Mio. 20
€ 1 Mio. bis € 10 Mio. 10
Uber € 10 Mio. 17
Keine Angabe 51

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Von den insgesamt 164 MaRnahmen mit Budgetangaben sind beinahe Dreiviertel (ca.
72%) im kleineren (bis € 10.000) bzw. unteren mittleren (bis € 100.000) Budgetbereich
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angesiedelt. Im mittleren Bereich (€ 100.000 bis € 1.000.000) finden sich immerhin noch
etwas mehr als ein Achtel der gemeldeten MaRBnahmen mit Budgetangaben; hoch
budgetierte Mallnahmen, die mit Giber einer Mio. Euro dotiert sind, machen ein knappes
Sechstel aus. Dies ist in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11 Budget pro MaBBnahme (exkl. k.A.)
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(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Rickschliisse auf die GroRe und Wichtigkeit einzelner MalRnahmen sind durch die im
Rahmen der Fragebogenerhebung getdtigten Aussagen — wie bereits erwdhnt — nicht
moglich. Vor allem bei den Angaben zum kleineren Budgetrahmen ist zu beachten, dass
es sich hierbei auch um ganzlich kostenneutrale Angaben handeln kann.

Analyse nach Finanzierungsform

Tabelle 6 Malnahmen nach Art der Finanzierung

Art der Finanzierung Anzahl
Eigenmittel 121
Ko-Finanzierung durch 77
EU-Mittel 11
Land und/oder Gemeine 11
Sc.m.stigg offentliche Mittel (andere 21
Ministerien, AMS,...)

Privatunternehmen 3
Sonstiges 32
Keine Angabe 37

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Im Betrachtungszeitraum wurden von den ministeriellen MaBnahmen zum Abbau der
Benachteiligungen  von Frauen, wo  Angaben vorliegen, Uberwiegend
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Eigenmittelfinanzierungen vorgenommen (ca. 56%). Der Rest wurde ko-finanziert. Es ist
zu beachten, dass teilweise (37 MalRnahmen) keine Angaben hinsichtlich
Finanzierungsform bzw. Mehrfachnennungen gemacht wurden (z.B. sofern es sich um
komplexe Ko-Finanzierungsprogramme handelt bzw. mehrere Akteurlnnen involviert
sind). Die genaue Aufteilung nach Eigenmittel- und Ko-Finanzierung ist in Abbildung 12
dargestellt.

Abbildung 12 MaRnahmen nach Art der Finanzierung

MafBnahmenfinanzierung
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(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Analyse nach Evaluierung der genannten MaBnahmen

In der betrachteten Berichtsperiode wurden Evaluierungen der externen MaRnahmen
durch die Bundesministerien haufiger durchgefiihrt als in der Berichtsperiode zum
Vorgangerbericht. Innerhalb der gemeldeten MaBnahmen wurde die Frage nach der
Durchflihrung einer Evaluierung in 89 Fillen mit "nein" und in 23 Fallen nicht
beantwortet. Gleichzeitig wurde haufiger als im Vorgangerbericht auf eine Angabe
verzichtet. Dies ist in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7 MaBBnahmen nach Art der Evaluierung

Anzahl
Qualitativ 37
Quantitativ 41
Qualitativ und Quantitativ 26
Keine Evaluierung 89
Keine Angabe 23

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Das Thema Evaluierung bleibt ein wesentliches Handlungsfeld. Mit zunehmender
Fokussierung darauf, dass nicht der Mitteleinsatz sondern der Output den Effekt und die
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Effizienz einer MalRnahme bestimmt (z.B. im Rahmen der wirkungsorientierten
Haushaltsfiihrung), riickt neben der effizienten Durchfiihrung der MaBnahme auch eine
gezielte Erfassung ihrer Resultate (also des MaRBnahmenoutputs, z.B. bestimmte Anzahl
an Frauen wurde gefordert bzw. reintegriert) in den Vordergrund. Auch wenn eine
Evaluierung nicht sofort durchgefiihrt wird oder durchfiihrbar erscheint, ist sie doch im
Hinblick auf eine aufgabenorientierte Steuerung unerldsslich. Lasst man die Tatsache
vorweg, dass die Halfte aller MaRnahmen nicht evaluiert oder diesbeziiglich keine
Angaben gemacht wurden, wurde — wie in Abbildung 13 dargestellt — in den meisten
Fallen entweder eine quantitative oder eine qualitative Evaluierungsmethode gewahlt.
Eine Praferenz ist lediglich marginal fiir die quantitative Methode abzuleiten (37 vs. 41
Evaluierungen). In deutlich weniger Féllen (26) wurde eine gemischte
Evaluierungsmethode angewendet.

Abbildung 13 MaRnahmen nach Art der Evaluierung
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(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

1.2 Vergleich mit den Vorjahresberichten

In Tabelle 8 ist die Anzahl der MaBnahmen pro Ministerien im Vergleich zwischen den
Erhebungsperioden 2011-2012, 2013-2014 und 2015-2016 dargestellt. Da sich die
Zusammensetzungen und inhaltlichen Schwerpunkte der Ministerien im Laufe der Zeit
verandern, ist die Vergleichbarkeit der Zahlen nur eingeschrankt moglich.

26



1 MaRnahmen der Bundesministerien und des Bundeskanzleramts

Tabelle 8 Uberblick iiber die Anzahl der MaRnahmen

Ressorts 2011-2012 2013-2014 2015-2016
Bundesministerium flir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 35 51 42
Bundesministerium flir Europa, Integration und AuReres 14 43 13
Bundesministerium fiir Bildung - 74 4
Bundesministerium fiir Familien und Jugend - 17 19
Bundesministerium fir Finanzen 0 5 2
Bundesministerium fiir Inneres 5 3 5
Bundesministerium fiir Justiz 7 8 11
Bundesministerium fiir Gesundheit und Frauen 2 2 66
Bundesministerium fiir Landesverteidigung und Sport 5 2 1
Bundesministerium fir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 8
Wasserwirtschaft 2 4
Bundesministerium fiir Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 10 - 25
Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie 8 7 7
Bundeskanzleramt 71 7 13
GESAMT 201 246 216

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF DEM BERICHT BETREFFEND DEN ABBAU VON

BENACHTEILIGUNGEN VON FRAUEN 2011-2012, S 124FF; 2013-2014, S. 71, AUSZUG AUS DER
FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Ein Vergleich auf Ebene der Bundesministerien zwischen der aktuellen und der letzten
Erhebungsperioden zeigt, dass sich die Gesamtanzahl der Malnahmen von 201 auf 246
erhoht und dann wieder auf 216 MalRnahmen reduziert hat. Diese Schwankung ist nicht
atypisch: Beim Vergleich der Gesamtzahl der MalRnahmen aller bisherigen Berichte zeigt
sich beispielsweise eine deutliche Verringerung der MalBnahmen von der
Berichtsperiode 1997-1998 (131) auf 1999-2000 (81).
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1.3 Zusammenfassende Darstellung

Fir den vorliegenden Bericht wurden 216 externe Mallnahmen der Bundesministerien
und des Bundeskanzleramts erfasst. Die beschriebenen Malnahmen sind von ihrem
Umfang und ihrer Tragweite hinsichtlich des Abbaus der Benachteiligungen von Frauen
sehr unterschiedlich. Sie umfassen beispielsweise die Publikation von Studien,
Gesetzesidnderungen, MaRnahmen im Bereich der Offentlichkeitsarbeit oder
Forderungsprogramme. Die meisten Nennungen kamen vom BMGF (66 Malknahmen)
gefolgt vom BMASK (42 MaRnahmen). Vom BMWFW wurden 25, vom
Bundesministerium fir Familien und Jugend 19, vom BMEIA 13 und vom BMJ 11
MaBnahmen gemeldet. Die restlichen Ministerien haben jeweils weniger als 10
Malnahmen beschrieben.

Die Verteilung der Themenkreise ergibt folgendes Bild: Rund 14% der Nennungen fallen
auf den Themenkreis ,Gleichbehandlung”. Ungefahr jede sechste MaBnahme (16%) ist
entweder eine MaRnahme aus dem Themenkreis ,Vereinbarkeit”, dem Themenkreis
»,Benachteiligung” oder dem Themenkreis ,Soziale Sicherheit”. Das wiederum bedeutet,
dass nicht einmal jede zehnte Malknahme diesen Themenkreisen im Einzelnen
zugeordnet werden kann (7% ,Vereinbarkeit”, 5% ,Benachteiligungen" und 4% ,Soziale
Sicherheit”). ,Aktiven FrauenférdermafRnahme“ wurden MaRnahmen zu 70%
zugeordnet. Die numerische Aufteilung nach Mallnahmen — wobei der Themenkreis
»aktive Frauenforderung” aufgrund seiner Dimension in seinen Teilbereichen
wiedergegeben wird — ist in Abbildung 14 dargestellt. Ersichtlich wird die Dominanz
gleichbehandlungs-, arbeitsmarkt-, bildungs- und antisexismus/antigewaltpolitischer
Malnahmen als auch die niedrige Zahl der MaRnahmen im Bereich Kunst, Mobilitat und
Wohnen. Betrachtet man die Férderungen von Kunstprojekten in allen Kunstsparten, die
sich nach den Kriterien Mann/Frau zuteilen lassen, so liegt das Verhaltnis
Manner/Frauen im Jahr 2016 bei 51 % zu 49 % (Anzahl der Férderungen) bzw. bei 53 %
zu 47 % (Hohe der zuerkannten Forderungsmittel). Wenn es auch in einzelnen
Kunstsparten Verbesserungsbedarf gibt, so ist die Gleichstellung von Frauen im Bereich
der Forderungsvergabe und liber alle Sparten gerechnet weitgehend durchgesetzt.
Rickschlisse auf die Grinde fiir die Themenverteilung sind jedoch nicht moéglich. Diese
konnen unter anderem sowohl im erhéhten/mangelnden Bedarf, starker/mangelnder
Prasenz auf der politischen Agenda aber auch darin, dass ein Themenkreis/Teilbereich
eher kleiner Mallnahmen und andere gréRer dimensionierte Mallnahmen beinhaltet,
liegen.
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Abbildung 14 Numerische Verteilung Themenkreise/Teilbereiche

Numerische Verteilung
Themenkreise/Teilbereiche

Gleichbehandlung
80 Arbeitsmarkt

keine Angabe

Sexismus/
Gewalt

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Im Themenkreis der ,,aktiven FrauenférdermalRnahmen” wurden folgende Zuordnungen
getroffen: Rund 17% der Zuordnungen entfallen auf den Teilbereich ,Arbeitsmarkt”,
gefolgt von ,Bildung” (14%) und ,Sexismus/Gewalt” (14%) bzw. ,sonstigen
FrauenforderungsmaBnahmen”  (11%). ,Wissenschaft“ und ,Gleichberechtigte
Lebensformen” sowie ,Offentlicher Dienst”, ,Gesundheit” und ,Politik“ machen jeweils
unter 10% der MalRnahmen aus. Die Nennung der (brigen Teilbereiche liegt zwischen
2% und 5%. Dies ist in Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 15 Prozentuale Verteilung aktiver FrauenforderungsmafBnahmen
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QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Verglichen nach MaBnahmenarten bekam die MaBnahmenart ,Beratungs- und
QualifizierungsmaBnahme”  die  meisten  Zuordnungen, gefolgt von den
MaRnahmenarten ,Sonstiges” und ,Offentlichkeitsarbeit”. Uberwiegend handelte es
sich bei den gemeldeten MaRnahmen um laufende MalRnahmen. Diese machten
beinahe zwei Drittel der im Bericht bericksichtigten MalRnahmen aus. Eine
Unterscheidung in befristete und unbefristete MaRRnahmen zeigt dariiber hinaus, dass
im Berichtszeitraum 2015-2016 nicht ganz zwei Drittel der MalBnahmen befristet waren.
Nicht unerwartet lasst sich feststellen, dass neue MalRnahmen (iberwiegend befristeter
Natur sind wahrend laufende MaRnahmen eher auf unbefristete Zeit ausgerichtet sind.

Von den MalRnahmen mit Budgetangaben sind etwas mehr als zwei Drittel im kleineren
bzw. unteren mittleren Budgetbereich angesiedelt; hoch dotierte MalRlnahmen, die mit
einem Budget von Uber einer Mio. Euro finanziert werden/wurden, machen beinahe ein
Sechstel aus. Dabei wurden die MaBnahmen, wo Angaben vorliegen, mehr als zur Halfte
aus Eigenmitteln der jeweiligen Ministerien finanziert. Der Rest wurde ko-finanziert.
Malnahmenevaluierungen steigen, immer noch wird jedoch die Halfte der MaBnahmen
nicht evaluiert (bzw. wird keine Angabe gemacht). Bei den Evaluierungen halten sich
guantitative und qualitative Messungen in etwa die Waage. Bei ca. einem Viertel der
evaluierten MaRBnahmen wurde ein gemischter Ansatz gewahlt.
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2 Mallnahmen der Ministerien

Nach einer Gesamtanalyse der von Bundesministerien und Bundeskanzleramt
gemeldeten MaBnahmen erfolgt eine Darstellung der MalRnahmen geordnet nach
Ministerium.

Pro Ministerium erfolgt ein Uberblick iiber Themenkreise und Art der MaRnahme. Dabei
ist zu berlcksichtigen, dass — wie bereits in Kapitel 1 erwdahnt — Mehrfachnennungen
moglich waren. Deshalb stimmt die Anzahl der Nennungen nicht notwendigerweise mit
der MalRnahmenanzahl Uberein. Abschlielend werden pro Ministerium die einzelnen
MalRnahmen aufgelistet. Ausfihrlichere Beschreibungen (gem. ausgefiilltem
Erhebungsblatt) finden sich in Anhang 2 MalBnahmenbeschreibungen.

2.1 Uberblick

Die Bundesministerien und das Bundeskanzleramt haben in unterschiedlicher
Ausfuhrlichkeit Gber ihre MaBnahmen zum Abbau der Benachteiligungen von Frauen
berichtet und dazu die entsprechenden Erhebungsblatter ausgefillt. Tabelle 9 gibt einen
Uberblick tiber die Anzahl der MaRnahmen, die in den Bericht aufgenommen wurden.

Tabelle 9 Uberblick iiber die Anzahl der MaRnahmen 2015-2016

Ressort MaRnahmen
Bundeskanzleramt 13
Bundesministerium flir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 42
Bundesministerium fiir Bildung 4
Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres 13
Bundesministerium fiir Familien und Jugend 19
Bundesministerium fur Finanzen 2
Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen 66
Bundesministerium fur Inneres 5
Bundesministerium fur Justiz 11
Bundesministerium fiir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 8
Wasserwirtschaft

Bundesministerium flr Landesverteidigung und Sport 1
Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie 7
Bundesministerium flir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 25
GESAMT 216

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: BUNDESMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT UND FRAUEN, AUSZUG
AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Insgesamt wurden fiir den ,Bericht der Bundesregierung betreffend den Abbau von
Benachteiligungen von Frauen” 216 MaBnahmen gemeldet, die den Berichtskriterien
entsprechen.

Die meisten Nennungen kamen dabei vom BMGF (66 Malinahmen), gefolgt vom BMASK
(42 MalBnahmen). Vom BMWFW wurden 25 MalBnahmen gemeldet. Des Weiteren
nannte das BMFJ 19 MalBnahmen und das BMEIA und das BKA je 13 MalBnahmen; die
anderen Ministerien nannten jeweils unter 10 externe Malnahmen. Dies ist in
Abbildung 16 dargestellt.

Abbildung 16 Verteilung der MaRnahmen nach Ministerien

Verteilung MaBnahmen/Ministerien

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

2.2 Bundeskanzleramt (BKA)

Vom Bundeskanzleramt wurden 13 MaBnahmen beschrieben. Im Erhebungsblatt
wurden die einzelnen MaRRnahmen nach Themenkreis und Art der MaBnahme erhoben.
Dabei ist zu beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der
Nennungen stimmt daher nicht mit der Anzahl der MaRnahmen (berein.
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Tabelle 10 MaRnahmen des BKA nach Themenkreisen

Themenkreis

Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kdnnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-
losigkeit

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben

12

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

17

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen

Gesundheit

oo (PN

Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung

Politik

Offentlicher Dienst

Sonstiges

w o|lo|lo | o

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS

(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Wie auch in den anderen Ressorts liberwogen ,aktive FrauenférderungsmaBnahmen®.

Ebenfalls sehr haufig konnten MaRRnahmen dem Themenkreis ,Gleichbehandlung”

zugeordnet

werden - dies ist wohl auf  die

Ansiedelung

der

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) im BKA zurlickzufiihren. ,Sozialer Sicherheit”
und ,Vereinbarkeit” konnte keine gemeldete externe MaBnahme zugeordnet werden,

»Benachteiligungen” eine. Die genaue Aufteilung ist in Abbildung 17 dargestellt, wobei

der Themenkreis ,,aktive Frauenférderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde.
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Abbildung 17 MaBnahmen des BKA nach Themenkreis/Teilbereich
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QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Die MaRnahmen des BKA wurden mehrheitlich als ,Beratungs- und
QualifizierungsmaBnahmen” konzipiert, teils jedoch auch als
,OffentlichkeitsarbeitsmaRnahmen®, »Sonstige MaRnahmen“ oder
»,Subventionen/Preise/Stipendien” (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11 MaBBnahmen des BKA nach Art der MaRnhahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Mainahmen 0
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 9
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 2
Forschungsforderung 0
Offentlichkeitsarbeit 7
Sonstiges 3

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

34



2 Malnahmen der Ministerien

Titel

Im Folgenden werden die MalRnahmen des BKA aufgelistet.

Beschreibung

»,Speed Dating mit Komponis-
tinnen”

Inhalt: Netzwerkveranstaltung zum Kennenlernen
von Komponistinnen mit Veranstalterlnnen, En-
sembleleiterinnen, Festivalleiterinnen und Ver-
lagsreprasentantinnen

Ziel: Starkung der 6ffentlichen Wahrnehmung des
Schaffens zeitgendssischer Osterreichischer Kom-
ponistinnen durch Erhéhung des Auffiihrungsan-
teils von Werken osterreichischer Komponistin-
nen im Konzert- und Festivalbetrieb sowie im Re-
pertoire osterreichischer Orchester und Ensem-
bles. Die Initiative wurde 2015 evaluiert.

Aktualisierung der Empfehlung
zur geschlechtsneutralen Aus-
preisung von  Friseurlnnen-
dienstleistungen

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat in Anleh-
nung an das diesbeziigliche Gutachten der
Gleichbehandlungskommission (GBK 111/62/10)
eine Empfehlung ausgearbeitet, die zur Informa-
tion, aber auch als Anleitung zur Gestaltung von
Preislisten dienen soll, die ausschlief3lich an die
tatsachlich erbrachte Leistung anknipfen. Diese
Empfehlung wurde 2016 aktualisiert.

Arbeitsstipendien fiir Filmkunst

Einflihrung von Arbeitsstipendien 2016 fiir mann-
liche und weibliche Filmschaffende: Mindestens
50% an Budget und Anzahl wird an Frauen verge-
ben. Hiermit soll fir Frauen vermehrt die Mog-
lichkeit geschaffen werden, noch vor der Projekt-
entwicklungsphase eine innovative Idee fir einen
Dokumentar-, Spiel-, oder Experimentalfilm zu
entwickeln und fiir diese Vorbereitung auch eine
finanzielle Unterstiitzung zu erhalten. Dauer: drei
Monate. Dotierung/Monat: EUR 1.300,00. Im letz-
ten Jahr konnten zehn Stipendien an Frauen und
zwei an Manner vergeben werden. Es ist geplant,
das Budget anzuheben.

Empfehlung der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft beziiglich se-
xueller Beldstigung in Fahrschu-
len

Auf Grund mehrerer Beschwerden (iber sexuelle
Beldstigungen im Zusammenhang mit der Ausbil-
dung in Fahrschulen hat die Gleichbehandlungs-
anwaltschaft eine Empfehlung erarbeitet, wie
dieses Problem in der konkreten Situation zu be-
waltigen ist. Diese Empfehlung wurde 2016 ak-
tualisiert.

Geschlechtergerechte  Vertei-
lung im Bereich Beirats und Ju-
rymitglieder der Kunst- und
Kultursektion

Die Kunst- und Kultursektion des BKA arbeitet eng
mit den beratenden Gremien zusammen. Zur
Vorberatung und Vorbereitung von Forderungs-
angelegenheiten sind fir die einzelnen Fachabtei-
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lungen der Kunst- und Kultursektion Beirate und
Jurys tatig. Erreicht werden soll eine speziell im
Hinblick auf das Geschlecht ausgewogene Vertei-
lung. AuBerdem sollen Frauen, die in den einzel-
nen Sparten als Expertinnen fungieren, verstarkt
in die Entscheidungsprozesse eingebunden wer-
den und als Expertinnen sichtbar gemacht wer-
den. In weiterer Folge soll dies zu einer ge-
schlechtergerechten Verteilung der Fordermittel
flhren.

Gutachten zum Thema ,,Beklei-
dungsvorschriften und Gender-
performance” und anschlie-
Rende Diskussionsveranstal-
tung flr Expertinnen

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann zur Kla-
rung spezieller Rechtsfragen Gutachten an exter-
ne Expertlnnen vergeben. Im Jahr 2015 wurde
das Gutachten ,Bekleidungsvorschriften und
Genderperformance” bei Univ. Prof.in Dr.in Elisa-
beth Holzleithner in Auftrag gegeben. Das Gut-
achten gibt mittels Darstellung konkreter Beispie-
le aus der Beratungspraxis der GAW und der 6f-
fentlichen Diskussion eine Antwort darauf, inwie-
fern Normen der Geschlechterperformance — wie
beispielsweise geschlechtsspezifische Dress Codes
oder kulturelle Konventionen von Weiblichkeit
und Mannlichkeit — zu Diskriminierungen auf
Grund des Geschlechts fiihren kénnen. Im Juni
2016 organisierte die GAW eine Diskussionsver-
anstaltung, zu der sie vor allem die Mitglieder der
drei Senate der Gleichbehandlungskommission
sowie interessierte Expertinnen einlud.

Handbuch zur Fallarbeit betref-
fend ,,Equal Pay”

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist Mitglied
bei Equinet, des Europaischen Netzwerks der
Gleichbehandlungsstellen
(www.equineteurope.org). Eine der Arbeitsgrup-
pen beschaftigt sich mit der Gleichstellung von
Frauen und Mannern, diese Arbeitsgruppe wurde
von einer Juristin der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft moderiert und geleitet. Im Jahr 2016 wur-
de ein Handbuch (EN) erstellt, welches Mitarbei-
terlnnen von Gleichbehandlungsstellen, Anwal-
tinnen und andere Juristinnen, die mit dem The-
ma befasst sind, in der konkreten Fallarbeit beim
Thema Lohndiskriminierung unterstiitzen soll
(How to build a case on Equal Pay,
http://www.equineteurope.org/Equinet-
Handbook-How-to-build-a-case-on-equal-pay).
Das Handbuch soll auf Deutsch tbersetzt werden
und die Grundlage fiir neue Informationsveran-
staltungen (Trainings, Seminare, Workshops) der
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Gleichbehandlungsanwaltschaft bilden.

Herausgabe von Freecards zur
Darstellung von im Gleichbe-
handlungsgesetz verponten
Diskriminierungsgriinden

Mit Unterstutzung einer externen Expertin wur-
den Freecards als neues Informationsmaterial der
Gleichbehandlungsanwaltschaft entwickelt. Auf
ihnen werden typische Diskriminierungssituatio-
nen dargestellt, wobei sich flinf Freecards auf je
einen im Gleichbehandlungsgesetz verponten
Diskriminierungsgrund beziehen. Die sechste Fre-
ecard |6st die diskriminierenden Situationen auf
und zeigt dieselben Personen nochmals in einem
diskriminierungsfreien Zusammenhang.

Informations- und Bewusst-
seinsarbeit mit speziellem Fo-
kus auf Pravention in Unter-
nehmen (,Gleichbehandlung:
Unternehmen®) und fir Be-
triebsratskorperschaften zu se-
xueller Belastigung und Equal
Pay

Seit Herbst 2015 hat die Gleichbehandlungsan-
waltschaft das Schwerpunktthema ,Gleichbe-
handlung:Unternehmen®. Immer mehr Unter-
nehmen wenden sich mit Fragen zu innerbe-
trieblicher Gleichbehandlung an die GAW, oft
nach diskriminierenden Vorféallen, aber auch, um
Diskriminierungen praventiv zu vermeiden. Die
GAW mochte auch Unternehmen mit einem spe-
zifischen Angebot dabei unterstiitzen, moglichen
Diskriminierungen im Betrieb selbst praventiv zu
begegnen, strukturelle Diskriminierungen abzu-
bauen und Gleichstellungsmallnahmen umzuset-
zen. Hierzu bietet sie gezielt flir Unternehmen In-
formation, Schulung und Kooperation an und in-
formiert verstarkt dartiber, dass sexuelle Belasti-
gung vorliegen kann, wenn es zu keinen kérperli-
chen Ubergriffen gekommen ist.

Kooperationspartnerin des Pro-
jekts ,,Gewaltfrei Leben”

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat im Rah-
men der Kampagne verstarkt Workshops und In-
fotische zum Thema ,,(sexuelle) Belastigung” an-
geboten.

Mentoring-Programm far
Klnstlerinnen 2015-16 (Fort-
setzung des 2011 begonnenen
Pilotprojekts der Kunstsektion)

Frauenférderung ist von zentraler Bedeutung in
der Kunstforderung. Das Instrument wird als
Fachmentoring von Frauen fiir Frauen, von Kiinst-
lerinnen fir Kiinstlerinnen der interessierten Of-
fentlichkeit angeboten. In den Jahren 2015-16
wurden aus dem Kreis der START-Stipendiatinnen
14 junge Mentees ausgewahlt und mit 14 Mento-
rinnen aus der etablierten Kunstszene in Tandems
eingeteilt. Nach einer Kick-off Veranstaltung wur-
den in den Jahren 2015 und 2016 Workshops,
Vernetzungstreffen und  Supervisionsrunden
durchgefihrt.

Osterreichischer Film Gender
Report 2012-2016

Erhebung/Analyse der Geschlechterverhaltnisse
im Osterreichischen Filmschaffen 2012-2016. Mit-
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tels vor allem quantitativer Daten werden Film-
projekte von der Projekteinreichung bei Forde-
rungsstellen bis zum Kinostart erfasst. Der Bericht
soll jahrlich erscheinen und ein Bewusstsein fir
Geschlechterungleichheiten und Transparenz von
Gendereffekten schaffen, ist Grundlage fir den
effektiven Einsatz von MaBnahmen zur Reduktion
der Ungleichheiten und Erreichung von Gender-
gleichstellung und kiinftiges Evaluationsmittel fiir
diese MaRnahmen.

Pilotprojekt zur Genderspezifi- Im Jahr 2009 wurden von den flinf Férderabtei-
schen Verwendung der Kunst- lungen der Kunstsektion je zwei Institutionen (ge-
fordermittel fiir Institutionen samt 10) ausgewahlt und ersucht, mit Hilfe eines

Datenerhebungsblattes die Geschlechtervertei-
lung ihrer Beschaftigten sowie deren Einkom-
menssituation und die Zusammensetzung der Lei-
tungsgremien bekanntzugeben. Ziele des Pilot-
projekts:

Gleiche Partizipation von Expertlnnen mit Gen-
der-Kompetenz in Beiradten, Jurys, Kuratorien und
Findungskommissionen des Kunstbereichs auf der
Fordergeberlnnen- und Fordernehmerlnnen-Seite
Gleicher Zugang zu Kunstforderungen fiir Frauen
und Manner

Gleiche Beschaftigungs- und Einkommensmog-
lichkeiten von Frauen und Mannern im Allgemei-
nen und in Flhrungspositionen im Kunstbereich
im Besonderen.

2.3 Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz (BMASK)

Vom BMASK wurden 42 MaRnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die
einzelnen MalRnahmen nach Themenkreis und Art der MaBnahme erhoben. Dabei ist zu
beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen
stimmt daher nicht mit der Anzahl der MaRBnahmen (iberein.
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Tabelle 12 MaRnahmen des BMASK nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und Mafinahmen, die es
Mannern und Frauen ermédglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit 9
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mitter sind 10
oder sein kdnnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine MaBnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fiir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits- 10
losigkeit

Gleichbehandlung: Malnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-

lung im Arbeitsleben 5

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be- 49

reichen und zwar:
Schulische und berufliche Bildung 12
Arbeitsmarkt 11
Wohnen 0
Gesundheit 4
Mobilitét 1
Sexismus/Gewalt 9
Gleichberechtigte Lebensformen 1
Wissenschaft 0
Kunst und Kunstférderung 0
Politik 1
Offentlicher Dienst 0
Sonstiges 10

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch verteilen sich die MalRnahmen des BMASK auf alle Themenkreise, wobei
yaktive FrauenforderungsmalRnahmen” mehr als die Halfte der getatigten externen
MaRnahmen kennzeichnen. Bei den ,aktiven FrauenférdermaBnahmen” wurden am
haufigsten die Teilbereiche ,schulische und berufliche Bildung”, ,Arbeitsmarkt”,
»sonstige FrauenférderungsmaRBnahmen” und ,Sexismus/Gewalt” gewahlt; diese
machen beinahe 90% des Themenkreises aus. Den Teilbereichen ,Offentlicher Dienst”,
,Kunst/Kunstforderung”, ,Wissenschaft” und ,Wohnen” konnten keine MaRnahmen
zugeordnet werden. Dies ist in Abbildung 18 dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive
Frauenférderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde.
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Abbildung 18 MaBnahmen des BMASK nach Themenkreis/Teilbereich

MaRnahmen des BMASK nach Themenkreis/Teilbereich
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Gleichberechtigte...
Mobilitat
Off. Dienst
Kunst
Wissenschaft
Wohnen

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Die Mehrheit der gemeldeten Malnahmen waren, wie in Tabelle 13 ersichtlich,
Beratungs- und QualifizierungsmaRnahmen; das Schlusslicht bildeten MalRnahmen im
Rahmen der Offentlichkeitsarbeit und ForschungsférderungsmaRnahmen.

Tabelle 13 MaRnahmen des BMASK nach Art der MaRhahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Malnahmen 12
Beratungs- und Qualifizierungsmaf- 19
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 9
Forschungsférderung 2
Offentlichkeitsarbeit 5
Sonstiges 8

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Titel

Nachfolgend sind die MalRnahmen des BMASK aufgelistet.

Beschreibung

»Mutige Madchen” — Gewalt-
praventionsworkshops

Gewaltpraventionsworkshops fiir Madchen.

50% Arbeitsmarktforder-
budget fiir Frauen

Ziel: Hoherqualifizierung von Frauen.
2015 wurden 193.433 Frauen und 2016 wurden
199.561 Frauen in Angebote des AMS eingebunden.

Anrechnung Versicherungs-
zeiten vor 2005 fir Pensions-
anspruch, SVAG 2016 (§ 4
Abs. 1 APG)

Anrechnung von Beitragszeiten, die vor 2005 er-
worben wurden bei nachfolgender Kindererziehung
fiir die Erfallung der Mindestversicherungszeit nach
dem APG zur Erfiillung dieser Anspruchsvorausset-
zung fir die Alterspension nach § 4 Abs. 1 APG.

Ausbildungslehrgang fiir Sen-
sibilisierung und Umgang mit
(Verdachts-)Fallen hauslicher
Gewalt, sexuellen  Miss-
brauchs und anderen Harte-
fallen im Rahmen der Be-
suchsbegleitung

Sensibilisierung von Besuchsbegleiterinnen fir das
Thema "Kindeswohlgefdhrdungen", um verstarkt
auf entsprechende Verhaltensweisen zu achten.

Bandbreite bei Elternteilzeit
gemal MSchG und VKG

Zur effizienteren Wiedereingliederung von Eltern
nach einer Elternkarenz wurde mit BGBI. | Nr.
149/2015 bei Inanspruchnahme einer Elternteilzeit
eine Bandbreite fiir das Beschaftigungsausmal ein-
gefiihrt. Die wochentliche Normalarbeitszeit muss
um mindestens 20% reduziert werden und darf
zwolf Stunden nicht unterschreiten.

Besonderer  Ausgleichszula-
genrichtsatz fur Alleinste-
hende bei langerem Versi-
cherungsverlauf, SVAG 2016
(§ 293 Abs. 1 lit a, sublit cc)

Verbesserung im Ausgleichszulagenrecht und héhe-
re Leistungen fir Alleinstehende mit [angerem Ver-
sicherungsverlauf (mind. 30 Beitragsjahre), deren
Beitragsgrundlagen so gering sind, dass ihnen nur
eine Pensionsleistung im Bereich des bisher gelten-
den Ausgleichszulagenrichtsatzes gebilhrt. Beson-
derer Ausgleichszulagenrichtsatz seit 2017: €
1.000,- (statt € 889,84).

Einflhrung eines 2. Melde-
zeitpunktes flir die Inan-
spruchnahme von Karenz
gemal MSchG und VKG

Mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie zu verbessern, wurde mit BGBI. | Nr. 149/2015
sowohl im Mutterschutz- als auch im Vater-
Karenzgesetz ein sogenannter zweiter Meldezeit-
punkt eingefiihrt.

Empowerment und Starkung
von Frauen. Gruppe fir Frau-
en in kritischen Lebenssitua-
tionen unter besonderer Be-
ricksichtigung von Seniorin-

Ziel ist ein ressourcenschonendes Auffangen von
Belastungssituationen durch die Schaffung von re-
gelmaRigen Kontakt-, Austausch- und Unterstit-
zungsmoglichkeiten in einer offenen und fortlau-
fenden Gruppe, unter besonderer Berlicksichtigung
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nen

von alteren Frauen, die sich in kritischen Lebenssi-
tuationen befinden. Dies erfolgt durch Einbindung
in soziale Netzwerke und Schaffung eines zusatzli-
chen (Uber die Einzelgesprache hinausgehenden)
Angebotes der Frauenberatungsstelle.

Ergdnzungsbetrag zum Ar-
beitslosengeld und zur Not-
standshilfe

Finanzielle Existenzsicherung durch Erganzungsbe-
trag zum Arbeitslosengeld bis zur Hohe des Aus-
gleichszulagenrichtsatzes (2015: 872,31 €; 2016:
882,78 €), hochstens jedoch bis auf 60% (80 % bei
Personen mit Anspruch auf mindestens einen Fami-
lienzuschlag) des der Bemessung des Arbeitslosen-
geldes zu Grunde liegenden Nettoeinkommens, er-
hoht. Der Erganzungsbetrag zur Notstandshilfe be-
tragt 95% des zum Arbeitslosengeld geblihrenden
Erganzungsbetrags.

Erweiterung des freiwilligen
Pensionssplittings, SVAG
2016 (§ 14 Abs. 2a, 2b,3 u 4
APG)

Mit 01.01.2017 wurde die Ubertragung von Teilgut-
schriften (Pensionssplitting) von bisher bis zu vier
Jahren (Mehrlingsgeburten: funf Jahre) auf bis zu
sieben Jahre pro Kind ausgeweitet, wobei maximal
14 Ubertragungen pro Elternteil méglich sind. Der
Antrag auf Ubertragung kann nun bis zur Vollen-
dung des zehnten Lebensjahres des jiingsten Kin-
des, und damit um drei Jahre langer als nach bishe-
rigem Recht, gestellt werden.

EU-Projekt ,,Manner und Ver-
einbarkeit von Beruf und Fa-
milie: Wege zur gerechten
Verteilung von Karenz-, be-
treuungs- und Erwerbsar-
beitszeiten.”

Ziele: Forderung der Geschlechtergleichstellung
durch erhéhte Vaterbeteiligung in Karenz, (Eltern-
)Teilzeit und in der (fortgesetzten) Betreuungsarbeit
nach der Karenz durch Verankerung betrieblicher
Vereinbarkeitsstrategien und Erhohung des Be-
wusstseins Uber positive Auswirkungen von part-
nerschaftlicher Aufteilung auf Haushalts-, Betriebs-
und gesellschaftlicher Ebene.

Factsheets: 150 Jahre Frauen-
rechte in Osterreich + Umset-
zung der Gleichstellungsstra-
tegie in der Bildungsarbeit
mit dlteren Menschen

Herausgabe von Factsheets zur Information von in
der Bildungsarbeit mit dlteren Menschen Tatigen
durch das BMASK.

FGM (weibliche Genitalver-
stimmelung) 2015 — Bera-
tung und Betreuung von afri-
kanischen Madchen

Ziel: Pravention und Eliminierung von FGM in Oster-
reich durch Beratung, Betreuung, Aufklarung, Hilfe-
stellung und Problemldsung der Klientinnen der Be-
ratungsstelle "Bright Future" der Afrikanischen
Frauenorganisation.

FIT — Frauen In Handwerk
und Technik

Forderung der Absolvierung von zertifizierten Aus-
bildungen im technisch-handwerklichen Bereich
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durch Frauen und Madchen (Lehrausbildung, Fach-
schulen, HTL, FH).

Forderung der 24-Stunden-
Betreuung in Privathaushal-
ten

Das osterreichische Modell zur Férderung einer bis
zu 24-Stunden-Hausbetreuung stellt ein wesentli-
ches Instrumentarium dar, um pflegebedirftigen
Menschen bzw. deren Familien eine legale und qua-
litatsgesicherte Betreuung zuhause zu ermaoglichen.

Fortbildungsakademie zur
Pravention von allen Formen
der Gewalt an Frauen und
hauslicher Gewalt

Implementierung der Konvention des Europarates
zur Verhinderung und Bekampfung von Gewalt an
Frauen und hauslicher Gewalt in die Fortbildungs-
akademie.

Frauen 50+ — Die Lebenssitu-
ation und Zukunftsvisionen
von Frauen mit tertidrem Bil-
dungsabschluss ab einem Al-
ter von 50 Jahren

Im Rahmen dieser Studie wird die Lebens- und Be-
rufssituation von Frauen im Alter zwischen 50 und
70 Jahren mit akademischer Ausbildung untersucht.
Aus den Ergebnissen der Studie sollen entspre-
chende Empfehlungen fir MaRRnahmen fir diese
Zielgruppe abgeleitet werden.

Frauen gestalten Region: Al-
tere Frauen — Lernende Regi-
on

Ziel: Mehrdimensionaler Beitrag zur Partizipation
von élteren Frauen an der Wissensgesellschaft so-
wie regionalen politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungsprozessen in der Region (moderne
Technologien zur Alltagsbewaltigung, Seniorlnnen-
netzwerke  flir  nachhaltiges Lernen, na-
her/barrierefreier Lernraum, aktives Gestalten und
Partizipation in der Region).

Frauenberatungsstellen des
AMS

Unterstlitzung und Ergdnzung der Beratungsange-
bote des AMS; Hilfestellungen bei der beruflichen
Orientierung, bei Fragen der Kinderbetreuung und
bei familidaren, rechtlichen und psychologischen
Problemstellungen.

Frauenberufszentren

Forderung und Sicherstellung des Zugangs von Ar-
beit suchenden Frauen zu Qualifizierungen durch
Laufbahnperspektiven und Beratungsangebote fiir
qualifizierte Frauen und Migrantinnen bzw. Koope-
ration mit Unternehmen.

Gewaltpraventionsprojekte
im transkulturellen Kontext
flir Madchen und junge Frau-
en

Nachfolgeprojekt des Pilotprojekts , Transkulturelle
Gewaltpravention und Gesundheitsférderung®.

Ziel: Schutz von Madchen und jungen Frauen, un-
abhangig von ihrem kulturellen und sozialen Hin-
tergrund, vor Gewalt durch Workshops, Informati-
onsstande an Madchengesundheitstagen, Bera-
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tungsgesprache und Vortrage.

Gutesiegel NESTOR GOLD fir
alternsgerechte Organisatio-
nen und Unternehmen

Auszeichnung von Unternehmen und Organisatio-
nen, die eine geschlechtergerechte, alter(n)s-, le-
bensphasenorientierte und generationengerechte
Arbeitsgestaltung umsetzen; Entwicklung eines ei-
genes Gender Seminars fir geschlechterspezifische
Beratung fir die NESTOR GOLD Assessorinnen.

Hausbesuche im Rahmen der
Qualitatssicherung in der
hauslichen Pflege

Bei Hausbesuchen werden pflegebedirftige Perso-
nen und ihre Angehorigen umfassend entsprechend
der Pflegesituation beraten und informiert, um ihre
Situation zu verbessern.

Hautschutz bei Friseurlnnen

Bei diesem Projekt (2015-2016) sollte das Bewusst-
sein bei den Friseurlnnen hauptsachlich um die
Problematik des Hautschutzes bei der Arbeit ge-
schaffen werden. Ziel ist die Senkung der Zahl der
Hauterkrankungen bei Friseurlnnen.

Mothers Schools — Parenting
for Peace. Miutterschulen in
Osterreich

Trainings, Workshops und Seminare mit in Oster-
reich lebenden Miittern zur Vorbeugung der Radi-
kalisierung und Rekrutierung ihrer Kinder fiir den
Dschihad.

Paargesprache im Rahmen
von hauslicher Gewalt

Begleitung von 50 gewaltbetroffenen, aber in ihrer
Trennungsentscheidung noch ambivalenten Frauen,
die in Frauenhdusern leben, damit sie sich nicht un-
begleitet in Situationen begeben, wo Gewalt neuer-
lich eskalieren kann.

Pflegekarenzgeld

Rechtsanspruch auf ein Pflegekarenzgeld bei Pfle-
gekarenz/-teilzeit bzw. bei Familienhospizkarenz zur
besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Von
Janner-November 2016: 2.287 Pflegekarenzgeldbe-
zieherlnnen (ca. € 6,66 Mio.).

Pretty Old - Eine Multiplikato-
rinnen-Fortbildung zur Ver-
breitung ermutigender Al-
tersbilder von und firr Frauen

Mallnahme gegen die bestehende Stereotypisie-
rung und Diskriminierung alterer Frauen fiir eine
Erganzung und Korrektur der vorherrschenden defi-
zitaren oder jugend-idealisierenden Darstellungen.

Programm ,Kompetenz mit
System”

Erwerb von grundlegenden Kenntnissen und Fertig-
keiten eines Berufsbildes; Moglichkeit der Ablegung
der Lehrabschlusspriifung; modulare Ausbildung.

Regionale Implementierungs-
initiative zur Prdvention und
Bekdampfung aller Formen

MaRnahme des NAP gegen Menschenhandel 2015 -
2017 mit dem Ziel der Verbesserung der Bekamp-
fung aller Formen von Menschen-, Frauen- und Kin-
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von Frauen-, Menschen- und
Kinderhandel

derhandel durch Partnerschaften und Strukturen
sowie Forderung einer koordinierten und koharen-
ten Politik (regionale Round Tables fiir Expertinnen
aus AT, HU, SK, CZ, DE, SW, IT, HRV, SL und LIE).

Ruhestorung?  Multiplikato-
rinnen-Weiterbildung fiir Be-
ratung und Empowerment
von Seniorinnen

Im Rahmen der Weiterbildungs-Seminare fir Mit-
arbeiterinnen 0Gsterreichischer Frauenberatungs-
stellen des Projektes , Ruhestérung?“ werden Bera-
terinnen fiir die Bediirfnisse der Zielgruppe , Frauen
in der nachberuflichen Phase” sensibilisiert und es
werden ihnen Kenntnisse vermittelt, um in den Be-
ratungsstellen eigene Angebote fiir Seniorinnen zu
initiieren.

Seniorinnen.Aktiv.Ternitz

Mit dem Modellprojekt , Seniorinnen.Aktiv.Ternitz“
begann der Verein zur Forderung selbstbestim-
mender Arbeits- und Lebensverhaltnisse von Frau-
en eine Ausweitung seiner Aktivitaten auf die Ziel-
gruppe der alteren Frauen.

Sicher und Gesund in der
mobilen Pflege und Betreu-
ung. Eine Schwerpunktaktion
der Arbeitsinspektion zu Si-
cherheit und Gesundheits-
schutz (2012-2015).

Ziel: Friherkennung von physischen und psychi-
schen Gefahren, Umsetzung von PraventionsmaR-
nahmen, Leitfaden ,Mobile Pflege und Betreuung -
Sicher und Gesund"

Social Impact Bond-
Pilotprojekt ,Perspekti-
ve:Arbeit — Okonomisches

und Soziales Empowerment
von gewaltbetroffenen Frau-

“

en

Wirkungsorientiertes Finanzierungs- und Koopera-
tionsmodell zwischen offentlicher Hand, Investo-
rinnen und sozialen Dienstleisterlnnen, das der
Schaffung eines flachendeckenden, gezielten Un-
terstitzungsangebots in der Pilotregion Oberdster-
reich dient, das bei Qualifizierung, Stabilisierung
und Vermittlung hilft, mit dem Ziel, innerhalb der
Projektlaufzeit mindestens 75 gewaltbetroffene
Frauen in eine sozialversicherungspflichtige, exis-
tenzsichernde Beschaftigung am ersten Arbeits-
markt im AusmaR von mindestens 20 Wochenstun-
den und zumindest 12 Monate Beschaftigungsdau-
er zu vermitteln. Erfolgsprifung: 2018.

Sozialokonomische Betriebe

Geschiitzte, befristete Arbeitsplatze, um die In-
tegration von am Arbeitsmarkt benachteiligen Per-
sonen zu fordern; zusatzlich Qualifizierungsangebo-
te und psychosoziale Betreuung.

Umsetzung GM-Ziele bei Ju-
gendcoaching von Jugendli-
chen mit Behinderung

Ziel: Pravention von (Aus-)Bildungsabbriichen, so-
wie Reintegration von bereits aullerhalb des Sys-
tems befindlichen Jugendlichen mit Behinderung.
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Umsetzung GM-Ziele bei Pro-
duktionsschule (vormals Aus-
bildungsfit) Zur beruflichen
Integration von Jugendlichen
mit Behinderung

Ziel: Unterstitzung von Jugendlichen/Madchen mit
Behinderung, die vor dem Antritt einer Berufsaus-
bildung bzw. einer weiterflihrenden schulischen
Ausbildung einen Nachholbedarf hinsichtlich ihrer
schulischen und sozialen sowie personlichen Kom-
petenzen aufweisen.

Verbesserung der Situation
pflegender Angehoriger -
Angehorigengesprach

Pflegenden Angehdrigen, die sich psychisch belastet
fuhlen, wird im Rahmen eines Hausbesuches durch
die Qualitatssicherung in der hauslichen Pflege (dip-
lomierte Pflegefachkrafte) ein Entlastungsgesprach
angeboten. Das vertrauliche Gesprach ist kostenlos.

Verbesserung der Situation
pflegender Angehoriger — Fi-
nanzielle Zuwendungen

Bei Verhinderung der Hauptbetreuungsperson von
nahen Angehdrigen ab Pflegegeldstufe 3 (bzw. bei
Minderjahrigen oder Demenzkranken ab Pflege-
geldstufe 1) kann fur bis zu 28 Tage/Kalenderjahr
eine Zuwendung zu den Kosten der in diesem Zeit-
raum erwachsenen Ersatzpflege fir bis zu € 2.200
gewahrt werden.

Weiterfihrung und Koordi-
nierung der Bundesarbeits-
gemeinschaft opferschutzori-
entierte Taterarbeit

Zielsetzung der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)
opferschutzorientierte Taterarbeit: Flachendecken-
de, bundesweite Implementierung von opferorien-
tierten Anti-Gewalt-Trainings bei Gewalt in der Fa-
milie sowie Entwicklung einheitlicher Standards und
neuer Kooperationsstrukturen z.B. Kooperations-
vereinbarung zwischen NEUSTART, den Gewalt-
schutzzentren und den Frauenhdusern.

Wiedereingliederungsteilzeit

Zur Erleichterung der Wiedereingliederung von Ar-
beitnehmerlnnen nach langer Krankheit in den Ar-
beitsprozess wurde mit BGBI. | Nr. 30/2017 in § 13a
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz  (AVRAG)
das Instrument der Wiedereingliederungsteilzeit
gesetzlich festgelegt. Durch die Maoglichkeit,
schrittweise in den Arbeitsprozess zurilickzukehren,
soll eine nachhaltige Festigung und Erhohung der
Arbeitsfahigkeit mit dem Ziel des langeren Ver-
bleibs im Arbeitsleben und der sanften Reintegrati-
on in den Arbeitsmarkt bewirkt werden.

Wiedereinstieg mit Zukunft

Erleichterung der Berufsriickkehr und Unterstiit-
zung bei der Planung des Wiedereinstiegs durch In-
formation, Beratung und Betreuung.
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2.4 Bundesministerium fiir Bildung (BMB)

Vom BMB wurden vier externe MalRnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die
einzelnen MaRBnahmen nach Themenkreis und Art der MalBnahme erhoben. Dabei ist zu
beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen
stimmt daher nicht mit der Anzahl der MalRnahmen Uiberein.

Tabelle 14 MaRRnahmen des BMB nach Art der MaRhahme

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MalRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit 2
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische MaBnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mtter sind 2
oder sein kdnnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fiir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits- 2
losigkeit

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben

Aktive FrauenforderungsmaRnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

oO|lo|lo|oOo|w| >

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen 1

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

o | o |o | o

Sonstiges 1

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch handelt es sich bei den um sehr breite MaBnahmen, da sie allen
Themenkreisen und zahlreichen Teilbereichen zugeordnet wurden. Innerhalb des
Themenkreises der ,aktiven Frauenférderung” konnten die gemeldeten neunmal
zugeordnet werden. Den anderen Themenkreisen wurden lediglich je zwei Mallnahmen
zugeordnet, dem Themenkreis ,,Gleichbehandlung” wurde eine MaBnahme zugeordnet.
Die genaue Verteilung ist in Abbildung 19 dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive
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Frauenférderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde. Ganz oben rangieren
,Bildung”, ,Arbeitsmarkt” und , Vereinbarkeit”. Keine MaRRnahme betraf die Teilbereiche
,Wohnen“, ,Wissenschaft, ,Sexismus/Gewalt”, ,Politik“, ,Offentlicher Dienst*,
,Mobilitdt”, ,,Kunst”“ und , Gesundheit”.

Abbildung 19 MaBnahmen des BMB nach Themenkreis/Teilbereich

MaRnahmen des BMB nach Themenkreis/Teilbereich

Bildung
Arbeitsmarkt
Vereinbarkeit
Soziale Sicherheit
Benachteiligungen
Sonstiges

Gleichb. Lebensformen
Gleichbehandlung
Wohnen
Wissenschaft
Sexismus/ Gewalt
Politik

Off. Dienst
Mobilitat

Kunst

keine Angabe
Gesundheit

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Die MalBBnahmen des BMB wurden Uberwiegend dem Bereich ,Beratungs- und
QualifizierungsmaBnahmen“ zugeordnet (vgl. Tabelle 15).

Tabelle 15 MaRnahmen des BMB nach Art der MaRnahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Malnahmen 1
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 3
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien

Forschungsférderung

Offentlichkeitsarbeit

N O|O | O

Sonstiges

QUELLE: Eigene Darstellung basierend auf: AuszuG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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,Frauenkolleg” Wirtschaft-
singenieurwesen, Ausbil-
dungsschwerpunkt Betriebs-
informatik flr arbeitslose
Frauen zum Wiedereinstieg
in das Berufsleben (AMS-
Kooperation)

Das Tageskolleg Wirtschaftsingenieurwesen, Ausbil-
dungsschwerpunkt Betriebsinformatik ermoglicht es
vor allem arbeitslosen Frauen mit schulpflichtigen
Kindern tagsiiber eine technische Ausbildung zu ab-
solvieren. Besonders ist bei dieser MaBnahme die Ko-
operation mit dem AMS Wien. Frauen, die fur dieses
Ausbildungsangebot als Zielgruppe in Frage kommen,
werden entsprechend unterstitzt, diese MalRnahme
in Anspruch nehmen zu kénnen.

Ausbau ganztagiger Schul-
formen auf der 1. — 9. Schul-
stufe

Durch das Bildungsinvestitionsgesetz wird der quanti-
tative und qualitative Ausbau ganztagiger Schulfor-
men (GTS) auf der 1.-9. Schulstufe weiter vorange-
trieben. Die Betreuungsquote soll bis 2025 auf 40 %
erhoht werden. Kinder kdnnen von zusatzlichen Lern-
und Freizeiteinheiten in der Schule profitieren und EI-
tern wird eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ermdglicht.

Entwicklung und Forderung
spezifischer Bildungsange-
bote fiir bildungsbenachtei-
ligte Frauen

Ziel der MaRRnahme ist es, bildungsbenachteiligten
Frauen osterreichweit die Moglichkeit zu bieten, wie-
der in Bildungsprozesse einzusteigen und grundle-
gende Bildung nachzuholen (Sprachkompetenzen in
Deutsch und in einer anderen Sprache, Kompetenzen
in Alltagsmathematik, Lernkompetenzen und den
Umgang mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien).

Geschlechtssensible Berufs-
orientierung (BO) an Schu-
len und Aufbau von Gender-
und MINT-Kompetenzen bei
Padagoginnen und Multipli-
katorlnnen

Im Zuge des Ausbaus der Berufsorientierung (BO) und
Bildungsberatung auf der 7. und 8. Schulstufe wurden
Leitfaden entwickelt, die den Lehrpersonen Hand-
lungsoptionen fiir eine geschlechtssensible BO und
nicht-traditionelle Berufswahl bieten. Aus-, Fort- und
WeiterbildungsmaBnahmen zielen auf den Aufbau
von Gender-Kompetenz bei BO-Multiplikatorinnen
und Padagoglnnen und auf die Erweiterung der MINT-
Kompetenzen bei VS-Lehrerinnen ab.

2.5 Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres
(BMEIA)

Vom BMEIA wurden 13 MalBnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen
Malnahmen nach Themenkreis und Art der MaRnahme erhoben. Dabei ist zu beachten,
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dass mehrere Zuordnungen maoglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher
nicht mit der Anzahl der MaRBnahmen Uberein.

Tabelle 16 MaRnahmen des BMEIA nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und Malnahmen, die es
Mannern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit 0
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische Mafinahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind 0
oder sein kdnnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine MalRnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits- 0
losigkeit

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

o w | o

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

—

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

0w iN (N[NNI O

Sonstiges

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: BUNDESMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT UND FRAUEN, AUSZUG

AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch wurden die MaBnahmen des BMEIA ausschlieBlich den Themenkreisen
,Gleichbehandlung” und ,aktive FrauenférdermaRRnahmen” zugeordnet, wobei der
Schwerpunkt auf letzteren lag (6 der Gleichbehandlung zugeordnete MaRnahmen vs. 42
der aktiven Frauenforderung zugeordnete MaRnahmen) und dort v.a. den Teilbereichen
»sonstige Frauenférderungsmafnahmen®, , Kunst” und Politik zugeordnet wurden. Dies
ist in Abbildung 20 dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive Frauenforderung” in
seine Teilbereiche aufgesplittet wurde.
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Abbildung 20 MaBnahmen des BMEIA nach Themenkreis/Teilbereich

MaRnahmen nach Themenkreis/Teilbereich des BMEIA

Sonstiges

Politik

Kunst

Bildung
Gleichbehandlung
Off. Dienst
Arbeitsmarkt
Wissenschaft
Gleichb. Lebensformen
Sexismus/ Gewalt
Gesundheit

keine Angabe
Mobilitat

Wohnen

Soziale Sicherheit
Benachteiligungen

Vereinbarkeit

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: BUNDESMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT UND FRAUEN, AUSZUG
AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Die MalRnahmen wurden, wie in Tabelle 17 dargestellt, (iberwiegend als , Beratungs-
und Qualifizierungsmallnahmen“ konzipiert.

Tabelle 17 MaRnhahmen des BMEIA nach Art der MaRnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative Mainahmen 0
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 6
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 1
Forschungsforderung 2
Offentlichkeitsarbeit 6
Sonstiges 4

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: BUNDESMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT UND FRAUEN, AUSZUG
AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

51



2 Malnahmen der Ministerien

Titel

Im Folgenden sind die Mallnahmen des BMEIA aufgelistet.

Beschreibung

Beratungsangebote fiir Frau-
en mit Migrationshintergrund

Es handelt sich um 6sterreichweite (psychologische
und niederschwellige) Beratungsangebote zur Integ-
rationsunterstiitzung von Frauen.

Calliope Austria — Women In
Society, Culture And The Sci-
ences: Buch-Publikation (EN)
der kulturpolitischen Sektion
des BMEIA zur Darstellung
herausragender  Frauenper-
sonlichkeiten

Mit dieser englischsprachigen Publikation sollen Be-
wusstsein und Kenntnisse Uber Frauen-
Persdnlichkeiten aus Osterreich in Geschichte und Kul-
tur vom 18. Jhdt. bis in die Gegenwart gestarkt und
ihre bedeutenden Beitrage zum kulturellen und gesell-
schaftspolitischen Leben sichtbarer gemacht werden.

Deutschkurse mit Integrati-
onsbezug flr Frauen und
Madchen

Deutschkursangebote mit Zusatzleistungen fir
Frauen und Madchen: Kostenlose Kinderbetreuung,
Sozial- und Integrationsberatung (Einzelberatung,
Informationskurse zum Osterreichischen Gesund-
heits-, Bildungs- und Rechtssystem, Bildungs- und
Berufsberatung)

Internationaler Frauentag
2015: Podiumsgesprach
»Welche Akzente setzt das
AuBenministerium zur Unter-
stlitzung und Forderung von
Frauen?“

Diskussion zum ,Wirtschaftlichen Empowerment
von Frauen in Stidosteuropa®“, , Projekten von ,Frau-
en ohne Grenzen’, der Rolle der Frau im Integrati-
onsprozess und der Frau als Diplomatin.

Veranstaltung des BMEIA anldsslich des internatio-
nalen Frauentags mit dem Schwerpunkt: ,Welche
Akzente setzt das AuBenministerium zur Unterstiit-
zung und Férderung von Frauen?“

Internationaler Frauentag
2016
Internationaler Workshop

"Miutter gegen Extremismus"
der Organisation Frauen Ohne
Grenzen

In dem internationalen Workshop mit 12 Teilneh-
merinnen aus sechs Landern (Kaschmir, Belgien, Af-
ghanistan, Tadschikistan Schweden und England),
der von 5. bis 9. Marz 2016 erstmals in Wien statt-
fand, wurden Trainerinnen ausgebildet, um Famili-
enmitglieder fir die Gefahr der Radikalisierung und
Rekrutierung zu sensibilisieren. Die Teilnehmerin-
nen kamen aus dem Sozialbereich oder waren Leh-
rerinnen oder Journalistinnen und wurden in dem
Workshop an das Mitterschulen-Handbuch von
Frauen ohne Grenzen herangefiihrt.

Kalliope Austria — Frauen In
Gesellschaft, Kultur Und Wis-
senschaft (Digitale Wander-
ausstellung)

Die Ausstellung erganzt die gleichnamige Publikati-
on. Es gibt dazu abgestimmte Vortrage und auch
Filme in einem , Kalliope-Paket”. Der digitale Master
der Ausstellung liegt auf einem weltweit zugangli-
chen Server auf Deutsch und Englisch und kann her-
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Titel

Beschreibung

untergeladen und landesspezifisch adaptiert und
produziert werden. Die Ausstellung besteht derzeit
aus 10 Paneelen zu verschiedenen Themengebieten.

Kalliope Austria — Frauen In
Gesellschaft, Kultur Und Wis-
senschaft:  Buch-Publikation
(DE) der kulturpolitischen
Sektion des BMEIA zur Dar-
stellung herausragender
Frauenpersonlichkeiten

Mit dieser deutschsprachigen Publikation sollen Be-
wusstsein und Kenntnisse Uber Frauen-
Personlichkeiten aus Osterreich in Geschichte und Kul-
tur vom 18. Jhdt. bis in die Gegenwart gestarkt und
ihre bedeutenden Beitrage zum kulturellen und gesell-
schaftspolitischen Leben sichtbarer gemacht werden.

Literaturseminar ,,Der Islam in
der zeitgendssischen weibli-
chen Literatur”

Symposium zur Analyse des in dieser Literatur nie-
dergelegten religiosen Sentiments, mit dem Ziel, au-
thentisch-muslimische Aussagen (ber den Islam zu-
sammenzustellen, die einer aggressiven gewaltbe-
reiten Auspragung des Islam und dem Stereotyp der
sprachlosen Muslima entgegenstehen.

Qualifizierung fur Migrantin-
nen

Projektziele sind die sprachliche und berufsspezifi-
sche Qualifizierung fiir Migrantinnen und anerkann-
te weibliche Fliichtlinge ab 16 mittels zwei 14-
wochigen Kursen fiir Frauen zur sprachlichen und
fachlichen Unterstlitzung in der Berufseingliede-
rung.

Tricky Women - Aktuelle
Animationen Osterreichischer
Klnstlerinnen — Int. Tricky

Women Festival Wien

Seit dem Jahr 2014 bestehende Kooperation des
BMEIA mit dem Tricky Women Festival in Wien: In
jeweils zweijahrigen Programmen werden kuratierte
Animationsfilme 0Osterreichischer Regisseurinnen
durch die Vertretungsbehorden und Kulturforen im
Ausland prasentiert.

Umsetzung der Sicherheits-
rats-Resolution 1325 zu Frau-
en, Frieden und Sicherheit in
Osterreich

Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der SR-
Resolution 1325: Engagement Osterreichs in huma-
nitaren, diplomatischen, friedenserhaltenden und
entwicklungspolitischen Bereichen.

Unterstiitzung der Umsetzung
der OSZE-
Sicherheitsratsresolution

1325 (2000)

Unterstiitzung der Umsetzung und Zielsetzungen
der Sicherheitsratsresolution 1325 (2000) Rahmen
der OSZE; Eintritt fir einen hoheren Frauenanteil
bei Leitungsfunktionen im OSZE-Sekretariat, den In-
stitutionen der Organisation sowie den Feldmissio-
nen.
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2.6 Bundesministerium fiir Familien und Jugend (BMF))

Vom BMFJ wurden 19 Malinahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen
MaRnahmen nach Themenkreis und Art der MalRnahme erhoben. Dabei ist zu beachten,
dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher
nicht mit der Anzahl der MaRBnahmen lberein.

Tabelle 18 MaBnahmen des BMFJ nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und Malnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 12

Benachteiligungen: Sozialpolitische MaBnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mutter sind
oder sein kénnen, abbauen 0

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fiir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-
losigkeit 0

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 10

Aktive FrauenforderungsmaRnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

w
o

Schulische und berufliche Bildung

(631

Arbeitsmarkt

l_\
a

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

o O O |©o | (M |O |O O

Sonstiges

=

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Thematisch wurden die MaRnahmen des BMFJ am haufigsten den Themenkreisen

yaktive FrauenférderungsmalRnahmen” ,Vereinbarkeit” und ,Gleichbehandlung”

zugeordnet. Im Bereich der ,aktiven FrauenforderungsmalRnahmen” wurden die

MalBBnahmen, wie in Abbildung 21 ersichtlich, am haufigsten den Teilbereichen

»Arbeitsmarkt” und ,gleichberechtigte Lebensformen®, ,schulische und berufliche
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Bildung”, ,Sexismus/Gewalt” und ,sonstiges” zugeschrieben, wobei der Schwerpunkt
auf den ersten beiden lag.

Abbildung 21 MaBnahmen des BMFJ nach Themenkreis/Teilbereich

MaRnahmen nach Themenkreis/Teilbereich: BMFJ

Arbeitsmarkt
Vereinbarkeit
Gleichbehandlung
Gleichb. Lebensformen
Bildung

keine Angabe
Sexismus/ Gewalt
Sonstiges
Benachteiligungen
Off. Dienst

Politik

Kunst
Wissenschaft
Mobilitat
Gesundheit
Wohnen

Soziale Sicherheit

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Die Malknahmen wurden insbesondere auf ,sonstige Weise” und als
»,Subvention/Preise/Stipendien”“ konzipiert, jedoch auch als ,legislative MaRnahmen®,
,Beratungs- und QualifizierungsmaRnahmen” und , OffentlichkeitsarbeitsmaRnahmen®.
Keine MaRnahmen wurden im Bereich der Forschungsforderung gesetzt (vgl. Tabelle
19).

Tabelle 19 MaRnahmen des BMFJ nach Art der MaRnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative Mainahmen 6
Beratungs- und Qualifizierungsmal- 6
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien

Forschungsférderung

Offentlichkeitsarbeit

~N| o o | N

Sonstiges

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Im Folgenden werden die MalBlnahmen des BMFJ aufgelistet. Die MaRBnahme
,Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG iiber eine Anderung gemaR Art. 15a B-VG {iber den
Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots” wird als MaRnahme des BMF)J
angefiihrt, die Auszahlungen erfolgen jedoch durch das BMF und das BMGF — die

Sektion flr Frauenangelegenheiten und Gleichstellung — prift und spiegelt die
Abrechnungen.
Titel Beschreibung

Antraglose Gewahrung der
Familienbeihilfe bei Geburt
eines Kindes im Inland.

Ab 1. Mai 2015 besteht die Moglichkeit, bei Geburt
eines Kindes im Inland die Familienbeihilfe zu be-
ziehen, ohne einen entsprechenden Antrag beim
Finanzamt einbringen zu missen.

Audit "berufundfamilie fiir
Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen"

Ziel: Berufsgruppenspezifische Losungen fir eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fir
Arztinnen, Pflegepersonal und Verwaltungsperso-
nal.

Audit "berufundfamilie KOM-
PAKT"

Das Audit "berufundfamilie KOMPAKT" wurde spe-
ziell entwickelt, um kleineren und mittleren Unter-
nehmen den Auditprozess zu erleichtern (5-50 Mit-
arbeiterlnnen).

Audit "berufundfamilie"

"Check-up" der gesamten Unternehmenskultur in
Bezug auf familienfreundliche und betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Losungen mit dem Ziel, einen
unternehmensinternen Prozess in Gang zu setzen.

Audit "hochschuleundfamilie"

Management-Instrument mit dem Ziel der nachhal-
tigen Umsetzung einer familienbewussten Personal-
und Studienpolitik.

Bewusstseinsbildung zur Ge-
waltpravention:
http://www.gewaltinfo.at

Seit Ende 2011 veroffentlicht das BMFJ im Internet
unter http://www.gewaltinfo.at juristische und
fachliche Informationen zu physischer, psychischer
und sexueller Gewalt in ganz Osterreich (Artikel,
Link- und Literaturtipps, Datenbank mit Hilfseinrich-
tungen).

Bundes-Jugendforderung:
Forderschwerpunkt ,Einstieg
in den Beruf”

Fiir die Jahre 2015 und 2016 wurde gemaR § 2 Abs.
2 der "Richtlinien zur Forderung der auRerschuli-
schen Jugenderziehung und Jugendarbeit gem. § 8
B-JFG" u.a. der Forderschwerpunkt , Einstieg in den
Beruf” gesetzt. Die Angebote missen so angelegt
sein, dass sie partizipativ und geschlechtergerecht
ausgerichtet sind sowie diskriminierte und benach-
teiligte Bevolkerungsgruppen mit einbeziehen.

Charta "Vereinbarkeit von

Die Charta ,Vereinbarkeit von Familie und Beruf" ist
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Familie und Beruf"

ein offentliches Bekenntnis zur Relevanz von fami-
lienfreundlichen MaRnahmen in Unternehmen und
Organisationen. Sie soll einen Umdenkprozess for-
dern und ist ein Appell, familienfreundliche Mal3-
nahmen zu implementieren und auszubauen.

Curriculum Ausbildungslehr-
gange fUr Tagesmutter/-vater

Ziel: Schaffung bundesweit einheitlicher Ausbil-
dungsstandards (300 Unterrichtseinheiten, wovon
220 Theorie und 80 Praktikum; Anerkennung in al-
len Bundeslandern, Gltesiegel).

Erhéhung der Familienbeihil-
fe

In puncto Familienbeihilfe sind folgende Erhohun-
gen zu verbuchen: Per 1. Juli 2014 Erhéhung um
4%, per 1. Janner 2016 um 1,9 % und per 1. Janner
2018 um 1,9; darlber hinaus Erhohung des Zu-
schlages zur Familienbeihilfe fir erheblich behin-
derte Kinder.

Familienharteausgleich

Finanzielle Unterstiitzung (Uberbriickungshilfen)
zur Beseitigung oder Milderung einer ereignisbezo-
genen finanziellen Notsituation.

Ferienbetreuungsplattform &
FamilyApp

Ziel: Uberblick iber regionale Betreuungsangebote
zur Erleichterung der Suche von berufstatigen El-
tern nach der passenden Sommerbetreuung.

Jobtalks 2.0 — dein WWWeg
zum Job!

Ziel: Wege aufzuzeigen, wie Jugendliche bei der
Nutzung des Internets bestarkt und begleitet wer-
den konnen .

Vorrangig geht es dabei darum, den "Werkzeugkas-
ten Internet" als Schliisselqualifikation fir den Ar-
beitsmarkt effizient, sicher und zum eigenen Vorteil
Zu nutzen.

Kinderbetreuungsgeld

Das Kinderbetreuungsgeld ist in Form verschiede-
ner Modelle von Pauschalvarianten (3046, 20+4,
1543, 12+2 Monate) und einer einkommensabhan-
gigen Variante (12+2 Monate) verfiigbar; seit 1.
Marz 2017 steht die Pauschalleistung in Form eines
Kinderbetreuungsgeldkontos zur Verfligung.

Netzwerk ,Unternehmen fir
Familien”

Aufbauend auf der Charta , Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf” |adt die Initiative Osterreichs Unter-
nehmen und Gemeinden ein, aktiv als Partner das
Netzwerk ,Unternehmen fiir Familien” zu unter-
stiitzen. Die Homepage bietet Wissenswertes rund
um das Thema Familienfreundlichkeit in Unter-
nehmen und Gemeinden, prasentiert vorbildliche
Initiativen sowie Erfahrungsberichte von Unter-
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nehmen und Gemeinden und fordert die Vernet-
zung der Partnerinnen.

Plattform gegen Gewalt in
der Familie

Instrument zur Vernetzung von Hilfseinrichtungen
und 6sterreichweites Forum fir den Erfahrungsaus-
tausch und zur Sensibilisierung der Offentlichkeit.

Staatspreis ,unternehmen
fur Familien”

Pramierung von Osterreichischen Unternehmen, die
in ihrem Bereich Rahmenbedingungen geschaffen
haben, die es ihren Mitarbeiterlnnen ermoglichen,
sowohl ihre beruflichen Chancen zu niitzen als auch
Familie und Beruf zu vereinbaren.

Vereinbarung gemal Art. 15a
B-VG uber die Einflihrung der
halbtagig kostenlosen und
verpflichtenden frihen For-
derung in institutionellen
Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtungen in
den Kindergartenjahren
2015/16, 2016/17 und
2017/18

Verpflichtender Kindergartenbesuch fir alle 5-
Jahrigen ab 2010/11 (Bund: 2009 bis 2018: € 70 Mi-
o. pro Kindergartenjahr); ab 2015/16: Anreize fir
einen verstarkten Kindergartenbesuch im vorletz-
ten Jahr vor Schulpflicht. Die Lander sind verpflich-
tet, im vorletzten Jahr vor Schulpflicht den halbta-
gigen Besuch von Institutionellen Kinderbildungs-
und -betreuungseinrichtungen im Ausmal} von 20
Stunden pro Woche kostenlos, zu ermaRigten oder
sozial gestaffelten Tarifen, anzubieten. Zudem fin-
det ein verpflichtendes Beratungsgesprach fiir jene
Eltern von Vierjahrigen, deren Kinder nicht in (insti-
tutioneller) Betreuung sind, statt.

Vereinbarung gemal Art. 15a
B-VG iiber eine Anderung
gemall Art. 15a B-VG (iber
den Ausbau des institutionel-
len Kinderbetreuungsange-
bots

Von 2014 bis 2017 stellt der Bund insgesamt 305
Mio. Euro bereit, die Lander stellen 134,375 Mio.
Euro an Kofinanzierung zur Verfiigung. Damit wird
der Ausbau des ganztagigen institutionellen Kinder-
bildungs- und -betreuungsangebots fiir Kinder bis
zum Schuleintritt vorangetrieben. Darliber hinaus
sollen Impulse zur Verbesserung der Betreuungs-
qualitdt gesetzt, Offnungszeiten ausgeweitet, die
Tageselternbetreuung und flexible gemeinde- und
generationsibergreifende Betreuungslésungen for-
ciert werden.

2.7 Bundesministerium fiir Finanzen (BMF)

Vom BMF wurden insgesamt zwei MaRnahmen gemeldet, die im Bericht berlicksichtigt
werden konnten. Zwei weitere berichtsrelevante externe MaRnahmen konnten im
Rahmen der Berichterstellung nicht mehr bericksichtigt werden und finden sich am
Ende dieses Kapitels. Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen MaRnahmen nach
Themenkreis und Art der MaBnahme erhoben. Dabei ist zu beachten, dass mehrere
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Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher nicht mit der
Anzahl der MaBnahmen Uberein.

Tabelle 20 MaRnahmen des BMF nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und Mafinahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 2

Benachteiligungen: Sozialpolitische Mafinahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kénnen, abbauen 2

Soziale Sicherheit: Allgemeine MalRnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fiir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-
losigkeit 1

Gleichbehandlung: MalRnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 0

Aktive Frauenforderungsmafnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

O O |O | | 0o o | o Nd o N

Sonstiges

o

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Thematisch betrafen die beiden Mallnahmen des BMF gleichermalien die Themenkreise
,Vereinbarkeit”, ,Abbau von Benachteiligungen” und ,aktive
FrauenférderungsmaBnahmen®, wobei sich die MaRnahmen im Themenkreis ,aktive
FrauenférderungsmaBnahmen® ausschliefllich auf Arbeitsmarktpolitik bezogen.
Lediglich eine MalRlnahme betraf dariiber hinaus den Themenkreis ,Soziale Sicherheit”.
Dem Themenkreis ,Gleichbehandlung” wurde keine MaRnahme zugeschrieben (vgl.
auch Abbildung 22, wobei der Themenkreis ,aktive Frauenférderung” in seine
Teilbereiche aufgesplittet wurde).
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Abbildung 22 MaBnahmen des BMF nach Themenkreis/Teilbereich

MaBnahmen nach Themenkreis/Teilbereich: BMF

Arbeitsmarkt
Benachteiligungen
Vereinbarkeit
Soziale Sicherheit
keine Angabe
Sonstiges

Off. Dienst

Politik

Kunst
Wissenschaft
Gleichb. Lebensformen
Sexismus/ Gewalt
Mobilitat
Gesundheit
Wohnen

Bildung
Gleichbehandlung

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Zugeordnet wurden die gesetzten MalRRnahmen den Bereichen ,Offentlichkeitsarbeit”,
»Legislative MalRnahme“ und ,Sonstiges” (vgl. Tabelle 21).

Tabelle 21 MaBBnahmen des BMF nach Art der MalRnahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Malnahmen 1
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 0
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 0
Forschungsforderung 0
Offentlichkeitsarbeit 1
Sonstiges 1

QUELLE: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS (BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Im Folgenden werden die Malinahmen des BMF aufgelistet.

Beschreibung

Analyse der geschlechtsbezo-
genen Wirkungen des Oster-
reichischen Einkommensteu-
ersystems (DE/EN) Working
Paper 1/2016

,Ein Unterschied zwischen Mann und Frau — das
Einkommen“ zeigt die bestehenden Einkommens-
unterschiede zwischen Frauen und Mannern an-
hand aktueller Statistiken und prift die Auswirkun-
gen der Besteuerung — die ja prinzipiell ge-
schlechtsneutral formuliert ist — auf diese Unter-
schiede (auch mit Bezug auf die jiingste Steuerre-
form).

Erhéhung  Kinderfreibetrag
mit Erhéhung Splittingvorteil
bei gemeinsamer Inan-
spruchnahme

Der Kinderfreibetrag wurde im Rahmen der Steuer-
reform erhoht; zudem wurde der Vorteil erhoht,
wenn beide Paare diesen Betrag in Anspruch neh-
men.

Darliber hinaus wurden zwei weitere berichtsrelevante MaBnahmen nachgemeldet, die
in diesem Bericht nicht bericksichtigt werden konnten, auf die an dieser Stelle jedoch
hingewiesen werden soll:

Titel

Beschreibung

Erhohung der Negativsteuer
und EinfUhrung einer Nega-
tivsteuer Fir Pensionen

In der Steuerreform 2015/2016 wurde die Negativ-
steuer angehoben und erstmals eine Negativsteuer
flir Pensionistinnen eingeflihrt. Da insbesondere
Frauen ein Einkommen unter dem Steuerfreibetrag
verdienen und niedrigere Pensionen aufweisen,
kommt dies vor allem Frauen zugute und erhoht
deren Nettoeinkommen.

Senkung des Eingangssteuer-
satzes in der Einkommens-
teuer

In der Steuerreform 2015/2016 wurde der Ein-
gangssteuersatz auf 25% gesenkt. Dies bietet Anrei-
ze, ein Einkommen Uber dem Steuerfreibetrag zu
verdienen und damit insbesondere fur Frauen ihre
Erwerbstunden zu erhéhen und dadurch eine bes-
sere 6konomische Absicherung zu erreichen.

2.8 Bundesministerium fiir Gesundheit (BMGF)

Vom BMGF wurden insgesamt 66 MaRnahmen gemeldet. Damit handelt es sich um das
Ressort mit den meistgemeldeten Malnahmen. Im Erhebungsblatt wurden die
einzelnen MalRnahmen nach Themenkreis und Art der MaBnahme erhoben. Dabei ist zu
beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen
stimmt daher nicht mit der Anzahl der MaRnahmen liberein.
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Tabelle 22 MaBnahmen des BMGF nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und Mafinahmen, die es
Méannern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstétigkeit zu vereinbaren )

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mitter sind
oder sein kénnen, abbauen 12

Soziale Sicherheit: Allgemeine MaBnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fiir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-

losigkeit 12

Gleichbehandlung: Malnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-

lung im Arbeitsleben 23

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-

reichen und zwar: 169
Schulische und berufliche Bildung 17
Arbeitsmarkt 23
Wohnen 10
Gesundheit 12
Mobilitét 3
Sexismus/Gewalt 28
Gleichberechtigte Lebensformen 12
Wissenschaft 9
Kunst und Kunstférderung 2
Politik 15
Offentlicher Dienst 29
Sonstiges 16

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Thematisch waren die MaBnahmen des BMGF breit gestreut und neben dem
Hauptthemenkreis ,aktive  Frauenférderungsmalnahmen” hauptsdchlich dem
Themenkreis ,Gleichbehandlung” zuzuordnen, gefolgt von Zuordnungen zu den
Themenkreisen ,Benachteiligungen” und ,Soziale Sicherheit” bzw. ,Vereinbarkeit”. Im
Themenkreis der ,aktiven Frauenforderung” betrafen die gesetzten MalRinahmen die
Teilbereiche ,Sexismus/Gewalt, ,Arbeitsmarkt“ und ,Offentlicher Dienst“. Zu
erwdhnen ist, dass die gesetzten MalRnahmen samtlichen Teilbereichen des
Themenkreises zugeordnet werden konnten (vgl. dazu auch Abbildung 23, wobei der
Themenkreis ,,aktive Frauenférderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde).
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Abbildung 23 MaBnahmen des BMGF nach Themenkreis/Teilbereich

MaBRnahmen nach Themenkreis/Teilbereich: BMGF

Sexismus/ Gewalt
Arbeitsmarkt
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QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Die MaRnahmen waren hauptsichlich als , Offentlichkeitsarbeit zu qualifizieren. 18
Malnahmen wurden als ,Beratungs- und QualifizierungsmaBnahmen“ oder ,sonstige
Malnahmen” durchgefiihrt und je zehn Malknahmen oder weniger fanden in den
anderen Bereichen statt (vgl. Tabelle 23).

Tabelle 23 MaRRnahmen des BMGF nach Art der MaBnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative Malnahmen 7
Beratungs- und Qualifizierungsmaf- 18
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 10
Forschungsférderung 3
Offentlichkeitsarbeit 42
Sonstiges 18

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Im Folgenden werden die Mallnahmen des BMGF aufgelistet. Die MaBnahmen Girls‘ Day
und Girls* Day Mini werden dem BMGF als federfiihrendes und organisierendes Ressort
zugeordnet, werden jedoch unter Teilnahme anderer Ressorts veranstaltet. Dariber
hinaus stiften zahlreiche Ministerien Preise im Rahmen der Kathe Leichter
Preisverleihung, die jahrlich von der Sektion fir Frauenangelegenheiten und
Gleichstellung organisiert wird. Ebenso scheint der Fortschrittsbericht tiber die Quote
der vom Bund entsandten Frauen in Aufsichtsrate von Betrieben, die zu 50% oder
mehrheitlich in Bundesbesitz stehen, als MalRnahme des BMGF auf; er wird jedoch in
Kooperation mit dem BMWFW erstellt.
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»Einkommens-

transparenz.

Gleiches Entgelt
fir gleiche und
gleichwertige Ar-
beit. Gehaltsan-
gaben in Stelle-
ninseraten  und
Erstellung von
Einkommensbe-
richten: Evaluie-
rung der Umset-
zung und Wir-
kung der Best-

Die 2015 prasentierte Studie evaluierte sowohl die Umsetzung
der relevanten gesetzlichen Bestimmungen im Gleichbehand-
lungsgesetz als auch die Auswirkungen dieser Instrumente in Be-
zug auf das Ziel der Erreichung von mehr Einkommenstranspa-
renz. Dabei wurden die Sichtweisen von Arbeitnehmerinnen, Be-
triebsratinnen und Arbeitgeberlnnen erhoben und einbezogen.

immungen.”
(Studie)

»Women On
Air“: ,Durchs Ra-
dio Machen
Kommen Die

Frauen 'Zam“ - 10
Jahre Feministi-
sches Radioenga-

gement Der
»Women On Air“;
Best-Of-CD-

Prasentation und
Jubildumslesung

Seit 2005 gestaltet die Frauenredaktionsgruppe ,, Women on Air“
die mehrsprachige Sendereihe , Globale Dialoge auf Radio Oran-
ge 94.0 (http://noso.at/). Eine Sendereihe Uber Frauenbewe-
gungen weltweit, *feministische, entwicklungspolitische und
transkulturelle Debatten, Frauenarbeits- und Lebensrealitaten
und globale Machtverhéltnisse.

15 Jahre Gleich-
stellungspolitik in
Osterreich  (In-
formationsbro-
schiire)

Die Broschiire ,15 Jahre Gleichstellungspolitik in Osterreich”
dient dazu, eine schnelle Ubersicht iiber die wichtigsten Gleich-
stellungsprojekte in der osterreichischen Verwaltung zu geben
und anhand dieser zu erlautern, dass Gleichstellungspolitik eine
Querschnittmaterie ist und alle Ressorts gleichermalien betrifft.

Arbeitsgruppe
,Prostitution”

Ziele: Erarbeitung von Empfehlungen wie die Lebens- und Ar-
beitssituation von Sexdienstleisterinnen — insbesondere im

64



http://noso.at/
file:///C:/Users/eigelsreiterb.FRAUENMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V41U2I3X/bundesweiten%20Brustkrebs-Früherkennungs-Programms%20ab%202014%20nach%20den%20Kriterien%20eines%20bevölkerungsbezogenen,%20organisierten,%20qualitätsgesicherten%20Screeningsprogramms

2 Malnahmen der Ministerien

Titel

Beschreibung

Rahmen der Landeskompetenzen — verbessert werden kann und
die Umsetzung der Empfehlungen soweit moglich zu unterstit-
zen und zu verfolgen.

Bericht und Ver-
anstaltungen zum
20-jahrigen Jubi-
[dum der Peking-
er Deklaration
und Aktionsplatt-
form

2015 fand eine Veranstaltung im (damaligen) Bundesministeri-
um fiir Bildung und Frauen anlasslich des 20-jahrigen Jubildaums
der 4. Weltfrauenkonferenz unter dem Titel ,Frauenrechte und
Gleichstellung: Erfahrungen teilen--> Neues denken --> Zukunft
gestalten” statt. Als FolgemaRnahme wurde ein Netzwerk zum
Austausch iber Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung ins
Leben gerufen.

Berlicksichtigung
der genderspezi-
fischen Aspekte
Im Rahmen des

Bundesweites Brustkrebs-Friiherkennungs-Programm ab 2014,
welches nach den Kriterien eines bevolkerungsbezogenen, orga-
nisierten, qualitatsgesicherten Screeningprogramms entwickelt
wurde.

nationalen
Krebsprogram-
mes

Broschiire "Frau-
en haben
Recht(e)"

Information fir Frauen, die von Gewalthandlungen — insbeson-
dere aus ihrem sozialen Umfeld — bedroht oder betroffen sind;
Unterstlitzung der Beratungsarbeit von Einrichtungen, die mit
gewaltbetroffenen Frauen arbeiten (zuletzt 2015 herausgege-
ben).

Broschire "Was
tue ich wenn es
zur Schei-
dung/Trennung
kommt?" -
Rechtsratgeberin
fiir Frauen

Die Broschiire wurde 2015 aktualisiert (8. Auflage). Die Ratgebe-
rin gibt einen aktuellen Uberblick tiber die rechtliche Situation
von Frauen rund um die Auflosung einer Ehe oder Lebensge-
meinschaft.

Broschire , Frau-
en und Pensio-
nen. Wie Lebens-
entscheidungen
die Absicherung
im Alter beein-
flussen”

Die Broschire zu ,Frauen und Pensionen” bietet kompakte,
leicht verstandliche Informationen zum Pensionssystem und er-
lautert anhand beispielhafter Frauenlebenslaufe die Auswirkun-
gen von Teilzeitbeschaftigung und Erwerbsunterbrechungen auf
die eigene Pension. Sie st online verfligbar unter:
http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen Gleichstellung/Gleichstell
ung am_Arbeitsmarkt/Frauen nbsp und Pensionen.

Buch ,Mein Beru-
fe ABC“

Das Buch wurde fiir eine Nachhaltigkeit des jahrlichen Aktions-
tages Girls‘ Day MINI im Bundesdienst erstellt. 26 kindgerechte
Sachtexte und detailreiche Bilder lassen die Berufe von ,A bis Z“
in Wissenschaft, Technik, Kunst und Handwerk spielerisch le-
bendig werden.

Bundes-
Gleichbehand-
lungsbericht 2016

Bericht der Bundesregierung zum Stand der Verwirklichung der
Gleichbehandlung und Frauenférderung im Bundesdienst und
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Bericht der Bundes-Gleichbehandlungskommission.

Bundesweite Ta-
gungen der Frau-
en- und Mad-
chenberatungs-
einrichtungen

Ziel: regelmaliger Kontakt, Informations- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen Politik, Verwaltung und NGOs im Bereich der
von der Frauenministerin geforderten Frauen- und Madchenbe-
ratungseinrichtungen, inkl. Frauenservicestellen und Notrufe.

Datenbank Gen-
der-Projekte

Die seit 2013 zur Verfligung stehende Datenbank fiir Gender-
Projekte gibt einen Uberblick iber Gender Mainstreaming-
Projekte, die in der Verwaltung durchgefiihrt wurden und wer-
den (Website www.imag-gmb.at (--> Gender-Projekte)).

Dialog mit Nicht-
regierungsorgani-
sationen  (NGO-
Dialog)

Sowohl im Gleichbehandlungsgesetz als auch im Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz wurde der sog. NGO-Dialog 2013 ge-
setzlich verankert; davor wurde er bereits seit 2006 ohne gesetz-
liche Grundlage jahrlich einberufen. Im Jahr 2015 war der Dialog
dem Thema ,Sexismus in der Werbung” und im Jahr 2016 dem
Thema ,,Hass im Netz“ gewidmet.

Evaluierung der
Instrumente des
Gleichbehand-
lungsrechts

Ziel ist die Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsrechts und
der Gleichbehandlungsinstrumente und damit verbunden die
Verbesserung des Diskriminierungsschutzes in Osterreich im All-
gemeinen.

Fem:HELP-App -
Entwicklung,

Ubersetzung und
Bekanntmachung

Die in den Sprachen DE, B/K/S, EN und Turkisch verfigbare
fem:HELP-App fir Android-Handys und iPhones soll von Gewalt
betroffenen Frauen in Osterreich helfen, Hilfseinrichtungen
rasch und unkompliziert zu kontaktieren. 2015 und 2016 wurde
die App gewartet, aktualisiert und um neue Themenbereiche er-
ganzt.

Folder ,Gender

Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zur Umset-

Budgeting“ zung von Gender Budgeting in Osterreich auf Deutsch und Eng-
lisch.
Fortschrittsbe- Selbstverpflichtung der Bundesregierung in den Unternehmun-

richt zur Erho-
hung des Frauen-
anteils in den
Aufsichtsgremien
der Unterneh-
men mit einem
Bundesanteil von
50% und dariber

gen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist, einen
Frauenanteil an der Bundesquote im jeweiligen Aufsichtsgremi-
um von 25% bis 31.12.2013 bzw. 35% bis 31.12.2018 zu errei-
chen. Durchschnittliche Frauenquote: 2013: 36%; 2014: 37%,
2015: 38%, 2016: 40,3%.

Frauenenquete
,Frau-
en.Flucht.Migrati
on.Rassismus”

Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsministerin ge-
meinsam mit der Plattform "20000Frauen": Die Frauenenquete
2016 stand im Zeichen der seit 2015 andauernden Fliichtlingskri-
se, die zunehmend Frauen und Madchen betrifft.
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Frauen-
Lebenswerk-Preis

Ziel: Wiirdigung herausragender Lebenswerke von Personen, die
sich fur die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und
Mannern eingesetzt haben und in diesem Sinne in ihrem Wir-
kungsbereich Bedeutendes leisteten und Vorbildcharakter ha-
ben.

Frauenprojekt-
forderung

Ziel: Forcierung der umfassenden Gleichstellung, Weiterentwick-
lung der Antidiskriminierung und Eindammung von Gewalt.

Frauenservice
(inkl. spezifisches
Frauenservice fir
Migrantinnen)

Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe fiir alle frauen- und
madchenspezifische Anliegen; Erreichbarkeit (iber Osterreich-
weite Nulltarifnummer und tber Online-Anfragen.

Gender  Budge-
ting Blog:
blog.imag-

gendermainstrea

ming.at

Ziel des Blogs ist es, die Gender Budgeting-Thematik leicht ver-
standlich mittels Texten von Expertinnen des BMGF und ande-
ren nationalen und internationalen Expertinnen, Videos, interes-
santen Links etc. zu gestalten und nicht nur ressortiibergreifend,
sondern auch zur allgemeinen Bewusstseinsbildung und interna-
tionalen Sichtbarkeit und Vernetzung offentlich verflighar zu
machen.

Gender Index

Jahrlicher Uberblick iiber Gender-Daten in wesentlichen Berei-
chen wie Bildung, Einkommen und Erwerbstatigkeit.

Gender Main-
streaming-
Newsletter (GM-
Newsletter)

Der Newsletter berichtet vierteljahrlich Gber aktuelle Themen
und verschiedene Aktivitaten im Bereich Gender Mainstreaming
in der Bundesverwaltung.

Genderdifferen-
zierte Auswer-
tung von Ergeb-
nisqualitatsdaten

Ziel: Laufendes Monitoring der Daten, laufende Evaluierung der
gesetzten MaRnahmen sowie Implementierung weiterer bun-
desweiter qualitatsverbessernder MalRnahmen (z.B. Qualitats-
standards).

Genderdifferen-
zierte  Datener-
hebung und Auf-
bereitung

Aufbauend auf dem Demenzbericht 2014 wurde die Demenz-
strategie entwickelt.

Girls' Day im
Bundesdienst

Seit 2006 auf Grundlage eines Ministerratsbeschlusses in den
Bundesministerien und nachgeordneten Dienststellen durchge-
fiihrter Aktionstag fiir Schuldm&dchen zur Anderung der einsei-
tigen Karriereplanung von Madchen und zur Férderung des Inte-
resses flr technische und zukunftsorientierte Berufe.

Girls' Day MINI
im Bundesdienst

2015 initiierter und jahrlich abgehaltener Aktionstag mit Ziel-
gruppe Kindergartenmiadchen ab 4 Jahren als Beitrag zur Ande-
rung der einseitigen Karriereplanung von Madchen und zur For-
derung des Interesses fiir technische und zukunftsorientierte Be-
rufe.
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Gleichbehand-

lungsbericht fir
die Privatwirt-
schaft 2014-2015

Grundlage: Seit 2004 bestehende zweijahrige Berichtspflicht der
zustandigen Bundesministerien tber die Vollziehung des Gleich-
behandlungsgesetzes.

Inhalt: Tatigkeitsbericht der Gleichbehandlungskommission, Be-
richt Gber die Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgeset-
zes sowie Uber die Tatigkeit der Anwaltschaft fiir Gleichbehand-
lungsfragen.

Hausliche und se-
xualisierte Ge-

Projekt zur Erarbeitung und Festlegung von fachspezifischen
Standards fur die Curricula aller Gesundheitsberufe, zur Einbe-

walt: Schwer- ziehung bestehender Schulungskonzepte und zur Erfassung der
punkt Frauen zustandigen Akteurinnen im 6sterreichischen Gesundheitswesen
Und mitbetroffe- bzw. in der dsterreichischen Gesundheitspolitik.

ne Kinder

Initiative zur Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung von Partnerschaften und

Entwicklung ge-
meinsamer Stra-
tegien gegen
Frauenhandel mit
den Nachbarlan-
dern: ,Regional-

Strategien im Kampf gegen Menschenhandel, mit speziellem Fo-
kus auf Frauenhandel, unter Einbindung der Nachbarlander Os-
terreichs.

initiative”
Interministerielle Ausarbeitung und Begleitung der Umsetzung des Nationalen Ak-
Arbeitsgruppe tionsplans (NAP) zum Schutz von Frauen vor Gewalt (2014 bis

(IMAG) ,Schutz
von Frauen vor
Gewalt”

2016).

Interministerielle
Arbeitsgruppe fir
Gender
Mainstreaming/
Budgeting (IMAG
GMB)

Begleitung und Unterstiitzung der Implementierung von Gender
Mainstreaming und Gender Budgeting in der Bundesverwaltung.
Aufgaben: Austausch von Informationen und nachahmenswer-
ten Initiativen und Best-Practice-Beispielen, die Entwicklung von
Kriterien flir die Umsetzung der Gender Mainstreaming Strate-

gie.

Interministerielle
Arbeitsgruppe fir
Gleichbehand-
lungsfragen
(IMAG GB)

Aufgabe: Beratung der Bundesregierung in allen grundsatzlichen
Angelegenheiten der Gleichbehandlung und Frauenférderung im
Bundesdienst; Ausarbeitung von Vorschlagen fiir die Frauenfor-
derung; Koordination der Arbeitsgruppen fiir Gleichbehand-
lungsfragen.

Interventionsstel-
le fir Betroffene
des Frauenhan-
dels

Opferschutzeinrichtung fiir von Menschenhandel betroffene
Frauen; Angebot von umfassender rechtlicher und psychosozia-
ler Unterstitzung bis hin zur Unterbringung in einer Schutzwoh-
nung.

Johanna-Dohnal-

Ziel ist es, Studentinnen bzw. Absolventinnen von Hochschulen
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Forderpreis

und Universitaten fiir Diplomarbeiten oder Dissertationen, wel-
che die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie fordern,
oder die eine Vorbildwirkung auf Madchen und Frauen in Aus-
bildung und Studium haben, zu ehren bzw. es Studentinnen zu
ermoglichen, an einem Dissertationsprojekt zu forschen oder zu
schreiben.

Jubildumsausga-
be ,5 Jahre Gen-
der
Mainstreaming
Newsletter”

Die Jubilaumsausgabe feiert flinf Jahre Gender Mainstreaming-
Newsletter.

Kampagne ,Der
Gewalt keine
Chance”

Mit dem Strafrechtsanderungsgesetz 2015, in Kraft seit
1.1.2016, sind weitreichende Anderungen auch im Sexualstraf-
recht vorgenommen worden. Um das Bewusstsein in der Bevol-
kerung zu erhéhen und diese Reform moglichst vielen Betroffe-
nen bzw. Interessierten naher zu bringen, wurde 2016 die In-
formationsoffensive ,Der Gewalt keine Chance” durchgefiihrt.

Mitwirkung  an
ressortlibergrei-
fenden Aktions-
planen, Plattfor-
men und Netz-
werken hinsicht-
lich migrations-
spezifischen

Themenberei-

chen und Prob-
lemstellungen

Ziel: Speziell frauenspezifische Aspekte in die Integrationsdebat-
te und/oder migrantinnenspezifische Problemstellungen in frau-
enpolitische Diskussionen einzubringen z.B. Integrationsbeirat;
Dialogforum Islam-Arbeitsgruppe Geschlechterrollen.

Nationaler  Akti-
onsplan ,Schutz
von Frauen vor
Gewalt”

Der Nationale Aktionsplan wurde am 26. August 2014 von der
Osterreichischen Bundesregierung beschlossen und dient der
Umsetzung der Forderungen des Ubereinkommens des Europa-
rats zur Verhitung und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen
und hiuslicher Gewalt und des Osterreichischen Regierungspro-
gramms 2013 — 2018.

Neustrukturie-
rung der Ausbil-
dung zu Prozess-
begleiterinnen

Eine Expertlnnengruppe hat ein Curriculum ausgearbeitet sowie
Lehrbehelfe erstellt: Jeder Lehrgang gliedert sich in einen allge-
meinen Teil und an fiir die drei Opfergruppen (,Frauen, ,Kin-
der” und , Opfer situativer Gewalt“) angepasste spezifische Teile.

Onlineplattform
Meine Technik:
http://www.mein
etechnik.at

Mit rund 250 Projekten startete die Informationsplattform fir
Madchen und Frauen, fiur interessierte Padagoglnnen, engagier-
te Unternehmen und Eltern am 10. April 2015 und wird standig
erweitert.

Online-Tool "Ge-
haltsrechner":

Der seit 2011 verfligbare Gehaltsrechner bietet leicht zugangli-
che Information Uber die in einem Sektor und einer Region Ubli-
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http://www.geha
Itsrechner.gv.at

chen Gehalter und ist ein Beitrag zur Steigerung der Einkom-
menstransparenz.

Open House 2015
und 2016

2015 — Open House zum Thema ,Medien und Feminismus im
Wandel — 20 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz" am 6. Marz
2015,
2016 — Open House zum Thema ,Frauen: Flucht und Asyl — Ge-
sellschaftliche Chancen und Herausforderungen“ am 8. Marz
2016.

Opferschutzori-
entierte Taterar-
beit: Forderung
der ,Bundesar-
beitsgemein-
schaft opfer-
schutzorientierte
Taterarbeit in Os-
terreich”  sowie
Einrichtung einer
Arbeitsgruppe
»opferschutzori-
entierte Taterar-
beit” der IMAG
,Schutz von
Frauen vor Ge-
walt“

Die Interministerielle Arbeitsgruppe ,Schutz von Frauen vor Ge-
walt” hat, wie im Nationalen Aktionsplan vorgesehen, in ihrer
Sitzung am 9. Dezember 2014 die Einrichtung einer Arbeitsgrup-
pe ,opferschutzorientierte Taterarbeit” beschlossen, die zum
Teil auf den von der Bundesarbeitsgemeinschaft erarbeiteten
Ergebnissen aufbaut.

Plattform EU, In-
ternationales und
Gender Treffen
mit  Nichtregie-
rungsorganisati-

onen (NGOs) zur
Information Uber
Aktivitaten im
Bereich Ge-
schlechtergleich-
stellung auf In-
ternationaler und
EU-Ebene

Zum Informationsaustausch zwischen Vertreterlnnen der Bun-
desministerien und verschiedener NGOs wurden im Berichtszeit-
raum vier Treffen veranstaltet. Dabei wurde u.a. iber die Vorbe-
reitungen und Ergebnisse der Tagungen der UN-
Frauenstatuskommission (FSK), den Verlauf verschiedener Kon-
ferenzen sowie Uber die Entwicklung frauenspezifischer Mal3-
nahmen und Berichte auf Ebene der EU informiert.

Prasentation und
Bereitstellung des
ersten deutsch-
sprachigen Kom-
mentars zur Kon-
vention zur Be-
seitigung  jeder
Form von Diskri-
minierung der

Der Kommentar wurde 2015 in Zusammenarbeit von Autorinnen
aus Osterreich und der Schweiz herausgegeben und im Rahmen
einer offentlichen Veranstaltung in Wien durch die damalige
Bundesministerin fir Bildung und Frauen prasentiert.
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Titel

Beschreibung

Frau (Convention
On The Eliminati-
on Of All Forms
Of Discrimination
Against Women,
CEDAW)

Progress Projekt
,GewaltFREl le-
ben. Eine Kam-
pagne zur Ver-
hinderung  von
(schwerer)  Ge-
walt an Frauen
und Kindern“

Ziel: Leistung von verstarkter Praventionsarbeit in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Bereichen und dadurch Beitrag zur Ver-
hinderung von Gewalt an Frauen und Kindern.

PROGRESS-
Projekt ,Women
are top! To the
top by innovative
corporate cul-
tures”

Forderung von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit in Spitzen-
positionen Osterreichischer Unternehmen; Fokus: Erhohung des
Frauenanteils in Managementpositionen und in Aufsichtsraten.

Runder Tisch -
Reihe zum Thema
,Frauen auf der
Flucht

Um einen aktiven Austausch und Wissensvermittlung zwischen
Vertreterlnnen der Fraueninitiativen, den fliichtlingsbetreuen-
den Organisationen, sowie der Frauenpolitik zu gewahrleisten
wurde eine Veranstaltungsreihe zum Thema ,Frauen auf der
Flucht” initiiert (drei Veranstaltungen von Oktober 2015 bis April
2016).

Sommer-
Gleichstellungs-
fest

Jahrliches Sommerfest zur Forderung der Akteurlnnen aus dem
Gleichstellungsbereich und Ermoglichung des Erfahrungsaustau-
sches.

Ubernahme der
Webversion der
"Frauenratgebe-

rin“in help.gv.at

Die Frauenratgeberin ist seit 2004 im Internet verfligbar. Die
Website http://www.frauenratgeberin.at wurde nunmehr in die
Website HELP.gv.at eingebunden. Die Informationen der bishe-
rigen Frauenratgeberin.at finden sich seit 2. November 2015 we-
sentlich erweitert auf HELP.gv.at in der Kategorie ,,Frauen®.

Veranstaltung
der Frauen- und
Gleichstellungs-
ministerin ge-
meinsam mit
~SAMARA":  Ab-
schlussveranstal-
tung des Pilotpro-
jekts "Transkultu-
relle Gewaltpra-
vention und Ge-

Das Pilotprojekt ,Transkulturelle Gewaltpravention und Ge-
sundheitsforderung” widmete sich dem Thema Gewaltpraventi-
on und Antidiskriminierung an Schulen und dauerte von 2011-
2015. Im Mai 2015 fand im damaligen Bundesministerium fir
Bildung und Frauen eine Abschlussveranstaltung statt.
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Titel

Beschreibung

sundheitsforde-
rung"

Veranstaltungs-
reihe ,Gleichstel-
lung im Ge-
sprach"

Gelegenheit zum fachlichen Austausch, zum Sammeln von Erfah-
rungen, Sichtweisen und Zugangen und zum Nutzbarmachen fir
die eigene praktische Arbeit.

Verleihung  des
Kathe Leichter
Staatspreises fir
Frauenforschung,
Geschlechterfor-
schung und
Gleichstellung in
der Arbeitswelt

Preisverleihung an Wissenschaftlerinnen fiir besonders hervor-
ragende Verdienste betreffend die Frauen- und Geschlechterfor-
schung im Bereich der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften
wie auch betreffend die Frauenbewegung und die Herstellung
von Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere im Hinblick auf die
Frauenarbeit.

Vernetzung und
Durchfiihrung
von Aus- Und
Fortbildungsse-
minaren fur Mit-
arbeiterinnen von
Fraueneinrich-

Seit 1998 finanziert die Sektion flir Frauenangelegenheiten
und Gleichstellung fur Mitarbeiterinnen von Fraueneinrichtun-
gen, die keine Berufsvertretung haben, die sich um ihre Aus- und
Weiterbildung kimmern kdnnte, Schulungen. Ziel ist es, gewalt-
betroffenen Frauen bestmdgliche Prozessbegleitung sowie ins-
gesamt bestmogliche Unterstiitzung und Beratung zu gewahr-
leisten.

tungen
Vollziehung des Auf Grund des Bundesgesetzes Uber die Gleichbehandlungs-
Bundesgesetzes kommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/GAW-

Uber die Gleich-
behandlungs-
kommission und
die Gleichbe-
handlungsan-
waltschaft -
GBK/GAW-Gesetz
im Hinblick auf
die Tatigkeit der
Gleichbehand-
lungskommission
— Senate |, Il und
1

Gesetz, BGBI. Nr. 108/1979 idF BGBI. | Nr. 107/2013) wurde zur
Uberpriifung von Fragen, die die Diskriminierung auf Grund des
Gleichbehandlungsgesetzes betreffen, die nunmehr aus drei Se-
naten bestehende Gleichbehandlungskommission eingerichtet.
Sie ist den Arbeits- und Sozialgerichten und den Zivilgerichten als
besondere Einrichtung zur Seite gestellt.

Vollziehung des
Bundes-
Gleichbehand-
lungsgesetzes
(BGBI. Nr.
100/93) durch die
Bundes-
Gleichbehand-
lungskommission

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission, die in drei Senate
geteilt ist, hat sich mit allen die Gleichbehandlung von Frauen
und Mannern, die Frauenférderung und die Gleichbehandlung
ohne Unterschied der ethnischen Zugehorigkeit, der Religion
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orien-
tierung im Bundesdienst betreffenden Fragen zu befassen.

Vorbereitungs-
bogen fir ein

Der 2012 erarbeitete Vorbereitungsbogen fiir ein gender-
orientiertes Mitarbeiterlnnengesprach wurde um Fragen zu Ge-
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Titel

Beschreibung

gender-
orientiertes Mit-
arbeiterlnnenge-
sprach, 2. Auflage

walt, sexueller Belastigung und Mobbing erganzt.

Website der in-
terministeriellen
Arbeitsgruppe fur
Gender

Mainstreaming/B
udgeting (IMAG
GMB)

Die Website ist seit 2002 online und bietet ein umfassendes In-
formationsangebot zu Gender Mainstreaming und Gender
Budgeting, einen Uberblick tiber die Gender-Aktivitaten in Mini-
sterien, Bundeslandern, Stadten und Gemeinden sowie lber die
gleichstellungspolitische Entwicklung auf internationaler Ebene.
2015 und 2016 wurden einige Verbesserungen auf der IMAG
GMB-Website durchgefiihrt. Neben einer laufenden Aktualisie-
rung der Beitrage wurde die Website auf Englisch (ibersetzt und
die Navigationsstruktur geandert.

Website fir
Frauen und
Gleichstellung

der zustandigen
Bundesministerin

Bis 30.6.2016 Teil der Website des Bildungsressorts, seit
1.7.2016 Teil der Website des BMGF (http://www.bmgf.gv.at/)
Ziel ist, den Frauen und Madchen in Osterreich umfassende In-
formation und Hilfe fiir eine chancengleiche, unabhangige und
selbstbestimmte Lebensfiihrung anzubieten sowie die aktuellen
Themen, Initiativen und Aktivitaten der Frauen- und Gleichstel-
lungsministerin darzustellen.

Weiterfiihrung
der Helpline ge-
gen Mannerge-
walt

Ein Team von Expertinnen bietet Erst- und Krisenberatung. Die
Helpline ist rund um die Uhr besetzt und kann 365 Tage im Jahr
kostenlos erreicht werden.

Weiterfiihrung
der Informa-
tionsoffensive
K.O. Tropfen

Folder zur Information von Madchen und Frauen (ber die Prob-
lematik, wie man sich schiitzen kann und Hinweise, was zu tun
ist, wenn man Opfer von K.O.-Tropfen geworden ist.

Weiterfliihrung
der Interventi-
onsstellen gegen
Gewalt in der
Familie

Anerkannte Opferschutzeinrichtungen, die bei Verhdangung eines
Betretungsverbots nach dem Gewaltschutzgesetz betroffene
Gewaltopfer, liberwiegend Frauen, aktiv kontaktieren. Oberstes
Ziel des Unterstltzungsangebots ist der Schutz der betroffenen
Frauen (und Maéanner) vor weiteren Gewaltsituationen. Das An-
gebot der Interventionsstellen umfasst aber auch rechtliche und
psychosoziale Unterstiitzung.

2.9 Bundesministerium fiir Inneres (BMI)

Vom BMI wurden finf MaBnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen
Malnahmen nach Themenkreis und Art der MaRnahme erhoben. Dabei ist zu beachten,
dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher
nicht mit der Anzahl der Mallnahmen Uberein.
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Tabelle 24 MaBBnahmen des BMI nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 0

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kdnnen, abbauen 0

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditt und der Arbeits-
losigkeit 0

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 0

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

o O O |O |k |o O |Ww |O O |O |©

Sonstiges

o

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch wurden die MaBnahmen des BMI ausschlieflich dem Themenbereich
yaktive FrauenforderungsmalRnahmen” zugeschrieben; im Detail wurden folgende
Teilbereiche angefuhrt: ,Gesundheit”, ,Sexismus/Gewalt” und ,Gleichberechtigte
Lebensformen” (vgl. dazu nebst Tabelle 24 auch Abbildung 24, wo der Themenkreis
»aktive Frauenforderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde).
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Abbildung 24 MaBnahmen des BMI nach Themenkreis/Teilbereich

BMI

Sexismus/ Gewalt
Gesundheit
Gleichb. Lebensformen
keine Angabe
Sonstiges

Off. Dienst

Politik

Kunst
Wissenschaft
Mobilitat

Wohnen
Arbeitsmarkt
Bildung
Gleichbehandlung
Soziale Sicherheit
Benachteiligungen
Vereinbarkeit

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Aufgegliedert nach Art der MaRnahmen zeigt sich, dass die Malknahmen ausschliel3lich
als ,Beratungs- und Qualifizierungsmalnahmen” eingestuft wurden, gefolgt von
,OffentlichkeitsarbeitsmaRnahmen* (vgl. Tabelle 25).

Tabelle 25 MaRnhahmen des BMI nach Art der MaRnahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Manahmen 0
Beratungs- und Qualifizierungsmal- 5
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 0
Forschungsférderung 0
Offentlichkeitsarbeit 2
Sonstiges 0

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Titel

Im Folgenden sind die MalBnahmen des BMI aufgelistet.

Beschreibung

GEMEINSAM.SICHER mit
Frauen —Verteilung von Han-
dalarmgeréaten

Im Zuge von GEMEINSAM.SICHER wurde in Oster-
reich ein Schwerpunkt auf Sicherheit im offentli-
chen Raum mit Frauen gelegt. Durch die Verteilung
von Handalarmgeraten, einem beigelegten Folder
mit Praventionstipps und begleitenden Praventi-
onsveranstaltungen soll das subjektive Sicherheits-
gefiihl gehoben werden.

Gewaltpravention, Interven-
tionsstellen / Gewaltschutz-
zentren gem. § 25 Abs. 3 SPG

In jedem Bundesland wurde ein/e Interventions-
stelle/Gewaltschutzzentrum gegen Gewalt in der
Familie eingerichtet. Aufgabe dieser ist es, die Si-
cherheit fiir bedrohte und misshandelte Frauen und
Kinder zu erhéhen und den Opfern psychische und
juristische Hilfestellung zu leisten.

Informationsfolder  ,,Oster-
reich Informationen/ Rechte/
Pflichten/ Werte*

Seit Janner 2016 gibt das BMI einen illustrierten
Folder heraus, in dem Asylwerberlnnen zu Beginn
tiber Pflichten, Rechte und Werte in Osterreich in-
formiert werden. Thematisiert werden darin insbe-
sondere auch die Gleichberechtigung von Frau und
Mann, Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften und das Verbot von Gewalt gegen
Frauen, sowie die Unzuldssigkeit von sexueller Be-
lastigung von Frauen. Der Folder steht seit Janner
2016 in den Sprachfassungen Deutsch, Englisch,
Farsi/Dari und Arabisch sowie seit Juni 2016 zusatz-
lich in Russisch und Urdu zur Verfligung. Auf der
Homepage http://www.refugeeguide.at sind samt-
liche Sprachfassungen des Folders online abrufbar.

LEFO - Beratung, Bildung und
Begleitung flr Migrantinnen
(Interventionsstelle fir Be-
troffene von Frauenhandel)

Diese Interventionsstelle ist eine Opferschutzein-
richtung fir von Menschenhandel betroffene Frau-
en. Das Angebot umfasst neben muttersprachlicher
Betreuung, rechtlicher, psychologischer, sozialer
und Gesundheitsberatung, gegebenenfalls auch die
Unterbringung in einer Notwohnung oder Uber-
gangswohnung.

Orient Express - Einrichtung
von Notwohnung fir Be-
troffene von Zwangsheirat

Diese Notwohnung ist eine Wohnung mit geheimer
Adresse und Mindeststandards an Sicherheit. Junge
Frauen und Madchen, die von Zwangsheirat betrof-
fen sind, kdnnen fiir eine bestimmte Zeit unterge-
bracht und professionell betreut werden.
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2.10 Bundesministerium fiir Justiz (BMJ)

Vom BMJ wurden elf MalRnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die einzelnen
MaRnahmen nach Themenkreis und Art der MalRnahme erhoben. Dabei ist zu beachten,
dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher
nicht mit der Anzahl der MaRBnahmen lberein.

Tabelle 26 MaRnahmen des BMJ nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 2

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kénnen, abbauen 3

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Falle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-
losigkeit 0

Gleichbehandlung: Maflnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 4

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

[EEY
I

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

= O |O |O O |01 |k (W N |O (B

Sonstiges

=

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch waren die MalRnahmen des BMJ vor allem dem Themenkreis ,aktive
FrauenférderungsmaRnahmen” zuzuschreiben. Auch ,Gleichbehandlung”,
»,Benachteiligungen” und ,Vereinbarkeit” wurden damit angesprochen. Dem
Themenkreis ,Soziale Sicherheit” wurde keine Mallnahmen zugeordnet. Dies ist in
Abbildung 25 dargestellt, wo der Themenkreis ,aktive Frauenforderung” in seine
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Teilbereiche aufgesplittet wurde.
ausschlieBlich die Teilbereichen

Daran wird ersichtlich, dass die MaRRnahmen
,Sexismus/Gewalt”, ,Gesundheit, ,Wohnen*,

,Bildung”, ,Mobilitat”, ,Offentlicher Dienst”, , Sonstiges” betrafen.

Abbildung 25 MaRRnahmen des BMJ nach Themenkreisen/Teilbereichen

Sexismus/ Gewalt
Gleichbehandlung
Gesundheit
Benachteiligungen
Wohnen
Vereinbarkeit
Sonstiges

Off. Dienst
Mobilitat

Bildung

keine Angabe
Politik

Kunst
Wissenschaft
Gleichb. Lebensformen
Arbeitsmarkt
Soziale Sicherheit

MaRBnahmen nach Themenkreisen/Teilbereichen: BMJ

10 15 20 25 30

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS

(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Aufgegliedert nach Art der MaRnahmen zeigt sich, dass die Mallnahmen als ,legislative”
und ,sonstige Mallnahmen” deklariert sowie — wenngleich dies nur in einem Fall

erfolgte — der ,Offentlichkeitsarbeit” zugeordnet wurden.

Tabelle 27 MaRnahmen des BMJ nach Art der MaRnahme

Art der MaRnahme

Anzahl

Legislative Malnahmen

7

Beratungs- und Qualifizierungsmal-

nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien

Forschungsforderung

Offentlichkeitsarbeit

Sonstiges

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS

(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Titel

Im Folgenden werden die MalRnahmen des BMJ aufgelistet.

Beschreibung

Anhaltung aller weiblichen,
nach § 21 Abs. 2 StGB ange-
haltenen untergebrachten im
therapeutischen Zentrum As-
ten

Ziel der MaBnahme ist es, alle nach § 21 Abs. 2
StGB angehaltenen Frauen (auch Jugendliche) in As-
ten anzuhalten und ihnen dadurch die Méglichkeit
zu geben, von der therapeutischen Behandlungs-
kompetenz der Einrichtung zu profitieren.

Ausbau des Schutzes von
Frauen und Madchen, die Op-
fer strafbarer Handlungen
wurden (im Strafverfahren)

Die Einflihrung der Kategorie der besonders schutz-
bedirftigen Opfer (§ 66a StPO) kommt besonders
Frauen und Madchen zugute. Besonders schutzbe-
dirftige Opfer haben besondere Rechte im Straf-
verfahren, z.B. das Recht auf schonende Verneh-
mung, nach Moglichkeit Vernehmung im Ermitt-
lungsverfahren durch eine Person des gleichen Ge-
schlechts sowie auf amtswegige Verstandigung von
der Freilassung oder Flucht des Beschuldigten aus
der Verwahrungs- und Untersuchungshaft.

BaumalRknahmen zum Schutz
von traumatisierten Opfern
von Gewalt- und Sexualdelik-
ten

Bei Neubauten oder Generalsanierungen von Ge-
richtsgebauden werden bauliche Vorkehrungen zur
Vermeidung sekundarer Viktimisierung von Ge-
waltopfern getroffen.

Berufsrechts-
Anderungsgesetz (BRAG
2016), BGBI. I NR. 10/2017

Wenn Notariatskandidatinnen wegen der notwen-
digen Betreuung des eigenen minderjahrigen Kin-
des (bzw. Adoptiv- oder Pflegekindes) eine zumin-
dest die Halfte der Normalarbeitszeit umfassende
Teilzeitbeschaftigung austben, fihrt dies kiinftig zu
keiner Unterbrechung der praktischen Verwendung
der Notariatskandidatinnen mehr.

Erweiterung des strafrechtli-
chen Schutzes der sexuellen
Integritdt und Selbstbestim-
mung

Mit dem Strafrechtsdnderungsgesetz 2015, BGBI. |
112/2015, wurden weitere Schritte gesetzt, um
Gewalt gegen Frauen und héausliche Gewalt zu be-
kampfen (Erweiterung der Aufzahlung der besonde-
ren Erschwerungsgriinde, Einfiihrung eines neuen
Tatbestandes ,Zwangsheirat” (§ 106a StGB), Einflih-
rung eines neuen Tatbestandes , Verletzung der se-
xuellen Selbstbestimmung” (§ 205a StGB), Erweite-
rung des Tatbestandes der sexuellen Beldstigung
und o6ffentlichen geschlechtlichen Handlung (§ 218
StGB)). Die Neuerungen traten am 1.1.2016 in Kraft.

Etablierung einer Abteilung
fiir weibliche geistig abnorme
Rechtsbrecherinnen Im Fo-
rensischen Zentrum Asten

Zukinftig sollen alle weiblichen geistig abnormen
zurechnungsfahigen Rechtsbrecherinnen gemafll §
21 Abs. 2 StGB im Forensischen Zentrum Asten be-
handelt werden. Dafiir wird dort eine eigene Stati-
on zur Verfligung gestellt.
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Titel

Beschreibung

Héndische Durchsuchung der
Kleidung bei Eingangskontrol-
len nur von Personen dessel-
ben Geschlechts

Reduktion des Eingriffs in die Privatsphare und indi-
rekte Erhohung des Anteils der Frauen in einem
mannerdominierten Beruf, Kontrollorgan in einem
Sicherheitsunternehmen.

MaBnahmen zur besseren
Vereinbarkeit der Tatigkeit
als Rechtsanwaltsanwarter/in
und der Familie

Im anwaltlichen Berufsrecht wurden mit dem Be-
rufsrechts-Anderungsgesetz 2016 (BRAG 2016,
BGBI. | Nr. 10/2017) die Voraussetzungen dafiir ge-
schaffen, dass Rechtsanwaltinnen und -
anwarterinnen auf Antrag fir die Dauer eines Be-
schaftigungsverbots nach dem MSchG von der Ver-
pflichtung zur Zahlung von Beitrdagen fiir die Ver-
sorgungseinrichtung (Umlage) befreit werden kon-
nen.

Mindeststandards fiir den
Frauenvollzug in Osterreichi-
schen Justizanstalten

Vollzugspraktikerlnnen haben erstmals Mindest-
standards zur Unterbringung und Betreuung von
weiblichen Untersuchungs- und Strafhaftgefange-
nen erarbeitet (Haftraume grundsatzlich offen zu
halten, Flachen fir eine gemeinschaftliche Nutzung,
Screening zur besseren Beschaftigung hinsichtlich
ihrer Befahigungen, einmal in der Woche betreute
Freizeitaktivitat).

Still- und Wickelplatze in Ge-
richtsgebduden, Barrierefrei-
heit

Erleichterung des Zugangs zu Gerichtsgebauden fir
Personen mit Kinderbetreuungspflichten.

Verwendung weiblicher Be-
rufs- und Funktionsbezeich-
nungen im Beschriftungswe-
sen in Gerichtsgebauden

Namensschildern vor Amtsrdaumen, die dem Ge-
schlecht der Funktionstragerlnnen entsprechen.

2.11 Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt-
und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

Vom BMLFUW wurden acht MalRnahmen gemeldet. Im Erhebungsblatt wurden die
einzelnen MaBnahmen nach Themenkreis und Art der MalBnahme erhoben. Dabei ist zu
beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen
stimmt daher nicht mit der Anzahl der MaRnahmen Ulberein.
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2 MaBknahmen der Ministerien

Tabelle 28 MaBnahmen des BMLFUW nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 1

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kdnnen, abbauen 0

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-
losigkeit 0

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 5

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

=
N

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

N |k O |O (kP |O (kI O |k W

Sonstiges

=

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Thematisch waren die MaBhnahmen des BMLFUW vor allem dem Themenkreis ,aktive
FrauenférderungsmaBnahmen” (,Bildung”, ,Gesundheit’, ,Offentlicher Dienst”,
,Politik, ,Mobilitdt” und ,Arbeitsmarkt”) zugeordnet. Auch der ,Gleichbehandlung”
und der ,Vereinbarkeit wurden Mallnahmen zugeschrieben. Die Aufteilung ist in
Abbildung 26 dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive Frauenférderung” in seine
Teilbereiche aufgesplittet wurde.




2 MaBnahmen der Ministerien

Abbildung 26 MaBnahmen des BMLFUW nach Themenkreisen/Teilbereichen

MaBRnahmen nach Themenkreisen/Teilbereichen: BMLFUW

Gleichbehandlung
Bildung

Off. Dienst
Gesundheit

keine Angabe
Sonstiges

Politik

Gleichb. Lebensformen
Mobilitat
Arbeitsmarkt
Vereinbarkeit
Kunst
Wissenschaft
Sexismus/ Gewalt
Wohnen

Soziale Sicherheit
Benachteiligungen

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

"

Die MaBnahmen waren primar als ,Beratungs- und QualifizierungsmaBnahmen
konzipiert; je eine wurde als Offentlichkeitsarbeits- und als sonstige MaRnahme
konzipiert.

Tabelle 29 MaRnahmen des BMLFUW nach Art der MaBRnahme

Art der MaRnahme Anzahl
Legislative Mainahmen 0
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 6
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 0
Forschungsforderung 0
Offentlichkeitsarbeit 1
Sonstiges 1

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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2 Malnahmen der Ministerien

Im Folgenden werden die Mallnahmen des BMLFUW aufgelistet. Ebenfalls beteiligt ist
BMLFUW an FEMtech betreffend die
Expertinnendatenbank), die federfihrend vom BMVIT betreut wird und hierin deshalb
dem BMVIT zugeordnet wurde.

das der Initiative (insbesondere

Titel

Beschreibung

Broschiire: Gesellschaftliche
Vielfalt am Land - Beispielhaf-
te Projekte zur Forderung von
Chancengleichheit im Pro-
gramm LEO7-13

Prasentation von 26 ausgewahlten Projekten, die
im Rahmen des Innovationspreises Chancengleich-
heit 2012 eingereicht wurden.

Seminar: Chancengleichheit
im Programm fur landliche
Entwicklung 2014-2020, Kon-

Themen Chancengleichheit und Gender
Mainstreaming mit Fokus auf die landliche Entwick-
lung.

zept und Umsetzung in der
Praxis

Sinn.Voll und Erfolg.Reich:
Management-Lehrgang  fir
engagierte Frauen in landli-
chen Regionen. Eine Mal-
nahme im Rahmen des Pro-
gramms LEO7-13

dies zu tun.

Zielgruppe: Frauen mit Matura und/oder Berufser-
fahrung, die ihren Lebensmittelpunkt in einer land-
lichen Region in Osterreich haben und die entweder
bereits in ihrer Region mitgestalten oder vorhaben

Tagung ,Frauen am Lland —
Potentiale und Perspektiven”
chen Regionen.

Tagung zu vielfaltigen Lebens- und Arbeitsverhalt-
nissen, Rollen und Leistungen von Frauen in landli-

2.12 Bundesministerium fiir

(BMLVS)

Landesverteidigung

Vom BMLVS wurde eine externe MaBnahme gemeldet. Bei der Erhebung nach
Themenkreis und Art der MaRRnahme ist zu beachten, dass mehrere Zuordnungen
moglich waren. Die Anzahl der Nennungen stimmt daher nicht mit der Anzahl der
Malnahmen Uberein.

und Sport
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2 MaBnahmen der Ministerien

Tabelle 30 MaBnahmen des BMLVS nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaBnahmen, die es
Méannern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstétigkeit zu vereinbaren 1

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Mitter sind
oder sein kdnnen, abbauen 0

Soziale Sicherheit: Allgemeine MaBnahmen fiir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditat und der Arbeits-
losigkeit 0

Gleichbehandlung: Malnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-
lung im Arbeitsleben 1

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwar:

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen
Gesundheit
Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung
Politik
Offentlicher Dienst

o O |0 |©O |© |k |O |k |O O |0 |N

Sonstiges

o

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Thematisch wurde die MaRnahme des BMLVS mehreren Themenkreisen zugeordnet, so
dem Themenkreis der ,aktiven FrauenférderungsmaBnahmen” in den Teilbereichen
,Gesundheit” und ,Sexismus/Gewalt” sowie den Themenkreisen ,Vereinbarkeit“ und
,Gleichbehandlung” (vgl. auch Abbildung 27, wo der Themenkreis ,aktive
Frauenforderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde).
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2 MaBknahmen der Ministerien

Abbildung 27 MaBnahmen des BMLVS nach Themenkreisen/Teilbereichen

MaRnahmen nach Themenkreisen/Teilbereichen: BMLVS

Sexismus/ Gewalt
Gesundheit
Gleichbehandlung
Vereinbarkeit
keine Angabe
Sonstiges

Off. Dienst

Politik

Kunst
Wissenschaft
Gleichb. Lebensformen
Mobilitat

Wohnen
Arbeitsmarkt
Bildung

Soziale Sicherheit
Benachteiligungen

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Die MalRnahme wurde als ,,Beratungs- und QualifizierungsmaBnahme“ konzipiert.

Tabelle 31 MaRnahmen des BMLVS nach Art der MalRhahme

Art der MaRnahme Anzahl

Legislative Mainahmen 0

Beratungs- und QualifizierungsmaR-
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien

Forschungsforderung
Offentlichkeitsarbeit

o |lo|o| o

Sonstiges

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Im Folgenden ist die Malinahme des BMLVS aufgelistet.

Titel Beschreibung

Entwicklung der Broschiire
,Fur Respekt und Sicherheit —
Gegen Sexualisierte Ubergrif-
fe im Sport”

In Umsetzung der Vorgaben der EU-Kommission zu
Gender Equality im Sport wurde die Broschure ,,Fir
Respekt und Sicherheit — Gegen sexualisierte Uber-
griffe im Sport“ entwickelt, welche an 6st. Sport-
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2 MaBknahmen der Ministerien

Titel Beschreibung

lungen®.

verbande verteilt wird. Sie gliedert sich in die Teile
,Information”, ,Pravention und Handlungsempfeh-

2.13 Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

(BMVIT)

Vom BMVIT wurden sieben MalBnahmen beschrieben. In der Erhebung wurden ebenfalls
Themenkreis und Art der MaBnahmen erhoben. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass bei

jeder Mallnahme Mehrfachnennungen maoglich waren.

Tabelle 32 MaBnahmen des BMVIT nach Themenkreisen

Themenkreis

Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaBnahmen, die es
Méannern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit

ihrer Berufstétigkeit zu vereinbaren

Benachteiligungen: Sozialpolitische Mafinahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind

oder sein kdnnen, abbauen

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malknahmen fir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Falle des Alters, der Invaliditat und der Arbeits-

losigkeit

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-

lung im Arbeitsleben

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-

reichen und zwar:

=
o

Schulische und berufliche Bildung

Arbeitsmarkt

Wohnen

Gesundheit

Mobilitat

Sexismus/Gewalt

Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstférderung

Politik

Offentlicher Dienst

= O |O |k O |0 |W O |O |k |k

Sonstiges

w

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Die MalRhahmen des BMVIT konnen thematisch ausschlieRlich den Themenkreisen
»,Gleichbehandlung” sowie ,aktive Frauenférderungsmallnahmen” zugeordnet werden.

Die genaue Aufteilung ist in Abbildung 28 dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive

Frauenforderung” in seine Teilbereiche aufgesplittet wurde.

Abbildung 28 MaRBnahmen des BMVIT nach Themenkreis/Teilbereich

MaRBnahmen nach Themenkreis/Teilbereich: BMVIT

Sonstiges
Mobilitat
Gleichbehandlung
Off. Dienst
Wissenschaft
Arbeitsmarkt
Bildung

keine Angabe
Politik

Kunst

Gleichb. Lebensformen
Sexismus/ Gewalt
Gesundheit
Wohnen

Soziale Sicherheit
Benachteiligungen
Vereinbarkeit

0,5 1 15 2 2,5 3 3,5

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS

(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Aufgegliedert nach Art der MaRnahmen zeigt sich, dass die MaRnahmen ausschlieBlich

als , OffentlichkeitsarbeitsmaRnahmen®, ,Beratungs- und QualifizierungsmaRBnahmen*

und MalRnahmen im Forschungsforderungsbereich konzipiert wurden.
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Tabelle 33 MaRnahmen des BMVIT nach Art der MaRnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative MaBnahmen 0
Beratungs- und QualifizierungsmaR- 3
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 0
Forschungsforderung 2
Offentlichkeitsarbeit 4
Sonstiges 0

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)

Im Folgenden werden die MalRnahmen des BMVIT aufgelistet.

Titel Beschreibung

Anwendung von Gender-Kriterien
in den Programmen der Osterrei-

Kriterien: Gender Aspekt im Projektinhalt und
positive Folgewirkungen, geschlechterspezifi-

chischen Forschungsforderungs-
gesellschaft mbh (FFG)

sche Ausgewogenheit im Projekt und geschlech-
terspezifisch ausgewogene Arbeitsbedingungen
im Unternehmen.

Gendersensibilitdt in der Ver-
kehrsplanung - Grundlagenstudie
zur Integration von Genderaspek-
ten

Im Zentrum der Grundlagenstudie standen die
,Nachfrage“- Seite der 6ffentlichen Stellen so-
wie die ,, Angebots“-Seite der privaten Planungs-
biros und Institute, die auch in ihrem Zusam-
menspiel beleuchtet wurden.

Initiative Femtech — Frauen in
Forschung und Technologie

Vernetzung, Bewusstseinsbildung, Sensibilisie-
rung, Sichtbarmachung von Frauen in Forschung
und Technologie; MalRnahmen: FEMtech Exper-
tin des Monats; FEMtech Expertinnendaten-
bank; FEMtech Netzwerktreffen.

Studie: Gleichstellungserhebung
in der aulleruniversitaren For-
schung

2.14 Bundesministerium

Wirtschaft (BMWFW)

Ziel: Auseinandersetzung mit dem gegenwarti-
gen Entwicklungsstand der Gleichstellung in der
auleruniversitaren naturwissenschaftlich-
technischen Forschung in Osterreich.

Wissenschaft, Forschung und

Vom BMWFW wurden 25 Malinahmen beschrieben. Im Erhebungsblatt wurden die
einzelnen MalRnahmen nach Themenkreis und Art der MaBnahme erhoben. Dabei ist zu
beachten, dass mehrere Zuordnungen moglich waren. Die Anzahl der Nennungen
stimmt daher nicht mit der Anzahl der MaRnahmen liberein.
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Tabelle 34 MalRnahmen des BMWFW nach Themenkreisen

Themenkreis Anzahl

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaRnahmen, die es
Ménnern und Frauen ermdglichen, ihre familidren Verpflichtungen mit
ihrer Berufstatigkeit zu vereinbaren 4

Benachteiligungen: Sozialpolitische Malnahmen, welche die Benach-
teiligungen von Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind
oder sein kdnnen, abbauen 1

Soziale Sicherheit: Allgemeine Malnahmen fir Frauen zur Existenzsi-
cherung, vor allem fir die Félle des Alters, der Invaliditdt und der Arbeits-

losigkeit 0

Gleichbehandlung: Mafinahmen zur Durchsetzung der Gleichbehand-

lung im Arbeitsleben 10

Aktive FrauenforderungsmaBnahmen in allen gesellschaftlichen Be-

reichen und zwar: 38
Schulische und berufliche Bildung 5
Arbeitsmarkt 8
Wohnen 0
Gesundheit 0
Mobilitat 0
Sexismus/Gewalt 0
Gleichberechtigte Lebensformen 0
Wissenschaft 24
Kunst und Kunstférderung 0
Politik 0
Offentlicher Dienst 1
Sonstiges 0

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS

(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Die MaRnahmen des BMWFW koénnen thematisch (berwiegend dem Teilbereich
»Wissenschaft” als ,aktive FrauenforderungsmaRnahme” zugeordnet werden. Ebenfalls
viele MalRnahmen wurden im Themenkreis ,Gleichbehandlung” gesetzt. Dem
Themenkreis ,Soziale Sicherheit” waren keine MalRnahmen zuzuordnen, dem
Themenkreis ,Benachteiligung” lediglich eine. Die Aufteilung ist in Abbildung 29
dargestellt, wobei der Themenkreis ,aktive Frauenforderung” in seine Teilbereiche
aufgesplittet wurde.
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Abbildung 29 MaBnahmen des BMWFW nach Themenkreis/Teilbereich

MaRnahmen nach Themenkreis/Teilbereich: BMWFW

Wissenschaft
Gleichbehandlung
Arbeitsmarkt
Bildung
Vereinbarkeit

Off. Dienst
Benachteiligungen
keine Angabe
Sonstiges

Politik

Kunst

Gleichb. Lebensformen
Sexismus/ Gewalt
Mobilitat
Gesundheit
Wohnen

Soziale Sicherheit

QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
Aufgegliedert nach Art der MalRnahmen zeigt sich, dass MaRnahmen insbesondere als
,Beratungs- und Qualifizierungsmallnahmen”“ oder als ,sonstige Malknahmen”
umgesetzt wurden. Prinzipiell wurden im Gegensatz zu anderen Ressorts alle
Umsetzungsmoglichkeiten gewahlt.

Tabelle 35 MaRhahmen des BMWFW nach Art der MaRnahme

Art der MaBnahme Anzahl
Legislative Manahmen 3
Beratungs- und Qualifizierungsmal- 8
nahmen

Subventionen, Preise, Stipendien 2
Forschungsforderung 4
Offentlichkeitsarbeit 5
Sonstiges "

QUELLE: Eigene DARSTELLUNG BASIEREND AUF: AUSZUG AUS DER FRAGEBOGENERHEBUNG IN DEN RESSORTS
(BERICHTSZEITRAUM 2015/16)
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Im Folgenden werden die MalRnahmen des BMWFW aufgelistet. Ebenfalls beteiligt ist
das BMWFW an der Erstellung des jahrlichen Fortschrittsbericht zu Frauen in
Aufsichtsraten von staatsnahen Unternehmen, an denen der Bund zu 50% oder mehr
beteiligt ist; die MaBnahme wurde hierin dem BMGF zugeordnet, da die Sektion fiir
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung federfiihrend tatig ist.

Titel

Beschreibung

Anderung des Universitatsge-
setzes 2002 und des Hoch-
schulgesetzes 2005 durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr.
21/2015

Die Novelle verfolgt mehrere Zielsetzungen: Ers-
tens werden Teilbereiche des UG weiterentwickelt,
zweitens wird auf Problematiken im Bereich des
Vollzuges reagiert und schlieBlich werden termino-
logische Anpassungen am Gesetzestext des UG
vorgenommen (z.B. starkere Verankerung der Ver-
einbarkeit, Gleichstellungsplan, 50%-ige Frauen-
quote).

Elise Richter-Programm: Karrie-
reentwicklungsprogramm  fir
Wissenschaftlerinnen

Das Senior-Postdoc-Programm befahigt zur Be-
werbung um eine in- oder auslandische Professur
und ist fir Wissenschaftlerinnen konzipiert, die als
Lektorinnen im Rahmen von Forschungsprojekten
tatig sind.

Entwicklung der Leistungsver-
einbarung 2015-2017 zwischen
IST Austria und BMWFW

Ziel: Forderung der Chancengleichheit und der
Vielfalt durch Ausbau von Gender Mainstreaming
und Diversity Management (Diversitatsdimensio-
nen, Datenanalyse, Audit berufundfamilie, Perso-
nalentwicklungs- und Karriereférderplan).

Gabriele Possanner-
Staatspreis, Férderpreise und -
Wirdigungspreis

Vergabe alle zwei Jahre flir wissenschaftliche Leis-
tungen, die der Geschlechterforschung in Oster-
reich forderlich sind.

Gender Monitoring — Weiter-
entwicklung der Gender Kenn-
zahlen

Bestandsaufnahme zur Wissensbilanzkennzahl
»,Gender Pay Gap“ und der Datenbedarfskennzahl
,Geschlechterreprasentanz im Zuge der Beru-
fungsverfahren®.

Hertha Firnberg-Programm —
Karriereentwicklungsprogramm
fir Wissenschaftlerinnen

Das Postdoc-Programm Hertha Firnberg fordert
Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karrie-
re.

Hochschulkonferenz-
Arbeitsgruppe zur Verbreite-
rung von Genderkompetenz in
hochschulischen Prozessen

Durch einen Beschluss der Hochschulkonferenz
wurde eine Arbeitsgruppe der Hochschulkonferenz
zur ,Verbreiterung von Genderkompetenz in hoch-
schulischen Prozessen” konstituiert. Die HSK-AG
wird Empfehlungen fiir Angehorige von Hochschu-
len zur Verbesserung der Genderkompetenz und
zur Sensibilisierung flr Geschlechtervielfalt erar-
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Titel

Beschreibung

beiten.

Inhaltliche Dokumentation und
Handlungsorientierte Aufberei-
tung der Ergebnisse der 8. Eu-
ropaischen Konferenz , Gender
Equality in Higher Education”

Die Dokumentation der von 3. bis 5. September
2014 in Wien abgehaltenen Konferenz halt die in-
haltliche Diskussion fest und reflektiert die zentra-
len Ergebnisse der Konferenz hinsichtlich ihrer Re-
levanz fur die osterreichische Gleichstellungspolitik
in Wissenschaft und Forschung. Fiir einzelne Berei-
che wurden konkrete Empfehlungen erarbeitet.

Interdisziplindre Vernetzungs-
initiative Club Scientifica

Ziel: Interdisziplindre Vernetzung von Wissen-
schaftlerinnen und Forscherinnen an Gsterreichi-
schen Hochschul- und Forschungseinrichtungen,
Forderung des Austauschs mit Entscheidungstrage-
rinnen an den jeweiligen Hochschulen.

Kulturwandel zur geschlechter-
gerechten Wissenschafts- Und
Forschungslandschaft 2025

Studie zum Thema Kulturwandel in Osterreichs
Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen als
handlungsorientierte Grundlage fiir die zuklnfti-
gen Aufgaben bzgl. der Verwirklichung der ERA-
Prioritat ,Gleichstellung der Geschlechter und Be-
ricksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der
Forschung”.

L’OREAL-Stipendien fiir junge
Grundlagenforscherinnen

Stipendien zur Erh6hung des Frauenanteils im Doc-
und Postdoc-Bereich in den Fachrichtungen Medi-
zin, Naturwissenschaft und Mathematik.

Leading Women - Forderkreis
flr Frauen in Leitungsfunktio-
nen und universitaren Gremien

Ziel: Unterstlitzung, Forderung und Starkung von
weiblichen Nachwuchsfiihrungskraften; Schritt in
Richtung Chancengleichheit und Diversitat an der
TU Graz.

Leistungsvereinbarung  2013-
2015 zwischen Universitdten
und BMWFW

Vorgabe von strategischen Gleichstellungszielen
(z.B. Erhdohung des Frauenanteils in Flihrungsposi-
tionen/Gremien sowie beim wissenschaftlichen
Nachwuchs, Verringerung der Einkommensschere
zwischen Frauen und Mannern auf 0).

Leistungsvereinbarung  2015-
2017 zwischen OAW und
BMWFW

Verankerung von Gender und Diversitat als Leis-
tungsbereich in der Leistungsvereinbarung (Um-
setzung des Frauenférderplans fiir die OAW, Erhé-
hung des Frauenanteils, Vereinbarkeit, ,Gender
Impact Assessment”, Vortragsreihe, Evaluierung
der MalRnahmen im Bereich , Gender und Diversi-
tat”).

Leistungsvereinbarung 2016-
2018 zwischen Universitaten

Fiir die Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung
2016-2018 gab das BMWFW den Universitaten im
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Titel

Beschreibung

und BMWFW

Bereich Gleichstellung der Geschlechter und Diver-
sitditsmanagement Handlungsfelder vor. Die Uni-
versitat wahlt universitatsspezifische, operative
Ziele und entwickelt MaBnahmen zur Zielerrei-
chung (Umsetzung in der Leistungsvereinbarungs-
periode).

MINT-Facher in Theorie und
Praxis und nicht-traditionelle
Zugange zum Studium in Oster-
reich

Das BMWFW setzt mit zahlreichen Vortragen auf
der BeSt (Messe fir Beruf, Studium und Weiterbil-
dung) bereits bisher Empfehlungen aus dem Ar-
beitsprogramm der Gsterreichischen Bundesregie-
rung 2013-2018 um.

Nationale Strategie zur sozialen
Dimension in der Hochschulbil-
dung — fiir einen integrativeren
Zugang und eine breitere Teil-
habe

Zur Erweiterung der breiten Teilhabe aller gesell-
schaftlichen Gruppierungen an der Hochschulbil-
dung wurde mit den Hocund allen hochschulischen
Interessenvertretungen erstmals hschulen eine 6s-
terreichweite ,Nationale Strategie zur sozialen
Dimension in der Hochschulbildung” mit den Ziel-
dimensionen ,integrativerer Zugang®“, , Abbruch
verhindern, Rahmenbedingungen schaffen und
»,hochschulpolitische Steuerung optimal einsetzen
entwickelt.

Programm Sparkling Science —
Erhohter maximaler Forderbe-
trag fir MINT-
Forschungsprojekte, die Mad-
chen gezielt fordern

Einbettung voruniversitarer Nachwuchsforderung
in State-of-the-Art-Forschung (2007-2017); Forde-
rung von Projekten, in welchen Schiilerlnnen als
Juniorkolleglnnen in Forschungsprozessen mitar-
beiten, insb. Forderung des Interesses von Mad-
chen an MINT.

Science Talk Extra ,Von hohen
Anspriichen und ewigen Stol-
persteinen — Neue Fakten in
Sachen Chancengleichheit im
Hochschulsektor”: Prasentation
der Publikation zur 8. Europai-
schen Konferenz ,Gender
Equality in Higher Education

Bei einer Podiumsdiskussion mit Vertreterlnnen
der Universitdten/des BWMFW wurden die Konfe-
renzergebnisse prasentiert, um Handlungsfelder
fir Politik auf landertibergreifender Ebene aufzu-
decken und in einer Publikation bzgl. ihrer Rele-
vanz fiir die Osterreichische Gleichstellungspolitik
in Wissenschaft/Forschung aufbereitet.

Trainingsmalnahme zur Unter-
stitzung der Umsetzung der
gesetzlichen Regelungen bzgl.
Gleichstellung an Universitaten
und Fachhochschulen

Ziel: Umsetzung der im Universitatsgesetz festge-
legten 50%-Frauenquote an den Universitaten so-
wie die 45%-Frauenquote fiir Kollegien an Fach-
hochschulen bzw. die Vernetzung von Wissen-
schaftlerinnen mit Hochschulakteurinnen.

Weiterentwicklung Gleichstel-
lungsziel der UG 31 ,Wissen-
schaft und Forschung” im
Rahmen der Wirkungsorien-

Derzeitige Wirkungsziel-Kennzahlen: Erhéhung
Professorinnenanteil, quotengerecht besetzte uni-
versitare Leitungsorgane, Frauenanteil in den Or-
ganen der Agentur fiir Qualitdtssicherung und Ak-

93




2 MaBknahmen der Ministerien

Titel

Beschreibung

tierten Budgetierung

kreditierung Austria, Frauenanteil bei den Lauf-
bahnstellen an Universitaten. Die frihere Kennzahl
,Anzahl der Universitatsrate, die einen Frauenan-
teil von mindestens 40% aufweisen” wurde mit
dem BFG 2016 durch die Kennzahl ,,Quotengerecht
besetzte universitare Leitungsorgane” ersetzt.

Wissensbilanzverordnung -
Weiterentwicklung Verordnung

Novelle zur WBV (BGBI. Il Nr. 97/2016) und Adap-
tierung des WBV-Arbeitsbehelfs (Version 10.0):
Mit der Novellierung der WBV wurde die rechtli-
che Grundlage fir erstmalig drei Humankapital-
kennzahlen im Bereich Gleichstellung, die in der
Wissensbilanz der Universitaten auszuweisen sind,
geschaffen: Frauenquote in Kollegialorganen,
Lohngefalle zwischen Frauen und Mannern sowie
Reprasentanz von Frauen in Berufungsverfahren.
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Anhang 1 Erhebungsblatt 2015-2016

Erhebungsblatt zu MaBnahmen der Ministerien fiir den Bericht der Bundesregierung betref-
fend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen (BGBI. 837/1992) fiir den Berichtszeit-
raum 2015 und 2016

Bitte beriicksichtigen Sie alle MaRnahmen', die die Benachteiligung’ von Frauen® in
Osterreich® abbauen sollen:

Erlduterungen:
! Bitte berticksichtigen Sie laufende als auch neue MaBnahmen.

% Eine Benachteiligung von Frauen gegenliber Mannern aufgrund des Geschlechts kann sich prinzipiell in folgenden Kate-
gorien manifestieren:

Zeit: insgesamt langere Wochenstunden (auf dem Arbeitsmarkt und zusatzlich in der Reproduktions- und Hausar-

beit, als auch im informellen Sozialbereich),

Geld: geringere Bezahlung fir (gleiche) Erwerbstéatigkeit,

Qualitdt: qualitativ schlechtere Arbeitsplatze, Tatigkeitsfelder, Bildungsbereiche...

Soziale Stellung/Wirkungsmacht: schlechter gestellte Positionen in Hierarchien (Arbeitsplatz, Politik, Kunst, Bildung,

Familien, ...).
3Konzeptionell sind hier explizit frauenpolitische MaRBnahmen gefragt, d.h. MaRnahmen, die gezielt Frauen zugutekom-
men (z.B. MaBnahmen zur Verringerung des Gender Pay Gaps). Allgemeine MaRnahmen des Gender Mainstreamings (z.B.
die Gegenuberstellung und Miteinbeziehung von spezifisch madnnlichen und weiblichen Gesundheitsrisiken in der Ge-
sundheitspolitik) sollen hier so mit einbezogen werden, dass genau deutlich wird, in welchem Umfang sie speziell Frau-
en zugutegekommen sind.
Die MalRnahmen betreffen sowohl Frauen in traditionellen Familienstrukturen als auch in anderen Lebensformen (Single-
haushalte, Patchworknetzwerke, gleichgeschlechtliche Partnerinnenschaften...), da die Haushaltsorganisationsform re-
levant fiir unterschiedliche soziale und finanzielle Anerkennungssysteme ist.
* Die Eingrenzung der Zielgruppe erfolgt nach dem Inlands- und Inldnderinnenkonzept, d.h. Migrantinnen in Osterreich als
auch Osterreicherinnen im Ausland sind mit einzubeziehen.

Information zum AUSFULLEN:
Bitte verwenden Sie fiir JEDE MalRnahme einen EIGENEN Erhebungsbogen. Durch Driicken der

TABULATORTASTE gelangen Sie zum jeweils nachsten Feld das Sie durch Anklicken ankreuzen o-
der wo Sie Text eintragen kénnen. Bitte speichern Sie das Dokument abschlieRend als WORD-Doc
ab.

Kontakt fiir Riicksendung der Formulare:
Bitte retournieren Sie die gesammelten MalRnahmenformulare per email (als Anhang) bis spates-
tens Dienstag, 21. FEBRUAR 2017, an das Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen, an:

Frau Mag.” Birgit Eigelsreiter MA, MA
ivi@frauenministerium.gv.at
Rickfragen bzgl. Zusendung auch telefonisch: 01 53120 - 2416

Wir danken sehr herzlich fur Ihre Mitarbeit!

Die Ergebnisse dieser Erhebung werden im "Bericht der Bundesregierung betreffend den Abbau von Be-
nachteiligungen von Frauen (BGBI. 837/1992) fiir den Berichtszeitraum 2015 und 2016" verfiigbar sein. Der
Bericht wird nach Ubermittlung an den Nationalrat elektronisch auf der Internetseite der Bundesministerin
fur Gesundheit und Frauen http://www.bmgf.gv.at/ veroéffentlicht.

95


mailto:iv1@frauenministerium.gv.at
http://www.bmgf.gv.at/

Anhang 1 Erhebungsblatt 2015-2016

Bearbeitende Stelle

Ministerium

Sektion

Abteilung

Ansprechperson

Genauer Titel der Mallhahme

ERHEBUNGSBLATT

Beschreibung des Inhalts, der Ziele und der Ergebnisse der MaRnahme (in mind. zehn Zeilen)

Welche Zielgruppe(n) von Frauen soll(en) erreicht werden?

Zuordnung der MaRnahme zu den folgenden Themenkreisen (bitte ankreuzen/mehrere Antworten

méglich)

Vereinbarkeit: Schaffung von Einrichtungen und MaBnahmen, die es Mannern und

Frauen ermoglichen, ihre familiaren Verpflichtungen mit ihrer Berufstatigkeit zu verein- Ol

baren

Benachteiligungen: Sozialpolitische MaRnahmen, welche die Benachteiligungen von

Frauen in Hinblick auf den Umstand, dass sie Miitter sind oder sein kénnen, abbauen. =

Soziale Sicherheit: Allgemeine MalRnahmen fiir Frauen zur Existenzsicherung, vor allem

fiir die Falle des Alters, der Invaliditat und der Arbeitslosigkeit =

Gleichbehandlung: MaRBnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung im Arbeitsle- O

ben

Aktive FrauenférderungsmaRnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen und zwar:
Schulische und berufliche Bildung O
Arbeitsmarkt O
Wohnen O
Gesundheit O
Mobilitat O
Sexismus / Gewalt O
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Gleichberechtigte Lebensformen

Wissenschaft

Kunst und Kunstforderung

Politik

Offentlicher Dienst

0 1/ A I A

Sonstiges und zwar:

Zuordnung der MalRnahme zu den folgenden MaRnahmenarten* (bitte ankreuzen/mehrere Ant-
worten méglich)

Legislative MalRnahmen

Beratungs- und QualifizierungsmaRnahmen

Subventionen, Preise, Stipendien

Forschungsforderung

Offentlichkeitsarbeit

O o (O |0 |Oo (O

Sonstiges und zwar:

*Erlduterungen zu den MaRBnahmenarten in Punkt 5 :

Legistische MaRBnahmen: EU-Richtlinien, Bundesgesetze, Verordnungen, Erldsse. Beispiel: Namensrecht

Beratungs- und QualifizierungsmalBnahmen: Projekte, Modellprojekte, Forderungen fiir bestimmte Zielgruppen,
Kurse, u.v.m. Beispiel: Berufsberatung fiir Madchen in nicht-traditionellen Berufen

Subventionen, Preise, Stipendien: Subventionen fiir frauenpolitische Einrichtungen, spezifische Preise und Stipendien
flr Frauen. Bsp.: Frauenpreise (z.B. Gabriele-Possanner-Preis)

Forschungsforderung: Forschungsschwerpunkte, Forschungsauftrage, Forschungsforderung. Beispiel: Forschungspro-
jekt ,Chancengleichheit und Beschaftigung in der EU”

Offentlichkeitsarbeit: Kampagnen bzw. Aktionen, Veranstaltungen, Veréffentlichungen, Medienkoffer u.a. Beispiele:
Kampagne: ,,Gewalt gegen Frauen”, Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

Sonstiges: Hier sind MalBnahmen der Frauenforderung gemeint, die nicht unmittelbar den ersten finf Kategorien
zuzuordnen sind.

Zeitliche Einordnung der MalRnahme (bitte ankreuzen)

Dies ist eine NEUE (2015/16) MaRRnahme Wahlen Sie ein Element aus.
Dies ist eine laufende MaRnahme Wahlen Sie ein Element aus.
Diese MalRnhahme ist Wahlen Sie ein Element aus.
Die MaRnahme lauft seit und bis

Angaben zum Budget (bitte ankreuzen)
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Fiir die MaRnahme wurden in den Jahren 2015 und 2016 EUR aufgewendet:

Unter € 10.000,- [l
€ 10.000,- bis € 100.000,- U
€ 100.000,- bis € 1 Mio. [
€ 1 Mio. bis € 10 Mio. U
Uber € 10 Mio. O
Art der Finanzierung (bitte ankreuzen)
100%ige Finanzierung aus Eigenmittel
Kofinanzierung durch: O
EU-Mittel 0
Land und/oder Gemeinde [l
sonstige 6ffentliche Mittel (andere Ministerien, AMS,....) ]
Privatunternehmen ]
Sonstiges und zwar: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. O
Dokumentation und Evaluierung der MaRnahme (bitte ankreuzen)
Eine MaBnahmenevaluierung wurde durchgefiihrt. Wahlen Sie ein Element
aus.
Evaluierungsmethode — qualitativ und/oder quantitativ?
Die Evaluierung erfolgte qualitativ (,,beschreibend) Wahlen Sie ein Element
aus.
Die Evaluierung erfolgte quantitativ (,,Kennzahlen“) Wahlen Sie ein Element
aus.

Wenn qualtitativ: Beschreiben Sie Kriterien bzw. Methoden:
Wenn quantitativ: Nennen Sie Kennzahlen:
Kennzahl 1 (Name; Betrachtungsperiode; Quelle):

Kennzahl 2 (Name; Betrachtungsperiode; Quelle):
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Anhang 2 Malinahmenbeschreibungen

Im Folgenden sind die im Bericht bericksichtigten MaBnahmen der Ministerien
aufgelistet. Die MalRnahmenbeschreibungen basieren auf den durch die Ministerien
getdtigten Beschreibungen der gemeldeten Malnahmen und divergieren folglich
hinsichtlich Lange und Umfang. Kurzbeschreibungen finden sich in den einzelnen
Unterkapiteln des Kapitel 2.

Bundeskanzleramt (BKA)

= Aktualisierung der Empfehlung der Gleichbehandlungsanwaltschaft beziiglich se-
xueller Belastigung in Fahrschulen

= Aktualisierung der Empfehlung zur geschlechtsneutralen Auspreisung von Friseu-
rinnendienstleistungen

= Arbeitsstipendien fir Filmkunst

» Einfihrung der Gleichbehandlungs:App als vollig neues elektronisches Informa-
tions- und Interaktionsmedium

= Geschlechtergerechte Verteilung im Bereich Beirats- und Jurymitglieder der Kunst-
und Kultursektion

= Gutachten zum Thema ,Bekleidungsvorschriften und Genderperformance” und
anschliefende Diskussionsveranstaltung fiir Expertinnen

=  Herausgabe von Freecards zur Darstellung von im Gleichbehandlungsgesetz ver-
ponten Diskriminierungsgriinden

= |nformations- und Bewusstseinsarbeit mit speziellem Fokus auf Pravention in Un-
ternehmen (,,Gleichbehandlung: Unternehmen®) und fiir Betriebsratskorperschaf-
ten zu sexueller Belastigung Und Equal Pay

= Kooperationspartnerschaft im Rahmen des Projekts ,,GEWALTFREI LEBEN”

= Mentoring-Programm fir Kiinstlerinnen 2015-16 (Fortsetzung des 2011 begonnen
Pilotprojekts der Kunstsektion)

= Mitwirkung bei der Erstellung eines Handbuchs zur Fallarbeit betreffend , Equal
Pay“

= Qsterreichischer Film Gender Report 2012-2016

= Pilotprojekt zur genderspezifischen Verwendung der Kunstfordermittel fir Institu-
tionen

= Speed Dating mit Komponistinnen

MaBnahmen des BKA

AKTUALISIERUNG DER EMPFEHLUNG DER GLEICHBEHANDLUNGSANWALTSCHAFT BEZUGLICH
SEXUELLER BELASTIGUNG IN FAHRSCHULEN

Auf Grund mehrerer Beschwerden liber sexuelle Beldstigungen im Zusammenhang mit der
Ausbildung in Fahrschulen hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine Empfehlung erarbei-
tet, wie dieses Problem in der konkreten Situation zu bewaltigen ist. Die Empfehlung richtet
sich primar an betroffene Fahrschiilerinnen, aber auch an Fahrschulbetreiberlnnen. Sie ent-
halt rechtliche Basisinformationen, nitzliche Tipps und Handlungsansatze fiir die Betroffenen
sowie fir die involvierten Unternehmensverantwortlichen. Entsprechend den Erfahrungen
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MaBnahmen des BKA

aus der Beratung der Gleichbehandlungsanwaltschaft zu sexueller Belastigung in Betrieben
bilden MaRnahmen zur Privention und Verhinderung von sexuellen Ubergriffen einen
Schwerpunkt der Empfehlung. Diese Empfehlung wurde 2016 aktualisiert.

AKTUALISIERUNG DER EMPFEHLUNG ZUR GESCHLECHTSNEUTRALEN AUSPREISUNG VON FRI-
SEURINNENDIENSTLEISTUNGEN

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft war in den letzten Jahren immer wieder mit Beschwer-
den Uber geschlechtsspezifisch unterschiedliche Preise flir Haarschnitte bzw. fiir Pauschalan-
gebote bei Friseursalons konfrontiert. RegelmaRig zeigte sich, dass das mit der Beschwerde
konfrontierte Unternehmen keine Kenntnis Uber gleichbehandlungsrechtliche Anforderun-
gen an die Preisgestaltung hatte. Es herrschte lange eine Tradition der strikten Trennung der
angebotenen Dienstleistungen nach dem Geschlecht mit speziell glinstigen Angeboten fir
Manner. Ein Umdenken und Anknilipfen an geschlechtsneutrale Kriterien zur Preiserstellung
fallt sichtlich schwer. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat daher in Anlehnung an das
diesbezigliche Gutachten der Gleichbehandlungskommission (GBK 111/62/10) eine Empfeh-
lung ausgearbeitet, die zur Information, aber auch als Anleitung zur Gestaltung von Preislis-
ten dienen soll, die ausschlieRlich an die tatsachlich erbrachte Leistung und nicht an das Ge-
schlecht der Kundinnen anknipfen. Unter anderem werden Differenzierungen nach dem je-
weiligen Aufwand, nach den einzelnen Leistungen oder nach dem Ausbildungsgrad der Stylis-
tinnen empfohlen. Anhand dieser objektivierbaren, geschlechtsneutralen Kriterien ist die
gleichbehandlungsgesetzkonforme Gestaltung eines Leistungskatalogs moglich. Diese Emp-
fehlung wurde 2016 aktualisiert.

ARBEITSSTIPENDIEN FUR FILMKUNST

Mindestens 50% an Budget und Anzahl dieses Arbeitsstipendiums wird an Frauen vergeben.
Hiermit soll fir Frauen vermehrt die Moglichkeit geschaffen werden, noch vor der Projekt-
entwicklungsphase eine innovative Idee fiir einen Dokumentar-, Spiel-, oder Experimental-
film zu entwickeln und fir diese Vorbereitung auch eine finanzielle Unterstitzung zu erhal-
ten. Dauer ist ein Zeitraum von drei Monaten. Die Dotierung pro Monat belauft sich auf EUR
1.300,00.

Diese MalRnahme hat sich sehr bewahrt, im letzten Jahr konnten zehn Stipendien an Frauen
und zwei an Manner vergeben werden. In der Folge konnten diese Projekte eine erfolgreiche
Weiterentwicklung (Projektentwicklungs- und Herstellungsforderung) erfahren. Aufgrund
dieser positiven Auswirkung ist geplant, das Budget von bisher EUR 50.000,00 anzuheben.

EINFUHRUNG DER GLEICHBEHANDLUNGS:APP ALS VOLLIG NEUES ELEKTRONISCHES INFOR-
MATIONS- UND INTERAKTIONSMEDIUM

Die App enthalt die wichtigsten Informationen (iber das Gleichbehandlungsgesetz und die
Gleichbehandlungsanwaltschaft. Sie ermdglicht rasch, einfach und geschiitzt das Beschreiben
und Speichern von diskriminierenden Situationen in Text und Bild. Die Situationsbeschrei-
bungen kénnen anonym und nur zu Dokumentationszwecken an die Gleichbehandlungsan-
waltschaft weitergeleitet werden. Es ist aber auch moglich sich direkt Gber die App an die
Gleichbehandlungsanwaltschaft zu wenden und rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
AulRerdem kann der Newsletter der Gleichbehandlungsanwaltschaft lber die App abonniert
werden. Eigens hierzu gestaltete Lesezeichen und Aufkleber sollen mithelfen, die Gleichbe-
handlungs:App bekannt zu machen.

GESCHLECHTERGERECHTE VERTEILUNG IM BEREICH BEIRATS UND JURYMITGLIEDER DER
KUNST- UND KULTURSEKTION
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MaBnahmen des BKA

Die Kunst- und Kultursektion des BKA arbeitet eng mit den beratenden Gremien zusammen.
Zur Vorberatung und Vorbereitung von Férderungsangelegenheiten sind fiir die einzelnen
Fachabteilungen der Kunst- und Kultursektion Beirdate und Jurys tatig. Erreicht werden soll
eine speziell im Hinblick auf das Geschlecht ausgewogene Verteilung. AuBerdem sollen Frau-
en, die in den einzelnen Sparten als Expertinnen fungieren, verstarkt in die Entscheidungs-
prozesse eingebunden werden und als Expertinnen sichtbar gemacht werden. In weiterer
Folge soll dies zu einer geschlechtergerechten Verteilung der Férdermittel fihren.

GUTACHTEN ZUM THEMA ,BEKLEIDUNGSVORSCHRIFTEN UND GENDER-PERFORMANCE“
UND ANSCHLIESSENDE DISKUSSIONSVERANSTALTUNG FUR EXPERTINNEN

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft kann zur Kldarung spezieller Rechtsfragen Gutachten an
externe Expertinnen vergeben.

Im Jahr 2015 wurde das Gutachten ,Bekleidungsvorschriften und Genderperformance” bei
Univ. Prof." Dr." Elisabeth Holzleithner in Auftrag gegeben. Dies deshalb, da sich bei konkre-
ten Beratungsfallen in der Gleichbehandlungsanwaltschaft immer wieder die Herausforde-
rung stellt, dass Diskriminierungsproblemen mit dem konventionellen Geschlechterbegriff,
der an das biologische Geschlecht ankniipft, nicht angemessen begegnet werden kann. Dabei
geht es vor allem um Benachteiligungen von Menschen, deren Verhalten von stereotypen
Erwartungen an die Geschlechter abweicht. Das Gutachten gibt mittels Darstellung konkreter
Beispiele aus der Beratungspraxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der 6ffentlichen
Diskussion eine Antwort darauf, inwiefern Normen der Geschlechterperformance — wie bei-
spielsweise geschlechtsspezifische Dress Codes oder kulturelle Konventionen von Weiblich-
keit und Mannlichkeit — zu Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts fiihren kénnen.

Im Juni 2016 organisierte die GAW eine Diskussionsveranstaltung, zu der sie vor allem die
Mitglieder der drei Senate der Gleichbehandlungskommission sowie interessierte Expertin-
nen einlud. Frau Prof." Dr." Elisabeth Holzleithner stellte ihr Gutachten vor und diskutierte
mit den Teilnehmerinnen Gber die Anwendung des Gleichbehandlungsgesetzes im Zusam-
menhang mit dem Tragen eines muslimischen Kopftuchs, der Bekleidungsvorschriften auf
Traditionsballen oder fiir Sportlerinnen.

HERAUSGABE VON FREECARDS ZUR DARSTELLUNG VON IM GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ
VERPONTEN DISKRIMINIERUNGSGRUNDEN

Mit Unterstlitzung einer externen Expertin wurden Freecards als neues Informationsmaterial
der Gleichbehandlungsanwaltschaft entwickelt. Auf ihnen werden typische Diskriminierungs-
situationen dargestellt (z.B. eine Frau, die auf Grund ihres Alters beim Bewerbungsgesprach
abblitzt, oder eine Frau, die auf einer Betriebsfeier von einem Kollegen korperlich belastigt
wird), wobei sich flinf Freecards auf je einen im Gleichbehandlungsgesetz verponten Diskri-
minierungsgrund beziehen. Die sechste Freecard I6st die diskriminierenden Situationen auf
und zeigt dieselben Personen nochmals in einem diskriminierungsfreien Zusammenhang.

Die Freecards wurden von Anfang an sehr gut angenommen und nach Abschluss der Vertei-
lungsaktion fiir die Informationsarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft nachgedruckt und
als elektronische Version auf der Webseite der Gleichbehandlungsanwaltschaft zur Verfi-
gung gestellt. Sie werden seitdem fiir Veranstaltungen, Schulungen und Workshops einge-
setzt und sind auf der Website der Gleichbehandlungsanwaltschaft zu sehen.

INFORMATIONS- UND BEWUSSTSEINSARBEIT MIT SPEZIELLEM FOKUS AUF PRAVENTION IN
UNTERNEHMEN (,,GLEICHBEHANDLUNG: UNTERNEHMEN“) UND FUR BETRIEBSRATSKORPER-
SCHAFTEN ZU SEXUELLER BELASTIGUNG UND EQUAL PAY

Information Uber Diskriminierung, Gleichbehandlung und Gleichstellung sowie Bewusst-
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seinsbildung Gber konkrete Diskriminierungsformen und ihre Vermeidung oder Bekampfung
ist, neben der Beratung und Unterstitzung von sich diskriminiert flihlenden Personen, der
zweite wesentliche Hauptaufgabenbereich der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Seit Herbst 2015 hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft das Schwerpunktthema ,,Gleichbe-
handlung:Unternehmen”. Immer mehr Unternehmen wenden sich mit Fragen zu innerbe-
trieblicher Gleichbehandlung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, oft nach diskriminie-
renden Vorfallen, aber auch, um Diskriminierungen praventiv zu vermeiden. Die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft bleibt zwar priméar fiir Personen zustdndig, die sich im Sinne des
Gleichbehandlungsgesetzes diskriminiert fiihlen, mochte aber auch Unternehmen mit einem
spezifischen Angebot dabei unterstitzen, moglichen Diskriminierungen im Betrieb selbst
praventiv zu begegnen, strukturelle Diskriminierungen abzubauen und Gleichstellungsmal3-
nahmen umzusetzen. Hierzu bietet die Gleichbehandlungsanwaltschaft gezielt fiir Unter-
nehmen Information, Schulung und Kooperation an und informiert verstarkt dariiber, dass
auch dann eine sexuelle Belistigung vorliegen kann, wenn es zu keinen kérperlichen Uber-
griffen gekommen ist. So wurde die Gleichbehandlungsanwaltschaft gerade dann, wenn in
Unternehmen sexuelle Beldstigung zum Thema wurde, zu Sensibilisierungsworkshops einge-
laden. Diese Einladungen wurden von der Gleichbehandlungsanwaltschaft auch gerne wahr-
genommen, um einer Tater-Opfer-Umkehr beim Setzen von Abhilfemalinahmen nach einer
sexuellen Belastigung entgegenzuwirken bzw. zu vermeiden.

Nach wie vor bilden Equal Pay Seminare bei Schulungen von Multiplikatorinnen der Arbeit-
nehmerlnnenvertretungen den Schwerpunkt im Rahmen der Informations- und Schulungsar-
beit der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Dies ist darauf zurlickzufiihren, dass seit der Novel-
le des GIBG im Jahr 2011 Betriebe Einkommensberichte zu legen haben. Hierzu informiert
und schult die Gleichbehandlungsanwaltschaft Betriebsratinnen, um sie als betriebliche Mul-
tiplikatorinnen fir die Umsetzung der Entgeltgleichheit zu starken.

KOOPERATIONSPARTNERSCHAFT IM RAHMEN DES PROJEKTS ,,GEWALTFREI LEBEN*

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat sich an der Kampagne , Gewaltfrei Leben” beteiligt,
die vom damaligen Bundesministerium fur Bildung und Frauen und vom Verein Autonome
Osterreichische Frauenh&user in Kooperation mit der Bundesjugendvertretung und der Wie-
ner Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie mit dem Ziel durchgefiihrt wurde, Pra-
ventionsarbeit gegen Gewalt in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu leisten und die Frau-
enhelpline des Frauenministeriums bekannter zu machen.

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat im Rahmen der Kampagne verstarkt Workshops und
Info-Tische zum Thema ,,(sexuelle) Belastigung” angeboten, beispielsweise einen Tageswor-
kshop im Rahmen einer Frauenenquete und, gemeinsam mit der Frauenabteilung der Arbei-
terkammer, ein dreitdgiges Seminar fur Betriebsratlnnen mit einem Prozessspiel abgehalten.
Bei der Tagung der Gewerkschaft VIDA mit dem Thema , Gewalt am Arbeitsplatz” und am
Frauentag 2015 beim , offenen Rathaus” in Wien war die Gleichbehandlungsanwaltschaft mit
Info-Tischen prasent. Beim Treffen des steirischen Netzwerkes ,Netzwerk gegen sexualisierte
Gewalt” im Juni 2015 informierte die Gleichbehandlungsanwaltschaft bei einem Vortrag zu
(sexueller) Belastigung Gber den Schutz vor sexueller Belastigung nicht nur in der Arbeitswelt,
sondern auch beim Zugang zu und der Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen. In Tirol
hat die feministische FrauenLesbenVernetzungTirol, der das Regionalbiiro der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft Tirol, Salzburg und Vorarlberg angehort, eine Reihe von Lesungen veran-
staltet. Bei einer Aktion der Frauenvernetzungsgruppe fiir Begegnung und Austausch im o6f-
fentlichen Raum am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in Innsbruck war das Regi-
onalbiro Tirol, Salzburg und Vorarlberg mit einem Informationsstand vertreten.
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FORDERUNG DER 24-STUNDEN-BETREUUNG IN PRIVATHAUSHALTEN

Auf Initiative des Sozialressorts bzw. der Osterreichischen Bundesregierung im Jahr 2007 tra-
ten im April 2008 zahlreiche bundesrechtliche Bestimmungen in Kraft, die die Rechtsgrundla-
ge fir eine bundesweit nach einheitlichen Mindeststandards bedarfsgerechte 24-Stunden-
Hausbetreuung darstellen.

Das osterreichische Modell zur Forderung einer bis zu 24-Stunden-Hausbetreuung stellt ein
wesentliches Instrumentarium dar, um pflegebediirftigen Menschen bzw. deren Familien ei-
ne legale und qualitatsgesicherte Betreuung zuhause zu ermoglichen.

Bei unselbstdndigen Betreuungskraften betragt der Zuschuss auf der Basis von zwei Beschaf-
tigungsverhaltnissen € 1.100,- monatlich zwélf Mal jahrlich. Liegt nur ein Beschaftigungsver-
haltnis vor, betragt der Zuschuss € 550,- monatlich. Bei selbstandigen Betreuungskraften be-
tragt der Zuschuss fiir zwei Betreuungskrafte € 550,- monatlich zwolf Mal jahrlich. Fir nur ei-
ne selbstandige Betreuungskraft kann ein Zuschuss von € 275,- monatlich geleistet werden.
Die Forderung zielt auf eine addaquate sozialversicherungsrechtliche Absicherung der Betreu-
ungskrafte ab.

Ergebnisse der gesetzten MaRnahme:

Starkung der Position der mehrheitlich weiblichen betreuenden Angehdérigen durch Entlas-
tungsangebote im Bereich ihrer Betreuungstatigkeit sowie der mehrheitlich weiblichen Pfle-
gegeldbezieherinnen.

MENTORING-PROGRAMM FUR KUNSTLERINNEN 2015-16 (FORTSETZUNG DES 2011 BEGON-
NENEN PILOTPROJEKTS DER KUNSTSEKTION)

Frauenforderung ist von zentraler Bedeutung in der Kunstférderung. Deshalb entstand nach
einer Reihe von interministeriellen Arbeitsgruppen zur sozialen Lage der Kiinstlerinnen der
Wunsch nach einem speziellen Instrument zur Karriereentwicklung von Frauen in der Kunst-
welt. Das Instrument wird als Fachmentoring von Frauen fiir Frauen, von Kiinstlerinnen fir
Kiinstlerinnen der interessierten Offentlichkeit angeboten. In den Jahren 2015-16 wurden
aus dem Kreis der START-Stipendiatinnen 14 junge Mentees ausgewahlt und mit 14 Mento-
rinnen aus der etablierten Kunstszene in Tandems eingeteilt. Nach einer Kick-off Veranstal-
tung wurden in den Jahren 2015 und 2016 Workshops, Vernetzungstreffen und Supervisions-
runden durchgefiihrt.

MITWIRKUNG BEI DER ERSTELLUNG EINES HANDBUCHS ZUR FALLARBEIT BETREFFEND
,EQUAL PAY“

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist Mitglied bei Equinet, des Europdischen Netzwerks der
Gleichbehandlungsstellen (www.equineteurope.org). Das Netzwerk bietet den Mitgliedern
unter anderem die Moglichkeit des Austausches in Arbeitsgruppen.

Eine dieser Arbeitsgruppen beschaftigt sich mit der Gleichstellung von Frauen und Mannern,
diese Arbeitsgruppe wurde von einer Juristin der Gleichbehandlungsanwaltschaft moderiert
und geleitet. Im Jahr 2016 wurde ein Handbuch erstellt, welches Mitarbeiterinnen von
Gleichbehandlungsstellen, Anwaéltinnen und andere Juristinnen, die mit dem Thema befasst
sind, in der konkreten Fallarbeit beim Thema Lohndiskriminierung unterstitzen soll (How to
build a case on Equal Pay, http://www.equineteurope.org/Equinet-Handbook-How-to-build-
a-case-on-equal-pay).

Nach wie vor gibt es bei der Verringerung des Gender Pay Gap kaum Fortschritte, was nicht
zuletzt daran liegt, dass sehr wenige Gerichtsverfahren dazu gefiihrt werden und somit hin-
sichtlich vieler gesetzlicher Fragen Rechtsunsicherheit herrscht. Das sich daraus ergebende
hohe Prozess(kosten)risiko schreckt Frauen aber auch Institutionen ab, Rechte geltend zu

103



http://www.equineteurope.org/Equinet-Handbook-How-to-build-a-case-on-equal-pay
http://www.equineteurope.org/Equinet-Handbook-How-to-build-a-case-on-equal-pay

Anhang 2 MaRBnahmenbeschreibungen

MaBnahmen des BKA

machen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft will daher in Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk Equinet die Erfahrungen im Bereich Equal Pay teilen, das Wissen Uber die beste Heran-
gehensweise an solche Falle verbreiten und dadurch diesen Aspekt von Equal Pay vorantrei-
ben. Das Handbuch liegt derzeit nur in englischer Sprache vor, soll aber auf Deutsch tber-
setzt werden und die Grundlage fiir neue Informationsveranstaltungen (Trainings, Seminare,
Workshops) der Gleichbehandlungsanwaltschaft bilden.

OSTERREICHISCHER FILM GENDER REPORT 2012-2016

Erhebung und Analyse der Geschlechterverhaltnisse im 6sterreichischen Filmschaffen 2012-
2016. Auftraggeber sind des Osterreichische Filminstitut und das Bundeskanzleramt Oster-
reich. Durchgefiihrt wird die Analyse von der Universitat Wien, Institut fir Soziologie, unter
der wissenschaftlichen Leitung von Prof." Eva Flicker.

Mittels vor allem quantitativer Daten werden Filmprojekte von der Projekteinreichung bei
Forderungsstellen bis zum Kinostart erfasst. Dieser Bericht soll jahrlich erscheinen und ein
Bewusstsein fiir Geschlechterungleichheiten und Transparenz von Gendereffekten schaffen,
als Grundlage fur den effektiven Einsatz von MaBnahmen zur Reduktion der Ungleichheiten
und Erreichung von Gendergleichstellung dienen und zukiinftig als Evaluationsmittel fiir die-
se MaRBnahmen eingesetzt werden. Diese Analyse stellt auch die Basis flir die Evaluierung der
fir Foérderungen des Osterreichischen Filminstituts ab dem 1.1.2017 implementierten Gen-
dermaBnahmen dar.

SPEED DATING MIT KOMPONISTINNEN

Inhalt: Netzwerkveranstaltung zum Kennenlernen von Komponistinnen mit Veranstalterin-
nen, Ensembleleiterinnen, Festivalleiterinnen und Verlagsreprasentantinnen

Ziel: Starkung der o6ffentlichen Wahrnehmung des Schaffens zeitgendssischer Osterreichi-
scher Komponistinnen durch Erhéhung des Aufflihrungsanteils von Werken Osterreichischer
Komponistinnen im Konzert- und Festivalbetrieb sowie im Repertoire Osterreichischer Or-
chester und Ensembles.

Ergebnis 2012: Es wurden 2013 insgesamt Werke von 13 Komponistinnen (von 14 Komponis-
tinnen die am Speed Dating 2012 teilgenommen haben) von 11 Ensembles aufgefihrt.
Ergebnis 2013: Es wurden 2014 insgesamt Werke von 7 Komponistinnen (von 8 Komponis-
tinnen, die am Speed Dating 2013 teilgenommen haben) von 7 Ensembles und Veranstaltern
aufgefihrt.

Die Initiative wurde 2015 evaluiert. Die Evaluierung hat den Erfolg der Netzwerkveranstal-
tungen bestatigt.

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
(BMASK)

= Mutige Madchen” — Gewaltpraventionsworkshops fir Madchen

=  50% Arbeitsmarktforderbudget fiir Frauen

= Anrechnung von Versicherungszeiten (insbesondere Kindererziehungszeiten) vor
dem Jahr 2005 zur leichteren Erflllbarkeit der Wartezeit zur Erlangung eines Pen-
sionsanspruchs SVAG 2016 (§ 4 Abs. 1 APG — 14. Novelle)
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Ausbildungslehrgang fiir Sensibilisierung und Umgang mit (Verdachts-)Fallen haus-
licher Gewalt, sexuellen Missbrauchs und anderen Hartefallen im Rahmen der Be-
suchsbegleitung

Besonderer Ausgleichszulagenrichtsatz fir Alleinstehende bei langerem Versiche-
rungsverlauf SVAG 2016 (Anderung des ASVG — 87. Novelle, § 293 Abs. 1 lit. a sub-
lit. cc)

Einflhrung einer Bandbreite bei der Elternteilzeit nach dem Mutterschutzgesetz
und dem Vater-Karenzgesetz

Einflhrung eines 2. Meldezeitpunktes fiir die Inanspruchnahme von Karenz im
Mutterschutzgesetz und im Vater-Karenzgesetz

Empowerment und Starkung von Frauen in kritischen Lebenssituationen unter be-
sonderer Beriicksichtigung von Seniorinnen

Ergdanzungsbetrag zum Arbeitslosengeld und zur Notstandshilfe

Erweiterung der Méglichkeiten zum freiwilligen Pensionssplitting SVAG 2016 (An-
derung des APG — 14. Novelle, § 14 Abs. 2a, 2b, 3 und 4 APG)

EU-Projekt ,Manner und Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Wege zur gerechten
Verteilung von Karenz-, Betreuungs- und Erwerbsarbeitszeiten.”

Factsheets: ,150 Jahre Frauenrechte in Osterreich” und ,Umsetzung der Gleich-
stellungsstrategie in der Bildungsarbeit mit dlteren Menschen”

FGM (weibliche Genitalverstiimmelung) 2015 — Beratung und Betreuung von afri-
kanischen Madchen

FiT — Frauen in Handwerk und Technik

Fortbildungsakademie zur Pravention aller Formen der Gewalt an Frauen und
hauslicher Gewalt

Frauen 50+ — Die Lebenssituation und Zukunftsvisionen von Frauen mit tertidarem
Bildungsabschluss ab einem Alter von 50 Jahren

Frauen gestalten Region: Altere Frauen — lernende Region

Frauenberatungsstellen

Frauenberufszentren

Gewaltpraventionsprojekte im transkulturellen Kontext fliir Madchen und junge
Frauen

Gutesiegel Nestor Gold fiir alternsgerechte Organisationen und unternehmen
Hautschutz bei Friseurlnnen

Kompetenz mit System

MOTHERS SCHOOLS — Parenting for Peace. Miitterschulen in Osterreich
Paargesprache im Rahmen von hauslicher Gewalt

Pflegekarenzgeld

Pretty old — Multiplikatorinnen-Ausbildung zur Verbreitung ermutigender Alters-
bilder von und fir Frauen

Regionale implementierungsinitiative zur Pravention und Bekdampfung aller For-
men von Frauen-, Menschen- und Kinderhandel

Ruhestérung? Multiplikatorinnen-Weiterbildung fir Beratung und Empowerment
von Seniorinnen

Seniorinnen.Aktiv.Ternitz
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= Sicher und gesund in der mobilen Pflege und Betreuung. Eine Schwerpunktaktion
der Arbeitsinspektion zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der arbeit (2012-
2015).

= Social Impact Bond-Pilotprojekt “Perspektive:Arbeit — 6konomisches und soziales
Empowerment von gewaltbetroffenen Frauen”

= Sozialokonomische Betriebe

=  Umsetzung von Gender Mainstreaming-Zielen bei der Férdermalinahme Jugend-
coaching des Sozialministeriumservice zur beruflichen Integration von Jugendli-
chen Menschen mit Behinderung

=  Umsetzung von Gender Mainstreaming-Zielen bei der FérdermaRnahme Produkti-
onsschule (vormals Ausbildungsfit) des Sozialministeriumservice zur beruflichen
Integration von Jugendlichen Menschen mit Behinderung

= Verbesserung der Situation pflegebedirftiger Menschen und ihrer betreuenden
Angehorigen — Hausbesuch

= Verbesserung der Situation pflegender Angehériger — Angehorigengesprach

= Verbesserung der Situation pflegender Angehériger — Finanzielle Zuwendung

=  Weiterfliihrung und Koordinierung der Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzori-
entierte Taterarbeit in Osterreich (BAG) 2016

= Wiedereingliederungsteilzeit

= Wiedereinstieg mit Zukunft

MaRnahmen des BMASK

,MUTIGE MADCHEN“ — GEWALTPRAVENTIONSWORKSHOPS FUR MADCHEN

Im Schuljahr 2015/16 fuhrten Mitarbeiterinnen des Vereins ,Wendepunkt” Gewaltpraventi-
onsworkshops mit Madchen aller Klassen der Polytechnischen Schule in Wiener Neustadt
sowie eines Jahrgangs in einer Hoheren Lehranstalt in Modling durch. Es wurde auf drei Ebe-
nen mit den Madchen/jungen Frauen gearbeitet:

1. Theoretisch: Auseinandersetzung mit dem Thema ,Gewalt” und seinen unterschiedli-
chen Formen: Hier wurden die Teilnehmerinnen lber Gewaltformen und Mythen zu Gewalt
informiert. Einige Standpunkte wurden hinterfragt und es fand eine Sensibilisierung fir eine
gesellschaftspolitische und persénliche Meinung statt.

2. Personlich: Reflexion Uber die eigenen verinnerlichten Geschlechtsrollenklischees;
Auseinandersetzung mit moglichen eigenen Gewalt- bzw. Ubergriffserfahrungen. Hier wur-
den die Teilnehmerinnen gefordert, eine eigene Haltung zu bilden und sich zu positionieren.
3. Praktisch: Einlibung von Verhaltensweisen bei der Gefahr von Ubergriffen und Ge-
walt, Aufforderung zu Zivilcourage bei Gleichaltrigen: Hier gab es spielerische Ubungen in der
Grol3- und Kleingruppe.

50% ARBEITSMARKTFORDERBUDGET FUR FRAUEN

Um die Gleichstellung am Arbeitsmarkt zu forcieren und Frauen bei der Wiedereingliederung
zu unterstitzen werden 50 % des Budgets der aktiven Arbeitsmarktpolitik fiir Frauen ausge-
geben. Da 47 % der arbeitslosen Frauen keinen lber die Pflichtschule hinausgehenden Ab-
schluss vorweisen, liegt der Schwerpunkt der arbeitsmarktpolitischen Intervention auf Quali-
fizierungen. Im Rahmen diverser Aus - und Weiterbildungsangebote besuchen Frauen Kurse
in verschiedenen Bereichen wie EDV, Biro/Verwaltung, Gastronomie/Tourismus, Gesund-
heit/Soziales. Das Ziel ist, eine Hoherqualifizierung von Frauen zu erreichen um ihnen den
Eintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Bildung und Hoéherqualifizierung erhéhen die At-
traktivitat der Arbeitssuchenden fiir Unternehmen. Die groRere Auswahl an Stellenangebo-
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ten, die Chance auf eine hohere Position innerhalb einer Unternehmenshierarchie und die
Moglichkeit, hohere Einkommen zu generieren, sind nur einige erwahnenswerte Punkte, die
mit Aus - und Weiterbildung zu erreichen sind und die zur angestrebten Gleichstellung von
Mannern und Frauen beitragen. Die Kursangebote orientieren sich am entsprechenden Be-
darf des Arbeitsmarktes, wobei mit speziellen Programmen auf regionale arbeitsmarktpoliti-
sche Besonderheiten reagiert wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die zukiinftige Ar-
beitskraftenachfrage bestmoglich bedient wird. Die Vorgabe, dass 50% des aktiven Arbeits-
marktbudgets fir Frauen verwendet werden soll, wird seit 2016 ergdanzend in der Zielarchi-
tektur (arbeitsmarktpolitische Jahresziele) des AMS aufgenommen.

2015 wurden 193.433 Frauen und 2016 wurden 199.561 Frauen in Angebote des AMS einge-
bunden. Der GroRteil davon profitierte von QualifizierungsmaBnahmen.

ANRECHNUNG VON VERSICHERUNGSZEITEN (INSBESONDERE KINDERERZIEHUNGSZEITEN)
VOR DEM JAHR 2005 ZUR LEICHTEREN ERFULLBARKEIT DER WARTEZEIT ZUR ERLANGUNG EI-
NES PENSIONSANSPRUCHES SVAG 2016 (§ 4 ABS. 1 APG — 14. NOVELLE)

Nach bisher geltendem Recht wurden fir die Erfiillung der Mindestversicherungszeit fir den
Anspruch auf Alterspension nach § 4 Abs. 1 APG grundsatzlich nur Versicherungszeiten be-
ricksichtigt, die ab dem 1. Janner 2005 erworben wurden (,,APG-Monate“).

Lediglich Ersatzzeiten der Kindererziehung und bestimmte Pflegezeiten, die mit einer Selbst-
oder Weiterversicherung verbunden sind, wurden auch dann fir die Erfillung der Mindest-
versicherungszeit berlicksichtigt, wenn sie vor dem Jahr 2005 lagen.

Da sich nunmehr gezeigt hat, dass insbesondere im Zusammenhang mit Beitragszeiten, die
vor dem Jahr 2005 erworben wurden, bei nachfolgender Kindererziehung der Bedarf besteht,
auch diese Zeiten fiir die Erflllung der Mindestversicherungszeit nach dem APG zu beriick-
sichtigen, werden kiinftig samtliche Versicherungszeiten, die vor dem Jahr 2005 erworben
wurden, fir die Erfiillung dieser Anspruchsvoraussetzung fiir die Alterspension nach § 4 Abs.
1 APG herangezogen. Durch die Verbesserung der eigenstandigen pensionsrechtlichen Absi-
cherung von Frauen soll Altersarmut vermieden werden.

AUSBILDUNGSLEHRGANG FUR SENSIBILISIERUNG UND UMGANG MIT (VERDACHTS-)FALLEN
HAUSLICHER GEWALT, SEXUELLEN MISSBRAUCHS UND ANDEREN HARTEFALLEN IM RAHMEN
DER BESUCHSBEGLEITUNG

Fiir Sensibilisierung und Umgang mit (Verdachts-)Fallen von Gewalt wurden in den Jahren
2009/2010 von Expertinnen des Wiener Netzwerks gegen sexuelle Gewalt mit langjahriger
Erfahrung in der Arbeit mit von familidrer Gewalt betroffenen Kindern Qualitatsstandards als
Empfehlung fir ,begleitete Besuchskontakte” erarbeitet. Diese Standards sind die Grundlage
fiir ein vom BMASK gefordertes ,, Ausbildungscurriculum fiir Besuchsbegleiterinnen” und ei-
nen darauf basierenden Ausbildungslehrgang, welcher von November 2015 bis Marz 2017
bereits zum dritten Mal fir 18 Besuchsbegleiterinnen vom BMASK anerkannter Tragerorga-
nisationen durchgefiihrt wird.

Der Lehrgang beinhaltet neun Module mit beispielsweise folgenden Schwerpunkten: Rah-
menbedingungen der Besuchsbegleitung, Phasen der Besuchsbegleitung, Hausliche Gewalt,
Sexueller Missbrauch und Kindeswohlgefahrdung.

Im Ausbildungsverlauf werden weiter regelmalige Supervisionen angeboten, um konkrete
Fallgeschichten und personliche Haltungen zu reflektieren.

Zielsetzung ist, dass die Besuchsbegleiterinnen fiir das Thema , Kindeswohlgefahrdung” sen-
sibilisiert werden und verstarkt auf entsprechende Verhaltensweisen achten.

BESONDERER AUSGLEICHSZULAGENRICHTSATZ FUR ALLEINSTEHENDE BEI LANGEREM VERSI-
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CHERUNGSVERLAUF SVAG 2016 (ANDERUNG DES ASVG — 87. NOVELLE, § 293 ABS. 1 LIT. A
SUBLIT. CC)

Durch die Verbesserung im Ausgleichszulagenrecht sollen jene alleinstehenden Personen ei-
ne hohere Leistung erhalten, die zwar einen langeren Versicherungsverlauf aufweisen (nam-
lich mindestens 30 Beitragsjahre der Erwerbstatigkeit), deren Beitragsgrundlagen auf Grund
ihrer Erwerbstatigkeit jedoch so gering sind, dass ihnen nur eine Pensionsleistung im Bereich
des bisher geltenden Ausgleichszulagenrichtsatzes gebihrt. Fiir diese lber lange Zeit hin-
durch versicherten Erwerbstatigen wurde ein besonderer Ausgleichszulagenrichtsatz (seit
2017: € 1.000,- statt € 889,84) geschaffen. Reine Hinterbliebenenleistungen sind davon na-
turgemal’ nicht betroffen.

Es ist anzunehmen, dass von dieser Mallnahme hauptsachlich Frauen bzw. Miitter mit lange-
ren Phasen der Teilzeitbeschaftigung profitieren werden; sie soll damit zur Vermeidung von
Altersarmut insbesondere bei Frauen beitragen.

EINFUHRUNG EINER BANDBREITE BEI DER ELTERNTEILZEIT NACH DEM MUTTERSCHUTZGE-
SETZ UND DEM VATER-KARENZGESETZ

Zur effizienteren Wiedereingliederung von Eltern nach einer Karenz nach der Geburt eines
Kindes, wurde mit BGBI. | Nr. 149/2015 bei Inanspruchnahme einer Elternteilzeit eine soge-
nannte Bandbreite fiir das Beschaftigungsausmal} eingefiihrt. Die wochentliche Normalar-
beitszeit muss um mindestens 20% reduziert werden und darf zwolf Stunden nicht unter-
schreiten (Bandbreite). Diese Voraussetzung gilt fiir Eltern, deren Kinder ab dem 1. Janner
2016 geboren werden.

EINFUHRUNG EINES 2. MELDEZEITPUNKTES FUR DIE INANSPRUCHNAHME VON KARENZ IM
MUTTERSCHUTZ-GESETZ UND IM VATER-KARENZGESETZ

Mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, wurde mit BGBI. | Nr.
149/2015 sowohl im Mutterschutz- als auch im Vater-Karenzgesetz ein sogenannter zweiter
Meldezeitpunkt eingefiihrt.

Es kann sein, dass jener Elternteil, der das Kind zunachst betreut, keinen Anspruch auf Karenz
hat, weil er/sie nicht Arbeitnehmerin, sondern selbstindig, Hausfrau/Hausmann oder ar-
beitslos ist. In diesen Fallen soll der andere Elternteil die Moglichkeit haben, Karenz auch zu
einem spateren Zeitpunkt anzutreten. Die Mutter oder der Vater kann dann ihrem/seinem
Betrieb Beginn und Dauer spatestens drei Monate vor dem gewiinschten Antritt der Karenz
bekannt geben.

EMPOWERMENT UND STARKUNG VON FRAUEN. GRUPPE FUR FRAUEN IN KRITISCHEN LE-
BENSSITUATIONEN UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG VON SENIORINNEN

Bei diesem Modellprojekt geht es um die Einrichtung einer offenen und fortlaufenden Grup-
pe flr Frauen unter besonderer Berlicksichtigung von alteren Frauen, die sich in kritischen
Lebenssituationen befinden. Diese Gruppe soll in kommunikations- und begegnungsférdern-
den Gruppensettings liber speziell auf die Lebenswelt dlterer Frauen abgestimmte Inhalte in-
formiert werden und sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Die zu behandelnden The-
men reichen von Chancengleichheit, Empowerment, Ressourcenstarkung, Bildung, besonde-
ren Belastungen, die sich durch das Alter ergeben, oder die Rolle der GroBmditter bis hin zu
Themen wie strukturelle Gewalt, Trennung und Scheidung und Mehrfachbelastungen.

Ziele sind ein ressourcenschonendes Auffangen von Belastungssituationen durch die Schaf-
fung von regelmaligen Kontakt-, Austausch- und Unterstlitzungsmoglichkeiten, die Erhéhung
der Teilhabechancen von édlteren Frauen durch die Einbindung in soziale Netzwerke und die
Schaffung eines zusatzlichen (lUber die Einzelgesprache hinausgehenden) Angebotes der
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Frauenberatungsstelle.

ERGANZUNGSBETRAG ZUM ARBEITSLOSENGELD UND ZUR NOTSTANDSHILFE

Zum Arbeitslosengeld geblihrt bei geringer Bezugshohe ein Erganzungsbetrag. Mit dem Er-
ganzungsbetrag wird das Arbeitslosengeld bis zur Hohe des Ausgleichszulagenrichtsatzes
(2015: 872,31 €; 2016: 882,78 €), hochstens jedoch bis auf 60% (80 % bei Personen mit An-
spruch auf mindestens einen Familienzuschlag) des der Bemessung des Arbeitslosengeldes zu
Grunde liegenden Nettoeinkommens, erhoht. Der Erganzungsbetrag zur Notstandshilfe be-
tragt 95 % des zum Arbeitslosengeld gebilihrenden Erganzungsbetrages.Weiters kann das
Haushaltseinkommen durch die Anrechnung eines Partnereinkommens nicht mehr unter die
Hohe des Netto-Ausgleichzulagenrichtsatzes flir Enepaare (2015: 1.241 €; 2016: 1.256 €) ab-
sinken, dazu sind auch noch je nach Familiensituation die Erhéhungsbetrage fir Kinder hin-
zuzurechnen. Fir die Notstandshilfe gelten analoge Bestimmungen. Mit der MalRnahme wird
fiir die betroffenen Personen ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Exis-
tenzsicherung geleistet und kommt insbesondere Frauen in einem héheren Mal} zugute.

ERWEITERUNG DER MOGLICHKEITEN ZUM FREIWILLIGEN PENSIONSSPLITTING

SVAG 2016 (ANDERUNG DES APG — 14. NOVELLE, § 14 ABS. 2A, 2B, 3 UND 4 APG)

Mit dem Pensionsharmonisierungsgesetz 2005 wurde die Moglichkeit eines freiwilligen Pen-
sionssplittings eingefiihrt (§ 14 APG). Danach konnte bisher derjenige Elternteil, der sich
nicht der Kindererziehung widmete und erwerbstatig war, flr die ersten vier Lebensjahre des
Kindes (bei Mehrlingsgeburten: fiinf Jahre) bis zu 50% seiner Teilgutschrift auf das Pensions-
konto jenes Elternteils ibertragen lassen, der sich der Kindererziehung widmete, vorausge-
setzt, dass dieser Elternteil im Jahr der Ubertragung in der gesetzlichen Pensionsversicherung
auf Grund der Kindererziehung teilpflichtversichert war. Mit 01.01.2017 wurde die Ubertra-
gung von Teilgutschriften von bisher bis zu vier Jahren (bei Mehrlingsgeburten: fiinf Jahren)
auf bis zu sieben Jahre pro Kind ausgeweitet, wobei maximal 14 Ubertragungen pro Elternteil
moglich sind. Der Antrag auf Ubertragung kann nun bis zur Vollendung des zehnten Lebens-
jahres des jlingsten Kindes, und damit um drei Jahre langer als nach bisherigem Recht, ge-
stellt werden.

EU-PROJEKT ,, MANNER UND VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE: WEGE ZUR GERECH-
TEN VERTEILUNG VON KARENZ-, BETREUUNGS- UND ERWERBSARBEITSZEITEN.“
Projektkoordinator: BMASK, Projektpartner: BMIGF, L&R, FORBA sowie AK, IV und OGB
Ziele:
e Forderung der Geschlechtergleichstellung durch erhdhte Vaterbeteiligung in Karenz,
(Eltern)Teilzeit und in der (fortgesetzten) Betreuungsarbeit nach der Karenz
e Verankerung betrieblicher Vereinbarkeitsstrategien insbesondere in mannerdomi-
nierten Branchen, die es mehr Madnnern erlauben, in Karenz zu gehen und an der Er-
ziehung/Sorgearbeit teilzuhaben
e Erhohung des Bewusstseins liber positive Auswirkungen von partnerschaftlicher Auf-
teilung von Karenz und (Eltern-)Teilzeit zwischen Eltern auf Haushalts-, Betriebs- und
gesellschaftlicher Ebene

Aktivitaten und Ergebnisse:

e Haushaltseinkommensrechner

e Das BMGF entwickelt einen Online-Haushaltseinkommensrechner, der in leichter
und verstandlicher Weise die Effekte der Erwerbsarbeitszeit beider Elternteile auf
das gesamte Familieneinkommen darstellen soll.
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e Verbesserung der betrieblichen Rahmenbedingungen fiir Vaterbeteiligung
e Der Projektpartner L&R wird in ausgewahlten mannerdominierten Branchen die be-
trieblichen Rahmenbedingungen fur eine erhéhte Vaterbeteiligung (etwa vereinbar-
keitsfreundliche Arbeitszeitmodelle, Papamonat, Elternteilzeit etc.) erheben. Dabei
sollen bereits bestehende Mallnahmen sowie der Bedarf aus Sicht der Beschaftigten,
als auch der Unternehmen und
e Sozialpartnerlnnen erhoben werden. Auf dieser Grundlage soll ein Handbuch fiir Be-
triebe erarbeitet werden.
e Partnerschaftliche Aufteilung auf Haushaltsebene
e Der Projektpartner FORBA wird in qualitativen Fallstudien erheben, wie die geplante
partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit von Eltern umgesetzt
wird. Die Feldforschung wird durch eine Literaturanalyse erganzt. Die Untersuchun-
gen sollen Aufschluss dariiber geben, wie der Entscheidungsprozess von Elternpaa-
ren ablauft und welche Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung partner-
schaftlicher Aufteilung beitragen bzw. diese behindern. Ein Katalog von Praxisbei-
spielen wird erarbeitet und veroffentlicht.
e Bewusstseinsbildung, Trainings, Empfehlungen
Auf Basis der Ergebnisse der eben angefiihrten Mallnahmen sowie internationaler Best Prac-
tices sollen 3 Mutual Learning Seminare fiir Multiplikatorlnnen und Stakeholderinnen (etwa
NGOs, Betriebsrate) abgehalten werden und Empfehlungen fir die betriebliche Ebene ge-
meinsam mit den Sozialpartnerinnen formuliert, sowie Schulungen fiir Betriebsratinnen und
Unternehmen konzipiert und abgehalten werden. Zusatzlich werden im Zuge des Projekts In-
formationsmaterialien wie beispielsweise eine umfassende Broschiire zu Elternkarenz und El-
ternteilzeit erarbeitet sowie eine fokussierte, themenbezogene Pressearbeit geleistet. Eine
spezifische, zielgruppenorientierte Informationsarbeit auf Basis unterschiedlicher Informati-
onskanale rundet das Informationsportfolio ab.

FACTSHEET: 150 JAHRE FRAUENRECHTE IN OSTERREICH/FACTSHEET: UMSETZUNG DER
GLEICHSTELLUNGSSTRATEGIE IN DER BILDUNGSARBEIT MIT ALTEREN MENSCHEN
Herausgabe von Factsheets zur Information von in der Bildungsarbeit mit dlteren Menschen
Tatigen durch das BMASK.

FGM (WEIBLICHE GENITALVERSTUMMELUNG) 2015 - BERATUNG UND BETREUUNG VON AF-
RIKANISCHEN MADCHEN

Ziele sind Pravention und Eliminierung von FGM in Osterreich durch Beratung, Betreuung,
Aufklarung, Hilfestellung und Problemldsung fiir die Klientinnen der Beratungsstelle ,Bright
Future” der Afrikanischen Frauenorganisation. Betroffene Frauen und Madchen und deren
Angehdrige erhalten medizinische, soziale und arbeitsmarktbezogene Beratung und Informa-
tion. Diese Aktivitaten erfolgen im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur
Pravention und Eliminierung von FGM in Osterreich 2012-2015.

Im Jahr 2015 gab es 186 medizinische Beratungen mit 132 Personen, davon nahmen 64
Frauen eine Untersuchung in Anspruch. 784 Personen nahmen psychosoziale Beratung
(1.488 Beratungsgesprache) in Anspruch. 2.914 telefonische Beratungen fanden statt, 72% zu
FGM. 132 Einzelpersonen und 36 Vertreterlnnen aus 32 Migrantinnenorganisationen kamen
in die Beratungsstelle.

FIT - FRAUEN IN HANDWERK UND TECHNIK
Ziel: Teilnahme von Frauen und Méadchen an nicht-traditionellen Ausbildungen (Berufe mit
geringem Frauenanteil It. Lehrberufsliste) mit (mindestens) Lehrabschluss. Im Rahmen des
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frauenspezifischen Forderprogramm FiT (Frauen in Handwerk und Technik) wird den Kundin-
nen ermoglicht, zertifizierte Ausbildungen im technisch-handwerklichen Bereich zu absolvie-
ren. Frauen werden ermutigt, Berufe zu ergreifen, die traditionell mannlich dominiert sind,
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eréffnen und héhere Einkommensmdoglichkeiten bie-
ten. Das Besondere an diesem Programm ist, dass neben einer Lehrausbildung auch der Be-
such von Fachschulen, hoheren technischen Lehranstalten oder Fachhochschulen geférdert
werden kann. Teil des Programms sind auch vorbereitende und unterstiitzende MalBnahmen,
wie eine Berufsorientierung, Basisqualifizierungen in technisch-handwerklichen Bereichen,
Beratung (auch hinsichtlich der Kinderbetreuung) und Begleitung wahrend der Ausbildung.
Mit dem Programm wird ein qualitativer Akzent im Sinne des arbeitsmarktpolitischen Gleich-
stellungsziels ,Segregation auf dem Arbeitsmarkt Gberwinden, Einkommensunterschiede ab-
bauen" gesetzt. Im Jahr 2015 haben 1.015 Frauen eine Ausbildung mit mindestens Lehrab-
schluss in nicht-traditionellen Berufen absolviert und rund 5.188 Frauen absolvierten ein
technisch-handwerkliches Orientierungsangebot bzw. eine technische Basisqualifizierung.
2016 absolvierten 877 eine handwerklich-technische Ausbildung und rund 5.108 Frauen
nahmen ein technisch-handwerkliches Orientierungsangebot in Anspruch bzw. erhielten eine
technische Basisqualifizierung.

FORTBILDUNGSAKADEMIE ZUR PRAVENTION ALLER FORMEN DER GEWALT AN FRAUEN UND
HAUSLICHER GEWALT

Das europaische Netzwerk WAVE (Women Against Violence Europe), der Verein Autonome
dsterreichische Frauenhiuser (AOF) und die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie (IST) haben sich zusammengeschlossen und eine Fortbildungsakademie zur Praventi-
on aller Formen der Gewalt an Frauen und hauslicher Gewalt gegriindet. Projektinhalt ist die
Implementierung der mit 1. August 2014 in Kraft getretenen Konvention des Europarates zur
Verhinderung und Bekampfung von Gewalt an Frauen und hauslicher Gewalt, insbesondere
in den Bereichen Pravention, Integration des Themas in die Lehrplane relevanter Berufs-
gruppen und Durchfiihrung von Schulungen fir Mitarbeiterinnen in Fraueneinrichtungen, in
Einrichtungen im Gesundheitsbereich, in Einrichtungen im Sozialbereich, in der Bewahrungs-
hilfe, in Gewerkschaften/Sozialpartnerorganisationen, im AMS, bei Betriebsratinnen und Ver-
treterlnnen in Unternehmen und Personalabteilungen, etc.

FRAUEN 50+ — DIE LEBENSSITUATION UND ZUKUNFTSVISIONEN VON FRAUEN MIT TERTIA-
REM BILDUNGSABSCHLUSS AB EINEM ALTER VON 50 JAHREN

Im Rahmen dieser Studie wird die Lebens- und Berufssituation von Frauen im Alter zwischen
50 und 70 Jahren mit akademischer Ausbildung untersucht.

Ziel des Projektes ist die Analyse der Lebenssituation der Zielgruppe von Frauen 50+ mit ter-
tidrer Ausbildung, insbesondere jener, die einen innerfamilidren Bildungsaufstieg realisiert
haben sowie die Erhebung ihrer Wiinsche, Bediirfnisse und Ressourcen. Aus den Ergebnissen
der Studie sollen entsprechende Empfehlungen fiir MaBnahmen fiir diese Zielgruppe abgelei-
tet werden.

FRAUEN GESTALTEN REGION: ALTERE FRAUEN — LERNENDE REGION

Das Projekt zielt darauf ab, einen mehrdimensionalen Beitrag zur Partizipation von alteren
Frauen an der Wissensgesellschaft sowie regionalen politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozessen in der Region zu leisten:

Altere Frauen kénnen moderne Technologien zur Bewiltigung ihres Alltags einsetzen, die
Mediennutzungskompetenz alterer Frauen wird erhoht.

Seniorinnenlernnetzwerke unterstiitzen nachhaltiges Lernen.
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Altere Frauen finden einen wohnortnahen und barrierefreien Lernraum vor, in dem Lernin-
halte in einem dialogischen Prozess zwischen der Zielgruppe und der Bildungseinrichtung
entwickelt und erarbeitet werden. Frauen nehmen sich als aktive Gestalterinnen der Region
wahr und werden o6ffentlich als solche wahrgenommen und wertgeschatzt. Die aktive Rolle
von dlteren Frauen im gesellschaftlichen Leben der Region wird gefordert und sichtbar ge-
macht.

FRAUENBERATUNGSSTELLEN

Die Frauenberatungsstellen stellen eine wertvolle Unterstiitzung und Erganzung der Bera-
tungsangebote des AMS dar. Sie leisten Hilfestellungen bei der beruflichen Orientierung, bei
Fragen der Kinderbetreuung und bei familidren, rechtlichen und psychologischen Problem-
stellungen. Frauenspezifische Beratungs- und Betreuungsleistungen sind auch Beratungsleis-
tungen mit der Zielsetzung des Abbaus des segregierten Arbeitsmarktes (z.B. FIT Begleitung,
Unterstilitzung bei der Berufsorientierung und Laufbahnberatung). Die Finanzierung von ar-
beitsmarktbezogenen Dienstleistungen von Frauenberatungsstellen soll den Zugang fir
Frauen und junge Frauen zum Arbeitsmarkt fordern. Explizite Zielsetzung von frauenspezifi-
schen Beratungs- und Betreuungsleistungen ist die Gleichstellung von Frauen und Méannern
auf dem Arbeitsmarkt. Die Beratungs- und Betreuungsleistungen werden — ausgehend von
den Ressourcen und Starken der Frauen — von weiblichen Beratungskraften durchgefihrt.

FRAUENBERUFSZENTREN

Frauenberufszentren sollen den Zugang zu Qualifizierungen von Arbeit suchenden Frauen
fordern und sicherstellen. Es werden Laufbahnperspektiven entwickelt und die Beratungsan-
gebote fiir qualifizierte Frauen und fiir Migrantinnen verbessert. Weiters wird die durchge-
hende Beratung und Begleitung bei Qualifizierungen angeboten, um Abbriiche zu vermeiden.
Die Kooperation mit Unternehmen soll die Arbeitsplatzchancen erhéhen. In den Jahren 2015
und 2016 besuchten insgesamt rund 21.700 Frauen ein Frauenberufszentrum (2015: 9.267,
2016: 12.466).

GEWALTPRAVENTIONSPROJEKTE IM TRANSKULTURELLEN KONTEXT FUR MADCHEN UND
JUNGE FRAUEN

Ziel des Nachfolgeprojekts des Pilotprojekts ,Transkulturelle Gewaltpravention und Gesund-
heitsforderung” ist es, dass Schutz vor Gewalt allen Madchen und jungen Frauen, unabhangig
von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund, zuganglich wird. Pddagoginnen und Angeho-
rige von psychosozialen Berufen werden zunehmend mit schwierigen Situationen von Mad-
chen und jungen Frauen konfrontiert, die im Spannungsfeld der Kultur ihrer Herkunftsfamilie
und gesellschaftlichen Anspriichen leben. Im Projekt wurden Schul- und Einrichtungsleiterin-
nen, Sozialarbeiterlnnen, Psychologlnnen und Padagoginnen mit Beratungsgesprachen sen-
sibilisiert.Zentraler Teil des Konzepts in den Workshops mit den Madchen und jungen Frauen
war, dass Klassenlehrerlnnen oder Sozialarbeiterlnnen als Multiplikatorinnen immer dabei
sind. Den Mddchen und jungen Frauen wurden Workshops, Informationsstande an Mad-
chengesundheitstagen, Beratungsgesprache und ein Vortrag angeboten.

GUTESIEGEL NESTOR GOLD FUR ALTERNSGERECHTE ORGANISATIONEN UND UNTERNEHMEN
Mit dem Giitesiegel NESTOR GOLD des BMASK werden seit 2010 Unternehmen und Organi-
sationen ausgezeichnet, die Vorreiter auf dem Gebiet des alternsgerechten Arbeitens und le-
bensphasenorientierten Generationenmanagements sind, indem sie ihre gesamte Organisa-
tionsstruktur dahingehend gestalten und die Potenziale und Bediirfnisse der Mitarbeiterin-
nen jeden Alters und in allen Lebensphasen berticksichtigen.
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Ein besonderer Schwerpunkt wird hier auch auf die aktive Umsetzung von MalRnahmen zur
Forderung der Chancengleichheit von Frauen und Mannern in den Unternehmen und Organi-
sationen gelegt. Zur Sensibilisierung der NESTOR GOLD Assessorlnnen fiir das Thema ist in
die Ausbildung ein spezielles Modul zu Gender Mainstreaming integriert.

HAUSBESUCHE IM RAHMEN DER QUALITATSSICHERUNG IN DER HAUSLICHEN PFLEGE
Hausbesuche zur Information und Beratung sowie zur Qualitatssicherung in der hauslichen
Pflege.

Die Pflegesituation wird anhand Qualitatsindikatoren festgestellt.

Die Auswertung der Hausbesuche durch das Kompetenzzentrum "Qualitatssicherung in der
hauslichen Pflege" der SVA der Bauern.

Bei Hausbesuchen werden pflegebediirftige Menschen und ihre Angehoérigen umfassend ent-
sprechend der konkreten Pflegesituation beraten und informiert (z.B. Pflegetipps, Hinweisen
auf Teppiche, die eine Stolpergefahr darstellen, Information liber soziale Dienste, finanzielle
Zuwendungen, etc.).

Pro Jahr werden rund 20.000 Hausbesuche durchgefiihrt. Rund % der Hauptbetreuungsper-
sonen sind weiblich.

Seit 2015 besteht die Moglichkeit, einen solchen Hausbesuch auch auf Wunsch in Anspruch
zu nehmen. Dieses Angebot ist kostenlos.

HAUTSCHUTZ BEI FRISEURINNEN

Bei diesem Projekt sollte das Bewusstsein bei den Friseurlnnen hauptsachlich um die Prob-
lematik des Hautschutzes bei der Arbeit geschaffen werden, mit dem Ziel, eine Senkung der
Zahl der Hauterkrankungen bei Friseurlnnen zu erreichen.

Nach der Statistik tGiber Hauterkrankungen als anerkannte Berufskrankheiten und dadurch
bedingtes Ausscheiden aus dem Beruf stehen Friseurlnnen mit 27% an vorderster Stelle.
Besonders betroffen sind Jugendliche und Berufseinsteigerinnen: 55 % der Hauterkrankun-
gen treten im ersten Lehrjahr auf.

Ca. 93% aller Friseurlnnen sind weiblich. Wasser, Haarshampoo, Haarpflege, Farben, Dauer-
wellen oder Haarglattungsmittel — jedes greift bei standigem Kontakt die Haut an. Bei dieser
Schwerpunktaktion legt die Arbeitsinspektion, neben der Kampagne der AUVA zum Haut-
schutz von Lehrlingen, einen besonderen Fokus auf den Hautschutz. Die gemals Arbeitneh-
merlnnenschutzgesetz (ASchG) verpflichtende Arbeitsplatzevaluierung sollte Informationen
Uber Risiken bei der Anwendung von Kosmetika sowie die richtigen Schutzhandschuhe, In-
formationen Uber die Tragedauer und die erforderliche Hautpflege bei langer dauerndem
Tragen von Handschuhen beinhalten und stellt damit eine wichtige Grundlage fiir die Infor-
mation und Unterweisung der Arbeitnehmerinnen dar.

Osterreichweit wurden von 10 Arbeitsinspektoraten insgesamt 396 Betriebe beraten und
kontrolliert. Um eine maoglichst weitreichende Verbreitung der Informationen zu gewahrleis-
ten, waren in dieses Projekt die gesetzlichen Interessensvertretungen der Arbeitgeberlnnen
und Arbeitnehmerinnen sowie die Trager der Sozialversicherung (AUVA) und die Fachge-
werkschaft (vida) eingebunden. Es wurde auch, um speziell jugendliche Arbeitnehmerinnen
zu erreichen, in den Berufsschulen Informationsveranstaltungen abgehalten. Die Aspekte der
Ergonomie bei der Arbeit werden ebenfalls mit einbezogen, da auch die Muskel-
Skeletterkrankungen bei den Friseurlnnen zu Fehlzeiten und zur Berufsaufgabe fiihren. Die
Besichtigungen ergaben, dass in hohem Ausmal} zwar prinzipiell Handschuhe fiir Haarwa-
schen vorhanden waren (91%), jedoch in den seltensten Fallen (ca. 10%) wahrend der Be-
sichtigungen getragen wurden. In 64% der Betriebe war eine Unterweisung vorhanden. Un-
terweisungen fir Jugendliche waren jedoch nur in 34% der betroffenen Betriebe vorhanden.
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Auch Unterlagen zum Thema Hautschutz waren zu 84% in Betrieben vorhanden. Hautschutz
und Hautpflegemittel waren in 97% von den Arbeitgebenden bereitgestellt und ein eigenes
Handtuch / Einmalhandtiicher waren in 90% der Betriebe fir die Mitarbeiterlnnen vorhan-
den.

Ob nun generell in den Friseurlnnensalons verstarkt auf den Hautschutz geachtet wird und
ob die gemeinsamen Aktivitaten auch zu einer Reduktion der Berufserkrankungen fiihren,
wird sich erst in Zukunft zeigen. Ein detaillierter Abschlussbericht wird voraussichtlich Mitte
2017 auf der Website der Arbeitsinspektion veroffentlicht (derzeit Endredaktion). Vorbericht
Schwerpunktaktion 2014:
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Gesundheit im Betrieb/Schwerpunktaktion
en/Schwerpunktaktion Friseurbetriebe 2014

KOMPETENZ MIT SYSTEM

Die Arbeitsmarktpolitik hat es sich zum Ziel gemacht, Frauen den Zugang zu Héherqualifizie-
rung zu erleichtern und Frauen mit max. Pflichtschulabschluss héher zu qualifizieren. Im Zuge
des Programmes ,, Kompetenz mit System” haben Frauen die Méglichkeit, im Rahmen mehre-
rer aufbauender Schulungsbausteine grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten eines jewei-
ligen Berufsbildes zu erlernen. Es werden alle Inhalte des gesetzlich vorgeschriebenen Lehr-
berufs vermittelt. In Verbindung mit der jeweiligen praktischen Ausbildung kann eine Lehr-
abschlussprifung abgelegt werden. Die Moglichkeit, die Ausbildung in modularer Form, das
heillt dass die Module zeitlich und organisatorisch voneinander unabhangig besucht werden
konnen, zu absolvieren, soll auch zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
somit zu einer generellen Verbesserung der Berufschancen von Frauen am Arbeitsmarkt bei-
tragen. Im Jahr 2015 nahmen 803 und im Jahr 2016 770 Frauen an Kompetenz mit System
teil.

MOTHERS SCHOOLS — PARENTING FOR PEACE. MUTTERSCHULEN IN OSTERREICH

Das Ziel des Projektes ist es, das internationale Konzept der Miitterschulen mit Workshops
fir Osterreich zu adaptieren, zu testen und zu dokumentieren, damit es im Anschluss von
anderen relevanten osterreichischen Stellen und Akteurlnnen in diesem Bereich ibernom-
men werden kann. Es werden Trainings, Workshops und Seminare mit in Osterreich leben-
den Mittern gemacht, mit denen ihnen geholfen wird, der Radikalisierung und Rekrutierung
ihrer Kinder fiir den Dschihad vorzubeugen. Damit soll verhindert werden, dass sich Osterrei-
chische Jugendliche radikalen Gruppen anschlieRen und in weiterer Folge in den Dschihad
ziehen.

Homepage: http://www.frauen-ohne-grenzen.org/projekte/laufende/42/

PAARGESPRACHE IM RAHMEN VON HAUSLICHER GEWALT

Projektinhalt sind 50 opferschutzorientierte, professionell begleitete Clearing-Paargesprache
mit offenem Ausgang zur Situationsklarung. Gewaltbetroffene, aber in ihrer Trennungsent-
scheidung noch ambivalente Frauen, die in Frauenhausern leben, erhalten professionelle Un-
terstiitzung, damit sie sich nicht unbegleitet in Situationen begeben, in denen Gewalt neuer-
lich eskaliert. Da es hier um Paare geht, wo massive Gewalt vorgekommen ist, braucht es ein
in diesem Bereich erfahrenes ,Helfer-Team”. Dariiber hinaus soll es mit dem Projekt moglich
werden, dass gewaltbereite Manner moglichst frilh Kontakt mit einer fiir sie zustandigen Ein-
richtung bekommen.

Trotz hauslicher Gewalt muss bei Bedarf eine Gesprachsebene zwischen den Eltern geschaf-
fen werden, die das Kindeswohl sichert, da die Praxis zeigt, dass vielfach gemeinsame Obsor-
ge vereinbart wird, obwohl es hausliche Gewalt gibt. Die Gewalt betroffenen Frauen stehen
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dann der Situation ungeschiitzt gegeniiber und Kinder laufen Gefahr, hier instrumentalisiert
zu werden. Aufgrund der Gewaltsituation bedarf es eines besonderen Settings, das derzeit
von keiner Einrichtung angeboten wird.

PFLEGEKARENZGELD

Seit Janner 2014 besteht die Moglichkeit der Vereinbarung einer Pflegekarenz oder Pflege-
teilzeit fiir die Dauer von 1 bis 3 Monaten. Ziel dieser MaBnahme ist es, die Pflegesituation
(neu) zu organisieren und eine Uberbriickungshilfe in Form einer Einkommensersatzleistung
(Pflegekarenzgeld) zu gewdhren. Auch Arbeitnehmerlnnen, welche eine Sterbebegleitung
oder eine Begleitung schwersterkrankter Kinder Gbernehmen, haben seither einen Anspruch
auf Pflegekarenzgeld.

Insbesondere im Falle des akuten Eintretens der Pflegebedirftigkeit von nahen Angehdrigen
waren Angehorige aufgrund schwieriger Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bzw. der zum
Teil zu kurzen UberbriickungsmaRnahmen (Pflegefreistellung von 10 Tagen/Jahr) in der Situ-
ation, ihre Arbeit aufgeben zu miissen. Durch diese MalRnahme soll eine Alternative zur Be-
endigung des Beschaftigungsverhaltnisses im Falle des Eintretens der Pflegebediirftigkeit von
nahen Angehdorigen geschaffen und somit der Verbleib im Berufsleben erreicht werden.

Rund drei Viertel der pflegenden Angehdorigen sind weiblich und somit von einem Pflegefall
in der Familie Giberproportional haufig betroffen. Obgleich die Maoglichkeit einer Pflegeka-
renz/Pflegeteilzeit samtlichen Arbeitnehmerinnen zur Verfligung steht, wurde bei Einfiihrung
des Pflegekarenzgeldes nach dem Bundespflegegeldgesetz normiert, dass dieses je pflegebe-
dirftiger Person fiir bis zu 6 Monate bezogen werden kann. Nachdem die arbeitsrechtliche
MaRnahme (Pflegekarenz/Pflegeteilzeit) jedoch je Arbeitnehmerln auf 3 Monate begrenzt
ist, verfolgt diese Normierung das Ziel, dass nicht nur eine Person — und damit zumeist ein
weibliches Familienmitglied - diese Maoglichkeit in Anspruch nimmt, sondern auch Manner
davon Gebrauch machen.

Im Jahr 2015 haben 2.577 Personen Pflegekarenzgeld bezogen, wofiir rund € 6,46 Mio. auf-
gewendet wurden. Im Zeitraum Janner bis November 2016 haben 2.287 Personen Pflegeka-
renzgeld bezogen, wofiir rund € 6,66 Mio. aufgewendet wurden.

PRETTY OLD — MULTIPLIKATORINNEN-AUSBILDUNG ZUR VERBREITUNG ERMUTIGENDER AL-
TERSBILDER VON UND FUR FRAUEN

Auf Grund der Evaluierung des Pilotprojektes erfolgten im Rahmen dieses Projektes die Wei-
terentwicklung des Curriculums und der Materialien sowie die Durchfiihrung einer Multipli-
katorinnen-Fortbildung auf der Grundlage des adaptierten Curriculums. Im Sinne eines nie-
derschwelligen Zugangs sind keine Vorkenntnisse fiir die Teilnahme erforderlich.

Die Teilnehmerinnen dieses Modellprojekts wurden befihigt, vor dem Hintergrund der viel-
faltigen Lebensrealitdten von dlteren Frauen unterschiedlichste Projekte zu entwickeln und
durchzufiihren. Die Vorbereitung darauf erfolgte durch die Weiterbildung, in deren Rahmen
in Kleingruppen bereits konkret umsetzbare Projektideen entwickelt wurden, die dann bei
einer Abschlussveranstaltung prasentiert wurden.

REGIONALE IMPLEMENTIERUNGSINITIATIVE ZUR PRAVENTION UND BEKAMPFUNG ALLER
FORMEN VON FRAUEN-, MENSCHEN- UND KINDERHANDEL

Projektziel ist die Verbesserung der Bekampfung aller Formen von Menschen-, Frauen- und
Kinderhandel durch die Entwicklung von Partnerschaften und Strukturen sowie die Foérde-
rung einer koordinierten und koharenten Politik. Im Rahmen des Projekts werden u.a. regio-
nale Round Table-Veranstaltungen fir Expertinnen abgehalten, die dem Austausch von Good
Practice Beispielen sowie der Vernetzung dienen.
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Teilnehmende Lander: Osterreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Deutschland, Schweiz, Ita-
lien, Kroatien, Slowenien und Liechtenstein

Das Projekt stellt eine MalBnahme des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel 2015
- 2017 dar.

RUHESTORUNG? MULTIPLIKATORINNEN-WEITERBILDUNG FUR BERATUNG UND EMPOWER-
MENT VON SENIORINNEN

Im Rahmen der Weiterbildungs-Seminare fiir Mitarbeiterinnen Osterreichischer Frauenbera-
tungsstellen des Projektes ,,Ruhestorung?” werden Beraterinnen fiir die Bedlrfnisse der Ziel-
gruppe — Frauen in der nachberuflichen Phase — sensibilisiert und es werden ihnen Kenntnis-
se vermittelt, um in den Beratungsstellen eigene Angebote fiir Seniorinnen zu initiieren.

Ziel ist neben der Vermittlung von inhaltlichen Informationen die Besprechung und Beglei-
tung von Projekten, die als Folge des 1. Seminars (2014) entstanden sind. Weiters sollen jene
Beraterinnen, die noch kein eigenes Projekt entwickelt haben, motiviert und unterstitzt
werden, um in ihren Beratungsstellen Angebote fiir Seniorinnen zu initiieren.

SENIORINNEN.AKTIV.TERNITZ

Mit dem Modellprojekt ,,Seniorinnen.Aktiv.Ternitz“ begann der Verein zur Férderung selbst-
bestimmender Arbeits- und Lebensverhaltnisse von Frauen, welcher Sozialberatung, Psycho-
soziale Beratung, Interventionen, Betreuung und Begleitung von Frauen in Krisensituationen,
Planung und Durchfiihrung von Veranstaltungen, Information Gber Selbsthilfegruppen und
allgemeine Information anbietet, eine Ausweitung seiner Aktivitaten auf die Zielgruppe der
alteren Frauen.

SICHER UND GESUND IN DER MOBILEN PFLEGE UND BETREUUNG. EINE SCHWERPUNKTAKTI-
ON DER ARBEITSINSPEKTION ZU SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT
(2012-2015).

Ziel: Verbesserung der Arbeitsbedingungen in dieser Branche — fiir die vor allem weiblichen
Beschaftigten. Reduktion der Mangel im Arbeitsschutz.

Rahmenbedingungen: Die Mehrzahl der Menschen, die auf Grund korperlicher oder seeli-
scher Beeintrachtigungen Unterstitzung im Alltag, Hilfe im Haushalt und/oder Pflege benéti-
gen, mochte so lange wie moglich in der gewohnten hauslichen Umgebung bleiben. Die An-
bieterinnen der Dienstleistung ,Mobile Pflege und Betreuung” unterstiitzen den Verbleib in
der gewohnten Umgebung, ermdglichen es, Selbststandigkeit so weit als moglich zu erhalten
und flihren Tatigkeiten im Haushalt sowie pflegerische MaRnahmen durch. Etwa 97 % der
Beschéftigten sind Frauen, die zu ca. 80 % in Teilzeit arbeiten. Teilzeit ist nicht immer selbst
gewahlt und/oder existenzsichernd.

Besonders in Ballungsraumen ist auch der Anteil von Arbeitnehmerlnnen mit Migrationshin-
tergrund sehr hoch (z.B. Wien: etwa 70 %). Auffallend sind deren iberdurchschnittlich hohen
Sprachkenntnisse und die oftmalige (meist branchenfremde) Uberqualifizierung — Kompe-
tenzen, die bei der Pflegearbeit kaum entsprechend eingesetzt werden kénnen oder hono-
riert werden.

Die Risiken und Belastungen der haufig in Alleinarbeit in privaten Haushalten durchgefiihrten
Tatigkeiten sind vielfaltig. Im Bereich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes am Arbeits-
platz reichen sie von sexuellen/kérperlichen Ubergriffen, herumliegenden gebrauchten und
verunreinigten Injektionsnadeln und spitzen Gegenstinden, Arbeiten in unhygieni-
schen/unsicheren Wohnungen Privater, schwierigen Anfahrtswegen bis zu schweren kérper-
lichen Arbeiten unter nicht-ergonomischen Bedingungen bei stark schwankenden, oft un-
glinstigen Arbeitszeiten. Durch den zunehmenden Zeit- und Arbeitsdruck und mangelnde
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Anerkennung werden die Belastungen haufig noch verstarkt.

Beschéftigte in der mobilen Pflege sind daher haufig mit sich andernden Bedingungen kon-
frontiert. Jeder Haushalt ist einzigartig, sie sind bei jedem Wetter unterwegs, Dienstplane
andern sich oft und sehr kurzfristig. Dazu kommen besondere psychische Anforderungen wie
die Erwartung neben Professionalitat in der Ausfiihrung der Arbeit bei knappem Zeitrahmen
»immer freundlich, nett und geduldig” im Umgang mit Menschen zu sein, die von Krankheit,
Leid und oft schweren personlichen Schicksalen betroffen sind und umfassende Hilfe und Un-
terstiitzung bendtigen. Emotionale Belastungen der Beschaftigten kdnnen auch aus dem Leid
und Sterben von Klientinnen, zu denen eine oft jahrelange Beziehung aufgebaut wurde, aus
Angsten, Ablehnung oder Misstrauen und Aggressionen der Klientinnen und/oder Angehéri-
gen resultieren. Die Folgen sind Unzufriedenheit, Burn-Out, hohe Fehlzeiten, Fluktuation und
oft vorzeitiger Berufsausstieg.

Umsetzung Schwerpunktaktion: Um die Situation der Arbeitnehmerinnen dieser sensiblen
und vergleichsweise jungen Branche zu erheben, das Wissen um die auftretenden Probleme
zu verbessern und MalRnahmen fiir die Zukunft abzuleiten, wurde bundesweit eine Schwer-
punktaktion der Arbeitsinspektion durchgefiihrt. Sie erfolgte — unterstitzt durch einen ei-
gens dafiir entwickelten Leitfaden — in zwei Phasen: In der ersten Phase (zwischen Septem-
ber 2013 und Februar 2014) wurden insgesamt 321 Beratungen und Kontrollen der Einhal-
tung des Arbeitnehmerlnnenschutzrechts durchgefiihrt (Arbeitnehmerinnenschutzgesetz —
ASchG und branchenrelevante Durchfiihrungsverordnungen). In der zweiten Phase (Septem-
ber 2014 bis Februar 2015) wurden 100 Arbeitsstatten ein zweites Mal besucht und bewer-
tet, ob und in welchem Ausmal’ die besichtigten Organisationen die beanstandeten Umstan-
de und identifizierten Probleme beseitigt hatten.

Gemeinsame Entwicklung eines Leitfadens: Die erste Herausforderung war, zusammen mit
den Tragerorganisationen und Sozialpartnerorganisationen einen rechtlich abgesicherten
Weg zwischen Pflegeaspekten und zeitgemdBem Arbeitnehmerinnenschutz zu finden — fir
Arbeiten in auswartigen Arbeitsstellen, d.h. in Wohnungen von Privatpersonen und auf den
Wegen dorthin. Diese Vorbereitungsarbeiten unter Einbeziehung von Schnittstellen (unter-
schiedliche Rahmenbedingungen in den Bundeslandern fiir Tragereinrichtungen, Férdermit-
tel, fehlende Personalressourcen u.a.) nahmen mehr als ein Jahr in Anspruch. Die erarbeite-
ten Ergebnisse und Erkenntnisse zur Unterstiitzung eines praxisrelevanten betrieblichen Ar-
beitnehmerinnenschutzes stehen als Leitfaden zur Verfiigung. Der Leitfaden ,Mobile Pflege
und Betreuung — sicher und gesund” findet sich auf der Website der Arbeitsinspektion. Leit-
faden mobile Pflege und Betreuung.

Beratung und Kontrolle durch die Arbeitsinspektion: In Phase 1 wurden 195 Stiitzpunkte, 97
Zentralen kleiner Organisationen, sowie samtliche Zentralen der ,grofRen” Trdgerorganisatio-
nen (29) besichtigt. In Phase 2 wurde in 48 Stltzpunkten, 23 Zentralen kleiner Organisatio-
nen sowie in den 29 Zentralen der grofRen Organisationen kontrolliert, ob festgestellte Man-
gel im Arbeitsschutz inzwischen behoben wurden und wie die Vorhaben zur Verbesserung
des Arbeitsschutzes umgesetzt wurden.

Die Arbeitsinspektion hat die besuchten Betriebe/Arbeitsstatten wahrend der zwei Phasen
der Schwerpunktaktion intensiv hinsichtlich einer systematischen Herangehensweise an
Themen und Inhalte des Arbeitnehmerinnenschutzes beraten und die Organisationen unter-
stitzt, sich auch bei gegebenen Rahmenbedingungen gezielt dem wirkungsvollen Sicherheits-
und Gesundheitsschutz in der Mobilen Pflege zu widmen. Die praktische Umsetzung der Ar-
beitsplatzevaluierung inkl. der Arbeitsorganisation sowie die verstarkte und sinnvolle Beteili-
gung der Praventivdienste und Sicherheitsvertrauenspersonen waren hierbei haufig Thema.
Malnahmen zur besseren Organisation bei kurzfristiger Dienstplandanderung, Malnahmen
gegen Arbeitsverdichtung und Umgang mit gravierenden Missstanden in den Privatwohnun-
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gen standen im Fokus der Beratungen und Kontrollen.

Ergebnisse:

Die genauen Ergebnisse und Erkenntnisse, sowie MaRnahmen der Organisationen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen finden sich im Endbericht der Schwerpunktaktion (2016).

SOCIAL IMPACT BOND-PILOTPROJEKT ,,PERSPEKTIVE:ARBEIT — OKONOMISCHES UND SOZIA-
LES EMPOWERMENT VON GEWALTBETROFFENEN FRAUEN*

Ein Social Impact Bond ist ein erfolgsbasiertes, wirkungsorientiertes Finanzierungs- und Ko-
operationsmodell zwischen 6ffentlicher Hand, Privaten (Investorinnen wie zum Beispiel ge-
meinniitzigen Stiftungen) und sozialen Dienstleisterinnen. Er wird von der 6ffentlichen Hand
in Auftrag gegeben, von Investorlnnen vorfinanziert, von spezialisierten Organisationen
durchgefiihrt und von Intermediarinnen koordiniert. Werden die von der 6ffentlichen Hand
vorab definierten Ziele zu 100 % erreicht und durch eine unabhangige, objektive Erfolgspri-
fung durch einen Wirtschaftsprifer bestatigt, kommt es zur Riickzahlung des eingesetzten
Kapitals inklusive einer geringen Verzinsung durch die 6ffentliche Hand.

Durch PERSPEKTIVE:ARBEIT wird ein flachendeckendes, gezieltes Unterstiitzungsangebot in
der Pilotregion Oberosterreich eingerichtet, das bei Qualifizierung, Stabilisierung und Ver-
mittlung hilft, mit dem Ziel, innerhalb der Projektlaufzeit mindestens 75 gewaltbetroffene
Frauen in eine sozialversicherungspflichtige, existenzsichernde Beschaftigung am ersten Ar-
beitsmarkt im AusmaR von mindestens 20 Wochenstunden und zumindest 12 Monate Be-
schaftigungsdauer zu vermitteln. Das Modellprojekt wurde durch das BMASK (Auftraggeber)
und die Juvat gemeinnitzige Gesellschaft mbH (Intermediarin) initiiert und entwickelt. Das
BMASK kooperiert in der Umsetzung des Social Impact Bonds mit dem Land Oberosterreich
und dem Frauenministerium. PERSPEKTIVE:ARBEIT wird von einem halbjahrlich stattfinden-
den Projektforum unter der Leitung des BMASK begleitet. Abschluss der Erfolgspriifung und
gegebenenfalls Auszahlung erfolgen im Dezember 2018. Durchgefiihrt wird PERSPEKTI-
VE:ARBEIT von einem vom Gewaltschutzzentrum Oberdsterreich und dem Frauenhaus Linz
bestellten Projektteam, die Vorfinanzierung erfolgt durch osterreichische Stiftungen und ge-
meinnitzige Organisationen. Kooperationsvereinbarung der Projektleitung von PERSPEKTI-
VE:ARBEIT in Oberdsterreich bestehen mit 3 auf Qualifizierung und Vermittlung spezialisier-
ten Organisationen, dem Land Oberdsterreich und dem Arbeitsmarktservice Oberdsterreich.
Seit Projektstart (1.9.2015) haben insgesamt 179 Frauen die Unterstlitzung von PERSPEKTI-
VE:ARBEIT in Anspruch genommen. Bisher konnten insgesamt 60 Frauen am ersten Arbeits-
markt Ful® fassen beziehungsweise ihr Beschaftigungsverhaltnis halten oder verbessern und
11 Frauen haben eine Qualifizierung begonnen.

SOZIALOKONOMISCHE BETRIEBE

In Sozialokonomischen Betrieben werden geschiitzte befristete Arbeitsplatze zur Verfligung
gestellt, um die Integration von am Arbeitsmarkt benachteiligen Personen zu férdern. Die
Vermittlungsfahigkeit der auf den Transitarbeitsplatzen beschaftigten Personen wird durch
Qualifizierungsangebote und psychosoziale Betreuung verbessert. Um Frauen spezifisch nach
ihren Bedirfnissen betreuen zu kénnen, gibt es sozialokonomische Betriebe, welche aus-
schliefRlich Frauen aufnehmen. 2015 konnten 8.952 Frauen und 2016 9.559 Frauen im Rah-
men eines sozialokonomischen Betriebes in den zweiten Arbeitsmarkt integriert werden.

UMSETZUNG VON GENDER MAINSTREAMING-ZIELEN BEI DER FORDERMASSNAHME JU-
GENDCOACHING DES SOZIALMINISTERIUMSERVICE ZUR BERUFLICHEN INTEGRATION VON
JUGENDLICHEN MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Jugendcoaching soll an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf fiir alle ausgrenzungsge-
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fahrdeten und ausgegrenzten Jugendlichen/Madchen den bestmoglichen Weg in ein Lehr-
verhaltnis, eine berufliche Qualifizierung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt sicher-
stellen. AuRerdem werden Orientierungshilfen bei individuellen Problemlagen entwickelt.
Jugendliche/Mé&dchen sollen so lange wie moglich im Bildungssystem gehalten werden, um
ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhéhen. Mit Jugendcoaching soll eine flachendeckende
und nahtstellenlibergreifende Beratung, Begleitung und Betreuung vom Ende der Pflicht-
schulzeit bis zur nachhaltigen Integration in ein weiterflihrendes (Aus-)Bildungssystem erfol-
gen. Ziel ist die praventive Vermeidung von (Aus-)Bildungsabbriichen sowie die Reintegration
von bereits aulRerhalb des Systems befindlichen Jugendlichen.

UMSETZUNG VON GENDER MAINSTREAMING-ZIELEN BEI DER FORDERMASSNAHME PRO-
DUKTIONSSCHULE (VORMALS AUSBILDUNGSFIT) DES SOZIALMINISTERIUMSERVICE ZUR BE-
RUFLICHEN INTEGRATION VON JUGENDLICHEN MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Ziel von Produktionsschulen ist, Jugendliche/Méadchen, die vor dem Antritt einer Berufsaus-
bildung bzw. einer weiterflihrenden schulischen Ausbildung einen Nachholbedarf hinsichtlich
ihrer schulischen und sozialen sowie persénlichen Kompetenzen aufweisen, zu unterstitzen.
Insbesondere sollen ihnen beim Erwerb jener Kompetenzen (soziale Kompetenzen und Kul-
turtechniken inklusive Neue Medien), die die Einstiegsvoraussetzungen fir jenes Berufsfeld
darstellen, das ihren Moglichkeiten am besten entspricht und ihnen ausgehend vom indivi-
duellen Potenzial auch die besten Entwicklungschancen bietet, von Produktionsschulen Hilfe
angeboten werden. Durch das Anstreben einer individuellen Ausbildungsreife soll es moglich
werden, Jugendliche/Méadchen an die individuell passende Ausbildung (zumindest eine Teil-
qualifizierung ohne Berufsschulbesuch) heran zu fihren und in den reguldren Arbeitsmarkt
zu begleiten. Davon sollen Jugendliche mit kognitiv-intellektueller Einschrankung genauso
profitieren wie Jugendliche/Madchen mit schulischen Versagenserfahrungen und vormals
systemferne Jugendliche/Mé&dchen, die somit auch ohne den Besuch einer Berufsschule eine
ihren individuellen Fahigkeiten entsprechende Ausbildung absolvieren kénnen.

VERBESSERUNG DER SITUATION PFLEGENDER ANGEHORIGER — ANGEHORIGENGESPRACH
Nach Durchfiihrung eines Pilotprojektes - in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Freie Wohlfahrt und der SVA der Bauern (ab 01.08.2014 in vier Bundeslandern) - und eines
bundesweiten Roll-outs im Laufe des Jahres 2015 - wird das Angehdrigengesprach seit Janner
2016 in ganz Osterreich angeboten.

Die MalRnahme ist niederschwellig konzipiert und soll zur Pravention von gesundheitlichen
Beeintrachtigungen beitragen, die sich durch die Pflege und Betreuung in der Familie erge-
ben. Pflegende Angehdrige, die sich psychisch belastet fihlen, wird im Rahmen eines Haus-
besuches durch die Qualitatssicherung in der hauslichen Pflege (diplomierte Pflegefachkraf-
te) ein Entlastungsgesprach angeboten. Durchgefiihrt wird das Angehoérigengesprach vorwie-
gend von klinischen und Gesundheitspsychologinnen. Das vertrauliche Gesprach kann so-
wohl zu Hause als auch an einem anderen Ort stattfinden. Dieses Angebot ist kostenlos.

Von Juni bis Dezember 2015 haben 212 Personen (davon 84 % Frauen) ein Angehodrigenge-
sprach in Anspruch genommen,

Im Jahr 2016 wurde mit 419 pflegenden Angehdrigen ein Entlastungsgesprach gefiihrt.

VERBESSERUNG DER SITUATION PFLEGENDER ANGEHORIGER — FINANZIELLE ZUWENDUNG

Finanzielle Zuwendungen (€ 1.200 - € 2.200 / Jahr) als Beitrag zu den Kosten der Ersatzpflege.
Bei Verhinderung der Hauptbetreuungsperson (iiberwiegende Pflege seit mindestens 1 Jahr)
ei-ner/eines nahen Angehdrigen mit einem Pflegegeld ab der Stufe 3 (Stufe 1 bei Minderjah-
rigen oder an Demenz erkrankten Personen) kann fir bis zu 28 Tage/Kalenderjahr eine Zu-
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wendung zu den Kosten der in diesem Zeitraum erwachsenen Ersatzpflege fir bis zu € 2.200
(abhangig von der Stufe des bezogenen Pflegegeldes) gewdhrt werden. Verhinderungsgriinde
sind Urlaub, Krankheit oder sonstige Verhinderungen (z.B. FortbildungsmaRnahmen, berufli-
che Verpflichtungen, etc.).

Im Jahr 2015 wurden in 9.791 Fallen Zuwendungen iHv. rund € 11 Mio. gewahrt.

Im Jahr 2016 wurden zum jetzigen Zeitpunkt (noch nicht abgeschlossene Verfahren bzw. An-
tragsfrist noch offen) bisher in 6.613 Fallen Zuwendungen iHv. rund € 10 Mio. gewahrt.

Rund 80 % der Empfangerinnen eines Zuschusses sind weiblich.

WEITERFUHRUNG UND KOORDINIERUNG DER BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT OPFER-
SCHUTZORIENTIERTE TATERARBEIT IN OSTERREICH (BAG) 2016

Friihzeitige opferorientierte Taterarbeit ist Voraussetzung fiir einen nachhaltigen Opfer-
schutz. Seit 2012 fordert das BMASK gemeinsam mit dem Bundesministerium fiir Bildung und
Frauen (jetzt: BMGF) die Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Arbeit mit Tatern, die
Gewalt gegeniiber ihren Partnerinnen und Kindern ausiiben. Diese ist aus der AG Opfer-
schutzorientierte Taterarbeit hervorgegangen und setzt sich aus Einrichtungen, die Taterar-
beit durchfihren, Vertreterinnen der Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen und einer
Vertreterin des Vereins Autonome Osterreichische Frauenhduser zusammen. Ziel des Pro-
jekts ist die flachendeckende, bundesweite Implementierung von opferschutzorientierten
Anti-Gewalt-Trainings sowie Entwicklung einheitlicher Standards und neuer Kooperations-
strukturen in der Taterarbeit mit allen relevanten Akteurlnnen.

WIEDEREINGLIEDERUNGSTEILZEIT

Zur Erleichterung der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nach
langer Krankheit in den Arbeitsprozess wurde mit BGBI. | Nr. 30/2017 in § 13a Arbeitsver-
tragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) das Instrument der Wiedereingliederungsteilzeit ge-
setzlich festgelegt. Dadurch kénnen Arbeitnehmerinnen nach einem mindestens sechswo-
chigen Krankenstand mit den Arbeitgeberlinnen schriftlich eine Herabsetzung der wochentli-
chen Normalarbeitszeit fiir die Dauer von ein bis sechs Monaten (mit einer einmaligen Ver-
langerungsmaoglichkeit bis zu drei Monaten) vereinbaren und neben dem Anspruch auf das
Entgelt entsprechend der Arbeitszeitreduktion ein Wiedereingliederungsgeld aus Mitteln der
Krankenversicherung beanspruchen. Wahrend der Wiedereingliederungsteilzeit sind Arbeit-
nehmerlnnen auch pensionsversicherungsrechtlich abgesichert. Durch die Maoglichkeit,
schrittweise in den Arbeitsprozess zurlickzukehren, soll eine nachhaltige Festigung und Erho-
hung der Arbeitsfahigkeit mit dem Ziel des langeren Verbleibs im Arbeitsleben und der sanf-
ten Reintegration in den Arbeitsmarkt bewirkt werden. Das Arbeitsverhéltnis muss vor dem
Antritt der Wiedereingliederungsteilzeit mindestens drei Monate gedauert haben. Die Her-
absetzung der Arbeitszeit muss um mindestens ein Viertel und darf héchstens um die Halfte
erfolgen und die vereinbarte wéchentliche Normalarbeitszeit darf 12 Stunden nicht unter-
schreiten. Darliber hinaus darf das monatliche Entgelt die Geringfligigkeitsgrenze nicht un-
terschreiten. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ist eine von der Bandbreite
abweichende Vereinbarung der Normalarbeitszeit moéglich. Voraussetzung fiir die Vereinba-
rung der Wiedereingliederungsteilzeit ist eine Bestatigung liber die Arbeitsfahigkeit, die Be-
ratung Uber die Gestaltung der Wiedereingliederungsteilzeit durch fit2work sowie die Erstel-
lung eines Wiedereingliederungsplans durch die jeweiligen Arbeitnehmerinnen gemeinsam
mit ihren Arbeitgeberinnen. Die Beratung durch fit2work kann entfallen, wenn die Arbeits-
vertragsparteien sowie die jeweiligen Arbeitsmedizinerinnen des Betriebs oder das arbeits-
medizinische Zentrum der Wiedereingliederungsvereinbarung und dem Wiedereingliede-
rungsplan nachweislich zustimmen. Fir die Ausibung der Wiedereingliederungsteilzeit be-
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steht ein Motivkindigungsschutz.

WIEDEREINSTIEG MIT ZUKUNFT

Die Arbeitsmarktpolitik hat sich zum Ziel gesetzt, fiir Frauen mit Kinderbetreuungsaufgaben
die Berufsriickkehr zu erleichtern und die Planung des Wiedereinstiegs durch Information,
Beratung und Betreuung zu unterstiitzen. Wiedereinsteigerinnen sollen das Arbeitsmarktan-
gebot besser nutzen kdnnen, ihre beruflichen Ziele planen, die Konsequenzen der Entschei-
dung, ob und in welchem AusmaR sie eine Berufstatigkeit aufnehmen, kennen (eigene Exis-
tenzsicherung, Auswirkungen auf die zukiinftige Hohe der Pension, etc.). Wiedereinstiegsbe-
ratung gibt es regelmaRig und flachendeckend in allen Bundeslandern. Die Angebote werden
nach auflen sichtbar fir Kundinnen erkennbar kommuniziert. Das Angebot reicht von regel-
maRigen Informationsveranstaltungen (diese werden auch in Kooperation mit Frauenbera-
tungsstellen, Gemeinden u.a. durchgefiihrt) bis zu speziell beauftragten Beraterinnen in den
AMS Geschaftsstellen, welche Wiedereinsteigerinnen personlich betreuen. Im Jahr 2015 er-
hielten insgesamt 38.305 und im Jahr 2016 insgesamt 38.119 Wiedereinsteigerinnen eine
Forderung oder Beihilfe des AMS.

Bundesministerium fiir Bildung (BMB)

= Ausbau ganztagiger Schulformen auf der 1.-9. Schulstufe

= Bildungsangebote fir arbeitslose Frauen um den wiedereinstieg in das Berufsle-
ben zu ermdglichen ,Frauenkolleg” Wirtschaftsingenieurwesen, Ausbildungs-
schwerpunkt, Betriebsinformatik am TGM in Kooperation mit dem AMS Wien

= Entwicklung und Forderung spezifischer Bildungsangebote fiir bildungsbenachtei-
ligte Frauen

= Geschlechtssensible Berufsorientierung (BO) an Schulen und Aufbau von Gender-
und MINT-Kompetenzen bei Padagoginnen und Multiplikatorinnen

MaRnahmen des BMB

AUSBAU GANZTAGIGER SCHULFORMEN AUF DER 1.-9. SCHULSTUFE

Durch den Beschluss des Bildungsinvestitionsgesetzes am 14.12.2016 wird der quantitative
und qualitative Ausbau ganztagiger Schulformen (GTS) auf der 1.-9. Schulstufe weiter voran-
getrieben. Die Betreuungsquote von 22% im Schuljahr 2015/2016 soll bis 2025 auf 40% er-
hoht werden. Das Investitionsvolumen betrdgt 750 Mio. Euro, die Laufzeit des Gesetzes um-
fasst den Zeitraum von Schuljahr 2017/18 bis 2024/25. Damit soll ein Beitrag zur Erhéhung
der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit geleistet werden. Kinder kdnnen von zusatzli-
chen Lern- und Freizeiteinheiten in der Schule profitieren und Eltern wird eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ermdglicht. Kosten fiir allfallige zusatzliche Nachhilfe kon-
nen reduziert und mehr Zeit flir das Familienleben gewonnen werden. Vor allem Frauen und
Alleinerzieherlnnen werden damit bessere Teilhabechancen am Arbeitsmarkt eroffnet.

BILDUNGSANGEBOT FUR ARBEITSLOSE FRAUEN UM DEN WIEDEREINSTIEG IN DAS BERUFS-
LEBEN ZU ERMOGLICHEN ,FRAUENKOLLEG” WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN, AUSBIL-
DUNGSSCHWERPUNKT BETRIEBSINFORMATIK AM TGM IN KOOPERATION MIT DEM AMS
WIEN

Das Tageskolleg Wirtschaftsingenieurwesen — Ausbildungsschwerpunkt Betriebsinformatik —
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ermoglicht es vor allem arbeitslosen Frauen mit schulpflichtigen Kindern tagsiiber eine tech-
nische Ausbildung zu absolvieren. Da Technikerlnnen in der Industrie und im Gewerbe nach-
gefragt werden, Frauen in diesen Sparten unterreprasentiert sind und daher ein groRes Po-
tenzial von Frauen im technischen Bereich nicht genlitzt wird, soll das gegenstandliche schu-
lische Bildungsangebot eine Beitrag leisten, Frauen technischen Berufen zuzufiihren und so-
mit diese Liicke zu schliellen. Besonders ist bei dieser MaBBnahme die Kooperation mit dem
AMS Wien. Frauen, die fir dieses Ausbildungsangebot als Zielgruppe in Frage kommen, wer-
den entsprechend unterstiitzt, diese MaBBnahme in Anspruch nehmen zu kénnen.

ENTWICKLUNG UND FORDERUNG SPEZIFISCHER BILDUNGSANGEBOTE FUR BILDUNGSBE-
NACHTEILIGTE FRAEN

Ziel der MaBnahme ist es, bildungsbenachteiligten Frauen die Moglichkeit zu bieten, wieder
in Bildungsprozesse einzusteigen und grundlegende Bildung nachzuholen. Die im Rahmen
der , Initiative Erwachsenenbildung” geforderten MalRnahmen beriicksichtigen die speziellen
Lebensumstande der Zielgruppe und bieten einen niederschwelligen Zugang zu den Angebo-
ten, zur Lernberatung und Lernbegleitung. Die BildungsmalRnahmen fordern den Erwerb von
Sprachkompetenzen in Deutsch und in einer anderen Sprache, Kompetenzen in Alltagsma-
thematik, Lernkompetenzen und den Umgang mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien. Die MalRnahmen zur Basishildung werden 6sterreichweit angeboten und entspre-
chen Qualitatskriterien, die von einer Akkreditierungsgruppe tberpriift werden. Basisbildung
schafft die Voraussetzung fiir gesellschaftliche, politische und berufliche Teilhabe. Wichtiges
Ziel der Bildungsangebote ist es, dass die Teilnehmerinnen den Anschluss an weiterfiihrende
Bildung und/oder den Arbeitsmarkt finden.

GESCHLECHTSSENSIBLE BERUFSORIENTIERUNG (BO) AN SCHULEN UND AUFBAU VON GEN-
DER- UND MINT-KOMPETENZEN BEI PADAGOGINNEN UND MULTIPLIKATORINNEN

Im Zuge des Ausbaus der Berufsorientierung und Bildungsberatung auf der 7. und 8. Schul-
stufe wird seitens des BMB ein besonderer Schwerpunkt auf geschlechtssensible BO gelegt,
mit dem Ziel, Geschlechterstereotypen bei Buben und Madchen abzubauen, sodass in Hin-
kunft Frauen als Pravention gegen Altersarmut bessere Teilhabechancen am Arbeitsmarkt
und bessere Bezahlung erlangen kdnnen. In diesem Rahmen wurden fiir die Umsetzung an
den Schulstandorten Leitfaden entwickelt, die den Lehrpersonen Handlungsoptionen fiir eine
geschlechtssensible BO und nicht-traditionelle Berufswahl bieten. Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsmaRnahmen zielen auf den Aufbau von Gender-Kompetenz bei BO-Multiplikatorinnen
und Padagoglnnen und auf die Erweiterung der MINT-Kompetenzen bei VS-Lehrerinnen.
Hierfir wurde an der Padagogischen Hochschule Salzburg ein Bundeszentrum fir Geschlech-
terpadagogik und -forschung mit eigener Professur eingerichtet. Ziel aller angefiihrten MaR-
nahmen ist die Ausweitung des Berufswahlspektrums und der Lebensperspektiven von Mad-
chen, aber ebenso der Selbstkonzepte von Burschen, um mittelfristig insgesamt neue und
gerechtere Arbeitsteilungsmuster bei den Geschlechtern zu férdern.

Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres (BMEIA)

= Beratungsangebote fir Frauen mit Migrationshintergrund

= CALLIOPE AUSTRIA —Women in society, culture and the sciences (Buch-Publikation
(EN))

= Deutschkurse mit Integrationsbezug fir Frauen und Méadchen
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= |nternationaler Frauentag 2015: Podiumsgesprach ,Welche Akzente setzt das Au-
Renministerium zur Unterstlitzung und Férderung von Frauen?“

= |nternationaler Frauentag 2016: Podiumsdiskussion ,Welche Akzente setzt das
AulBenministerium zur Unterstiitzung und Férderung von Frauen international?“

= |nternationaler Workshop ,Miitter gegen Extremismus” der Organisation Frauen
ohne Grenzen

= KALLIOPE AUSTRIA — Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft (Digitale
Wanderausstellung)

= KALLIOPE AUSTRIA — Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft (Buch-
Publikation (DE))

= Literaturseminar ,Der Islam in der zeitgendssischen weiblichen Literatur”

= Qualifizierung fir Migrantinnen

= Tricky Women — aktuelle Animationen 6sterreichischer Kiinstlerinnen (Kooperati-
onsprogramm BMEIA/Int. Tricky Women Festival Wien)

= Umsetzung der Sicherheitsrats-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit
in Osterreich

= Unterstltzung der Umsetzung von Sicherheitsratsresolution 1325 (2000) im Rah-
men der OSZE

MaRnahmen des BMEIA

BERATUNGSANGEBOTE FUR FRAUEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

Es handelt sich um oOsterreichweite Beratungsangebote: Von psychologischer Beratung bis
hin zu niederschwelligen Beratungsangeboten sollen Frauen in der Integration unterstitzt
werden. Ziele sind ua. Pravention von familidren Problemen, Rechtsaufklarung, Informati-
onsweitergabe bezogen auf Ausbildung, Jobs und Bildungsangebote; Empowerment, Orien-
tierungshilfe, Erweiterung und Aufzeigen der Moglichkeiten des Handlungsspielraums, Be-
gleitung und Beratung in finanziellen Fragen, Starkung des Selbstbewusstseins und Selbstbe-
stimmung, Existenzsicherung etc.

Das Angebot reicht, je nach Tragerln und Ressourcen, von Einzelberatung, Clearinggespra-
chen, integrationsfordernden Informationsveranstaltungen, Mediation, klinisch-
psychologischer Diagnostik, Bildungsarbeit und Bildungsangeboten, gesundheitspsychologi-
schen Angeboten, Alltagscoaching, Krisenintervention, Hilfestellung bei Trennung, Scheidung
und Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung, Vernetzung bis hin zur muttersprachlichen Unter-
stitzung und einem Frauentelefon. Auch die Férderung des 6ffentlichen Verstandnisses, so-
wie deren Sensibilisierung sind Teilaspekte der Beratungsangebote.

CALLIOPE AUSTRIA — WOMEN IN SOCIETY, CULTURE AND THE SCIENCES (BUCH-PUBLIKATION
(EN))

Bei ,,CALLIOPE Austria” handelt es sich um ein Schwerpunktprogramm der kulturpolitischen
Sektion des BMEIA: Es zeigt eine beeindruckende Sammlung herausragender Frauenperson-
lichkeiten aus Osterreich vom 18. Jhdt. bis in die Gegenwart, die Osterreich gepragt und Zeit-
geschichte geschrieben haben. Es geht in diesem Programm auch darum, Erinnerungen zu
pflegen und im Blick zuriick Neues zu sehen. Mit dieser Publikation sollen Bewusstsein und
Kenntnisse Uber Frauen-Persénlichkeiten aus Osterreich in Geschichte und Kultur gestarkt
und ihre bedeutenden Beitrage zum kulturellen und gesellschaftspolitischen Leben sichtba-
rer gemacht werden. Das Programm dient den Osterreichischen Vertretungsbehérden im
Ausland als kreativer Arbeitsbehelf und auch zur Vermittlung von Kontakten zu Fachleuten
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(Historikerlnnen, Biograflnnen u.a.) aus Osterreich und Europa.

DEUTSCHKURSE MIT INTEGRATIONSBEZUG FUR FRAUEN UND MADCHEN

Es handelt sich um Deutschkursangebote, welche folgende Zusatzleistungen fiir Frauen und
Madchen anbieten: Es wird (je nach Ressource) eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten,
sodass Betreuungspflichtige Frauen an den Kursen teilnehmen konnen. Teilweise wird
durchgehende Betreuung angeboten und teilweise zu schulfreien Zeiten. In den Deutschkur-
sen werden die Sozial- und Integrationsberatung in Form von Einzelberatung integriert, oder
auch Informationskurse zum 6Gsterreichischen Gesundheits-, Bildungs- und Rechtssystem ab-
gehalten. Die Bildungs- und Berufsberatung ist ebenfalls ein Teilaspekt der Deutschkurse;
u.a. sollen auch altere, bildungsferne, zugewanderte Frauen mit dem erganzenden Zusatzan-
gebot in ihrer Integration unterstitzt werden.

INTERNATIONALER FRAUENTAG 2015: PODIUMSGESPRACH ,WELCHE AKZENTE SETZT DAS
AUSSENMINISTERIUM ZUR UNTERSTUTZUNG UND FORDERUNG VON FRAUEN?“

Gesprach Diskussion mit Vertreterlnnen der Menschenrechtsabteilung, Konsularsektion und
Kulturpolitischen Sektion (BMEIA) sowie Kooperationspartnerinnen (Tricky Women Festival,
Anna Gadzinski — KALLIOPE Austria) zu Frauenférderungsprogrammen des BMEIA.

INTERNATIONALER FRAUENTAG 2016: PODIUMSDISKUSSION ,WELCHE AKZENTE SETZT DAS
AUSSENMINISTERIUM ZUR UNTERSTUTZUNG UND FORDERUNG VON FRAUEN INTERNATIO-
NAL“

Diskussion mit Vertreterlnnen der Sektionen ,Entwicklung” und ,Integration” und , Kultur”
(BMEIA), der Regionaldirektorin CARE International am Balkan, Vertreterinnen der Austrian
Development Agency, der Vorsitzenden der Organisation , Frauen ohne Grenzen” zum ,Wirt-
schaftlichen Empowerment von Frauen in Siidosteuropa® ,Projekten von ,Frauen ohne
Grenzen’, der Rolle der Frau im Integrationsprozess und der Frau als Diplomatin.

INTERNATIONALER WORKSHOP "MUTTER GEGEN EXTREMISMUS" DER ORGANISATION
FRAUEN OHNE GRENZEN

Das Projekt ,,Mutterschulen gegen Extremismus” der Organisation Frauen ohne Grenzen, die
Frauen weltweit darin unterstitzt in ihrem privaten und 6ffentlichen Leben eine flihrende
Rolle einzunehmen, fand von 5. bis 9. Marz 2016 erstmals in Wien statt. In dem Modellpro-
jekt ,,Mutterschulen” sollen Familienmitglieder fir die Gefahr der Radikalisierung und Rekru-
tierung sensibilisiert werden. In dem internationalen Workshop mit 12 Teilnehmerinnen aus
sechs Landern (Kaschmir, Belgien, Afghanistan, Tadschikistan Schweden und England) wur-
den Trainerinnen flur Mitterschulen ausgebildet. Die Teilnehmerinnen kamen aus dem Sozi-
albereich oder waren Lehrerinnen oder Journalistinnen und wurden in dem Workshop an das
Mitterschulen-Handbuch von Frauen ohne Grenzen herangefiihrt. Am 8. Marz 2016, dem In-
ternationalen Frauentag, fand eine offentliche Veranstaltung im Wiener Ringturm statt, im
Rahmen derer die ersten Absolventinnen der Wiener Mitterschule ausgezeichnet wurden
und die internationalen Gaste die Moglichkeit hatten, sich auszutauschen und zu vernetzen.

KALLIOPE AUSTRIA — FRAUEN IN GESELLSCHAFT, KULTUR UND WISSENSCHAFT (DIGITALE
WANDERAUSSTELLUNG)

Die digitale Wanderausstellung ,Kalliope Austria — Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissen-
schaft” gibt den Vertretungen des BMEIA (Botschaften und Kulturforen), nachgeordneten
Organisationen (Osterreich Bibliotheken und Osterreich Instituten) und Partnerinnen ein
wichtiges Werkzeug in die Hand, die Rolle von Frauen in der 6sterreichischen Geschichte bis
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heute und ihren Beitrag zu unserem Land zu wiurdigen. Die Ausstellung erganzt auch die
gleichnamige Publikation und es gibt dazu abgestimmte Vortrdage und auch Filme in einem
»Kalliope-Paket“. Der digitale Master der Ausstellung liegt auf einem weltweit zuganglichen
Server auf Deutsch und Englisch. Er kann heruntergeladen und landesspezifisch adaptiert und
produziert werden. Die Ausstellung besteht derzeit aus 10 Paneelen zu verschiedene The-
mengebieten (Frauen in Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Politik, Geschichte, Erziehung
etc.). Sie wird von den nachstehenden zwei Filmen erganzt:
e Ella Lingens — Die Macht der Entscheidung, Regie: Mena Scheuba-Tempfer, Produkti-
on Iris Haschek, Inspiris Film
e Gerechte unter den Voélkern — Dorothea Neff, Regie: Cordula Tippel, Produktion Iris
Haschek, Inspiris Film
Die Filme werden im Format DVD zur Verfligung gestellt.

KALLIOPE AUSTRIA — FRAUEN IN GESELLSCHAFT, KULTUR UND WISSENSCHAFT (BUCH-
PUBLIKATION (DE))

Bei ,,KALLIOPE Austria“ handelt es sich um ein Schwerpunktprogramm der kulturpolitischen
Sektion des BMEIA: Es zeigt eine beeindruckende Sammlung herausragender Frauenperson-
lichkeiten aus Osterreich vom 18. Jhdt. bis in die Gegenwart, die Osterreich gepragt und Zeit-
geschichte geschrieben haben. Es geht in diesem Programm auch darum, Erinnerungen zu
pflegen und im Blick zurlick Neues zu sehen. Mit dieser Publikation sollen Bewusstsein und
Kenntnisse Uber Frauen-Personlichkeiten aus Osterreich in Geschichte und Kultur gestarkt
und ihre bedeutenden Beitrage zum kulturellen und gesellschaftspolitischen Leben sichtba-
rer gemacht werden. Das Programm dient den Osterreichischen Vertretungsbehérden im
Ausland als kreativer Arbeitsbehelf und auch zur Vermittlung von Kontakten zu Fachleuten
(Historikerlnnen, Biograflnnen u.a.) aus Osterreich und Europa.

LITERATURSEMINAR ,,DER ISLAM IN DER ZEITGENOSSISCHEN WEIBLICHEN LITERATUR”

Die auf Grund der Krise in Syrien und Irak verbreiteten und verstarkten Bilder und Eindriicke
eines djihadistischen Islams verdrdangen einen differenzierten Diskurs Gber den Islam, wie er
schon im Rahmen des Dialogforums Islam als notwendig konstatiert wurde. Die aktuelle Situ-
ation wird durch die Verherrlichung des politischen und gewalttatigen Djihads, und dessen
Sogwirkung auch auf Jugendliche aus Europa verscharft. Diese Situation hat auch Auswirkun-
gen auf Frauen in Osterreich. In einer solchen Situation ist es wichtig, inhaltliche und astheti-
sche Gegenentwiirfe zu entwickeln, die gegen die destruktive Auseinandersetzung bestehen
konnen und gefahrdeten wie auch beobachtenden Gruppen ein Instrumentarium in die Hand
geben, um der Verstarkung einer einseitigen, verkirzenden und polarisierenden Sichtweise
des Islam zu entgehen. Besonders in der Literatur von muslimischen Frauen ist dies gut mog-
lich, weil diese sich auf die Lebenswelten von muslimischen Frauen beziehen, die oft einen
besonderen Werte- und Erlebenskontext beinhalten, und politische und gesellschaftliche
Entwicklungen in der eigenen Kultur kritisch hinterfragen.

Osterreichische und internationale Teilnehmerinnen am Symposium wurden auf Basis einer
literaturwissenschaftlichen Analyse und deren Wert bzgl. der Relevanz ihrer veroffentlichten
Schriften nach interreligiosen und interkulturellen Gesichtspunkten ausgewahlt. Neben einer
literaturwissenschaftlichen Analyse wurde auch eine Analyse des in dieser Literatur niederge-
legten religiosen Sentiments erreicht, mit dem Ziel, authentisch-muslimische Aussagen liber
den Islam zusammenzustellen, die einer aggressiven gewaltbereiten Auspragung des Islam
und dem Stereotyp der sprachlosen Muslima entgegenstehen. Diese Aussagen sollen in einer
kleinen Publikation, welche insbesondere junge Muslima in Osterreich ansprechen soll, zu-
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sammengefasst werden.

QUALIFIZIERUNG FUR MIGRANTINNEN

Projektziele sind die sprachliche und berufsspezifische Qualifizierung fiir neu zugewanderte
bzw. bereits langer ansadssige Migrantinnen und anerkannte weibliche Fliichtlinge.
Angeboten werden im Projektzeitraum zwei Kurse fir Frauen ab 16 Jahren, die die Teilneh-
merinnen auf den Weg in den Beruf sprachlich und fachlich unterstiitzen. Jeder Kursdurch-
gang dauert ca. 14 Wochen. Zu Beginn erfolgt eine Kompetenzerfassung, dann werden indi-
viduelle Berufswege mit den Frauen entwickelt, sprachliche Férderung und Bewerbungs-
coaching durchgefiihrt und Frauen haben die Mdglichkeit, in verschiedene Berufsbereiche zu
schnuppern und berufliche Praxis zu erwerben.

Die Anerkennung (und eventuelle Nostrifizierung) von bereits erworbenen Kompetenzen und
Fertigkeiten wird unterstitzt. Die Qualifizierung erfolgt starkenorientiert, mit dem weiteren
Ziel, die Teilnehmerinnen in den dsterreichischen Arbeitsmarkt zu integrieren und somit den
Anteil der Migrantinnen am 6sterreichischen Arbeitsmarkt zu erhéhen.

TRICKY WOMEN - AKTUELLE ANIMATIONEN OSTERREICHISCHER KUNSTLERINNEN, KOOPERA-
TIONSPROGAMM BMEIA - INT. TRICKY WOMEN FESTIVAL WIEN

Seit dem Jahr 2014 besteht eine Kooperation des BMEIA mit dem Tricky Women Festival in
Wien. In jeweils zweijahrigen Programmen werden kuratierte Animationsfilme Osterreichi-
scher Regisseurinnen durch die Vertretungsbehorden und Kulturforen im Ausland prasen-
tiert. Zielsetzung ist einerseits das internationale Tricky Women Festival, das sich ausschliel3-
lich auf Animationsfilme von Frauen spezialisiert hat und mit diesem Schwerpunkt derzeit
weltweit das einzige Festival dieser Art ist, im Ausland verstarkt zu prasentieren. Anderer-
seits soll den dsterreichischen Regisseurinnen durch die Prasentation ihrer Filme im Ausland
auch im Ausland eine Plattform fiir ihre Arbeiten gegeben und die Nachfrage nach deren Fil-
men gestarkt werden. Die seitens des BMEIA beglichenen Lizenzgebiihren fir die Vorfiihrun-
gen der Filme flieRen direkt den Regisseurinnen zu. Nach Moglichkeit werden Regisseurinnen
oder eine der Direktorinnen des Festivals zu den Prasentationen im Ausland geladen um die
Vernetzung im internationalen Bereich zu forcieren.

UMSETZUNG DER SICHERHEITSRATS-RESOLUTION 1325 ZU FRAUEN, FRIEDEN UND SICHER-
HEIT IN OSTERREICH

Im Jahr 2010 feierte die internationale Gemeinschaft das 10-jdhrige Jubilaum der Annahme
der Resolution 1325 und setzte neue MaRnahmen zur Stirkung ihrer Umsetzung. Auch Os-
terreich nutzte das Jubilaum, um weitere Schritte zu setzen und seine nationalen Zielsetzun-
gen und MalRnahmen zur Umsetzung der Resolution 1325 zu (iberpriifen. Das Ergebnis dieser
Uberpriifung ist der am 24. Janner 2012 beschlossene {iberarbeitete Nationale Aktionsplan.
Der oOsterreichische Nationale Aktionsplan zur Umsetzung von SR-Resolution 1325 zeigt das
Engagement der Osterreichischen Bundesregierung zur Umsetzung von Resolution 1325 in
den humanitaren, diplomatischen, friedenserhaltenden und entwicklungspolitischen Aktivi-
taten Osterreichs und stirkt die ressortiibergreifende Zusammenarbeit zu diesem Thema.
Die wichtigsten Ziele des Nationalen Aktionsplans sind:

e Erhohung des Frauenanteils sowie verstarkte Beachtung der Zielsetzungen von Reso-
lution 1325 in der Ausbildung zu internationalen Friedensoperationen;

e Starkung der Partizipation von Frauen in friedensfordernden und konfliktbeilegenden
Malnahmen, insbesondere durch Forderung lokaler Friedensinitiativen von Frauen sowie Er-
héhung des Frauenanteils in Entscheidungspositionen bei internationalen und europaischen
Organisationen;
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¢ Pravention von gender-spezifischer Gewalt und Schutz der Bedirfnisse und Rechte
von Frauen und Madchen im Rahmen von Friedensoperationen, bei humanitadren Einsatzen,
sowie in Lagern fur Flichtlinge und Binnenvertriebene (IDPs).

Die zu diesem Zweck zu treffenden Mallnahmen beinhalten:

¢ Einsatz einer spezifischen Personalpolitik, deren Ziele die Erhéhung des Anteils von
Frauen an von Osterreich entsandtem Personal, regelmiRige Behandlung und Ubermittlung
der Zielsetzungen von Resolution 1325 in Ausbildungen und Trainings sowie die konsequente
Verfolgung einer ,Null-Toleranz-Politik” betreffend sexuellen Missbrauch und Zwangsprosti-
tution sind;

e Politisches Engagement Osterreichs auf internationaler und regionaler Ebene;

e Konkrete Aktivitaten zur Unterstitzung von Frauen und Madchen in Konflikt und
Postkonfliktregionen.
Die Umsetzung des Aktionsplans wird von einer unter Federfiihrung des BMEIA eingerichte-
ten Arbeitsgruppe liberwacht, an der Vertreterinnen aller beteiligten Ressorts sowie der Aus-
trian Development Agency (ADA) teilnehmen. Die Arbeitsgruppe lberprift die Umsetzung
und Weiterentwicklung des Aktionsplans im Wege eines jahrlichen Berichts, der vom Minis-
terrat zur Kenntnis genommen und an den Nationalrat Gbermittelt wird. Die Erstellung des
Jahresberichts erfolgt nach Konsultationen mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft (Nichtre-
gierungsorganisationen, Forschungsinstitutionen, etc.). Der vom BMEIA interministeriell ko-
ordinierte siebente Umsetzungsbericht zum Nationalen Aktionsplan zu SR-Resolution 1325
wurde am 12. Juli 2016 vom Ministerrat angenommen und dem Nationalrat zur Kenntnis-
nahme lbermittelt.
Im Oktober 2015 wurde im Rahmen einer hochrangigen Uberpriifung im VN-SR zur Umset-
zung von SR-Resolution 1325 (,,15-year-review”) von Osterreich folgende ,pledges” abgege-
ben:

e Eintreten fiur starkere Beteiligung von Frauen in Regionalorganisationen, z.B.: An-

nahme eines OSZE Aktionsplans flir Frauen, Frieden, Sicherheit.

e Fokus auf Starkung von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit in der EZA, z.B.:

o Forderung des AU-Programmes fiir Gender, Peace and Security;

o Earmarking von 15% des EZA Peacebuilding-Budgets fiir Frauen;

o Schwarzmeerregion: Forderung NAPs zu VN-SR Res. 1325(2000), Malinah-
men zur Bekdmpfung und Bestrafung von sexueller Gewalt in Konflikt- und
Postkonfliktsituationen, soziale Einrichtungen fiir Frauen.

e Osterreichisches Bundesheer: Weiterverfolgung des Ziels von 10% Frauenanteil, v.a.
auch in Fuhrungspositionen, Intensivierung der TrainingsmaBnahmen zu VN-SR Res.
1325(2000).

UNTERSTUTZUNG DER UMSETZUNG VON SICHERHEITSRATSRESOLUTION 1325 (2000) IM
RAHMEN DER OSZE

Osterreich unterstiitzt im Rahmen der Organisation fiir Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) die Umsetzung und Zielsetzungen der Sicherheitsratsresolution 1325 (2000)
und tritt fir einen hoheren Frauenanteil bei Leitungsfunktionen im OSZE-Sekretariat, den In-
stitutionen der Organisation sowie den Feldmissionen ein. Osterreich unterstiitzt die Bestre-
bungen, die Anzahl der hauptamtlichen Gender Advisors an den Feldprasenzen der Organisa-
tion zu erhdhen. Die Berticksichtigung der Zielsetzung von Resolution 1325 ist auch bei der
finanziellen Unterstiitzung von OSZE-Projekten durch Osterreich ein Anliegen. Im Rahmen
der Sekundierungen von Osterreicherlnnen an Feldmissionen zahlt das BMEIA eine Zusatz-
pauschale fiir die Auslandstatigkeit. Das BMEIA nominiert weiters Osterreicherlnnen zur Teil-
nahme an OSZE Wahlbeobachtungsmissionen. Ziel ist dabei eine ausgewogene Quote von
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Frauen und Mannern bei Sekundierungen und Wahlbeobachtungen.

Von Osterreich wurden 2015 24 Personen, davon 13 Frauen, fiir OSZE-
Wahlbeobachtungsmissionen in Drittstaaten nominiert. Im Jahr 2016 entfielen 13 der insge-
samt 39 individuellen Entsendungen fiir Wahlbeobachtungen auf Frauen. Derzeit sind 6 von
15 vom BMEIA an OSZE Feldmissionen sekundierte Zivilpersonen weiblich. 2015 waren 10
von 22 sekundierte Zivilpersonen weiblich, 2016 waren es 9 von 19. Ende 2016 arbeiten 9
Osterreicherinnen im OSZE Sekretariat und in den Institutionen. Davon sind 7 Vertragsange-
stellte und 2 sekundiert. Im Biro fir demokratische Institutionen und Menschenrechte
(ODIHR) in Warschau, bei der OSZE-Beauftragten fiir die Medienfreiheit (RFOM) und am Biiro
des Hochkommissars fiir Nationale Minderheiten (HKNM) ist jeweils eine Osterreicherin an-
gestellt.

Osterreich setzt sich weiterhin fiir eine Verbesserung der Umsetzung von Resolution 1325 im
Rahmen der OSZE ein. Osterreich hat bereits im Jahr 2012 eine gemeinsame Initiative mit
Finnland, der Tirkei und Kasachstan zu einem OSZE-weiten Aktionsplan zur Umsetzung von
VN-SR-Resolution 1325 eingebracht. Der Entwurf des Aktionsplans sieht erstens das
»Mainstreaming” des Inhalts der Resolution in samtliche relevante Arbeitsbereiche der OSZE
und zweitens die Ausarbeitung von nationalen UmsetzungsmalRnahmen von teilnehmenden
Staaten vor. Trotz breiter Unterstitzung konnte bisher kein Konsens erreicht werden.
Osterreich veranstaltete — gemeinsam mit Finnland, Liechtenstein, Island und der Tiirkei —
am 23.9.2015 ein Side Event im Rahmen des Implementierungstreffens der menschlichen
Dimension in Warschau zu konkreten Implementierungsbeispielen anlasslich des 15. Jahres-
tages von VN-SR-Resolution 1325.

Bundesministerium fiir Finanzen (BMF)

= Analyse der geschlechtsbezogenen Wirkungen des Osterreichischen Einkommen-
steuersystems Working Paper 1/2016, Publikation des BMF

= Erhohung Kinderfreibetrag mit Erhéhung Splittingvorteil bei gemeinsamer Inan-
spruchnahme

Nachgemeldete MaRnahmen:
= Erhohung der Negativsteuer und Einfihrung einer Negativsteuer fiir Pensionen
= Senkung des Eingangssteuersatzes in der Einkommensteuer

MaRnahmen des BMF

ANALYSE DER GESCHLECHTSBEZOGENEN WIRKUNGEN DES OSTERREICHISCHEN EINKOM-
MENSTEUERSYSTEMS WORKING PAPER 1/2016, PUBLIKATION DES BMF

Die BMF Publikation in Form des Working Paper 1/2016 mit dem Titel ,Ein Unterschied zwi-
schen Mann und Frau — das Einkommen*“, ruft die bestehenden Einkommensunterschiede
zwischen Frauen und Mannern anhand aktueller Statistiken in Erinnerung und prift die Aus-
wirkungen der Besteuerung — die ja prinzipiell geschlechtsneutral formuliert ist — auf diese
Unterschiede, auch mit Bezug auf die aktuelle Steuerreform.

Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind nach wie vor Realitat im Leben
von Frauen und Mannern. Das Aufzeigen dieser Einkommensdiskrepanz hat langst Eingang in
die offentliche Diskussion gefunden, womit sich unter anderem die Chance ergibt, das 6ffent-
liche Bewusstsein diesem Problem gegentiber zu sensibilisieren und zu verandern.
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Das BMF hat sich bereits in der Vergangenheit mehrfach mit diesem Thema auseinanderge-
setzt und Studien vero6ffentlicht, die einen Beitrag zum nationalen und internationalem Dis-
kurs geschlechterbezogener Wirkungen von Steuern geleistet haben.

ERHOHUNG KINDERFREIBETRAG MIT ERHOHUNG SPLITTINGVORTEIL BEI GEMEINSAMER IN
ANSPRUCHNAHME

Der Kinderfreibetrag wurde im Rahmen der Steuerreform erhéht; zudem wurde der Vorteil
erhoht, wenn beide Paare diesen Betrag in Anspruch nehmen. Dies soll Anreize setzen, dass
Frauen ein Einkommen Uber dem Steuerfreibetrag verdienen und damit eine eigenstandige
okonomische Absicherung erlangen und ihre sozial(versicherungs)rechtlichen Anspriiche er-
hohen.

Darliber hinaus wurden zwei weitere berichtsrelevante MalRnahmen nachgemeldet, die in
diesem Bericht nicht beriicksichtigt werden konnten:

Nachgemeldete MaBnahmen des BMF

ERHOHUNG DER NEGATIVSTEUER UND EINFUHRUNG EINER NEGATIVSTEUER FUR PENSIO-
NEN

In der Steuerreform 2015/2016 wurde die Negativsteuer angehoben und erstmals eine Nega-
tivsteuer fur Pensionistinnen eingefihrt. Da insbesondere Frauen ein Einkommen unter dem
Steuerfreibetrag verdienen und niedrigere Pensionen aufweisen, kommt dies vor allem Frau-
en zugute und erhoht deren Nettoeinkommen.

SENKUNG DES EINGANGSSTEUERSATZES IN DER EINKOMMENSTEUER

In der Steuerreform 2015/2016 wurde der Eingangssteuersatz auf 25% gesenkt. Dies bietet
Anreize, ein Einkommen lber dem Steuerfreibetrag zu verdienen und damit insbesondere fiir
Frauen ihre Erwerbstunden zu erhéhen und dadurch eine bessere 6konomische Absicherung
zu erreichen.

Bundesministerium fiir Familien und Jugend (BMFJ)

= Antraglose Gewahrung der Familienbeihilfe bei Geburt eines Kindes im Inland
* Audit ,,BERUFUNDFAMILIE FUR GESUNDHEITS- UND PFLEGEEINRICHTUNGEN*
= Audit ,,BERUFUNDFAMILIE KOMPAKT”

= Audit ,,BERUFUNDFAMILIE”

= Audit ,HOCHSCHULEUNDFAMILIE”

= Bewusstseinsbildung zur Gewaltpravention

=  Bundes-Jugendforderung: Forderschwerpunkt ,Einstieg in den Beruf”

= Charta, Vereinbarkeit von Familie und Beruf”

=  Curriculum Ausbildungslehrgange fir Tagesmutter/-vater

=  Erhohung der Familienbeihilfe

=  Familienharteausgleich

=  Ferienbetreuungsplattform & Family-APP

= Jobtalks 2.0 — Dein WWWEG zum Job

= Kinderbetreuungsgeld
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=  Netzwerk ,Unternehmen fir Familien”

= Plattform gegen Gewalt in der Familie

= Staatspreis ,,Unternehmen fir Familien”

= Vereinbarung gemall Art. 15a B-VG Uber die halbtdgig kostenlose und ver-
pflichtende friihe Férderung in institutionellen Kinderbildungs- und Betreuungs-
einrichtungen in den Kindergartenjahren 2015/16, 2016/17 und 2017/18

= Vereinbarung gemiR Art. 15a B-VG iiber eine Anderung der Vereinbarung gemaR
Art. 15a B-VG Uber den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots

MaBnahmen des BMFJ

ANTRAGSLOSE GEWAHRUNG DER FAMILIENBEIHILFE BEI GEBURT EINES KINDES IM INLAND
Ab 1. Mai 2015 besteht die Moglichkeit, bei Geburt eines Kindes im Inland die Familienbeihil-
fe zu beziehen, ohne einen entsprechenden Antrag beim Finanzamt einbringen zu mussen.
Die der Finanzverwaltung elektronisch zur Verfligung stehenden Daten werden automatisiert
Uberprift und die Familienbeihilfe bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen rasch und
unkompliziert ausgezahlt. Die Mutter wird mit einem Informationsschreiben Utber die Zuer-
kennung der Familienbeihilfe informiert. Fehlen noch Daten oder treten Unklarheiten auf,
wird zur Klarung Kontakt mit der Mutter aufgenommen. Der Besuch eines Finanzamtes ist
daher nicht mehr erforderlich.

AUDIT ,BERUFUNDFAMILIE FUR GESUNDHEITS- UND PFLEGEEINRICHTUNGEN"

Das Audit ,berufundfamilie flir Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen" bietet berufsgrup-
penspezifische Losungen fiir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fiir Arztinnen,
Pflegepersonal und Verwaltungspersonal. Es wird ein stimmiges Gesamtkonzept fir alle Ge-
sundheits- und Pflegeinstitutionen (ab finf Mitarbeiterinnen) geboten, um ein familien-
freundliches Arbeitsumfeld nachhaltig umzusetzen. Das Audit ,berufundfamilie fir Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen" erfasst den IST-Zustand der bereits angebotenen MaRnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In definierten Handlungsfeldern wer-
den das individuelle Entwicklungspotenzial systematisch und berufsgruppenspezifisch ermit-
telt sowie aufeinander abgestimmte MalRnahmen zu einer umfassenden und erfolgreichen
Gesamtstrategie entwickelt (SOLL-Zustand).

AUDIT ,,BERUFUNDFAMILIE KOMPAKT"

Das Audit , berufundfamilie KOMPAKT" wurde speziell entwickelt, um kleineren und mittle-
ren Unternehmen den Auditprozess zu erleichtern. Es ist ein ,,Check-up" der gesamten Un-
ternehmenskultur in Bezug auf familienfreundliche und betriebswirtschaftlich sinnvolle Lo-
sungen. Dabei geht es nicht um die sofortige und vollstandige Umsetzung aller MaRnahmen,
die als Ergebnisse dieser Auditierung festgehalten werden. Entscheidend ist, dass mit Hilfe
des Audits ein unternehmensinterner Prozess in Gang gesetzt wird, bei dem Ziele einer fami-
lienbewussten Personalpolitik mit geeigneten MalRnahmen innerhalb von drei Jahren umge-
setzt werden. So ist es etwa moglich, Umstrukturierungen im Unternehmen familienfreund-
lich zu gestalten (z.B. Flexibilisierung des Personaleinsatzes und des Arbeitsorts).

AUDIT ,,BERUFUNDFAMILIE”

Das Audit , berufundfamilie”" ist ein ,Check-up" der gesamten Unternehmenskultur in Bezug
auf familienfreundliche und betriebswirtschaftlich sinnvolle Lésungen. Dabei geht es nicht
um die sofortige und vollstandige Umsetzung aller MalRnahmen, die als Ergebnisse dieser
Auditierung festgehalten werden. Entscheidend ist, dass mit Hilfe des Audits ein unterneh-
mensinterner Prozess in Gang gesetzt wird, bei dem Ziele einer familienbewussten Personal-
politik mit geeigneten MaRnahmen innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. So ist es
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etwa moglich, Umstrukturierungen im Unternehmen familienfreundlich zu gestalten (z.B.
Flexibilisierung des Personaleinsatzes und des Arbeitsorts).

AUDIT ,HOCHSCHULEUNDFAMILIE“

Das Audit ,hochschuleundfamilie" ist ein Management-Instrument mit dem Ziel, eine fami-
lienbewusste Personal- und Studienpolitik nachhaltig umzusetzen. Im Auditprozess wird der
IST-Zustand der bereits angebotenen Mallnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
Beruf, Lehre und Studium erfasst. In definierten Handlungsfeldern werden das hochschulin-
dividuelle Entwicklungspotenzial systematisch ermittelt sowie aufeinander abgestimmte
MaBnahmen zu einer umfassenden und erfolgreichen Gesamtstrategie fiir die jeweilige
Hochschule entwickelt — SOLL-Zustand. Dabei geht es nicht darum, moglichst viele, sondern
moglichst passgenaue Losungen zu finden und umzusetzen. Diese beriicksichtigen die Be-
dirfnisse des wissenschaftlichen Personals, der Mitarbeiterlnnen in der Verwaltung und der
Studierenden.

BEWUSSTSEINSBILDUNG ZUR GEWALTPRAVENTION

Seit Ende 2011 veroéffentlicht das BMFJ im Internet unter http://www.gewaltinfo.at juristi-
sche und fachliche Informationen zu physischer, psychischer und sexueller Gewalt. Die Webs-
ite enthdlt neben redaktionellen Artikeln und Link- und Literaturtipps eine Datenbank mit
Hilfseinrichtungen in ganz Osterreich.

BUNDES-JUGENDFORDERUNG: FORDERSCHWERPUNKT ,,EINSTIEG IN DEN BERUF“

Die finanzielle Férderung von Jugendorganisationen, Jugendinitiativen, Vereinen bzw. Ju-
gendprojekten ist ein wichtiges Instrument der Jugendpolitik. Fir die Jahre 2015 und 2016
wurde gemall § 2 Abs. 2 der "Richtlinien zur Férderung der aulBerschulischen Jugenderzie-
hung und Jugendarbeit gem. § 8 B-JFG" u.a. der Forderschwerpunkt ,Einstieg in den Beruf” —
mit folgender Begriindung — gesetzt:

,Der Ubergang von der formalen Bildung (Schule, Universitdt etc.) in das Berufsleben stellt fiir
junge Menschen eine Reihe von Anforderungen und verlangt Entscheidungen, die das gesam-
te weitere Leben beeinflussen. Die aufSerschulische Kinder- und Jugendarbeit bietet mit ihren
Angeboten jedenfalls ein wichtiges soziales Umfeld, sie ermdglicht vielféltige Lernerfahrun-
gen, die im Berufsleben von Vorteil sein kénnen und sie kann mit speziellen Projekten direkt
diesen Einstieg in den Beruf unterstiitzen. Dem Férderschwerpunkt zugerechnet kénnen Pro-
jekte, die ganz allgemein das Empowerment der jungen Menschen im Hinblick auf den Ein-
stieg in den Beruf zum Ziel haben und das auch zumindest konzeptionell nachvollziehbar the-
matisieren; weiterhin sind hierzu Projekte zuordenbar die auf die Férderung der unternehme-
rischen Kompetenzen der Jugendlichen abzielen oder ganz konkret das Jungunternehmertum
stdrken.”

Die Angebote miissen so angelegt sein, dass sie partizipativ und geschlechtergerecht ausge-
richtet sind sowie diskriminierte und benachteiligte Bevolkerungsgruppen mit einbeziehen.

CHARTA ,VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF"

Die Charta , Vereinbarkeit von Familie und Beruf" ist ein 6ffentliches Bekenntnis zur Relevanz
von familienfreundlichen MaRnahmen in Unternehmen und Organisationen. Sie soll einen
Umdenkprozess fordern und ist ein Appell, familienfreundliche MaBnahmen zu implementie-
ren und auszubauen. Die Charta wurde von einem Gremium von Expertinnen, in dem auch
die Wirtschaftskammer Osterreich, die Industriellenvereinigung, der Osterreichische Ge-
werkschaftsbund und die Bundesarbeitskammer vertreten waren, erarbeitet und im Rahmen
einer Veranstaltung am 21. 5. 2012 von Wirtschafts- und Familienminister Dr. Reinhold Mit-
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terlehner, Wirtschaftskammerprasident Dr. Christoph Leitl, Arbeiterkammerprasident Mag.
Herbert Tumpel, Gewerkschaftsprasident Erich Foglar sowie dem Generalsekretar der Indust-
riellenvereinigung Mag. Christoph Neumayer unterzeichnet wurde.

CURRICULUM AUSBILDUNGSLEHRGANGE FUR TAGESMUTTER/-VATER

Das Curriculum soll zur Schaffung bundesweit einheitlicher Ausbildungsstandards beitragen.
Es umfasst 300 Unterrichtseinheiten, wovon 220 Unterrichtseinheiten als Theorie und 80 Un-
terrichtseinheiten als Praktikum zu erbringen sind. Der Abschluss soll in allen Bundeslandern
anerkannt werden. Mit dem Curriculum werden die Lernziele, die Lehrinhalte definiert und
die Aufnahmevoraussetzungen, die Lehrgangsabschlusskriterien, die Anforderungen an Prak-
tikumstagesmutter/-vater geregelt. Institutionen, welche die Ausbildung nach den im Curri-
culum vorgegebenen Qualitatsstandards durchfiihren, werden durch die Verleihung eines
Gutesiegels ausgezeichnet.

ERHOHUNG DER FAMILIENBEIHILFE
Erhéhung der Familienbeihilfe
e ab1.Juli2014 um 4%,
e ab1.Janner 2016 um 1,9% und
e ab1.Janner 2018 um 1,9%.
Erh6hung des Zuschlages zur Familienbeihilfe fiir erheblich behinderte Kinder
e ab1.Juli2014 um 8,4%,
e ab1.Janner 2016 um 1,9% und
e ab1.Janner 2018 um 1,9%.
Insgesamt werden fiir diesen Zeitraum zusatzlich fast 830 Millionen Euro aus Mitteln des
FLAF zur Verfligung gestellt.

FAMILIENHARTEAUSGLEICH
Ziel: Beseitigung/Milderung einer ereignisbezogenen, finanziellen Notsituation.

FERIENBETREUUNGSPLATTFORM & FAMILYAPP

Die Ferienbetreuungsplattform der Familie & Beruf Management GmbH wurde entwickelt,
um berufstatigen Eltern die Suche nach der passenden Kinderbetreuung zu erleichtern. Be-
schrankte sich das Angebot anfangs nur auf die Sommerferien, wurde es mittlerweile auf alle
Ferienzeiten erweitert. Geboten wird hier ein méglichst umfassender Uberblick {iber regiona-
le Betreuungsangebote. Jahrlich werden rund 800-900 Osterreichweite Angebote eingetra-
gen. Zusatzlich kénnen Eltern mit der FamilyApp einfach und flexibel Gber das Smartphone
nach geeigneten Betreuungsangeboten suchen.

JOBTALKS 2.0 - DEIN WWWEG ZUM JOB!
Das Ziel Workshops "Jobtalks 2.0" ist es, Wege aufzuzeigen, wie Jugendliche bei der Nutzung
des Internets bestarkt und begleitet werden kénnen.
Vorrangig geht es dabei darum, den "Werkzeugkasten Internet" als Schliisselqualifikation fir
den Arbeitsmarkt effizient, sicher und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Es sollen die verschie-
denen relevanten Dienstleistungen und Inhalte des Internet und des Web 2.0 entsprechend
der Bedirfnisse und Notwendigkeiten gesucht & gefunden sowie auch angewendet werden
konnen. Dabei haben Sicherheit und Verantwortung einen fixen Platz und geben einen Hand-
lungsrahmen vor. Themen sind u.a.:

¢ Interessen und Traumjob im Check

¢ (Unternehmens-)Recherche im Internet
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e Meine Spuren im Netz

e Jobsuche

¢ e-Portfolio: Meine Fahigkeiten darstellen
Die Workshops werden — je nach Setting und Anforderung — sowohl mit geschlechterhetero-
genen wie auch geschlechterhomogenen Gruppen abgehalten. Die Workshop-Reihe "Job-
talks 2.0" wird in einer Kooperation der Abteilung Jugendpolitik des BMWFJ und des Oster-
reichischen Institutes fiir angewandte Telekommunikation durchgefiihrt.

KINDERBETREUUNGSGELD
Das Kinderbetreuungsgeld wurde 2002 eingeflihrt. Seit 1. Janner 2010 stehen zwei Systeme
zur Auswahl:

¢ Pauschalleistung (vier Varianten)

¢ Einkommensabhangiges Kinderbetreuungsgeld
Das einkommensabhangige Kinderbetreuungsgeld hat die primare Funktion, jenen Eltern, die
sich nur flr kurze Zeit aus dem Berufsleben zuriickziehen wollen und lber ein hdéheres Ein-
kommen verfligen, die Mdoglichkeit zu geben, in dieser Zeit einen Einkommensersatz zu er-
halten. Mit den verschiedenen Modellen der Pauschalvarianten (30+6, 20+4, 15+3, 12+2)
sowie der einkommensabhéangigen Variante (12+2) finden Familien somit ein vielfaltiges und
flexibles Angebot vor, das moglichst allen Wiinschen und Vorstellungen von ihrer personli-
chen Lebensgestaltung entspricht. Flir Geburten ab 1. Méarz 2017 wird die Pauschalleistung in
Form des Kinderbetreuungsgeldkontos zur Verfligung stehen.

NETZWERK ,,UNTERNEHMEN FUR FAMILIEN“

Aufbauend auf der Charta , Vereinbarkeit von Familie und Beruf” hat das BMFJ auf dem Weg
zum familienfreundlichsten Land Europas die Initiative ,Unternehmen fiir Familien” ins Le-
ben gerufen und ladt Osterreichs Unternehmen und Gemeinden ein, aktiv als Partnerinnen
das Netzwerk ,Unternehmen fiir Familien” zu unterstiitzen. Mit dem Beitritt zum Netzwerk
,unternehmen fiir Familien” bekennen sich Unternehmen und Gemeinden dazu, konkrete
Beitrage zu einer familienfreundlichen Arbeitswelt bzw. zu einem familienfreundlichen Le-
bensraum zu leisten. Die Homepage von ,Unternehmen fiir Familien” bietet Wissenswertes
rund um das Thema Familienfreundlichkeit in Unternehmen und Gemeinden, prasentiert
vorbildliche Initiativen sowie Erfahrungsberichte von Unternehmen und Gemeinden und for-
dert die Vernetzung der Partnerinnen. Das Kennenlernen der Partnerlnnen und Success Sto-
ries aus der Praxis wird in zahlreichen Informationsveranstaltungen und Vernetzungstermi-
nen quer durch Osterreich geférdert.

PLATTFORM GEGEN GEWALT IN DER FAMILIE
Die Plattform gegen die Gewalt in der Familie dient als Instrument zur Vernetzung von Hilfs-
einrichtungen, als osterreichweites Forum fiir den Erfahrungsaustausch und als Beitrag zur
Sensibilisierung der Offentlichkeit.
45 etablierte Organisationen wie Kinderschutzzentren, Frauenberatungsstellen, Jugendein-
richtungen, Seniorlnnenvereine, Mannerberatungsstellen u.a. arbeiten auf dem Gebiet der
Gewaltpravention und -intervention mit folgenden Zielsetzungen zusammen:
e Gewalt reduzieren
e Aufdeckungsrate erhhen
* Interventionen effizient einleiten
* Bewusstsein bilden und sensibilisieren
Die Plattform gegen die Gewalt in der Familie widmet sich folgenden fiinf Themenbereichen:
e Gewalt gegen Kinder
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e Gewalt gegen Frauen
e Gewalt an / unter Jugendlichen
e Gewalt gegen dltere Menschen

STAATSPREIS ,, UNTERNEHMEN FUR FAMILIEN“

Der Bundeswettbewerb , Frauen- und familienfreundlichster Betrieb" wurde in den Staats-
preis ,, Familienfreundlichster Betrieb" umgewandelt, der im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen
wird. Die erste Verleihung fand 2010 statt. Im Jahr 2016 erfolgte eine Umbenennung in
Staatspreis ,Unternehmen fiir Familien®, um diesen starker mit dem Netzwerk , Unterneh-
men fur Familien" zu verkniipfen. Mit dem Staatspreis werden jene Osterreichischen Unter-
nehmen o6ffentlichkeitswirksam pramiert, die in ihrem Bereich Rahmenbedingungen geschaf-
fen haben, die es ihren Mitarbeiterinnen ermoglichen, sowohl ihre beruflichen Chancen op-
timal zu nitzen als auch (z.B. durch Best Practice-Beispiele) Familie und Beruf optimal zu ver-
einbaren. Der Staatspreis ,,Unternehmen fir Familien" basiert auf den Wettbewerben der
Bundesldnder, in denen die familienfreundlichsten Unternehmen des jeweiligen Bundeslan-
des ermittelt werden. Aus den Teilnehmerinnen dieser Wettbewerbe werden von einer Ex-
pertinnen-Jury die Staatspreistragerinnen ermittelt. Unternehmen, die am Staatspreis teil-
nehmen wollen, missen daher zuerst am Wettbewerb ihres Bundeslandes teilnehmen und
zudem auch im Netzwerk ,Unternehmen fir Familien” als Partnerln angemeldet sein. Die
Anmeldung dafir ist kostenlos.

VEREINBARUNG GEMASS ARTIKEL 15A B-VG UBER DIE HALBTAGIG KOSTENLOSE UND VER-
PFLICHTENDE FRUHE FORDERUNG IN INSTITUTIONELLEN KINDERBILDUNGS- UND -
BETREUUNGSEINRICHTUNGEN IN DEN KINDERGARTENJAHREN 2015/16, 2016/17 UND
2017/18

Der halbtagige Besuch von privaten und oOffentlichen Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtungen und altersgemischten Betreuungseinrichtungen im letzten Jahr vor
Schuleintritt wird seit dem Kindergartenjahr 2009/2010 &sterreichweit gratis angeboten. Der
Kindergartenbesuch ist fur alle 5-Jdhrigen ab dem Kindergartenjahr 2010/11 verpflichtend,
um allen Kindern beste Bildungsmoglichkeiten und Startchancen in das spatere Berufsleben
unabhangig von ihrer soziobkonomischen Herkunft zu bieten. Der Bund beteiligt sich von
2009 bis 2018 mit 70 Mio. Euro pro Kindergartenjahr an dem dadurch verursachten Auf-
wand. Dariber hinaus werden ab dem Kindergartenjahr 2015/16 Anreize fiir einen verstark-
ten Kindergartenbesuch im vorletzten Jahr vor Schulpflicht gesetzt: Jene Eltern, deren Kinder
vor dem 1. September des jeweiligen Jahres ihr viertes Lebensjahr vollendet haben und nicht
bereits in (institutioneller) Betreuung und auch noch nicht zum Kindergarten angemeldet
sind, sind verpflichtend zu einem Beratungsgesprach — im Beisein ihres Kindes — einzuladen.
Die Eltern sollen bei diesem Gesprach Uber die positiven Auswirkungen des Kindergartenbe-
suchs auf die kognitiven, sprachlichen, kérperlichen und sozialen Fahigkeiten ihres Kindes in-
formiert werden. Bei diesem Gesprach sollen die Barrieren abgebaut und die Motivation zu
einem Besuch der Betreuungsinstitution geschaffen werden. Die Lander sind verpflichtet im
vorletzten Jahr vor Schulpflicht den halbtdgigen Besuch von institutionellen Kinderbildungs-
und -betreuungseinrichtungen im Ausmal} von 20 Stunden pro Woche, kostenlos, zu erma-
Rigten oder sozial gestaffelten Tarifen, anzubieten.

VEREINBARUNG GEMASS ARTIKEL 15A B-VG UBER EINE ANDERUNG DER VEREINBARUNG
GEMASS ARTIKEL 15A B-VG UBER DEN AUSBAU DES INSTITUTIONELLEN KINDERBETREU-
UNGSANGEBOTS

Der Bund unterstiitzte den bedarfsgerechten Ausbau des Kinderbetreuungsangebots in den
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Jahren 2007 bis 2013 mit insgesamt 85 Mio. Euro, und die Lander stellten fiir diesen Zweck
100 Mio. Euro an Kofinanzierung zur Verfligung. Zwischen 2014 bis 2017 stellt der Bund ins-
gesamt 305 Mio. Euro und stellen die Lander 134,375 Mio. Euro an Kofinanzierung zur Verfi-
gung. Damit wird der Ausbau des ganztagigen institutionellen Kinderbildungs- und -
betreuungsangebots fiir Kinder bis zum Schuleintritt beschleunigt. Dartiber hinaus sollen Im-
pulse zur Verbesserung der Betreuungsqualitit gesetzt, Offnungszeiten ausgeweitet, die Ta-
geselternbetreuung und flexible gemeinde- und generationsiibergreifende Betreuungslésun-
gen forciert werden.

Bundesministerium fiir Gesundheit und Frauen (BMGF)

= Einkommenstransparenz. Gleiches Entgelt flr gleiche und gleichwertige Arbeit.
Gehaltsangaben in Stelleninseraten und Erstellung von Einkommensberichten:
Evaluierung der Umsetzung und Wirkung der Bestimmungen.” (Studie)

= Plattform EU, Internationales und Gender”

* 15 Jahre Gleichstellungspolitik in Osterreich (Informationsbroschiire)

= 2015 — Open House zum Thema ,,Medien und Feminismus im Wandel — 20 Jahre
nach der Weltfrauenkonferenz”

= 2016 — Open House zum Thema ,Frauen: Flucht und Asyl - gesellschaftliche Chan-
cen und Herausforderungen”

= Arbeitsgruppe ,Prostitution”

= Bericht und Veranstaltungen zum 20-jahrigen Jubilaum der Pekinger Deklaration
und Aktionsplattform

= Berlicksichtigung der genderspezifischen Aspekte im Rahmen des nationalen
Krebsprogrammes

= Broschire , Frauen haben Recht(e)”

= Broschire , Frauen und Pensionen. Wie Lebensentscheidungen die Absicherung im
Alter beeinflussen”

= Broschiire ,Was tue ich wenn es zur Scheidung/Trennung kommt?“ — Rechtsrat-
geberin flir Frauen

= Buch ,Mein Berufe ABC“

= Bundes-Gleichbehandlungsbericht 2016

=  Bundesweite Tagungen der Frauen- und Madchenberatungseinrichtungen

=  Datenbank Gender-Projekte

= Dialog mit Nichtregierungsorganisationen (NGO-Dialog)

= Evaluierung der Instrumente des Gleichbehandlungsrechts

*  Fem:help-App — Entwicklung, Ubersetzung und Bekanntmachung

= Folder ,Gender Budgeting”

= Fortschrittsbericht zur Erhéhung des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien der
Unternehmen mit einem Bundesanteil von 50 % und dariber

= Frauen-Lebenswerk-Preis

®  Frauenprojektférderung

=  Frauenservice (inkl. spezifisches Frauenservice fir Migrantinnen)

= Gender Budgeting Blog: blog.imag-gendermainstreaming.at
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Gender Index

Gender Mainstreaming Newsletter

Genderdifferenzierte Auswertung von Ergebnisqualitatsdaten
Genderdifferenzierte Datenerhebung und -aufbereitung

Girls* Day im Bundesdienst

Girls’ Day MINI im Bundesdienst

Gleichbehandlungsbericht fiir die Privatwirtschaft 2014-2015

Hausliche und sexualisierte Gewalt: Schwerpunkt Frauen und mitbetroffene Kin-
der

Initiative zur Entwicklung gemeinsamer Strategien gegen Frauenhandel mit den
Nachbarlandern: https://thbregionalimplementationinitiative.wordpress.com
Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) ,,Schutz von Frauen vor Gewalt”
Interministerielle Arbeitsgruppe fir Gender Mainstreaming/Budgeting (IMAG
GMB)

Interministerielle Arbeitsgruppe fiir Gleichbehandlungsfragen (IMAG GB)
Interventionsstelle fiir betroffene des Frauenhandels

Jubildumsausgabe ,,5 Jahre Gender Mainstreaming Newsletter”

Kampagne ,Der Gewalt keine Chance”

Mitwirkung an ressortlbergreifenden Aktionsplanen, Plattformen und Netzwer-
ken hinsichtlich migrationsspezifischen Themenbereichen und Problemstellungen
Nationaler Aktionsplan ,Schutz von Frauen vor Gewalt”

Neustrukturierung der Prozessbegleiterlnnen- Ausbildung

Onlineplattform Meine Technik: http://www.meinetechnik.at

Online-tool , Gehaltsrechner”

Opferschutzorientierte Taterarbeit: Forderung der ,Bundesarbeitsgemeinschaft
opferschutzorientierte Taterarbeit in Osterreich” sowie Einrichtung einer Arbeits-
gruppe ,opferschutzorientierte Taterarbeit” der IMAG ,Schutz von Frauen vor
Gewalt”

Prasentation und Bereitstellung des ersten deutschsprachigen Kommentars zur
Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)
Progress Projekt ,,Gewaltfrei Leben. Eine Kampagne zur Verhinderung von (schwe-
rer) Gewalt) an Frauen und Kindern“

Progress-Projekt ,,Women are Top! To the top by innovative corporate cultures”
Runder Tisch — Reihe zum Thema ,,Frauen auf der Flucht”
Sommer-Gleichstellungsfest 2015 und 2016

Ubernahme der frauenratgeberin.at in help.gv.at

Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsministerin gemeinsam mit ,Samara
— Verein zur Pravention von (sexualisierter) Gewalt”: Abschlussveranstaltung des
Pilotprojekts , Transkulturelle Gewaltpravention und Gesundheitsférderung® am
19. Mai 2015

Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsministerin gemeinsam mit der Re-
daktionsgruppe ,Women on Air“: ,Durchs Radio kommen die Frauen ,zam” — 10
Jahre feministisches Radioengagement der ,Women on Air“; Best-of-CD-
Prasentation und Jubildumslesung
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= Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsministerin: Gemeinsam mit der
Plattform ,,20000 Frauen”: Frauenenquete , Frauen.Flucht.Migration.Rassismus”

= Veranstaltungsreihe Gleichstellung im Gesprach

= Verleihung des Johanna-Dohnal-Foérderpreises

= Verleihung des Kathe Leichter Staatspreises fir Frauenforschung, Geschlechterfor-
schung und Gleichstellung in der Arbeitswelt

= Vernetzung und Durchflihrung von Aus- und Fortbildungsseminaren fiir Mitarbei-
terinnen von Fraueneinrichtungen

= Vollziehung des Bundesgesetzes liber die Gleichbehandlungskommission und die
Gleichbehandlungsanwaltschaft — GBK/GAW-Gesetz im Hinblick auf die Tatigkeit
der Gleichbehandlungskommission — Senate I, Il und Il.

= Vollziehung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (BGBI. Nr. 100/93) durch die
Bundes-Gleichbehandlungskommission

= Vorbereitungsbogen fiir ein gender-orientiertes Mitarbeiterinnengesprach, 2. Auf-
lage

= Website der interministeriellen Arbeitsgruppe flr Gender
Mainstreaming/Budgeting (IMAG GMB)

= Website fur Frauen und Gleichstellung der zustandigen Bundesministerin

= Weiterfihrung der helpline gegen Mannergewalt

=  Weiterflihrung der Informationsoffensive K.O.-Tropfen

= Weiterfihrung der Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie

MaRnahmen des BMGF

,EINKOMMENSTRANSPARENZ. GLEICHES ENTGELT FUR GLEICHE UND GLEICHWERTIGE AR-
BEIT. GEHALTSANGABEN IN STELLENINSERATEN UND ERSTELLUNG VON EINKOMMENSBE-
RICHTEN: EVALUIERUNG DER UMSETZUNG UND WIRKUNG DER BESTIMMUNGEN.“ (STUDIE)
Die Starkung der Einkommenstransparenz ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung des
hohen Gender Pay Gaps. Im Regierungsprogramm 2013-2018 ist eine Evaluierung der Ver-
pflichtungen im Gleichbehandlungsgesetz zur Angabe des Mindestentgelts in Stelleninserate
sowie der Erstellung von Einkommensberichte vorgesehen. Eine Evaluierung dieser beiden
Instrumente erfolgte im Rahmen einer Studie, die Ende September 2015 im Rahmen eines
Sozialpartnerinnengipfels prasentiert wurde. Die Studie evaluierte sowohl die Umsetzung der
relevanten gesetzlichen Bestimmungen im Gleichbehandlungsgesetz als auch die Auswirkun-
gen dieser Instrumente in Bezug auf das Ziel der Erreichung von mehr Einkommenstranspa-
renz. Dabei wurden die Sichtweisen von Arbeitnehmerlnnen, Betriebsratinnen und Arbeitge-
berlnnen erhoben und einbezogen.

Zentrale Ergebnisse der Studie: Bei einem hohen Umsetzungsgrad der gesetzlichen Verpflich-
tungen, sind die Instrumente zur Starkung der Einkommenstransparenz noch wenig bekannt.
Es besteht Verbesserungspotenzial bei beiden Instrumenten, um die Wirksamkeit zur Erho-
hung der Einkommenstransparenz zu steigern.

,PLATTFORM EU, INTERNATIONALES UND GENDER"

TREFFEN MIT NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (NGOs) ZUR INFORMATION UBER AKTI-
VITATEN IM BEREICH GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG AUF INTERNATIONALER UND EU-
EBENE

Zum Informationsaustausch zwischen Vertreterinnen der Bundesministerien und verschie-
dener NGOs wurden im Berichtszeitraum 4 Treffen veranstaltet. Dabei wurde u.a. Uber die
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Vorbereitungen und Ergebnisse der Tagungen der UN-Frauenstatuskommission (FSK), den
Verlauf verschiedener Konferenzen sowie liber die Entwicklung frauenspezifischer MalRnah-
men und Berichte auf Ebene der EU informiert. Die Vertreterlnnen der NGOs wurden lber
die Moglichkeit der finanziellen Unterstitzung ihrer Teilnahme an den Sitzungen der FSK in-
formiert. In beiden Jahren des Berichtszeitraumes wurden Unterstlitzungen von der Sektion
fur Frauen und Gleichstellung dafiir gewahrt. Es fanden jeweils Treffen nach der FSK statt,
um (ber Ergebnisse zu berichten und Informationen auszutauschen. Den NGO-
Vertreterlnnen haben im Rahmen der Treffen die Moglichkeit, eigene Vorhaben zu prasen-
tieren und Anregungen zu den seitens der Regierungsstellen vorgebrachten Projekten zu ge-
ben.

,WOMEN ON AIR“: ,,DURCHS RADIO MACHEN KOMMEN DIE FRAUEN ‘ZAM* - 10 JAHRE FE-
MINISTISCHES RADIOENGAGEMENT DER ,WOMEN ON AIR“; BEST-OF-CD-PRASENTATION
UND JUBILAUMSLESUNG AM 10.12.2015, 1010 WIEN

Seit 2005 gestaltet die Frauenredaktionsgruppe ,,Women on Air“ die mehrsprachige Sen-
dereihe ,Globale Dialoge auf Radio Orange 94.0 (http://noso.at/). Eine Sendereihe Uber
Frauenbewegungen weltweit, *feministische, entwicklungspolitische und transkulturelle De-
batten, Frauenarbeits- und Lebensrealitaten und globale Machtverhaltnisse. Bei den , Wo-
men on Air” sind Frauen vor den Mikros und an den Reglern. Das bedeutet, dass Frauen alle
Positionen bei der Produktion der Sendungen einnehmen sollen — als Exper-
tin/Interviewpartnerin, Moderatorin, Redakteurin, Produzentin, Technikerin. In den letzten
10 Jahren haben tiber hundert Frauen Radio machen gelernt und Sendungen gestaltet.

15 JAHRE GLEICHSTELLUNGSPOLITIK IN OSTERREICH (INFORMATIONSBROSCHURE)

Die Broschiire ,,15 Jahre Gleichstellungspolitik in Osterreich” dient dazu, eine schnelle Uber-
sicht Giber die wichtigsten Gleichstellungsprojekte in der Osterreichischen Verwaltung zu ge-
winnen und anhand dieser zu erldutern, dass Gleichstellungspolitik eine Querschnittmaterie
ist und alle Ressorts gleichermaRen betrifft: http://www.imag-
gmb.at/cms/imag/attachments/6/0/4/CH0620/CMS1394181004554/15jahre_gleichstellungs

ARBEITSGRUPPE ,,PROSTITUTION“

In Umsetzung der Empfehlungen des Arbeitsberichtes , Prostitution vom Juni 2008 und der
entsprechenden MalRnahme im Nationalen Aktionsplan Menschenhandel 2009-2011 wurde
unter Leitung der Sektion fir Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im Marz 2009 die
Arbeitsgruppe , Prostitution” eingerichtet — und der Nationale Aktionsplan gegen Menschen-
handel 2012-2014 und 2015-2017 sehen deren Fortfiihrung vor. In der AG sind mittlerweile
alle Bundeslander aus den wesentlichen beriihrten Fachbereichen vertreten: Landeskrimi-
nalamter, Rechtsabteilungen, Gesundheitsbehérden, Frauenreferate und Bordellgenehmi-
gungsbehorden. Darliber hinaus alle spezialisierten Beratungsstellen sowie eine Wissen-
schaftlerin. Dies ermdglicht einen breitgefacherten Wissensaustausch ebenso wie bundes-
lander- und berufsibergreifende Vernetzung. Ziel der AG ist es, Empfehlungen zu erarbeiten,
wie die Lebens- und Arbeitssituation von Sexdienstleisterinnen — insbesondere im Rahmen
der Landeskompetenzen — verbessert werden kann und die Umsetzung der Empfehlungen
soweit moglich zu unterstitzen und zu verfolgen. Die Arbeitsergebnisse der AG wurden
erstmals mit Stand Mai 2012 in einem Bericht zusammengefasst (der im Juli 2012 vom Minis-
terrat angenommen wurde), eine Aktualisierung erfolgte mit dem 2. Bericht vom Mérz 2015
und umfasst auch bereits gesetzte UmsetzungsmalRnahmen (Annahme durch den Ministerrat
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am 21. April 2015).

BERICHT UND VERANSTALTUNGEN ZUM 20-JAHRIGEN JUBILAUM DER PEKINGER DEKLARA-
TION UND AKTIONSPLATTFORM

2015 ist das 20-jahrige Jubildaum der 4. Weltfrauenkonferenz von 1995. Diese gilt mit der
Verabschiedung der Pekinger Deklaration und Aktionsplattform als Meilenstein fiir die Star-
kung der Frauenrechte.

In der Pekinger Deklaration und Aktionsplattform von 1995 wurden zwolf Hauptproblembe-
reiche definiert und strategische Ziele sowie konkrete MaRBnahmen zu deren Umsetzung
festgelegt. Die Umsetzung durch die Staaten wurde seitdem alle 5 Jahre — und auch 2014 —
evaluiert. Der Osterreichische Umsetzungsbericht zur Pekinger Aktionsplattform wurde im
Mai 2014 an UN Women {bermittelt und floss in den Regionalbericht der UN-
Wirtschaftskommission flir Europa ein, der im Rahmen einer intergouvernementalen Konfe-
renz im November 2014 in Genf diskutiert wurde.

Auf Osterreichischer Ebene fand im Juni 2015 eine Veranstaltung im (damaligen) Bundesmi-
nisterium fiir Bildung und Frauen anlasslich des 20jahrigen Jubildums der 4. Weltfrauenkon-
ferenz unter dem Titel ,,Frauenrechte und Gleichstellung: Erfahrungen teilen > Neues Denken
> Zukunft gestalten” statt. Unter breiter Einbindung von NGOs wurden zuklinftige Prioritdten
und Malnahmen fir die Umsetzung der Pekinger Deklaration und Aktionsplattform disku-
tiert. Ziel der Veranstaltung war der Austausch unter langjahrigen und jingeren Expertinnen
sowie Interessentinnen fiir den Bereich Frauenrechte und Gleichstellung. Es waren AkteurIn-
nen aus diversen Bereichen eingeladen, die als neue Botschafterlnnen fiir das Thema Frauen-
rechte und Gleichstellung gewonnen, einbezogen und informiert wurden. Gleichzeitig war
die starkere Vernetzung der im Bereich Frauenrechte und Gleichstellung tatigen Organisatio-
nen/Personen in Osterreich ein Erfolg der Veranstaltung. Es wurde als FolgemaRBnahme zur
Konferenz gemeinsam von Vertreterinnen des BMGF, von NGOs und von Studierenden ein
Netzwerk zum Austausch Uber Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung ins Leben geru-
fen. Die thematischen Schwerpunkte der Netzwerk-Veranstaltungen sollen den umfassenden
Charakter der Pekinger Deklaration und Aktionsplattform widerspiegeln.

BERUCKSICHTIGUNG DER GENDERSPEZIFISCHEN ASPEKTE IM RAHMEN DES NATIONALEN
KREBSPROGRAMMES

Inhalt: Berilcksichtigung der genderspezifischen Aspekte im Rahmen des nationalen Krebs-
programmes, damit die gesundheitsbezogenen Unterschiede zwischen Frauen und Mannern
evaluiert und eine geschlechterspezifische Pravention umgesetzt werden kann. Durch ziel-
gruppenspezifische Kampagnen fiir Frauen im Alter zwischen 45 und 70 Jahren soll die ange-
strebte Erhéhung der Teilnahme der Frauen an einem Programm zur Brustkrebsfriiherken-
nung erreicht werden.

Ziel: Die Halfte der 45- bis 70jahrigen Frauen nimmt am bundesweiten Brustkrebs-Screening
teil.

Ergebnis: Start des bundesweiten Brustkrebs-Friiherkennungs-Programms ab 2014 nach den
Kriterien eines bevolkerungsbezogenen, organisierten, qualitdtsgesicherten Screeningpro-
grammes.

BROSCHURE ,,FRAUEN HABEN RECHT(E)“

Im Oktober 2001 wurde die Broschiire ,,Frauen haben Recht(e)” erstmals herausgegeben und
mehrmals aktualisiert, zuletzt im Jahr 2015. Sie enthédlt umfassende Informationen fiir Frau-
en, die von Gewalthandlungen — insbesondere aus ihrem sozialen Umfeld — bedroht oder be-
troffen sind. Die Broschiire gibt einen Uberblick tiber zustehende Rechte, Méglichkeiten der
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Durchsetzung und zur Verfliigung stehende Beratungs- und Hilfsangebote. Ziel ist die umfas-
sende und gut verstandliche Information von direkt Betroffenen und die Unterstiitzung der
Beratungsarbeit von Einrichtungen, die mit gewaltbetroffenen Frauen arbeiten. Die Broschi-
re ist auf der Homepage des BMGF (www.bmgf.gv.at) abrufbar. Zusatzlich kann sie auch in
gedruckter Form kostenlos bestellt werden. Im Berichtszeitraum wurden 2.000 Stiick ge-
druckt.

BROSCHURE ,FRAUEN UND PENSIONEN. WIE LEBENSENTSCHEIDUNGEN DIE ABSICHERUNG
IM ALTER BEEINFLUSSEN.“

Die Broschiire zu ,,Frauen und Pensionen” bietet kompakte, leicht verstandliche Informatio-
nen zum Pensionssystem und erlautert anhand beispielhafter Frauenlebenslaufe die Auswir-
kungen von Teilzeitbeschaftigung und Erwerbsunterbrechungen auf die eigene Pension. Dazu
werden auch Moglichkeiten aufgezeigt, die finanzielle Absicherung im Alter zu verbessern.
Ein umfangreiches Glossar bietet Informationen (iber die wichtigsten Begriffe und Elemente
der Pensionsversicherung. Weitere Informations- und Beratungsstellen Osterreichweit wer-
den ebenso aufgelistet. Die Broschiire wurde im Rahmen einer Veranstaltung im Dezember
2015 prasentiert und steht seitdem online unter
http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen Gleichstellung/Gleichstellung am Arbeitsmarkt/Frau
en _nbsp und Pensionen zur Verfligung. Druckexemplare wurden Osterreichweit an Bera-
tungseinrichtungen verschickt, um die Informationen interessierten Personen ebenso zu-
kommen lassen zu kdnnen wie den Beraterlnnen. Ziel der Broschire ist es, eine umfassende
Information liber die Pension und Méglichkeiten der finanziellen Absicherung an Personen zu
geben, die im Erwerbsleben stehen, und anhand der beispielhaften Lebenslaufe besser ein-
schatzen kdonnen, welche Auswirkungen ihre Erwerbsbeteiligung auf die spatere Alterssiche-
rung haben kdonnen. Eine Aktualisierung ist fiir 2017 geplant.

BROSCHURE ,,WAS TUE ICH WENN ES ZUR SCHEIDUNG/TRENNUNG KOMMT?*“ — RECHTS-
RATGEBERIN FUR FRAUEN

Die Broschiire "Was tue ich, wenn es zur Scheidung/Trennung kommt?" wurde 2015 aktuali-
siert (8. Auflage). Die Ratgeberin gibt einen aktuellen Uberblick iiber die rechtliche Situation
von Frauen rund um die Auflésung einer Ehe oder Lebensgemeinschaft. Damit soll es Frauen
ermoglicht werden, sich Uber die Veranderung des rechtlichen Status mit allen damit zu-
sammenhangenden Folgen, die sich durch eine Scheidung/Trennung ergeben, zu informie-
ren. Dartber hinaus kann in der Broschiire nachgelesen werden, wo umfassende Unterstiit-
zung und Beratung zur Verfligung stehen. Die aktualisierte Broschiire wurde auf der Website
http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen Gleichstellung/Publikationen/Scheidung und nbsp T
rennung als Download zur Verfligung gestellt und kann auch als Druckwerk bestellt werden.

BUCH ,,MEIN BERUFE ABC“

Fiir eine Nachhaltigkeit des jahrlichen Aktionstages Girls‘ Day MINI wurde das Buch ,Mein
Berufe ABC“ fur Kinder erstellt (Veroffentlichung Erstauflage: 2016). 26 kindgerechte
Sachtexte und detailreiche Bilder lassen die Berufe von , A bis Z“ in Wissenschaft, Technik,
Kunst und Handwerk spielerisch lebendig werden. Dazu kdnnen die Kinder das eigene Foto
einkleben bzw. sich selbst zeichnen. Das Buch macht Lust auf MINT und regt dazu an, sich mit
MINT-Berufen von , A bis Z“ auseinanderzusetzen.

BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSBERICHT 2016
Der Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016 wurde in 2 Teilen aufbereitet. Teil 1 ist der
Bericht der Bundesregierung zum Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frau-
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enférderung im  Bundesdienst. Teil 2 ist der Bericht der Bundes-
Gleichbehandlungskommission,

Zum Aufbau ist zu sagen:

Teil 1

Zunachst wird eine Gesamtiibersicht der Bundesbediensteten dargestellt — nach verschiede-
nen Kriterien — wobei alle gesammelten Daten 2015 mit den Daten von 2013 verglichen wer-
den kénnen.

e Im Jahr 2013 betrug die Anzahl der Frauen am Gesamtpersonal aller voll- und teil-
zeitbeschéftigten Bediensteten 57.280 oder 41%.

e Im Jahr 2015 betrug die Anzahl der Frauen am Gesamtpersonal aller voll- und teil-
zeitbeschaftigten Bediensteten 58.513 oder 42%.

e Im Jahr 2013 betrug die Anzahl der Frauen in den hochsten besoldungsrechtlichen
Einstufungen (A 1/7-9 und Vergleichbare) 119 oder 26,3%.

e Im Jahr 2015 betrug die Anzahl der Frauen in den hochsten besoldungsrechtlichen
Einstufungen (A 1/7-9 und Vergleichbare) 126 oder 27,3 %.

e Auf den Einkommensbericht des Bundes wird mittels Link verwiesen. Im Anschluss
werden die Ressortberichte im Detail einschlieRlich der ,Vorschlage zum Abbau der
Benachteiligung von Frauen” dargestellt.

Teil 2

Teil 2 gibt Auskunft Gber die Tatigkeit der Gleichbehandlungskommission des Bundes im Zeit-
raum 1. Marz 2014 bis 31. Dezember 2015. Weiters werden die Beschwerdefalle nach Res-
sorts gegliedert in anonymisierter Form dargestellt. Zum Abschluss werden die Mitgliederlis-
ten der beiden Senate der Bundes-Gleichbehandlungskommission veroffentlicht. Der Gesetz-
geber (Nationalrat) wird mit diesem 2-jahrigen Bericht von den Entwicklungen im gesamten
Bundesdienst informiert.

BUNDESWEITE TAGUNGEN DER FRAUEN- UND MADCHENBERATUNGSEINRICHTUNGEN
Ziel ist es, regelmafig den direkten Kontakt, Informations- und Erfahrungsaustausch zwi-
schen Politik, Verwaltung und NGOs im Bereich der von der Frauenministerin geférderten
Frauen- und Madchenberatungseinrichtungen inkl. Frauenservicestellen und Notrufe einmal
jahrlich zu pflegen. 2016 ist die Tagung infolge des Ressortwechsels der Frauensektion ins
Gesundheitsressort entfallen. Je nach Tagungsthema werden Expertlnnen eingeladen, die
Fachvortrage halten und sich den Fragen der NGOs stellen. Auch die Frauenministerin be-
antwortet direkt Fragen von NGOs und gibt im Rahmen jeder Tagung ein Einleitungsstate-
ment ab.
Tagungsthema am 3.12.2015 war ,, Frauen.Beraten.Zukunft” mit folgenden Schwerpunkten:

o Netzwerke Bildungsberatung — Erwachsenenbildung fiir Frauen
Finanzierung neu denken — Innovative Finanzierung sozialer Dienstleistungen
Tabuisiert und allgegenwartig — Gewalt an Frauen mit Behinderungen
Nationaler Aktionsplan ,,Schutz von Frauen vor Gewalt“ 2014 — 2016
Ergebnisse
Dem Bedarf der geforderten NGOs nach Informations- und Erfahrungsaustausch mit der
Frauenministerin und der Verwaltung wird durch diese Veranstaltungen Rechnung getragen.
Sie werden bedarfsorientiert in Absprache mit dem Netzwerk der Frauen- und Madchenbe-
ratungseinrichtungen organisiert. Umgekehrt erhalten die Frauenministerin und die Verwal-
tung aus der Praxis der NGOs wertvolle Anregungen und Impulse fiir die politische bzw. ad-
ministrative Arbeit. Damit wird Public Governance gelebt, die den Fokus auf Birgerlnnenbe-
teiligung legt.
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DATENBANK GENDER-PROJEKTE

Die Datenbank Gender-Projekte, die seit 2013 zur Verfiigung steht, wurde 2016 in die Websi-
te www.imag-gmb.at (> Gender-Projekte) integriert. Die Datenbank bietet einen strukturier-
ten Uberblick iiber die Gleichstellungsvorhaben in den Ministerien, Bundesldndern, Stadten
und Gemeinden. Derzeit sind schon Uber 225 Gender-Projekte aufgelistet. Dabei geht es um
Themen wie Vereinbarkeit, die gerechte Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit, den
Gender Pay Gap, Informationen zur nichtstereotypen Berufswahl, Gender Medizin, die For-
derung von Frauen durch Preise bzw. Mentoring-Programme oder Bewusstseinskampagnen
wie den Equal Pay Day. Damit wird ein Beitrag dazu geleistet, wichtige gleichstellungspoliti-
sche Informationen fir die Blirgerlnnen zu machen. Eine Suchfunktion ermoglicht es, die Pro-
jekte gefiltert nach Themenbereich, Projekttitel, Organisation/Institution und Status zu su-
chen.

DIALOG MIT NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (NGO-DIALOG)

Sowohl im Gleichbehandlungsgesetz als auch im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz wurde der
sog. NGO-Dialog 2013 gesetzlich verankert; davor wurde er bereits seit 2006 ohne gesetzli-
che Grundlage jahrlich einberufen. Ziel ist, mindestens einmal pro Jahr einen Dialog mit
Nichtregierungsorganisationen, deren Zielsetzung es ist, Diskriminierungen im Sinne der bei-
den Gleichbehandlungsgesetze (Privatwirtschaft/Bundesdienst) zu bekdampfen und die Ein-
haltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu fordern, zu fiihren. Im Jahr 2015 war der Dia-
log dem Thema , Sexismus in der Werbung” und im Jahr 2016 dem Thema ,Hass im Netz“
gewidmet.

EVALUIERUNG DER INSTRUMENTE DES GLEICHBEHANDLUNGSRECHTS

Ziel ist die Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsrechts und der Gleichbehandlungsin-
strumente und damit verbunden die Verbesserung des Diskriminierungsschutzes in Oster-
reich im Allgemeinen. Die zahlreichen Facetten des Gleichbehandlungsgesetzes und des
Bundesgesetzes Uber die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft sollen beleuchtet und die Wirksamkeit der bestehenden Regelungen aus Sicht der Ex-
pertinnen untersucht werden.

Ergebnisse: Ein Expertlnnenbericht, der neben sehr gut funktionierenden Bereichen auch
Schwachstellen und eine Reihe von verbesserungswiirdigeren Aspekten, vor allem im Bereich
der Rechtsfolgen und der Rechtsdurchsetzung, aufdecken konnte. Der Evaluierungsbericht
samt Stellungnahmen ist auf der Homepage des BMGF abrufbar.

FEM:HELP-APP — ENTWICKLUNG, UBERSETZUNG UND BEKANNTMACHUNG

Die fem:HELP-App fiir Android-Handys und iPhones soll von Gewalt betroffenen Frauen in
Osterreich helfen, Hilfseinrichtungen rasch und unkompliziert zu kontaktieren. Zusétzlich
konnen auch Gewalterfahrungen unterschiedlicher Art dokumentiert werden. Frauen, die
Gewalt erfahren haben und rasche Hilfe bendtigen, haben mit Hilfe der App einen direkten
Zugriff auf den Notruf der Polizei, den Gehoérlosen-Notruf der Polizei und die Frauenhelpline.
Sie ist auch in den Sprachen Bosanski/Hrvatski/Srpski, English und Tirkce verfiigbar. 2015
und 2016 wurde die App wiederum gewartet, aktualisiert und um neue Themenbereiche er-
ganzt.

FOLDER ,,GENDER BUDGETING“

Der Folder "Gender Budgeting" enthalt wesentliche Informationen zur Umsetzung von Gen-
der Budgeting in Osterreich und zur Interministeriellen Arbeitsgruppe fiir Gender
Mainstreaming/Budgeting (IMAG GMB). Der Folder wurde im November 2016 aktualisiert
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und um Informationen zum Gender Budgeting Blog und zur Datenbank Gender-Projekte er-
ganzt. Er steht auf der Website der IMAG GMB unter http://www.imag-
gmb.at/cms/imag/subcoverpage.htm?channel=CH0601 auf Deutsch und Englisch als Down-
load zur Verflgung.

FORTSCHRITTSBERICHT ZUR ERHOHUNG DES FRAUENANTEILS IN DEN AUFSICHTSGREMIEN
DER UNTERNEHMEN MIT EINEM BUNDESANTEIL VON 50% UND DARUBER

Die Bundesregierung verpflichtete sich mit Marz 2011, in den Unternehmungen, an denen
der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist, einen Frauenanteil an der Bundesquote im jeweili-
gen Aufsichtsgremium von 25% bis 31.12.2013 zu erreichen. Bis spatestens 31.12.2018 ist ein
Anteil von 35% zu erreichen. Es wird angestrebt, die oben beschriebenen Quoten auch im
gesamten Gremium umzusetzen. Einmal jahrlich ist ein gemeinsamer Fortschrittsbericht des
BMWEFJ und der Sektion fir Frauenangelegenheiten und Gleichstellung (BMGF) liber die Ziel-
erreichung dem Ministerrat vorzulegen. Die jeweils fiir die betroffenen Unternehmen zu-
standigen Ressorts stellen dazu die entsprechenden Informationen bereit.

2016: Der Bund entsendet in die erfassten 56 Unternehmen mit einem Bundesanteil von 50
Prozent und mehr insgesamt 295 Aufsichtsratsmitglieder, davon sind inzwischen 40,3% mit
qualifizierten Frauen besetzt. 31 Unternehmen weisen in ihren Aufsichtsraten bereits den fir
2018 zu erreichenden Frauenanteil von 35 Prozent oder mehr auf. 17 weitere verzeichnen
einen Frauenanteil von zwischen 25-25%. 8 Unternehmen erfiillen die fiir 2013 geltende Ziel-
vorgabe der Bundesregierung von 25 Prozent derzeit noch nicht.

FRAUEN-LEBENSWERK-PREIS

Ziel des Lebenswerk-Preises ist die Wiirdigung herausragender Lebenswerke von Personen,
die sich flr die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mannern eingesetzt haben
und in diesem Sinne in ihrem Wirkungsbereich Bedeutendes leisteten und Vorbildcharakter
haben. Der Preis, 2010 erstmals eingefiihrt, wird einmal pro Jahr von der Bundesministerin
fiir Gesundheit und Frauen verliehen. Die Verleihung des Lebenswerk-Preises erfolgt gemein-
sam mit dem Kathe-Leichter-Preis. Am 14.10.2015 wurde der Medienkiinstlerin VALIE EX-
PORT der Lebenswerkpreis verliehen. Sie ist eine Wegbereiterin des experimentellen Films
und Kinos und eine der wichtigsten Protagonistinnen einer feministischen und kritischen
Kunst. Am 18.10.2016 wurde der Kinderbuchautorin Christine Nostlinger der Lebenswerk-
preis verliehen.

FRAUENPROJEKTFORDERUNG

Zur Forcierung der umfassenden Gleichstellung, Weiterentwicklung der Antidiskriminierung
und Einddmmung von Gewalt werden mit den frauenspezifischen Férderungen folgende Ziel-
setzungen verfolgt:

e Forderung von Rahmenbedingungen, die den Abbau von Benachteiligungen von
Frauen durch ein flaichendeckendes, qualitativ hochwertiges Beratungsangebot er-
moglichen. Dazu gehoren die Chancengleichheit und Wahlfreiheit fir Frauen und
Madchen fiir eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensfiihrung, die In-
tegration von Frauen in das Berufsleben unter besonderer Berticksichtigung der
SchlieBung der Lohn- und Gehaltsschere sowie die Starkung der Eigeninitiative der
Frauen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Mannern.

e Gewabhrleistung eines engmaschigen Netzes an Hilfsangeboten, um die Beratung und
Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen und Madchen sicherzustellen.

e Forcierung der gesellschaftlichen, rechtlichen und 6konomischen Gleichstellung von
Frauen durch die fortlaufende Entwicklung des Bewusstseins fiir Geschlechterge-
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rechtigkeit und den Abbau von Benachteiligungen.
e Forderbar sind im speziellen anteilige Kosten fiir folgende MaBnahmen:

o Beratung fiir Frauen und Madchen bei sozialen, psychischen, gesundheitli-
chen, rechtlichen und 6konomischen Problemen;

o Beratung und Unterstiitzung beim beruflichen Ein-, Auf- und Wiedereinstieg
unter besonderer Berlicksichtigung der SchlieRung der Lohn- und Gehalts-
schere;

o Beratung und Unterstiitzung hinsichtlich frauenspezifischer Bildung und Qua-
lifikation, insbesondere zu neuen Technologien, beruflicher Neuorientierung
sowie Fort- und Weiterbildung (personliche Fort- und Weiterbildungsmal-
nahmen sind ausgenommen);

Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen und Madchen;
Projekte zur Enttabuisierung der Thematik "Gewalt";
Praventionsarbeit im Gewaltschutzbereich;
Projekte gegen Frauenarmut;
Projekte zur Integration von Frauen mit besonderen Bediirfnissen und Anlie-
gen;

o Bewusstseinshildende und praxisbezogene Projekte zur Gleichstellung.
Ergebnisse
Auf Grund der finanziellen Unterstiitzung neuer Beratungseinrichtungen konnte der flachen-
deckende Ausbau in bisher unterversorgten Regionen fortgesetzt werden. Mehr als 80 % der
politischen Bezirke verfligen liber zumindest eine geforderte Frauenberatungseinrichtung.
Zusatzlich wurden auf Grund der finanziellen Unterstiitzung auch innovative Frauenprojekte
und Fraueninitiativen realisiert.

O O O O O

FRAUENSERVICE (INKL. SPEZIFISCHES FRAUENSERVICE FUR MIGRANTINNEN)

Die Einrichtung des Frauenservice dient als Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe fir alle
frauen- und madchenspezifische Anliegen. Sie ist telefonisch lber eine dsterreichweite Null-
tarifnummer und Gber E-Mail-Anfragen an das Frauenservice, sowie auch Uber schriftliche
Anfragen an die Sektion fiir Frauenangelegenheiten und Gleichstellung und an die Bundes-
ministerin erreichbar. Neben allgemeinen Informationen, wie etwa zu Behérdenwegen, wer-
den bedarfsorientierte Hilfestellungen zu Themen wie Chancengleichheit und Gleichstellung
in der Arbeitswelt, Wiedereinstieg und Berufsorientierung, Partnerschaft, Trennung, Schei-
dung, Besuchsrecht, Obsorge, Elternkarenz, Kinderbetreuung, Familienbeihilfe und Kinderbe-
treuungsgeld, finanzielle Probleme, Verlust der Wohnung, Gesundheit und Sozialversiche-
rung, Probleme im Zusammenhang mit Gewalt, Mobbing, psychologische Problemstellungen
und migrantinnenspezifische Fragen gegeben. Zielsetzung ist eine kostenlose und unbiirokra-
tische Vermittlung von Informationen zu allen frauenspezifischen Anliegen (auch auf Kur-
disch/Turkisch).

GENDER BUDGETING BLOG: BLOG.IMAG-GENDERMAINSTREAMING.AT

Seitens der Mitglieder der standigen UAG Gender Budgeting der IMAG GMB wurde 2015 der
Wunsch gedullert, mittels eines Webblogs zu Gender Budgeting die Arbeit der neu auszurich-
ten und interaktiver zu gestalten. Die Administration des Blogs liegt bei der Geschaftsflihrung
der IMAG GMB, Abt. IV/1 BMGF. Der Blog wurde im Rahmen der IMAG GMB-Sitzung am 22.
Juni 2016 prasentiert. Die Online-Schaltung erfolgte im Juli 2016. Ziel des Blogs ist es, die
Gender Budgeting Thematik leicht verstandlich mittels Texten von Expertinnen des BMGF
und anderen nationalen und internationalen Expertinnen, Videos, interessanten Links etc. zu
gestalten und nicht nur ressortiibergreifend, sondern auch zur allgemeinen Bewusstseinsbil-
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dung und internationalen Sichtbarkeit und Vernetzung, 6ffentlich verfiigbar zu machen. Der
Blog ist wie folgt aufgebaut: Home (Kontaktseite), Uber uns (Vorstellung IMAG GMB), ,Hier
geht’s zum Blog“ (Blogfunktion), Expertinnen (Expertinnen-Statements national und interna-
tional), FAQ, News (Veranstaltungsankindigungen), Literaturtipps, Impressum.

RegelmaRige Updates, Blog-Eintrage, Veranstaltungshinweise werden durch die Abt. IV/1
BMGF und internationale Expertinnen verfasst.

GENDER INDEX

Grundlage und zentrale Voraussetzung fiir effizientes und kundenorientiertes Verwaltungs-
handeln sind Daten und Statistiken. Mit dem Ministerratsbeschluss zur nachhaltigen Umset-
zung von Gern der Mainstreaming vom 6. September 2011 wurde in diesem Sinne festgelegt,
dass Erhebungen sowie Inhalte von Berichten, Studien und Publikationen kontinuierlich und
konsequent geschlechterdifferenziert erhoben, ausgewertet und dargestellt werden sollen.
Auch im Zusammenhang mit der wirkungsorientierten Haushaltsfiihrung spielen geschlech-
tergetrennt erfasste Daten eine zentrale Rolle. Als Unterstlitzung werden seit 2011 jahrlich
geschlechtsspezifisch aufgeschlisselte Daten in einem ,Gender Index” mit zentralen Kern-
aussagen zur Verfiigung gestellt. Er gibt einen Uberblick iiber Gender-Daten in wesentlichen
Bereichen wie Bildung, Einkommen, Gesundheit und Erwerbstatigkeit und beleuchtet das
Geschlechterverhéltnis aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Gender Index wird jahrlich
aktualisiert und auf der Website
http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen Gleichstellung/Gender Mainstreaming Budgeting/Ge
nder Daten/ und auf der Website der IMAG GMB unter http://www.imag-gmb.at veroffent-
licht.

GENDER MAINSTREAMING NEWSLETTER

Auf Grundlage der Evaluierungsstudie ,Zehn Jahre Gender Mainstreaming in der Bundesver-
waltung” wurden Handlungsfelder und Schwerpunktthemen fir die nachhaltige Umsetzung
von Gender Mainstreaming abgeleitet und von der Bundesregierung mit Ministerratsbe-
schluss vom 6. September 2011 zur Kenntnis genommen. Um den Wissensaustausch und den
Wissenszuwachs zu optimieren wurde im Bereich ,,Schulungen und Information” unter ande-
rem festgelegt, dass Mitarbeiterlnnen lber Gender Mainstreaming-Vorhaben verstarkt in-
formiert werden sollen. Ein wichtiges Informationsinstrument bildet dabei der Gender
Mainstreaming-Newsletter. Der Gender Mainstreaming-Newsletter erscheint seit Marz 2011
vierteljahrlich und berichtet tGber aktuelle Themen und die verschiedenen Aktivitaten im Be-
reich Gender Mainstreaming in der Bundesverwaltung. Im Marz 2017 erscheint die 25. Aus-
gabe des GM-Newsletters. Die einzelnen Newsletter-Ausgaben sind unter http://www.imag-
gmb.at/service/gm newsletter abrufbar.

Der GM-Newsletter wird derzeit an rund 800 Empfangerinnen versendet (Stand: Dezember
2016). Er richtet sich an Mitarbeiterlnnen und Fihrungskrafte in der Verwaltung und die in-
teressierte Offentlichkeit, die Uber aktuelle Themen und Vorhaben im Bereich Gender
Mainstreaming regelmaRig informiert werden wollen.

GENDERDIFFERENZIERTE AUSWERTUNG VON ERGEBNISQUALITATSDATEN

Inhalt: Genderdifferenzierte Auswertung von Ergebnisqualitdtsdaten als Grundlage dafiir,
dass fur Frauen und Manner eine vergleichbare Ergebnisqualitdt erreicht wird und Entwick-
lung eines Ergebnisqualitatsmonitorings auf der Grundlage von Routinedaten, die in den
Krankenanstalten erhoben werden: Austrian Inpatient Quality Indicators (A-1Ql).

Ziel: Laufendes Monitoring der Daten, laufende Evaluierung der gesetzten Malknahmen so-
wie Implementierung weiterer bundesweiter qualitdatsverbessernder Malnahmen (z.B. Qua-
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litatsstandards).
Ergebnis: Monitoring der Daten, Implementierung qualitdtsverbessernder MaRnahmen (z.B.
Qualitatsstandards) sowie Evaluierung der gesetzten MaRnahmen.

GENDERDIFFERENZIERTE DATENERHEBUNG UND AUFBEREITUNG

Inhalt: Genderdifferenzierte Datenerhebung und Aufbereitung, damit eine verstarkte Aus-
richtung auf die unterschiedlichen Belange von Mannern und Frauen im Seniorinnen- und
Seniorenalter im Rahmen von Forschung, Diagnostik und Therapie erfolgen kann.

Ziel: Umsetzung einzelner MaRBnahmen der Demenzstrategie. Einrichtung einer Plattform zur
Abstimmung der Mallnahmen zur Demenzstrategie

Ergebnis: Aufbauend auf den Demenzbericht 2014 wurde die Demenzstrategie entwickelt
und liegt vor.

GIRLS' DAY IM BUNDESDIENST

Der Girls’ Day im Bundesdienst wird seit 2006 auf Grundlage eines Ministerratsbeschlusses in
den Bundesministerien und nachgeordneten Dienststellen durchgefiihrt. Madchen entschei-
den sich immer noch haufig fir ,typisch weibliche” Berufsfelder. Obwohl mehr als 200 ver-
schiedene Lehrberufe zur Auswahl stehen, verteilt sich mehr als die Hélfte der weiblichen
Lehrlinge auf nur drei Berufe: Einzelhandels- und Birokauffrau sowie Friseurin & Perlicken-
macherin. Madchen haben vielfiltige Talente! Haufig fehlt es ihnen nur an Information und
Unterstlitzung, um aus dem gesamten Berufsspektrum zu schopfen. Das Ziel des Girls' Day im
Bundesdienst besteht darin, nachhaltiges Interesse fiir MINT (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) zu férdern und Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken.
Die Sensibilisierung von Gesellschaft fiir Berufswahlentscheidungen von Madchen und Frau-
en abseits des Mainstream ist folglich ein erklartes Ziel des Aktionstages.

Ergebnisse: Im Rahmen des Girls’ Day im Bundesdienst haben die teilnehmenden Institutio-
nen des Bundes im Jahr 2015 41 und im Jahr 2016 38 spezifische Programme fiir Schiilerin-
nen angeboten. Die Anzahl der Madchen, die sich aktiv am Aktionstag beteiligten, ist gestie-
gen: 2015 waren es 1.904 Madchen. Im Jahr 2016 haben 2.471 Madchen am Girls’ Day im
Bundesdienst teilgenommen.

GIRLS’ DAY MINI IM BUNDESDIENST

Der Girls' Day MINI im Bundesdienst ist ein 2015 initiierter und jahrlich abgehaltener Aktions-
tag mit Zielgruppe Kindergartenmadchen ab 4 Jahren. Im Rahmen von Exkursionen zu aus-
gewadhlten Orten (z.B. Museen, 6ffentliche Unternehmen, Ministerien) bekommen letztere
einen Einblick in Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften/Technik (MINT). Dieser Akti-
onstag erweitert somit bereits existierende Initiativen wie den seit 2006 stattfindenden Girls'
Day im Bundesdienst. Erstmals werden Madchen bereits am Beginn ihres Bildungsweges und
in einem sehr frihen Entwicklungsstadium — namlich im Kindergarten — fiir MINT-
Fragestellungen begeistert. Europaweit gilt der Aktionstag als Pilotprojekt. Das Ziel des Girls'
Day MINI im Bundesdienst fiir Kindergartenmadchen ab 4 Jahren besteht darin, nachhaltiges
Interesse fiir MINT zu fordern und Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken. Die Sensibili-
sierung von Gesellschaft fir Berufswahlentscheidungen von Madchen und Frauen abseits des
Mainstream ist folglich ein erklartes Ziel des Girls' Day MINI. Dabei soll das Projekt bestehen-
de Initiativen erganzen. Somit sind die Ziele teilweise dieselben wie jene des spater anset-
zenden Girls' Day.

Ergebnisse:

2015: Am 23. April 2015 fand der Girls‘ Day MINI im Bundesdienst erstmals und parallel zum
Girls* Day fiir Schiilerinnen statt. 335 Kinder aus 18 Kindergarten lernten anhand von 11 Pro-
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grammangeboten die Welt der Wissenschaft und Technik kennen.

2016: 390 Kinder aus 23 Kindergarten nahmen am 28. April 2016 anhand von 14 abwechs-
lungsreichen Programmangeboten am Aktionstag teil.

Insgesamt haben bisher 725 Kindergartenkinder aus 41 Kindergarten am Girls Day MINI im
Bundesdienst teilgenommen.

GLEICHBEHANDLUNGSBERICHT FUR DIE PRIVATWIRTSCHAFT 2014-2015
Seit 2004 besteht eine zweijahrige Berichtspflicht der zustdndigen Bundesministerien lber
die Vollziehung des Gleichbehandlungsgesetzes. Der gemeinsame Bericht der Bundesminis-
terin fur Bildung und Frauen, des legistisch zustdandigen Bundesministers fiir Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz und der Staatsekretarin im Bundeskanzleramt enthalten:

e den Tatigkeitsbericht der Gleichbehandlungskommission, den Bericht des BMASK
Uber die Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgesetzes sowie

e einen Bericht iber die Tatigkeit der Anwaltschaft fiir Gleichbehandlungsfragen.
Der aktuelle Bericht 2014/15 umfasst auch Beitrage der Sozialpartnerinnen.
Ziel der MalRnahme: Einbringung des Berichts in den Nationalrat, Veroffentlichung auf der
Homepage des BMGF.
Ergebnis der MalRlnahme: Der Gesetzgeber wird von den Entwicklungen im Bereich der GBK,
der GAW und des BMASK informiert, somit kbnnen Ergebnisse des Berichts in den nachsten
Novellen des GIBG und bei sonstigen MaRnahmen einflieRen.

HAUSLICHE UND SEXUALISIERTE GEWALT: SCHWERPUNKT FRAUEN UND MIT-BETROFFENE
KINDER

Ergebnisse der groRten EU-Studie der Europaischen Grundrechtsagentur zeigen, dass Inner-
halb der 28 EU-Staaten Osterreich vergleichsweise positiv abschneidet, jedoch, dass auch in
Osterreich weitere Schritte fiir einen besseren Schutz von Frauen vor Gewalt gesetzt werden
mussen. Weiters wiinschen sich 82% der betroffenen Frauen, dass Arztinnen einen Verdacht
auf Gewalterleben adaquat ansprechen.

Daher wurde ein Projekt gefordert, das folgende Zielsetzungen verfolgt:

e Erarbeitung und Festlegung von fachspezifischen Standards fiir die Curricula aller Ge-
sundheitsberufe (Arztliche Dienste, Klinische-, Gesundheitspsychologie, Psychothera-
pie, Klinische Sozialarbeit u.a.) zur gesundheitspolitisch relevanten Thematik der
hauslichen und sexualisierten Gewalt — Schwerpunkt Frauen und mit-betroffene Kin-
der;

e Einbeziehung bestehender Schulungskonzepte;

e Erfassung der zustandigen Akteurinnen im Osterreichischen Gesundheitswesen bzw.
in der 6sterreichischen Gesundheitspolitik.

INITIATIVE ZUR ENTWICKLUNG GEMEINSAMER STRATEGIEN GEGEN FRAUENHANDEL MIT
DEN NACHBARLANDERN:, REGIONALINITIATIVE“
(HTTPS://THBREGIONALIMPLEMENTATIONINITIATIVE.WORDPRESS.COM/)

Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung von Partnerschaften und Strategien im Kampf gegen
Menschenhandel, mit speziellem Fokus auf Frauenhandel und unter Einbindung der Nach-
barlander Osterreichs. Die Projektleitung liegt bei FBM a.d. Dr." Helga Konrad, als internatio-
nal anerkannte Expertin zum Themenbereich Menschenhandel/Frauenhandel. Die organisa-
torische Unterstiitzung des Projektes erfolgte urspriinglich durch das Osterreichische Institut
fiir Internationale Politik — Qiip, mittlerweile durch das Institut fiir den Donauraum und Mit-
teleuropa (IDM). Dies erfolgt in Unterstiitzung und Ergdnzung der EU-Strategie gegen Men-
schenhandel. Die Auftaktveranstaltung mit den Nachbarldndern fand am 20. September
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2010 statt. Im Rahmen der Regionalinitiative nehmen internationale Expertinnen im Rahmen
von Round-Table-Meetings zu Themen rund um die Erforschung und Bekampfung von Pha-
nomenen des Menschenhandels Stellung. Zuletzt fand am 30. September 2016 ein internati-
onaler ,Round Table zur Verhinderung des Menschenhandels durch annehmbare Arbeit fiir
alle und zur Bekampfung des Kinderhandels und der Ausbeutung von Kindern in Europa“ im
Haus der Europdischen Union statt.

INTERMINISTERIELLE ARBEITSGRUPPE (IMAG) ,SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT“

Die IMAG wurde 2013 eingesetzt und mit der Ausarbeitung eines Nationalen Aktionsplans
(NAP) zum Schutz von Frauen vor Gewalt (2014 bis 2016) beauftragt. Ihr gehoren Vertrete-
rinnen der 7 fachlich betroffenen Ministerien (BMI, BMJ, BMFJ, BMB, BMASK, BMGF sowie
BMEIA) an. Die Leitung und Geschaftsflihrung obliegt der Sektion fiir Frauenangelegenheiten
und Gleichstellung im BMGF. Nach Beschlussfassung des NAP im Ministerrat am 26. August
2014 wurde die IMAG institutionalisiert und um Vertreterlnnen der Bundeslander bzw. NGOs
erweitert. Sie begleitet die Umsetzung des NAP zum Schutz von Frauen vor Gewalt, und ar-
beitet an spezifischen Themen, u.a. auch durch die Einsetzung von Unterarbeitsgruppen, wie
2.B. die Arbeitsgruppe , opferschutzorientierte Taterarbeit”.

INTERMINISTERIELLE ARBEITSGRUPPE FUR GENDER MAINSTREAMING/ BUDGETING (IMAG
GMB)

Die interministerielle Arbeitsgruppe flir Gender Mainstreaming wurde mit Ministerratsbe-
schluss vom 11. Juli 2000 eingerichtet, um die Implementierung von Gender Mainstreaming
auf Bundesebene zu unterstiitzen und zu begleiten. Mit der Verankerung von Gender Budge-
ting 2009 im Bundes-Verfassungsgesetz wurde das Gremium um den Zustandigkeitsbereich
Gender Budgeting erweitert und als Interministerielle Arbeitsgruppe fiir Gender
Mainstreaming/Budgeting (IMAG GMB) neu konstituiert. In der IMAG GMB sind alle Ressorts,
die obersten Organe, die Gewerkschaft 6ffentlicher Dienst und die Bundeslander vertreten.

Ziel ist es, den Prozess der Implementierung von Gender Mainstreaming und Gender Budge-
ting in allen Ressorts und auf allen politischen Ebenen zu unterstiitzen und zu begleiten. Zu
den wesentlichen Aufgaben gehdoren der Austausch von Informationen und nachahmenswer-
ten Initiativen in den Ressorts und das Heranziehen von in- und auslandischen Best-Practice-
Beispielen und die Entwicklung von Kriterien fiir die Umsetzung der Gender Mainstreaming
Strategie. Die IMAG GMB wird gemall der Geschaftsordnung zweimal jahrlich einberufen.
Seit 2014 werden im Zuge der statuierten Unterarbeitsgruppen gleichstellungspolitische
Themenschwerpunkte in Unterarbeitsgruppen bearbeitet. Es wurden 7 MalRnahmenpakete
(z.B. Bildung, Vereinbarkeit) festgelegt und eine permanente Arbeitsgruppe zu Gender
Budgeting eingerichtet.

INTERMINISTERIELLE ARBEITSGRUPPE FUR GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN (IMAG GB)

Die IMAG GB ist derzeit beim BMGF eingerichtet. Als Mitglieder gehéren ihr die Vorsitzenden
der bei den Zentralstellen eingerichteten Arbeitsgruppen fiir Gleichbehandlungsfragen sowie
je zwei Vertreterinnen der GOD und der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
an.

Aufgabe der IMAG GB: Beratung der Bundesregierung in allen grundsatzlichen Angelegenhei-
ten der Gleichbehandlung und Frauenforderung im Bundesdienst; Ausarbeitung von Vor-
schldagen fiir die Frauenforderung; Koordination der Arbeitsgruppen fiir Gleichbehandlungs-
fragen; Bestellung einer Vertreterin/eines Vertreters der IMAG in die Senate | und Il der Bun-
des-Gleichbehandlungskommission. Die IMAG ist mindestens einmal jahrlich von der Vorsit-
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zenden, derzeit FBM™ PD™ Dr." Rendi-Wagner, M.Sc. einzuberufen, um themenspezifische
Diskussionen zu fiihren und Erfahrungen auszutauschen. Die Sitzungen fanden im Berichts-
zeitraum am 4. November 2015 und am 24. Oktober 2016 statt.

INTERVENTIONSSTELLE FUR BETROFFENE DES FRAUENHANDELS

Die Interventionsstelle fiir Betroffene des Frauenhandels wurde 1998 in Wien eingerichtet.
Sie ist eine Opferschutzeinrichtung fiir von Menschenhandel betroffene Frauen, die ihren
Klientinnen umfassende rechtliche und psychosoziale Unterstiitzung bis hin zur Unterbrin-
gung in einer Schutzwohnung und Hilfestellung bei einer allfilligen Integration in Osterreich
anbietet. Seit ihrem Bestehen wird die Interventionsstelle fiir Betroffene des Frauenhandels
(IBF) vom BMI und dem jeweils fiir Frauenangelegenheiten zustdndigen Bundesministerium
gemeinsam finanziert, urspriinglich auf Basis einjahriger Forderbeitrage. Der 2006 abge-
schlossene Auftragsvertrag mit der IBF wurde bis Ende 2013 verlangert. 2013 wurde der Be-
trieb der IBF europaweit ausgeschrieben, der Zuschlag erging an den Verein LEFO, der die In-
terventionsstelle bisher bereits betrieben hat. Das Budget wurde seit 2013 jahrlich erhoht.
(2013 um 2%, 2014 um rd. 30%, 2015 um 1,7% und 2016 um 0,9%). Mit diesen Budgeterho-
hungen ist eine Aufstockung der Personal- und Raumressourcen moglich gemacht worden
sowie die Ausweitung des Angebots fiir die Opfer. Insbesondere konnten im Oktober 2016
zwei zusatzliche Notwohnungen angemietet werden. Die IBF verfligt nunmehr insgesamt
Uber 28 betreute Platze. 2015 wurden insgesamt 226 Frauen, 2016 242 Frauen betreut.

JUBILAUMSAUSGABE ,,5 JAHRE GENDER MAINSTREAMING NEWSLETTER”

Mit der Jubildumsausgabe sollen fiinf Jahre Gender Mainstreaming-Newsletter gefeiert wer-
den. Im Marz 2011 erschien die erste Ausgabe des GM-Newsletters — und wurde damals an
130 Empfangerinnen versendet. Inzwischen ist der Newsletter mit Gber 750 Bezieherlnnen
zu einer wichtigen Informationsquelle zum Thema Gleichstellung geworden. Anlass und
Grund genug, einige der wertvollsten und informativen Artikel von Frauengesundheit bis Se-
xismus der bisherigen Ausgaben in einer Jubildumsausgabe zur Verfligung zu stellen. Die Ju-
bildaumsausgabe steht als Download unter http://www.imag-
gmb.at/cms/imag/subcoverpage.htm?channel=CH0611 zur Verfiigung. Realisiert werden die
Newsletter-Ausgaben durch die Abteilung VI/1 im BMGF.

KAMPAGNE ,,DER GEWALT KEINE CHANCE”

Mit dem Strafrechtsdnderungsgesetz 2015, in Kraft seit 1.1.2016, sind weitreichende Ande-
rungen auch im Sexualstrafrecht vorgenommen worden: Endlich sind ,Po-Grapschen” und
dhnliche Ubergriffe strafbar und die Forderung ,,Ein NEIN muss geniigen” ist ebenfalls umge-
setzt worden. Um das Bewusstsein in der Bevolkerung zu erhéhen und diese Reform mog-
lichst vielen Betroffenen bzw. Interessierten ndher zu bringen, wurde 2016 die Informa-
tionsoffensive ,Der Gewalt keine Chance” durchgefiihrt, insb. wurden 10.000 A3-Plakate zur
Gewaltschutzkampagne gedruckt. 1.000 Stick wurden gemeinsam mit dem BMI an alle 6s-
terreichischen Polizeidienststellen geschickt, 9.000 Stlick wurden an Schulen und Gemeinden
versendet.

MITWIRKUNG AN RESSORTUBERGREIFENDEN AKTIONSPLANEN, PLATTFORMEN UND NETZ-
WERKEN HINSICHTLICH MIGRATIONSSPEZIFISCHEN THEMENBEREICHEN UND PROBLEMSTEL-
LUNGEN

Frauen mit Migrationshintergrund sind oftmals mehrfach benachteiligt. Zentren fir Inklusiv-
und Sonderpadagogik und Neue Mittelschulen haben den hochsten Migrantinnen-Anteil.
Hingegen erreicht die Erwerbsquote nur 59%. Als Frauen sind sie gegeniiber den Mannern
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auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt und als auslandische Arbeitskrafte erfahren sie zusatzlich
jene strukturelle Schlechterstellung, die auch mannliche Migranten erfahren. Dazu kommt
die Mehrfachbelastung durch Berufstatigkeit und Familie. Um diese Benachteiligungen abzu-
bauen, ist die Frauenpolitik gefordert, sich in die Diskussion mit Ressorts, Expertlnnen- und
Interessensgruppen sowie Stakeholdern einzubringen. Um in diesem Sinn speziell frauenspe-
zifische Aspekte in die Integrationsdebatte und/oder migrantinnenspezifische Problemstel-
lungen in frauenpolitische Diskussionen einzubringen, erfolgte im Berichtszeitraum eine
Mitwirkung insbesondere in folgenden Bereichen:

e Netzwerk Rechte, Chancen, Vielfalt

* Integrationsbeirat

e Dialogplattform zur Integration der Roma bis 2020

e Anerkennung auslandischer Qualifikationen und informelle Kompetenzen erleich-

tern in Zusammenarbeit mit BMASK

NATIONALER AKTIONSPLAN ,,SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT*

Der Nationale Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2014-2016 wurde von einer In-
terministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG), in der 7 Ressorts vertreten sind (BMGF; BMASK;
BMI; BMJ; BMEIA; BMFJ; BMB) ausgearbeitet. NGOs wurden im Zuge der Erstellung im Rah-
men eines Round Tables der IMAG eingebunden, darliber hinaus waren sie im Rahmen einer
Open Space Veranstaltung der Bundesministerin fur Bildung und Frauen am 4. Juni 2014 ein-
geladen, ihre Vorschlage und Anliegen in den Erstellungsprozess einzubringen. Der Nationale
Aktionsplan wurde am 26. August 2014 von der 6sterreichischen Bundesregierung beschlos-
sen. Mit diesem Nationalen Aktionsplan setzt Osterreich wichtige Forderungen des Uberein-
kommens des Europarats zur Verhitung und Bekdampfung von Gewalt gegen Frauen und
hiuslicher Gewalt und des Osterreichischen Regierungsprogramms 2013-2018 um. Er enthilt
die im Zeitraum 2014 bis 2016 geplanten Aktivitdten zur Koordination von politischen MaR-
nahmen, zur Pravention von Gewalt gegen Frauen und zum Schutz und Unterstiitzung von
Opfern, weiters rechtliche Vorhaben und Vorhaben betreffend Ermittlungen, Strafverfolgung
und Verfahrensrecht sowie MalRnahmen im Bereich der europdischen und internationalen
Zusammenarbeit.

NEUSTRUKTURIERUNG DER PROZESSBEGLEITERINNEN-AUSBILDUNG

In interministeriellen Gesprachen zwischen BMJ und den fiir Familien- und Frauenangele-
genheiten zustandigen Ressorts, wurde eine Neustrukturierung der Ausbildung zu Prozess-
begleiterlnnen vereinbart. Die zuvor von Frauen- und Familienressort geforderten Seminare
fiir Prozessbegleiterinnen fiir gewaltbetroffene Frauen bzw. gewaltbetroffene Kinder und Ju-
gendliche sollten verpflichtend angeboten werden, und festgelegten Standards entsprechen.
Weiters sollte auch fiir die Zielgruppe der Opfer situativer Gewalt ein Ausbildungsangebot
geschaffen werden. Eine Expertinnengruppe hat ein Curriculum ausgearbeitet sowie Lehrbe-
helfe erstellt; ein Verwaltungsiibereinkommen regelt Inhalt und Umfang der Ausbildung, de-
ren Rahmenbedingungen und Kostenteilung.

Der 1. Lehrgang nach diesem neuen Curriculum ist im Oktober 2015 gestartet. 2016 wurden
2 Lehrgéange durchgefiihrt, auch 2017 werden — abhéngig vom Bedarf bzw. der Anzahl der
Anmeldungen — voraussichtlich 2 Lehrgdange durchgefiihrt werden. Jeder Lehrgang gliedert
sich in einen allgemeinen Teil und an fiir die drei Opfergruppen (,,Frauen”, ,Kinder“ und ,,Op-
fer situativer Gewalt“) angepasste spezifische Teile. Zur allgemeinen Ausbildung sind maxi-
mal 27 Teilnehmerlnnen zugelassen, zu den spezifischen maximal je 12.

ONLINEPLATTFORM MEINE TECHNIK: WWW.MEINETECHNIK.AT
»meine Technik” ist die Informationsplattform fiir Mdadchen und Frauen, fir interessierte Pa-
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dagoglnnen, engagierte Unternehmen und Eltern. Mit rund 250 Projekten startete die Onli-
ne-Plattform am 10. April 2015. In Osterreich bestehen bereits ausgezeichnete MaRnahmen,
Projekte und Férderméglichkeiten fiir Frauen und Méadchen, die speziell auf die Uberwindung
von Barrieren beim Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Ausbildungen und Berufen
abzielen. Mit der Plattform ,meine Technik” gibt es nun ein zentrales Online-Medium, das
diese ansprechend und liber-sichtlich aufbereitet. Von Workshops, Exkursionen und Wett-
bewerben lber Beratungsstellen, Mentorlnnenprogramme und Berufsinformationstage bis
hin zu Unterrichtsmaterialien, Handblichern und Fortbildungsangeboten fiir Pddagoginnen —
»,meine Technik” ist die zentrale Anlaufstelle fiir Angebote und Projekte in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Schulen, Unternehmen,
Vereine und Beratungsstellen konnen sich auf der Plattform nicht nur tiber Best Practice Bei-
spiele informieren und Inspirationen sammeln, sondern auch mit eigenen Projekten und Ini-
tiativen zur Forderung von Frauen und Madchen zum vielfaltigen Angebot beitragen.

ONLINE-TOOL ,,GEHALTSRECHNER": WWW.GEHALTSRECHNER.GV.AT

Zur Steigerung der Einkommenstransparenz ist seit Oktober 2011 der Gehaltsrechner als On-
line-Tool auf www.gehaltsrechner.gv.at verfligbar. Der Gehaltsrechner bietet leicht zugangli-
che Information tber die in einem Sektor und einer Region Ublichen Gehilter. Das Online-
Tool berechnet Richtwerte fiur Lohne und Gehélter auf Berufsgruppen, Branchen und Unter-
gruppen bezogen. Dabei werden relevante Kriterien wie Ausbildung, Arbeitserfahrung oder
auch die Art der Tatigkeit bei der Berechnung berlicksichtigt. Mit dem Gehaltsrechner kon-
nen auf Basis unterschiedlicher Eingaben auch zwei berufliche Positionen und die jeweiligen
durchschnittlichen Gehalter verglichen werden. Zudem wird auf Basis der Nutzerlnneneinga-
ben auch der durchschnittliche geschlechtsspezifische Entgeltunterschied in der jeweiligen
Position berechnet. Mit diesen Informationen sollen Beschaftigte und Arbeitssuchende
schnell einschatzen kénnen, ob ihre Bezahlung angemessen ist. Die Berechnungsbasis bilden
tatsachlich ausbezahlte Lohne und Gehélter aus Osterreichischen Verwaltungsdaten (Lohn-
steuerdaten). Der Gehaltsrechner wurde gemeinsam mit Expertlnnen der Statistik Austria
entwickelt und wird in regelmaBigen Abstanden aktualisiert.

OPEN HOUSE 2015 UND 2016

2015 — Open House zum Thema "Medien und Feminismus im Wandel — 20 Jahre nach der
Weltfrauenkonferenz" am 6. Marz 2015, 1010 Wien, Minoritenplatz 5,

2016 — Open House zum Thema , Frauen: Flucht und Asyl — Gesellschaftliche Chancen und
Herausforderungen” am 8. Marz 2016, 1010 Wien, Minoritenplatz 5

Der Frauentag geht auf einen Streik von Textilarbeiterinnen 1908 in den USA. zuriick. In Wien
fand die erste groRe Demonstration fiir die Rechte der Frauen am 19. Marz 1911 statt. Ziel
der jahrlichen Open-House-Veranstaltungen der Frauenministerin ist es, den Internationalen
Frauentag gemeinsam mit interessierten Frauen und solidarischen Mannern zu begehen. Da-
bei stehen frauen- und gleichstellungspolitische Themen im Vordergrund.

2015 wagte das Frauenministerium unter dem Titel "Medien und Feminismus im Wandel —
20 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz" einen Riickblick und nahm dabei die Medien in den
Fokus. Mit Expertinnen aus zwei Generationen wurde {iber die Darstellung und Beteiligung
von Frauen damals und heute diskutiert. Mit "#aufschrei" ist jungen deutschen Frauen im
Frithjahr 2013 eine breite 6ffentliche Debatte liber die Problematik Alltagssexismus gelun-
gen. Anne Wizorek, eine der Mit-Initiatorinnen, war Gast beim "Open House" im fiir Frauen-
angelegenheiten zustdndigen Ressort. Alltagssexismus sei weiterhin prasent in vielen ver-
schiedenen Facetten. Dass sich Frauen mit starker politischer Meinung auRern, flihre mitun-
ter dazu, angegriffen zu werden. Es gdbe keine ultimative Strategie. Ein ,,Shitstorm" im Inter-
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net sei schwer zu verarbeiten, Internet-Pausen seien ihrer Erfahrung nach notwendig, auch
kénne man sich mit Menschen umgeben, die halbwegs verstehen, was man durchmacht:
Mundtot solle man sich allerdings auch nicht machen lassen, denn dann hatten die Angreifer
ja ihr Ziel erreicht. Zum Schlagwort ,sexting" - das Versenden und Tauschen von Nacktfotos —
pocht sie auf Medienkompetenz, nicht nur der Madchen, sondern insbesondere der Bur-
schen und Eltern.

Der Frauentag 2016 stand unter dem Eindruck der Flichtlingsbewegung. Frauen auf der
Flucht bend6tigen oftmals besondere Unterstiitzung in Folge von Krankheit, Trauma, Gewalt,
Ausbeutung und Menschenhandel. Besonders gefahrdet seien Madchen, die ohne Begleit-
schutz von Erwachsenen unterwegs seien. Regierungen und Hilfsorganisationen seien gefor-
dert, den Schutz fur Frauen und Kinder auf den Fluchtrouten und in den Quartieren zu ver-
starken. Beim Open House wurde das Thema mit Expertinnen beleuchtet und gemeinsam
nach Losungsansatzen gesucht. Nach der Prasentation des Filmausschnitts ,,so far" von Lydia
Kaminski nahm am anschlieBenden Talk unter anderem Birgit Einzenberger vom UNHCR teil.
Auch der Aspekt, dass Zuwanderung eine Chance fiir die Aufnahmegesellschaft darstellen
kann, wurde angesprochen.

Mit den "Open-House-Veranstaltungen" soll Blgerinnenndhe der Frauen- und Gleichstel-
lungsministerin, ein Rahmen fur Frauen- und gleichstellungspolitische Statements, (Podiums-
)Diskussionen, Prasentationsmoglichkeit fir Kinstlerinnen und Raum fir Vernetzung ge-
schaffen werden. Mit der Auflage von frauen- u. gleichstellungsrelevanten Publikationen
wird entsprechende Bewusstseinsbildung zusatzlich unterstitzt.

OPFERSCHUTZORIENTIERTE TATERARBEIT: FORDERUNG DER ,BUNDESARBEITSGEMEIN-
SCHAFT OPFERSCHUTZORIENTIERTE TATERARBEIT IN OSTERREICH“ SOWIE EINRICHTUNG EI-
NER ARBEITSGRUPPE ,, OPFERSCHUTZORIENTIERTE TATERARBEIT DER IMAG ,SCHUTZ VON
FRAUEN VOR GEWALT“

Taterarbeit ist ein Beitrag zum Opferschutz, sofern der Schutz, die Sicherheit und die Bedirf-
nisse der Opfer im Zentrum stehen. Durch eine Forderung des BMBF und des BMASK konnte
die Interventionsstelle Wien 2012 gemeinsam mit anderen relevanten Institutionen im Be-
reich Taterarbeit und Opferschutz durch Griindung einer ,Bundesarbeitsgemeinschaft opfer-
schutzorientierte Taterarbeit” einen ersten grofRen Schritt zur Vernetzung von opferschutz-
orientierter Taterarbeit in Osterreich setzen. Auch 2015 und 2016 wurde diese Bundesar-
beitsgemeinschaft mit Forderung des BMGF und BMASK fortgesetzt. Die Interministerielle
Arbeitsgruppe ,,Schutz von Frauen vor Gewalt” hat, wie im Nationalen Aktionsplan vorgese-
hen, in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2014 die Einrichtung einer Arbeitsgruppe ,,opferschutz-
orientierte Taterarbeit” beschlossen, die zum Teil auf den von der Bundesarbeitsgemein-
schaft erarbeiteten Ergebnissen aufbaut.

PRASENTATION UND BEREITSTELLUNG DES ERSTEN DEUTSCHSPRACHIGEN KOMMENTARS
ZUR KONVENTION ZUR BESEITIGUNG JEDER FORM VON DISKRIMINIERUNG DER FRAU (CON-
VENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, CE-
DAW)

Die CEDAW ist die wichtigste internationale rechtliche Grundlage zur Durchsetzung der Rech-
te von Frauen. Sie umfasst alle Lebensbereiche und stellt klar, dass sémtliche Diskriminierun-
gen und Rollenstereotype beseitigt und geschlechtergerechte Lebensverhaltnisse verwirk-
licht werden missen. Osterreich hat seit der Ratifizierung 1982 zahlreiche MaRnahmen zur
Umsetzung der Konvention ergriffen. Dennoch ist die CEDAW noch wenig bekannt. Dem
nunmehr vorliegenden ersten deutschsprachigen CEDAW-Kommentar kommt in diesem Zu-
sammenhang eine wichtige Funktion zu. Er tragt zur weiteren Bekanntmachung und Umset-
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zung der Konvention bei. Der Kommentar wurde 2015 in Zusammenarbeit von Autorinnen
aus Osterreich und der Schweiz herausgegeben und im Rahmen einer 6ffentlichen Veranstal-
tung in Wien durch die damalige Bundesministerin fiir Bildung und Frauen prasentiert. Es
wurden 40 Exemplare des Kommentars vom Bundesministerium fiir Bildung und Frauen
NGOs, Vereinen und relevanten Stellen/Institutionen im Bereich Frauenrechte und Ge-
schlechtergleichstellung als Arbeitsunterlage zur Verfiigung gestellt.

PROGRESS PROJEKT , GEWALTFREI LEBEN. EINE KAMPAGNE ZUR VERHINDERUNG VON
(SCHWERER GEWALT) AN FRAUEN UND KINDERN*“
GewaltFREI leben war eine zweijahrige Osterreichweite Kampagne zur Verhinderung von
Gewalt an Frauen und Kindern. Die Kampagne wurde vom fiir Frauenangelegenheiten zu-
standigen Ressort gesteuert und vom Verein Autonome Osterreichische Frauenhiuser (AOF)
koordiniert - die Finanzierung erfolgte durch die Europadische Kommission und dem fiir Frau-
enangelegenheiten zustandigen Ressort. Im Rahmen der Kampagne wurden zahlreiche MaR-
nahmen zur Gewaltprdvention gesetzt und von folgendem Projektteam durchgefiihrt:
e Verein Autonome Osterreichische Frauenhiuser
e Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie und
e Bundesjugendvertretung
Ziel der Kampagne war es, in den Jahren 2014 und 2015 verstarkt Praventionsarbeit in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu leisten und dadurch zur Verhinderung von Ge-
walt an Frauen und Kindern beizutragen. Gleichzeitig wurde die Nummer der Frauenhelpline
gegen Gewalt 0800 / 222 555 verstarkt dsterreichweit bekannt gemacht. Die Kampagne um-
fasste folgende MaRnahmen:
e Informationen zu spezifischen Gewaltthemen auf Deutsch, Bosnisch-Kroatisch-
Serbisch, Englisch und Tiirkisch
e Ausbau der multiinstitutionellen Kooperation fiir hochgefahrdete Opfer und Erstel-
lung eines Handbuchs
¢ |Intensivierung der Kooperation mit migrantischen Communities und Organisationen
e Stdarkung von GewaltschutzmaBnahmen in ausgewahlten Krankenhdusern und Erstel-
lung eines Handbuchs zum Umgang mit hauslicher Gewalt
* Workshops zur Gewaltpravention fir Kinder und Jugendliche
e Workshop und Handbuch zur sensiblen Berichterstattung fir Journalistinnen und
Journalisten
Uberdies wurden Einzelpersonen, soziale Einrichtungen, Unternehmen und Vereine dazu an-
geregt, Projektpartnerschaften einzugehen und mit Unterstlitzung des Projektteams eigene
Informations- und SensibilisierungsmaBnahmen zu setzen. Dafiir wurden spezielle Angebote
konzipiert, die an die jeweiligen Bedurfnisse angepasst wurden.

PROGRESS-PROJEKT ,WOMEN ARE TOP! TO THE TOP BY INNOVATIVE CORPORATE CUL-
TURES”
Das Projekt zielte auf die Forderung von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit in Spitzenpo-
sitionen Gsterreichischer Unternehmen ab. Es leistet einen Beitrag zur Erhohung der Frauen-
anteile in privatwirtschaftlichen Fiihrungspositionen und fokussierte dabei auf zwei Schwer-
punkte:
e Erhohung des Frauenanteils in Managementpositionen (durchgefiihrt von der For-
schungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt — FORBA)
e Erhohung des Frauenanteils in Aufsichtsraten (durchgefiihrt vom Institut fir Gender
und Diversitat in Organisationen der Wirtschaftsuniversitat Wien)
Organisations- und Unternehmenskulturen kénnen fir Frauen mehr oder weniger forderlich
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sein. Beide Projektteile setzten daher an diesen Kulturen, expliziten und impliziten Werten
und Strategien an. Sie identifizierten strukturelle und kulturelle Barrieren fiir Frauen sowie
Ansatzpunkte fur die Unternehmen, um diese abzubauen.

Rund 50 erfolgreiche, vorbildhafte MaRnahmen und Unternehmenskulturen wurden im Pro-
jekt gesammelt und als Information und Werkzeug fiir andere Unternehmen unter
http://www.frauenfuehren.at veréffentlicht. Zudem wurde im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe ein Austausch der Stakeholderlnnen — d.h. Geschaftsfiihrerlnnen, Personalverantwort-
liche, Sozialpartnerlnnen — etabliert und eng mit Unternehmen kooperiert. Im Hinblick auf
die europadische Perspektive fand ein Expertinnenworkshop zum Erfahrungsaustausch statt,
bei dem Ergebnisse und Empfehlungen aus sechs europdischen Landern zusammengetragen
und formuliert wurden. Zur Reflexion und Verdanderung von Nominierungsentscheidungen
fir Aufsichtsratspositionen wurde ein Prototyp eines Unternehmensplanspiels entwickelt.
Durch Feedback an die Spielerlnnen soll damit Bewusstseinsbildung und -wandel bei nomi-
nierenden Personen angeregt werden, so dass qualifizierte Frauen vermehrt als Kandidatin-
nen flr Aufsichtsratspositionen bericksichtigt werden. Das online-Planspiel ,,Choose your
board” steht ebenfalls unter http://www.frauenfuehren.at zur Verfligung.

RUNDER TISCH — REIHE ZUM THEMA ,,FRAUEN AUF DER FLUCHT*
Europa ist derzeit mit den groRten Fluchtbewegungen seit Jahrzehnten konfrontiert. Da
Frauen, Kinder und Madchen besonders gefdahrdet und betroffen sind, vor allem im Hinblick
auf (sexuelle) Gewalt, ist das Thema Opferschutz besonders vordringlich; aber auch die The-
men Wohnen, Arbeitsmarkt, Bildung, Integration, Spracherwerb, etc. sind wichtig, um diesen
Frauen eine Perspektive zu zeigen. Um einen aktiven Austausch und Wissensvermittlung zwi-
schen Vertreterinnen der Fraueninitiativen, den fliichtlingsbetreuenden Organisationen, so-
wie der Frauenpolitik zu gewahrleisten wurde eine Veranstaltungsreihe zum Thema ,Frauen
auf der Flucht” initiiert: Im Zeitraum von Oktober 2015 bis April 2016 befassten sich drei Ver-
anstaltungen, in Form eines runden Tisches mit der Thematik ,Frauen auf der Flucht”, mit
folgenden Schwerpunkten:

e Diskussion mit Frauen- und Flichtlingsorganisationen,

e Beleuchtung gesellschaftlicher Herausforderungen und Chancen,

e Vorstellung und Diskussion wissenschaftlicher Hintergriinde.

SOMMER-GLEICHSTELLUNGSFEST 2015 und 2016

Ziel ist, die Vernetzung der Akteurinnen aus dem Gleichstellungsbereich zu férdern und Er-
fahrungsaustausch zu ermoglichen. Das Gleichstellungsfest wird mit Fachvortragen eingelei-
tet.

e 2015 - Vortag der Vizerektorin fiir Personal und Gender der Technischen Universitat
Wien, Frau Mag.? Anna Steiger, zum Thema ,Frauen in Wissenschaft & Technik - My-
thos und Realitat”.

e 2016 — Ansprache der Leiterin der Sektion fiir Frauen und Gleichstellung, Frau Mag.?
Ines Stilling anlasslich der Neubestellung & Verabschiedung der Senatsvorsitzenden
der Gleichbehandlungskommission fiir die Privatwirtschaft.

UBERNAHME DER FRAUENRATGEBERIN.AT IN HELP.GV.AT

Die Frauenratgeberin ist seit 2004 im Internet verfliigbar. Die Website
www.frauenratgeberin.at wurde nunmehr in die Website HELP.gv.at eingebunden. Die In-
formationen der bisherigen Frauenratgeberin.at finden sich seit 2. November 2015 wesent-
lich erweitert auf HELP.gv.at unter der Kategorie ,Frauen”. Durch die Eingliederung kénnen
Synergien genutzt werden. Insbesondere werden die Informationen auf HELP.gv.at in Zu-
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sammenarbeit mit allen Ressorts laufend aktualisiert und sind so auf dem neuesten Stand.
Dies verbessert auch im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung die Kosten-Nutzen-Relation.
Auch werden die Informationen der Frauenratgeberin nun auch auf Englisch verfiigbar sein
und somit Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, den Zugang erleichtern. Aktuelle
Informationen (iber alle wesentlichen Themen im Bereich Frauen (wie Beruf, Bildung, Gleich-
behandlung, Recht, Gesundheit, Finanzielles, Familie und Partnerschaft) stehen nun online
unter https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/k511/index frauen.html zur
Verfligung.

VERANSTALTUNG DER FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSMINISTERIN GEMEINSAM MIT ,,SA-
MARA — VEREIN ZUR PRAVENTION VON (SEXUALISIERTER) GEWALT“: ABSCHLUSSVERAN-
STALTUNG DES PILOTPROJEKTS "TRANSKULTURELLE GEWALTPRAVENTION UND GESUND-
HEITSFORDERUNG" AM 19. MAI 2015

Das Pilotprojekt ,Transkulturelle Gewaltpravention und Gesundheitsférderung” dauerte von
2011-2015 und wurde auch von der Frauenministerin finanziell unterstitzt. Das in Europa
einzigartige Projekt wurde von ,,samara — Verein zur Pravention von (sexualisierter) Gewalt”
durchgefihrt und widmete sich dem Thema Gewaltprdvention und Antidiskriminierung an
Schulen. Dabei ging es sowohl auf nationaler und regionaler Ebene gegen alle Formen von
Gewalt und Grenzverletzungen an Kindern ein und hatte das Ziel, Kinder sowie ihre Eltern
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund moglichst gut zu erreichen. Pddagoginnen
sollten sensibilisiert werden in ihrem Schulalltag die Gleichwertigkeit von Kulturen und Le-
bensformen den Kindern ihrer Klasse zu vermitteln. Sie sollten sozial bedingte Faktoren von
Gewaltpravention besser erkennen und Madchen, Buben und deren Eltern aus unterschiedli-
chen Kulturen zielfihrende Angebote zum Schutz vor Gewalt machen kdnnen. Das Pilotpro-
jekt fand an 6 Wiener Volksschulen und 2 Padagogischen Hochschulen statt. 70 % der er-
reichten Personen hatten Migrationshintergrund. Die Abschlussveranstaltung im damaligen
Bundesministerium fir Bildung und Frauen wurde von der Frauenministerin, der Gesund-
heitsministerin sowie der Wiener Stadtratin fir Integration und Frauenfragen er6ffnet. Da-
nach folgte ein Kurzreferat der Projektleitung zu "Gewaltpravention fiir Kinder im Kontext
von Transkulturalitat” sowie die wissenschaftliche Evaluierung des Projekts durch die Sozial-
okonomische Forschungsstelle. In der anschlieBenden Podiumsdiskussion, an der Vertrete-
rinnen aus den Bereichen Bildung, Jugend, Gesundheit sowie NGOs teilnahmen, stellte man
sich Zukunftsfragen zum Thema, beispielsweise wie gemeinsam Wege in eine gewaltfreie Zu-
kunft gefunden werden kdnnen oder mit welchen Konzepten die gesundheitliche und soziale
Chancengleichheit in der Gesellschaft priorisiert werden kann. Danach wurden die Ab-
schlusszertifikate an die Schulleiterinnen und Delegationen der Projektschulen offiziell iber-
reicht.

VERANSTALTUNG DER FRAUEN- UND GLEICHSTELLUNGSMINISTERIN: GEMEINSAM MIT DER
PLATTFORM "20000FRAUEN": FRAUENENQUETE ,FRAUEN.FLUCHT.MIGRATION.RASSISMUS*
Frauenenqueten sind ein institutionalisierter Diskurs Gber Frauenthemen in einem offenen
Dialog, damit Frauen aus moglichst vielen Bereichen sich tUber frauenpolitische Fragen aus-
tauschen konnen. Die Frauenenquete 2016 stand im Zeichen der seit 2015 andauernden
Flichtlingskrise, die zunehmend Frauen und Madchen betrifft. In ihren BegriiBungsworten
betonte die Ministerin die besonderen Belastungen von Flucht und Migration. Unterschiedli-
che Gesellschaftsverhaltnisse diirften nicht auf dem Riicken der Frauenpolitik gegeneinander
ausgespielt werden. Die Vortrage von Sylvia Hahn und Nikita Dhawan beleuchteten am Vor-
mittag die Geschichte der Migration sowie die Themen Rassismus, Sexismus und die Verbin-
dung mit der kolonialen Geschichte Europas. Am Nachmittag wurde das Thema in acht
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Workshops vertieft. Unter anderem ging es um die Arbeitsverhaltnisse von Migrantinnen,
Trauma-Erfahrungen von Asylwerberinnen und um die Maoglichkeit der zivilgesellschaftlichen
Unterstilitzung von Fliichtlingen.

VERANSTALTUNGSREIHE GLEICHSTELLUNG IM GESPRACH

Zum fachlichen Austausch, zur kompakten Information und zur Vernetzung finden in regel-
maRigen Abstanden Veranstaltungen der Reihe ,Gleichstellung im Gesprach" statt. Die Ver-
anstaltungsreihe befasst sich vor allem mit dem Thema Gleichstellung von Geschlechtern in
rechtlicher Hinsicht und im Hinblick auf ihr personliches und berufliches Entfaltungspotential
in einer Gesellschaft.

VERLEIHUNG DES JOHANNA-DOHNAL-FORDERPREISES AM 22.10.2015 UND AM 21.11.2016
Die Ausbildung und Chancengleichheit von jungen Frauen und Madchen war eines der gro-
Ren Anliegen der verstorbenen ersten Frauenministerin Osterreichs, Johanna Dohnal. Darum
werden jahrlich die bereits traditionellen Johanna-Dohnal-Teilstipendien von der Frauenmi-
nisterin vergeben. Die Preistragerinnen wurden wie jedes Jahr von einer Jury ausgewahlt. Pa-
tinnen, die durch ihren finanziellen Beitrag das Preisgeld zur Verfligung stellen, machten die-
sen Forderpreis moglich. Ziel ist, Studentinnen bzw. Absolventinnen von Hochschulen und
Universitaten flir Diplomarbeiten oder Dissertationen, welche die Verwirklichung von Ge-
schlechterdemokratie fordern, oder die eine Vorbildwirkung auf Madchen und Frauen in
Ausbildung und Studium haben, zu ehren bzw. Studentinnen zu ermdglichen, an einem Dis-
sertationsprojekt zu forschen oder zu schreiben.

VERLEIHUNG DES KATHE LEICHTER STAATSPREISES FUR FRAUENFORSCHUNG, GESCHLECH-
TERFORSCHUNG UND GLEICHSTELLUNG IN DER ARBEITSWELT

Mit dem Kathe Leichter Staatspreis (sowie den Kathe Leichter-Preisen) soll dem Leben und
Wirken der grolRen Nationalokonomin Kathe Leichter gedacht werden. Diese war in der 1.
Republik die erste Frauenreferentin der Arbeiterkammer und sowohl wissenschaftlich als
auch politisch im Interesse der Frauen tatig. Verliehen wird der Preis an Wissenschaftlerin-
nen fir besonders hervorragende Verdienste um die Frauen- und Geschlechterforschung im
Bereich der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften wie auch um die Frauenbewegung
und die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere im Hinblick auf die Frauen-
arbeit. Neben einer Wiirdigung der Arbeiten in diesem Bereich soll damit auch eine Anre-
gung und Ermutigung zu weiteren Bemiihungen in diesem Fachgebiet gegeben werden. Ne-
ben dem Staatspreis, dotiert mit € 5.000,-, werden funf weitere Kathe Leichter-Preise zu je €
2.500,- gestiftet von dem fir Bildung zustdndigen Regierungsmitglied, von dem fir Wirt-
schaft zustdandigen Regierungsmitglied jahrlich alternierend mit dem fir Wissenschaft und
Forschung zustandigen Regierungsmitglied, von dem fiir Arbeit zustidndigen Regierungsmit-
glied, von der Arbeiterkammer Wien und von der Osterreichischen Nationalbank. Die Preise
wurden im Rahmen von Festveranstaltungen an die Preistrdgerinnen verliehen (14.10.2015,
18.10.2016).

2015:

Kathe Leichter-Staatspreis fur Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in
der Arbeitswelt der Frauenministerin: Univ-Prof.” Dr." Birgit Sauer

KATHE LEICHTER-PREISE:

e Kathe Leichter-Preis flir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Bundesministerin fir Bildung und Frauen: Hon.Prof.in Dr."
Dorothea Gaudart

e Kathe Leichter-Preis flir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
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in der Arbeitswelt des Bundesministers flr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft:
Ass.Prof.in Dr." Julia Eichinger

e Kathe Leichter-Preis fiir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
des Bundesministers fir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: Mag.? Nadja
Bergmann

e Kathe Leichter-Preis fiir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Arbeiterkammer Wien: Mag.? Hilde Stockhammer

e Kathe Leichter-Preis flir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Osterreichischen Nationalbank: Dr." Karin Schénpflug

2016:

Kathe Leichter-Staatspreis fur Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in
der Arbeitswelt verliehen an: Univ-Prof." Dr." Brigitte Young

KATHE LEICHTER-PREISE:

e Kathe Leichter-Preis flir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Bundesministerin fir Bildung: Prof." Mag.? Dr." Silvia Kronber-
ger

e Kathe Leichter-Preis fir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt des Bundesministers fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft:
Dr." Waltraud Ernst

e Kathe Leichter-Preis fir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
des

e Bundesministers fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: Mag.? Elli Scambor

e Kathe Leichter-Preis fir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Arbeiterkammer Wien: Mag.’ Dr." Karin Sardadvar

e Kathe Leichter-Preis fir Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung
in der Arbeitswelt der Osterreichischen Nationalbank: Dr." Sybille Pirklbauer

VERNETZUNG UND DURCHFUHRUNG VON AUS- UND FORTBILDUNGSSEMINAREN FUR MIT-
ARBEITERINNEN VON FRAUENEINRICHTUNGEN

Seit 1998 finanziert die Frauensektion fir Mitarbeiterinnen von Fraueneinrichtungen, die
keine Berufsvertretung haben, die sich um ihre Aus- und Weiterbildung kiimmern kénnte,
Schulungen. In der Regel werden im Rahmen einer Seminarreihe sowohl Ausbildungssemina-
re flr neue Mitarbeiterinnen von Fraueneinrichtungen als auch themenspezifische Fortbil-
dungsseminare angeboten. Im Jahr 2008 wurde zusatzlich ein neues Curriculum speziell flr
psychosoziale Prozessbegleitung fir gewaltbetroffene Frauen erstellt, bis zur Neustrukturie-
rung der Ausbildung fiir Prozessbegleiterlnnen und Implementierung der neuen Lehrgange
(Oktober 2015) war auch dies Teil dieser Schulungsreihen. Mit Dezember 2014 startete das
Schulungsprojekt fur die Jahre 2015/2016; zwischen Februar 2015 und November 2016 wur-
den 7 Seminare durchgefiihrt. Die nachste Seminarreihe ist bereits in Vorbereitung, sodass
2017 die nachsten Seminare gestartet werden konnen. Ziel ist es, gewaltbetroffenen Frauen
bestmogliche Prozessbegleitung sowie insgesamt bestmogliche Unterstiitzung und Beratung
zu gewahrleisten.

VOLLZIEHUNG DES BUNDESGESETZES UBER DIE GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION UND
DIE GLEICHBEHANDLUNGSANWALTSCHAFT — GBK/GAW-GESETZ IM HINBLICK AUF DIE TA-
TIGKEIT DER GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION — SENATE I, Il UND 1.

Auf Grund des Bundesgesetzes (iber die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft (GBK/GAW-Gesetz, BGBI. Nr. 108/1979 idF BGBI. | Nr. 107/2013)
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wurde zur Uberpriifung von Fragen, die die Diskriminierung auf Grund des Gleichbehand-
lungsgesetzes betreffen, die nunmehr aus drei Senaten bestehende Gleichbehandlungs-
kommission eingerichtet. Sie ist den Arbeits- und Sozialgerichten und den Zivilgerichten als
besondere Einrichtung zur Seite gestellt. Die Senate haben sich in ihrem Zustdndigkeitsbe-
reich allgemein oder in Einzelfdllen mit allen Fragen, die Diskriminierung auf Grund des je-
weiligen Zustandigkeitsbereiches des Senates beriihren, zu befassen.

e Gesamtanzahl der neuen Antrdge im Berichtszeitraum: 253

e Gesamtzahl der Priifungsergebnisse/Gutachten: 89

e Gesamtzahl der Sitzungen: 80
Haufigste Tatbestande/Diskriminierungsgriinde in den eingebrachten Antragen:

e Senat | - Beendigung/Sexuelle Belastigung

e Senat Il - Beendigung/Ethnie

e Senat Il — Zugang zu und Versorgung mit Gutern und Dienstleistungen/Geschlecht
Ziel der MaRnahme: Information Gber die Arbeit der GBK
Ergebnis der MaRnahme: Forcierung der Gleichbehandlung innerhalb der Arbeitswelt und
beim Zugang zu Gitern und Dienstleistungen.

VOLLZIEHUNG DES BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSGESETZES (BGBL.NR. 100/93) DURCH DIE
BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission, die in zwei Senate geteilt ist, hat sich mit allen
die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern, die Frauenforderung und die Gleichbehand-
lung ohne Unterschied der ethnischen Zugehorigkeit, der Religion oder der Weltanschauung,
des Alters oder der sexuellen Orientierung im Bundesdienst betreffenden Fragen zu befas-
sen. Auf Antrag oder von Amts wegen hat der befasste Senat ein Gutachten zu erstatten, ob
eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes und/oder ob eine Verletzung des Frauenfor-
derungsgebotes vorliegt. Der Senat | ist fur die Gleichbehandlung von Frauen und Mannern
und der Senat Il ist fiir die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehdérigkeit,
der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung im Bun-
desdienst zustandig. Der Uberwiegende Anteil an der Gesamtzahl der Beschwerden betrifft
(behauptete) Diskriminierungen beim beruflichen Aufstieg.

Im Berichtszeitraum sind insgesamt 71 Antrage bei der Bundes-
Gleichbehandlungskommission eingelangt. Die von Diskriminierung betroffenen Personen(-
gruppen) konnen vor der Kommission eine MaRnahme der Dienstgeberlnnen tberprifen las-
sen und im Falle einer festgestellten Diskriminierung auch Schadenersatz (bei der Dienstbe-
horde bzw. bei Gericht) beantragen. Die Verfahren sind kostenlos. Die Mitglieder der Senate
sind in Austibung ihrer Tatigkeit selbststandig und unabhangig. Die Entscheidungen werden
anonymisiert auf der Homepage des BMGF sowie im RIS (Rechtsinformationssystem des
Bundes) veroffentlicht.

VORBEREITUNGSBOGEN FUR EIN GENDER-ORIENTIERTES MITARBEITERINNENGESPRACH, 2.
AUFLAGE

Der 2012 erarbeitete Vorbereitungsbogen fiir ein gender-orientiertes Mitarbeiterlnnenge-
sprach wurde um Fragen zu Gewalt, sexueller Beldstigung und Mobbing erganzt.

WEBSITE DER INTERMINISTERIELLEN ARBEITSGRUPPE FUR GENDER MAINSTREAMING/
BUDGETING (IMAG GMB)

Seit 1. Mai 2002 ist die Website der Interministeriellen Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming
(IMAG GMB) mit einem umfassenden Informationsangebot zu Gender Mainstreaming unter
www.imag-gmb.at online. Die Website bietet ein umfassendes Informationsangebot zu Gen-
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der Mainstreaming und Gender Budgeting, einen Uberblick iber die Gender-Aktivititen in
Ministerien, Bundeslandern, Stadten und Gemeinden sowie Uber die gleichstellungspoliti-
sche Entwicklung auf internationaler Ebene. Darliber hinaus steht auf der Website ein um-
fassendes Serviceangebot wie z.B. Schulungen, Publikationen, GM-Newsletter oder Gender-
Expertinnen zur Verfiigung. 2015 und 2016 wurden einige Verbesserungen auf der IMAG
GMB-Website durchgefiihrt. Neben einer laufenden Aktualisierung der Beitrage wurde die
Website auf Englisch tbersetzt und die Navigationsstruktur geandert.

WEBSITE FUR FRAUEN UND GLEICHSTELLUNG DER ZUSTANDIGEN BUNDESMINISTERIN: BIS
30.6.2016 TEIL DER WEBSITE DES BILDUNGSRESSORTS, SEIT 1.7.2016 TEIL DER WEBSITE DES
BUNDESMINISTERIUMS FUR GESUNDHEIT UND FRAUEN HTTP://WWW.BMGF.GV.AT/

Ziel ist, den Frauen und Madchen in Osterreich umfassende Information und Hilfe fiir eine
chancengleiche, unabhangige und selbstbestimmte Lebensfiihrung anzubieten sowie die ak-
tuellen Themen, Initiativen und Aktivitaten der Frauen- und Gleichstellungsministerin darzu-
stellen.

Inhalte der Website sind:

e Serviceangebote: Frauenservice der Frauenministerin, Frauenberatungseinrichtun-
gen, Gewaltschutzeinrichtungen, Notrufe, fem:HELP-App, Gehaltsrechner, Einkom-
mensrechner, Projektforderungen, Newsletter, Veranstaltungen etc.;

e Informationsangebote zu folgenden Themen: Diskriminierungsfreie Werbung, EU
und Internationales, Frauengesundheit, Gender Mainstreaming/Budgeting, Gewalt
gegen Frauen, Gleichbehandlung, Gleichstellung am Arbeitsmarkt, Preise, Prostituti-
on, Publikationen (tlw. auch in Englisch), Frauenberatung und Opferschutz;

e Links zu wichtigen Initiativen und anderen Websites, wie beispielsweise zur Informa-
tionsoffensive K.O.-Tropfen, zur Website "Frauen in Spitzenpositionen" oder jener
der "Interministeriellen Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming/Gender Budgeting",
zum Gender Budgeting Blog, zur Online-Plattform ,,Meine Technik” etc.;

e Organisation und Tatigkeit der Frauensektion und der Gleichbehandlungskommissio-
nen einschlieRlich Kontaktmoglichkeit;

e Informationen zu Frauengesundheit wie z.B. Brustkrebsvorsorge, Aktionsplan Frau-
engesundheit etc.;

e Wesentliche Inhalte sind auch in Gebardensprache verfligbar.

Ergebnisse sind:

e Biirgerlnnennahe der Frauen- und Gleichstellungsministerin;

e Verflgbarkeit aktueller Informationen nach Themenbereichen;

e Kontaktmoglichkeit zu Service- und Hilfseinrichtungen (telefonisch, elektronisch, per-
sonlich, postalisch);

e Nutzung von Forderungsangeboten;

e Teilnahme an angebotenen Veranstaltungen;

e Bestellung/Download von Publikationen und Berichten;

e Bewerbung fiir Preise.

WEITERFUHRUNG DER HELPLINE GEGEN MANNERGEWALT

Die Frauenhelpline gegen Mannergewalt wurde Ende 1998 eingerichtet und auch im Be-
richtszeitraum weitergefiihrt. Sie ist rund um die Uhr besetzt und kann 365 Tage im Jahr kos-
tenlos erreicht werden. Ein Team von Expertinnen bietet Erst- und Krisenberatung. Im Rah-
men der Kampagne ,GewaltFREIl leben” (bis Ende 2015) wurde u.a. diese niederschwellige

159



http://www.bmgf.gv.at/

Anhang 2 MaRBnahmenbeschreibungen

MaBnahmen des BMGF

Hilfseinrichtung neuerlich bekannt gemacht.

WEITERFUHRUNG DER INFORMATIONSOFFENSIVE K.O.-TROPFEN

Es gibt auch in Osterreich immer wieder Fille sexualisierter Gewalt, wo Tater K.O. Tropfen
einsetzen. Zur umfassenden Information Uber einfache SchutzmaRnahmen und Verhaltens-
regeln in der Freizeit, wurde im Juni 2012 mit einer Pressekonferenz im Flash Madchencafe
eine Informationsoffensive gestartet. Ein speziell fiir diese Thematik produzierter Flyer soll
Madchen und Frauen auf die Problematik hinweisen und bietet neben Informationen, wie
man sich schiitzen kann, auch Hinweise, was zu tun ist, wenn man Opfer von K.O.-Tropfen
geworden ist. Auf der Website der FBM™ werden weiterfithrende Information zum Thema
angeboten, sowie die Moglichkeit fiur Beratungsstellen den Flyer herunterzuladen und fir
Sensibilisierungs-/Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

e 2013 sollten Inseratenschaltungen zusatzlich die Aufmerksamkeit der Madchen und
Frauen auf die Gefahren von KO-Tropfen richten. Dariiber hinaus wurden Seminare
fir Beraterinnen der Osterr. Frauen- u. Madchenberatungseinrichtungen durchge-
fuhrt, sowie weitere Freecards zu , K.O. Tropfen” hergestellt.

e 2014 wurde die Informationsoffensive intensiviert: durch ein Kooperationsabkom-
men mit dem BMI/Bundeskriminalamt sind nhunmehr osterreichweit ca. 800 Praven-
tionsbeamtlnnen eingebunden.

e 2015 und 2016 wurde dieses Kooperationsabkommen weitergefiihrt.

e Insgesamt wurden im Rahmen der Kooperation mit dem BMI bereits mehr als 80.000
Informationsflyer an Orten, wo Jugendliche erreicht werden kdnnen, verteilt.

WEITERFUHRUNG DER INTERVENTIONSSTELLEN GEGEN GEWALT IN DER FAMILIE
Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie sind anerkannte Opferschutzeinrichtungen,
die bei Verhdangung eines Betretungsverbots nach dem Gewaltschutzgesetz betroffene Ge-
waltopfer, das sind ganz iberwiegend Frauen, aktiv kontaktieren. Oberstes Ziel des Unter-
stltzungsangebots ist der Schutz der betroffenen Frauen (und Manner) vor weiteren Gewalt-
situationen. Das Angebot der Interventionsstellen umfasst aber auch rechtliche und psycho-
soziale Unterstitzung.

Die Interventionsstellen sind dariiber hinaus Drehscheibe zwischen allen bei hauslicher Ge-
walt involvierten Institutionen (Sicherheitsbehorden, Gerichte, Frauenhauser, Jugendwohl-
fahrtsbehorde.....). Seit dem Herbst 1999 gibt es in jedem Bundesland eine Interventionsstel-
le gegen Gewalt in der Familie, die gemeinsam vom BMI und dem fiir Frauenangelegenheiten
zustandigen Ressort finanziert werden: Urspriinglich auf Basis einjahriger Fordervertrage fi-
nanziert, wurden 2001 und 2006 jeweils befristete mehrjahrige Auftragsvertrage abgeschlos-
sen. Seit 1.1.2013 haben die Interventionsstellen — nach Durchfiihrung eines Ausschrei-
bungsverfahrens — einen unbefristeten Vertrag. Im Jahr 2015 und 2016 wurde das Budget fir
den Betrieb der Interventionsstellen - gegeniliber 2013 bzw. 2014 - um 2,5% bzw. 0,9% er-
hoht.

Bundesministerium fiir Inneres (BMI)

=  GEMEINSAM SICHER
= Gewaltpravention, Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren gemaRR § 25 Abs. 3
SPG
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* Informationsfolder ,Osterreich Informationen/Rechte/Pflichten/Werte*

* LEFO - Beratung, Bildung und Begleitung fiir Migrantinnen (Interventionsstelle fiir
betroffene von Frauenhandel)

= Orient Express — Einrichtung von Notwohnung flir Betroffene von Zwangsheirat

MaBnahmen des BMI

GEMEINSAM SICHER

Im Zuge von GEMEINSAM.SICHER in Osterreich wurde ein Schwerpunkt auf Sicherheit im 6f-
fentlichen Raum mit Frauen gelegt.

Durch die Verteilung von Handalarmgeraten, einem beigelegten Folder mit Praventionstipps
und begleitenden Praventionsveranstaltungen soll das subjektive Sicherheitsgefiihl gehoben
werden:

Die eigene Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium fiir die Bewegungsfreiheit von Frauen. Das
Gefiihl fur Unsicherheit oder Angst schrankt das Handlungsfeld ein und kann das eigene sub-
jektive Sicherheitsgefiihl senken. Durch das Ertonen des Alarms eines Handalarmgerates
kann die Aufmerksamkeit von Passantinnen auf sich gezogen werden. Taterlnnen kdénnten
dadurch abgeschreckt und mégliche Ubergriffe verhindert werden.

GEWALTPRAVENTION, INTERVENTIONSSTELLEN/ GEWALTSCHUTZZENTREN GEM. § 25 ABS. 3
SPG

In jedem Bundesland wurde eine Interventionsstelle/ Gewaltschutzzentrum gegen Gewalt in
der Familie eingerichtet. Aufgabe dieser ist es, die Sicherheit fiir bedrohte und misshandelte
Frauen und Kinder zu erhéhen und den Opfern psychische und juristische Hilfestellung zu
leisten. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Einzelfallbetreuung. Wesentlich ist die Erar-
beitung von kurz- und langfristigen individuellen Sicherheitskonzepten. Gemeinsam mit dem
Opfer erfolgen eine Einschatzung der Gefdhrlichkeit des Taters sowie die Erstellung eines Kri-
senplans. Ziel ist die Beendigung der Gewalt, nicht die Aufrechterhaltung oder Beendigung
der Beziehung.

INFORMATIONSFOLDER ,,OSTERREICH INFORMATIONEN/ RECHTE/ PFLICHTEN/ WERTE“

Seit Janner 2016 gibt das BMI einen illustrierten Folder heraus, in dem Asylwerberinnen zu
Beginn Uber Pflichten, Rechte und Werte in Osterreich informiert werden. Thematisiert wer-
den insb. auch die Gleichberechtigung von Frau und Mann, die Gleichstellung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften und das Verbot von Gewalt gegen Frauen sowie die Unzulas-
sigkeit von sexueller Beldstigung von Frauen. Der Folder steht seit Janner 2016 in den Sprach-
fassungen Deutsch, Englisch, Farsi/Dari und Arabisch sowie seit Juni 2016 zusatzlich in Rus-
sisch und Urdu zur Verfligung. Der Folder wird in den Schwerpunkt-Polizeiinspektionen der
Landespolizeidirektionen, den Erstaufnahmestellen und Verteilerquartieren des Bundes und
den Regionaldirektionen des Bundesamtes fiir Fremdenwesen und Asyl (BFA) ausgegeben.
Auch Lander, Gemeinden, Schulen, Interessensvertretungen, NGOs und Privatpersonen, die
sich im Bereich des Fremdenwesens engagieren, zeigen grolRes Interesse und verwenden den
Folder zur Wertevermittlung. Er wird auch zum Zwecke der Kriminalpravention, etwa im
Rahmen der im Sicherheitspolizeigesetz vorgeschriebenen Normverdeutlichungsgesprache
eingesetzt. Auf der Homepage http://www.refugeeguide.at sind auch samtliche Sprachfas-
sungen des Folders online abrufbar.

LEFO — BERATUNG, BILDUNG UND BEGLEITUNG FUR MIGRANTINNEN (INTERVENTIONSSTEL-
LE FUR BETROFFENE VON FRAUENHANDEL)

Diese Interventionsstelle ist eine Opferschutzeinrichtung fiir von Menschenhandel betroffe-
ne Frauen. Die Betreuung umfasst neben muttersprachlicher Betreuung, rechtlicher, psycho-
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logischer, sozialer und Gesundheitsberatung, gegebenenfalls auch die Unterbringung in einer
Notwohnung oder Ubergangswohnung. Die begleitende und beratende Leistung ist an die
besondere Situation des Opfers angepasst.

ORIENT EXPRESS — EINRICHTUNG EINER NOTWOHNUNG FUR BETROFFENE VON ZWANGS-
HEIRAT

Diese Notwohnung ist eine Wohnung mit geheimer Adresse und Mindeststandards an Si-
cherheit. Junge Frauen und Madchen, die von Zwangsheirat betroffen sind, konnen fiir eine
bestimmte Zeit untergebracht und professionell betreut werden. Ziel ist die Schaffung eines
sicheren Ortes fur Betroffene.

Bundesministerium fiir Justiz (BMJ)

= Anhaltung aller weiblichen, nach § 21 Abs. 2 STGB angehaltenen Untergebrachten
im therapeutischen Zentrum Asten

= Ausbau des Schutzes von Frauen und Madchen, die Opfer strafbarer Handlungen
wurden, im Strafverfahren

=  Baumalnahmen zum Schutz von traumatisierten Opfern von Gewalt- und Sexu-
aldelikten

* Berufsrechts-Anderungsgesetz 2016 — BRAG 2016, BGBL. | NR. 10/2017: MaRnah-
men zur besseren Vereinbarkeit zwischen der Tatigkeit als Notariatskandidatin
und den Aufgaben der Familie

= Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes der sexuellen Integritat und Selbstbe-
stimmung

= Etablierung einer Abteilung fiir weibliche geistig abnorme Rechtsbrecherinnen im
forensischen Zentrum Asten

= Handisches Durchsuchen der Kleidung bei Eingangskontrollen nur von Personen
desselben Geschlechts

= MaRnahmen zur besseren Vereinbarkeit zwischen der Tatigkeit als Rechtsanwal-
tin/Rechtsanwaltsanwarterin und den Aufgaben in der Familie

=  Mindeststandards fir den Frauenvollzug in Osterreichischen Justizanstalten

= Still- und Wickelplatze in Gerichtsgebdauden und Barrierefreiheit

= Verwendung weiblicher Berufs- und Funktionsbezeichnungen im Beschriftungswe-
sen in Gerichtsgebauden

MaRnahmen des BMJ

ANHALTUNG ALLER WEIBLICHEN, NACH § 21 ABS. 2 STGB ANGEHALTENEN UNTERGEBRACH-
TEN IM THERAPEUTISCHEN ZENTRUM ASTEN

Nach den Empfehlungen der vom BMJ eingesetzten Arbeitsgruppe MalRnahmenvollzug soll
das Primat der Betreuung insbesondere die Behandlungsbediirfnisse der Untergebrachten
auch hinsichtlich der Wahl der geeignetsten Einrichtung beriicksichtigt und in den Vorder-
grund gestellt werden. Der Vollzug soll nach den Empfehlungen nicht in Justizanstalten, son-
dern in eigenen therapeutischen Anstalten, in denen eine therapieorientierte Atmosphare
herrscht und ein tagesstrukturiertes Therapieangebot zur Verfligung steht, erfolgen. Dadurch
soll dem sog. Abstandsgebot besser Rechnung getragen werden (Arbeitsgruppe Malnah-
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menvollzug, Bericht an den Bundesminister fiir Justiz Gber die erzielten Ergebnisse, S.56). Das
Therapeutische Zentrum Asten verfiigt (iber ein multiprofessionelles Team (u.a. Arztinnen,
Psychologlnnen, Sonder- und Heilpddagoglnnen) und eine spezielle sozialtherapeutische Aus-
richtung. Die individuellen TherapiemaRBnahmen zielen insbesondere auf den Ausgleich von
Defiziten, die Forderung der Krankheitseinsicht und Beziehungsfahigkeit, die aktive Mitarbeit
in Bezug auf die (medikamentdse) Behandlung, die Nutzung von personlichen Ressourcen
und die Arbeitsprogression ab. Ziel der MaBnahme ist daher, alle nach § 21 Abs. 2 StGB an-
gehaltenen Frauen (auch Jugendliche) in Asten anzuhalten und ihnen dadurch die Maoglich-
keit zu geben, von der therapeutischen Behandlungskompetenz der Einrichtung zu profitie-
ren.

AUSBAU DES SCHUTZES VON FRAUEN UND MADCHEN, DIE OPFER STRAFBARER HANDLUN-
GEN WURDEN, IM STRAFVERFAHREN

Mit dem am 1.6.2016 in Kraft getretenen Strafprozessrechtsianderungsgesetz | 2016, BGBI.
Nr. 1 26/2016 wurde die Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-
tober 2012 Gber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und den Schutz von Op-
fern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/J1, , Abl. Nr. L 315
vom 14.11.2012 S 57, umgesetzt und das bestehende Schutzniveau im Bereich des Opfer-
schutzes im Strafverfahren weiter ausgebaut. Die Einflihrung der Kategorie der besonders
schutzbedirftigen Opfer (§ 66a StPO) kommt besonders Frauen und Madchen zugute, weil
Opfer von Sexualdelikten, Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) und minderjahrige Opfer ex le-
ge als besonders schutzbedirftig gelten. Besondere Schutzbedirftigkeit kann weiters nach
MafRgabe der in § 66a Abs. 1 StPO genannten Kriterien (Alter, seelischer und gesundheitli-
cher Zustand (z.B. Schwangerschaft des Opfers), Art und Umstdnde der Straftat) zuerkannt
werden. Besonders schutzbediirftige Opfer haben besondere Rechte im Strafverfahren, z.B.
auf schonende Vernehmung, nach Méglichkeit Vernehmung im Ermittlungsverfahren durch
eine Person des gleichen Geschlechts sowie auf amtswegige Verstandigung von der Freilas-
sung oder Flucht des Beschuldigten aus der Verwahrungs- und Untersuchungshaft. Weiters
wurde mit dieser Novelle die Ausfolgung von Kopien der Ton- und Bildaufnahme einer kont-
radiktorischen Vernehmung von Opfern eines Sexualdelikts an die Beschuldigten fiir unzulas-
sig erklart (§ 165 Abs. 5a StPO).

BAUMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON TRAUMATISIERTEN OPFERN VON GEWALT- UND SE-
XUALDELIKTEN

Bei Neubauten oder Generalsanierungen von Gerichtsgebauden werden bauliche Vorkeh-
rungen zur Vermeidung sekundarer Viktimisierung von Gewaltopfern getroffen. In erster Li-
nie soll traumatisierten Personen (in der Regel sind es Frauen und Kinder), die am Gerichts-
verfahren als Zeuginnen oder Parteien teilnehmen, ein (neuerliches) Zusammentreffen mit
dem Tater erspart werden durch — eigene, wenn maoglich, durch getrennte Zugange erschlos-
sene Warterdume — die Moglichkeit, in einem abgesonderten Raum auszusagen. Bild und
Ton konnen in den Verhandlungssaal Gibertragen werden.

BERUFSRECHTS-ANDERUNGSGESETZ 2016 — BRAG 2016, BGBL. | NR. 10/2017: MASSNAHMEN
ZUR BESSEREN VEREINBARKEIT ZWISCHEN DER TATIGKEIT ALS NOTARIATSKANDIDAT/IN UND
DEN AUFGABEN IN DER FAMILIE

Eine der Voraussetzungen fur die Ernennung zum/zur Notar/in ist eine ,siebenjshrige prakti-
sche Verwendung in der gesetzlichen Art”, wovon zumindest drei Jahre als Notariatskandida-
tin nach Ablegung der Notariatspriifung zu absolvieren sind. Wenn ein/e Notariatskandidatin
wegen der notwendigen Betreuung des eigenen minderjahrigen Kindes (bzw. Adoptiv- oder
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Pflegekindes) eine zumindest die Halfte der Normalarbeitszeit umfassende Teilzeitbeschafti-
gung auslbt, fahrt dies kiinftig zu keiner Unterbrechung der praktischen Verwendung
der/des Notariatskandidatin/en mehr. Solche Zeiten sind im Rahmen des § 6 Abs. 3 Z 4 NO
als ,,beschéftigungslose Zeiten” (das sind insb. Zeiten nach dem Mutterschutzgesetz 1979,
dem Vater-Karenzgesetz und den §§ 14a und 14b AVRAG) anrechenbar; auBerdem wird das
Stundenausmal, das nach dieser erweiterten Teilzeitmoglichkeit als NotariatskandidatIn ver-
einbarungsgemald gearbeitet wird, als tatsachlich geleistete Ausbildungszeit gemall § 6 Abs.
3a NO berticksichtigt. Andererseits wird die Moglichkeit der Anrechnung ,beschaftigungslo-
ser Zeiten” im Sinn des § 6 Abs. 3 Z 4 NO von bisher maximal einem Jahr auf kiinftig (hochs-
tens) zwei Jahre erweitert, wobei pro Kind eine Anrechnung im Hdéchstausmall von einem
Jahr erfolgen kann.

ERWEITERUNG DES STRAFRECHTLICHEN SCHUTZES DER SEXUELLEN INTEGRITAT UND
SELBSTBESTIMMUNG
Mit dem Strafrechtsanderungsgesetz 2015, BGBI. | 112/2015, wurden weitere Schritte ge-
setzt, um Gewalt gegen Frauen und hiusliche Gewalt zu bekdmpfen. Durch die Anderungen
sollen insbesondere auch Vorhaben des Nationalen Aktionsplans zum Schutz von Frauen vor
Gewalt 2014-2016 umgesetzt werden, der von der interministeriellen Arbeitsgruppe ,,Schutz
von Frauen vor Gewalt” ausgearbeitet und am 26. August 2014 von der 6sterreichischen
Bundesregierung beschlossen wurde. Nicht zuletzt dienen die in diesem Bereich ergriffenen
MaRnahmen auch der weiteren Umsetzung des von Osterreich am 14. November 2013 ratifi-
zierten und am 1. August 2014 in Kraft getretenen Ubereinkommens des Europarats zur Ver-
hitung und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt, BGBI. Il Nr.
164/2014.
In diesem Bereich wurden folgende MaBnahmen gesetzt:

e Erweiterung der Aufzahlung der besonderen Erschwerungsgriinde

e Einflhrung eines neuen Tatbestandes ,Zwangsheirat” (§ 106a StGB)

e Einflihrung eines neuen Tatbestandes , Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung”

(§ 205a StGB)
e Erweiterung des Tatbestandes der sexuellen Belastigung und offentlichen ge-
schlechtlichen Handlung (§ 218 StGB)

Die Neuerungen traten am 1.1.2016 in Kraft.

ETABLIERUNG EINER ABTEILUNG FUR WEIBLICHE GEISTIG ABNORME RECHTSBRECHERINNEN
IM FORENSISCHEN ZENTRUM ASTEN

Zukinftig sollen alle weiblichen geistig abnormen zurechnungsfahigen Rechtsbrecherinnen
gemal § 21 Abs. 2 StGB im Forensischen Zentrum Asten behandelt werden. Diese Anderung
garantiert im Sinne einer Gleichbehandlung eine zeitgemaRe, den Standards entsprechende
Unterbringung flir Frauen, wie sie in der Justizanstalt Schwarzau nicht durchgéngig gegeben
war. Dafiir wird im Forensischen Zentrum Asten eine eigene Station zur Verfligung gestellt.
Die dort betreuten Frauen kdnnen dann fahigkeitsorientiert in das Arbeitstraining sowie in
die bereits bestehenden therapeutischen Programme integriert werden. Komplettiert soll die
Frauenstation dann noch durch die Aufnahme von geistig abnormen zurechnungsunfahigen
Rechtsbrecherinnen (§ 21 Abs. 1 StGB), die sich entsprechend ihres Zustandsbildes individuell
fiir das Betreuungssetting des Forensischen Zentrums eignen (z.B. Rehabilitationsorientie-
rung, keine besondere Schwere der Erkrankung) werden. Damit wird einer Empfehlung des
Rechnungshofes, aus Kostengriinden jedenfalls auch ein justizinternes Betreuungsangebot
fiir zurechnungsunfahige weibliche Haftlinge zu prifen und einer Forderung der Volksan-
waltschaft die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen von MaRnahmenpatienten zu verbes-
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sern, Rechnung getragen.

HANDISCHES DURCHSUCHEN DER KLEIDUNG BEI EINGANGSKONTROLLEN NUR VON PERSO-
NEN DESSELBEN GESCHLECHTS

GemaR § 3 (1) GOG haben Personen, die ein Gerichtsgebaude betreten oder sich in einem
solchen aufhalten, sich auf Aufforderung eines Kontrollorgans einer Kontrolle zu unterziehen,
ob sie eine Waffe bei sich haben (Sicherheitskontrolle). Kontrollorgane sind die von Sicher-
heitsunternehmerinnen (§ 9 Abs. 1) mit der Vornahme der Sicherheitskontrollen Beauftrag-
ten sowie die vom Verwalter eines Gerichtsgebaudes hierzu bestimmten Gerichtsbedienste-
ten. Absatz (2) dieser Bestimmung sieht vor, dass die Sicherheitskontrollen insbesondere un-
ter Verwendung technischer Hilfsmittel, wie Torsonden und Handsuchgeraten, durchgefiihrt
werden kénnen, dass unter moglichster Schonung des Betroffenen auch das Verlangen nach
einer Vorweisung der von ihm mitgefiihrten Gegenstande sowie eine handische Durchsu-
chung seiner Kleidung zulassig ist und eine solche Durchsuchung nur von Personen desselben
Geschlechts vorgenommen werden darf.Die Aufrechterhaltung der Sicherheit in Gerichtsge-
bauden erfordert eine Einschrankung der persoénlichen Freiheit der Gerichtsbesucherlnnen
durch Eingangskontrollen. In Hinblick darauf sollen die Eingriffe in die Privatsphare so gering
wie moglich gehalten werden (Art. 8 Abs. 2 MRK). Nicht nur, dass diese Bestimmung gewahr-
leistet, dass Kleidung von Frauen nur von Frauen durchsucht werden darf, darf auch davon
ausgegangen werden, dass sich durch die im Justizbereich vermehrte Nachfrage der Anteil
der Frauen in einem mannerdominierten Beruf (Kontrollorgan in einem Sicherheitsunter-
nehmen) erhéht hat.

MASSNAHMEN ZUR BESSEREN VEREINBARKEIT ZWISCHEN DER TATIGKEIT ALS RECHTSAN-
WALTIN/RECHTSANWALTSANWARTERIN UND DEN AUFGABEN IN DER FAMILIE

Im anwaltlichen Berufsrecht wurden mit dem Berufsrechts-Anderungsgesetz 2016 — BRAG
2016, BGBI. | Nr. 10/2017, die Voraussetzungen dafiir geschaffen, dass Rechtsanwiltinnen
und Rechtsanwaltsanwarterinnen kiinftig auf Antrag fiir die Dauer eines Beschaftigungsver-
bots nach dem Mutterschutzgesetz 1979 von der Verpflichtung zur Zahlung von Beitragen fiir
die Versorgungseinrichtung (Umlage) befreit werden kénnen.

Fiir selbstandig tatige Rechtsanwaltinnen, auf die das Mutterschutzgesetz 1979 nicht an-
wendbar ist, ist diese Befreiung fir den Zeitraum vorgesehen, der von ihrer zeitlichen Lage
und Dauer einem solchen Beschaftigungsverbot fiir werdende Mdtter entspricht. Gleichzeitig
wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass in den Satzungen der Versorgungseinrich-
tung dafiir vorgesorgt werden kann, dass der entsprechende Befreiungszeitraum zur Ganze
als Beitragszeit in der Versorgungseinrichtung angerechnet wird.

MINDESTSTANDARDS FUR DEN FRAUENVOLLZUG IN OSTERREICHISCHEN JUSTIZANSTALTEN
Bisher gab es fiir die Vollziehung des Frauenvollzugs keine einheitlichen Standards in den Jus-
tizanstalten, sodass die Unterbringung und Betreuung zwar nach den gesetzlichen Vorgaben
aber ansonsten nach dem Gutdiinken der jeweiligen Justizanstalt ablief. Nunmehr haben
Vollzugspraktikerlnnen erstmals Mindeststandards zur Unterbringung und Betreuung von
weiblichen Untersuchungs- und Strafhaftgefangenen erarbeitet.

Ziel dieser MaBnahme ist es, eine einheitliche Vorgehensweise im Osterreichischen Strafvoll-
zug sicherzustellen. Neben der verbindlichen Vorgabe, Frauen im Wohngruppenvollzug an-
zuhalten, die Haftraume grundsatzlich offen zu halten, Flachen fiir eine gemeinschaftliche
Nutzung einzurichten, ein Screening zur besseren Beschaftigung hinsichtlich ihrer Befahigun-
gen durchzufiihren, ist nunmehr auch zumindest einmal in der Woche eine betreute Freizeit-
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aktivitat vorgeschrieben und das sonstige Ausbildungsangebot entsprechend zu erweitern.

STILL- UND WICKELPLATZE IN GERICHTSGEBAUDEN UND BARRIEREFREIHEIT

Das BMJ war im Berichtszeitraum weiter bemiiht, Birgerinnen den Zugang zu Gerichten zu
erleichtern und ist bestrebt, dass alle Menschen moglichst ohne Hilfe anderer die Leistungen
der Justiz in Anspruch nehmen konnen. Daflir wurden sukzessive Servicecenter errichtet, in
denen Front-Office-Leistungen der Justiz angeboten werden (z.B. Beglaubigungen, allgemei-
ne Auskiinfte aus Grundbuch, Firmenbuch und Registern, Formularausgaben etc.). Weiters
wurde der Ausbau der barrierefreien Erreichbarkeit und Benutzbarkeit der Zugdange zu Ge-
richtsgebauden, zumindest eines Verhandlungssaales und einer WC-Anlage weiter umge-
setzt.

Neben diesen allgemeinen MalRnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden im Zuge
von Neubauten bzw. groReren Baumalnahmen in Gerichtsgebauden Still- und Wickelplatze
und gegebenenfalls "Kinderwagenparkpldtze" vorgesehen, um Personen mit Kinderbetreu-
ungspflichten Gerichtsbesuche — sei es als Partei oder Zeuge/Zeugin — zu erleichtern.

VERWENDUNG WEIBLICHER BERUFS- UND FUNKTIONSBEZEICHNUNGEN IM BESCHRIF-
TUNGSWESEN IN GERICHTSGEBAUDEN

In Gerichtsgebdauden werden auf Namensschildern vor Amtsraumen die dem Geschlecht der
Funktionstragerlnnen entsprechenden Berufs- und Funktionsbezeichnungen (z.B. Richterin,
Diplomrechtspflegerin) verwendet. Somit wird das Selbstverstandnis der Bediensteten ge-
starkt und tragt auch dazu bei, die dort beschaftigten Frauen in ihren professionellen Funkti-
onen wahrzunehmen bzw. sichtbar zu machen.

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW)

= Charta fur partnerschaftliche Interessenvertretung in der Land- und Forstwirt-
schaft

= Durchfiihrung des Seminars ,,Schwierige berufliche Situationen meistern” speziell
fir die Zielgruppe Arbeitsgruppe Gleichbehandlungsbeauftragte und Frauenbeauf-
tragte

= Klimaschutz im Alltag — Workshops fiir Migrantinnen

= Kolumne ,Gender im Alltag” in der Mitarbeiterlnnenzeitung Focus online

= Leitfaden: Geschlechtergerechtes Formulieren von Rechtstexten

= Neuauflage der Broschiire ,,Frau is(s)t nicht gleich Mann“

= Tatigkeitsbericht 2015

= Tatigkeitsbericht 2016

MaRnahmen des BMLFUW

CHARTA FUR PARTNERSCHAFTLICHE INTERESSENSVERTRETUNG IN DER LAND- UND FORST-
WIRTSCHAFT

Bauerinnen sind in der landwirtschaftlichen Interessenvertretung, in kommunalen Gremien
und in regionalen Verbanden und Vereinen unterreprasentiert. Um diese Unausgewogenheit
zu verringern wurde das Bildungsprojekt ZAM (Zukunftsorientierte Agrarwirtschaftliche Mo-
tivation) fiir Bauerinnen konzipiert. Als eine wichtige MafRnahme wurde an der Erstellung ei-
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ner Charta fur partnerschaftliche Interessensvertretung in der Land- und Forstwirtschaft be-
gonnen. Dabei steht die Bewusstseinsbildung fiir die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ge-
schlechterverhaltnisses in agrarischen Organisationen und Institutionen im Vordergrund. Die
erarbeitete Charta wird in der agrarischen Offentlichkeit vorgestellt und potenzielle Unter-
zeichnerlnnen der Charta werden angesprochen. Die Unterzeichnerinnen dieser Charta set-
zen sich aktiv fur die partnerschaftliche Gestaltung und Fliihrung der agrarischen Organisatio-
nen und Institutionen ein. Die Einbeziehung beider Geschlechter ist Voraussetzung fiir eine
gelingende Zukunftsgestaltung der Osterreichischen Land- und Forstwirtschaft. Die Verant-
wortung dafiir ist eine Fihrungsaufgabe in der jeweiligen Organisation. Um den Fortschritt
sichtbar zu machen, unterliegt diese Charta einem regelmafligen Monitoring.

DURCHFUHRUNG DES SEMINARS ,SCHWIERIGE BERUFLICHE SITUATIONEN MEISTERN“ SPE-
ZIELL FUR DIE ZIELGRUPPE ARBEITSGRUPPE GLEICHBEHANDLUNGSBEAUFTRAGTE UND
FRAUENBEAUFTRAGTE.
Inhalt und Ziele sind: Selbstmotivation zu lernen- in beruflichen und schwierigen Situationen;
den beruflichen Anforderungen mit Leichtigkeit und Energie zu begegnen; Lésungsorientie-
rung wahrzunehmen. Das Erkennen von Selbstmotivation, Selbststeuerung, Selbstmanage-
ment und Personlichkeitsentwicklung sind weitere Themen. Die Teilnehmerlnnen sollen ler-
nen:

¢ Veranderungsmoglichkeiten und Selbstverantwortung — welche Chancen gibt es?

¢ Kennenlernen wissenschaftlicher Theorien aus der Verhaltensforschung
In dem Seminar gibt es die Moglichkeit, sich selbst und die eigenen Verhaltensmuster
zu erkennen, um beruflichen Herausforderungen gezielter zu begegnen.

KLIMASCHUTZ IM ALLTAG — WORKSHOPS FUR MIGRANTINNEN

Peregrina ist ein Beratungs-, Therapie- und Bildungszentrum fir Immigrantinnen jeglicher
Herkunft. Ziel des Vereins ist es, Frauen und ihre Familien bei der Bewaltigung ihrer rechtli-
chen, psychischen sowie sprachlichen Lebenssituation in Osterreich zu unterstiitzen. Peregri-
na flhrt im Auftrag des BMLFUW Workshops zum Thema Klimaschutz im Alltag mit bis zu je-
weils 20 Teilnehmerinnen durch. Die Workshops sind so aufgebaut, dass im ersten Teil allen
Teilnehmerinnen grundlegende Informationen zum Thema Klimaschutz vermittelt werden.

Im zweiten Teil des Workshops stehen den Teilnehmerinnen vertiefend zwei Module (Ernah-
rung, Einkaufen und Klimaschutz oder umweltfreundlich wohnen) zur Wahl. Die Migrantin-
nen sollen sich nicht nur Wissen zum Klimaschutz aneignen, sondern auch motiviert werden,
im Alltag KlimaschutzmaRnahmen umzusetzen, sie bei Bedarf an Umwelteinrichtungen zu
richten und ihre Erfahrungen an Verwandte und Bekannte weiterzugeben.

LEITFADEN: GESCHLECHTERGERECHTES FORMULIEREN VON RECHTSTEXTEN

Bei der Formulierung von Rechtstexten, die inhaltlich nicht zwischen Frauen und Mannern
differenzieren, ist auf eine geschlechtergerechte Formulierung zu achten. Formulierungen
sind so zu wahlen, dass sie Frauen und Manner gleichermalRen betreffen. Dabei sollte auch
die Lesbarkeit und Verstandlichkeit von Rechtstexten im Auge behalten werden. Der Leitfa-
den gibt einen guten Uberblick iiber das richtige Gendern von Rechtstexten. Anhand der
Ubersichtlichen Auflistung von Beispielen, kénnen Rechtstexte geschlechtergerecht formu-
liert werden.

NEUAUFLAGE DER BROSCHURE ,,FRAU IS(S)T NICHT GLEICH MANN*
Bei der Neuauflage der Broschiire ,,Frau is(s)t nicht gleich Mann“ wurden die Inhalte an aktu-

167




Anhang 2 MaRBnahmenbeschreibungen

MaBnahmen des BMLFUW

elle Statistiken zum Thema Erndhrung angepasst und mit dem neuen Layout des Hauses ver-
sehen. Ziel dieser Broschiire ist es, die Ernahrungssituation beider Geschlechter aufzuzeigen
und somit eine Sensibilisierung fiir dieses wichtige Thema zu fordern. Als Datengrundlage
wurde der Osterreichische Erndhrungsbericht herangezogen. Die Broschiire enthilt Informa-
tionen Uber die geschlechterspezifischen Erndahrungsgewohnheiten bei den verschiedenen
Lebensmittelgruppen. Auch werden Erklarungsansatze (iber das unterschiedliche Essverhal-
ten dargestellt. Dabei werden sowohl die verhaltensspezifischen als auch die physiologischen
Unterschiede beleuchtet. Eine Zusammenstellung der wesentlichen Erndahrungsempfehlun-
gen sowie Tipps flr eine ausgewogene Erndhrung runden die Broschiire ab.

Manner und Frauen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Energie- und Nahrstoffbedarf son-
dern auch in ihrem Erndahrungsverhalten. Trotz allem gelten fiir beide Geschlechter dieselben
Ernahrungsempfehlungen. Mann und Frau sollte sich ausgewogen, abwechslungsreich und
kalorienbewusst erndahren. Dabei sollte beim Lebensmitteleinkauf vorrangig aus dem vielfal-
tigen regionalen und saisonalen Angebot gewahlt werden. Manner essen eindeutig zu wenig
Gemuse und Obst, aber auch Frauen haben noch Nachholbedarf. Fleisch und Wurstwaren
stehen hingegen oft auf dem Speiseplan, insbesondere bei den Mannern. Aufholbedarf ha-
ben Frau und Mann eindeutig beim Verzehr von Milch und Milchprodukten.

TATIGKEITSBERICHT 2015

Die Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming des BMLFUW wurde auf Grund des Ministerrats-
beschlusses vom 03.04.2002 eingerichtet und verfolgt seither das Ziel, zur Unterstitzung des
Ressorts Gender Mainstreaming als Handlungsstrategie in der Gleichstellungspolitik in alle
politischen Konzepte und auf allen Ebenen mit dem Ziel einzubringen, dass die Chancen-
gleichheit von Frauen und Mannern berlicksichtigt wird.

Der Téatigkeitsbericht gibt einen Uberblick iiber die Aktivititen der Arbeitsgruppe Gender
Mainstreaming im Jahr 2015. Er dient der Information der Fihrungskrafte ebenso wie allen
sonstigen Kolleginnen der Zentralstelle und der Dienststellen.

TATIGKEITSBERICHT 2016

Die Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming des BMLFUW wurde auf Grund des Ministerrats-
beschlusses vom 03.04.2002 eingerichtet und verfolgt seither das Ziel, zur Unterstiitzung des
Ressorts Gender Mainstreaming als Handlungsstrategie in der Gleichstellungspolitik in alle
politischen Konzepte und auf allen Ebenen mit dem Ziel einzubringen, dass die Chancen-
gleichheit von Frauen und Mannern bericksichtigt wird. Der Tatigkeitsbericht gibt einen
Uberblick iber die Aktivititen der Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming im Jahr 2016. Er
dient der Information der Filhrungskrafte ebenso wie allen Kolleginnen der Zentralstelle und
der Dienststellen.

Bundesministerium fiir Landesverteidigung und Sport (BMLVS)

=  Entwicklung der Broschiire ,Fir Respekt und Sicherheit — gegen sexualisierte
Ubergriffe im Sport”

MaBnahmen des BMLVS

ENTWICKLUNG DER BROSCHURE ,FUR RESPEKT UND SICHERHEIT — GEGEN SEXUALISIERTE
UBERGRIFFE IM SPORT*
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In Umsetzung der Vorgaben der EU-Kommission zur Gender Equality im Sport wurde im
BMLVS eine Strategiegruppe zur dieser Thematik eingesetzt. Als eines der Ergebnisse wurde
die Broschiire entwickelt. Diese gliedert sich in die Teile Information, Pravention und Hand-
lungsempfehlungen. Dabei werden Themen wie Ubernachtungssituationen, Hilfestellung im
Sport durch korperliche Beriihrungen genauso angesprochen wie die Tabuisierung des The-
mas von sexualisierten Ubergriffen. Ein wichtiger Zugang zur Sensibilisierung ist auch der Eh-
renkodex, der in Form einer Selbstverpflichtung von allen Trainerlnnen, Instruktorinnen,
Ubungsleitenden sowie allen Personen, die ehren-, neben- oder hauptberuflich im organi-
sierten Sport tatig sind, unterschrieben werden sollte. Die Broschiire wird an Osterreichische
Sportverbande verteilt. Ziel ist es einen gewaltfreien Raum fiir das sportliche Training und
Wettkdampfe zu schaffen und sexualisierte Ubergriffe zu reduzieren.

Bundesministerium fiur Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT)

= Verstarkte Integration der Genderperspektive in den Fachgebieten des BMVIT;
Durchfliihrung von Awareness-Veranstaltungen”

=  Anwendung von Gender-Kriterien in den Programmen der Osterreichischen For-
schungsforderungsgesellschaft mbH (FFG)

= Gendersensibilitat in der Verkehrsplanung — Grundlagenstudie zur Integration von
Genderaspekten

= |nitiative FEM-TECH — Frauen in Forschung und Technologie

= Studie: Gleichstellungserhebung in der auBeruniversitaren Forschung

= Talente — Der Forderschwerpunkt des BMVIT

MaRnahmen des BMVIT

,VERSTARKTE INTEGRATION DER GENDERPERSPEKTIVE IN DEN FACHGEBIETEN DES BMVIT;
DURCHFUHRUNG VON AWARENESS-VERANSTALTUNGEN“

Hintergrund: Das BMVIT hat mit der Einfihrung der Wirkungsorientierten Haushaltsfiihrung
(WoV) fir die UG 41 und UG 34 zwei grundlegende Genderziele erstellt. Im Bereich Verkehr
(UG 41) ist es die ,Sicherstellung der Gendergerechtigkeit in der Mobilitat sowie eines glei-
chen Zugangs von Frauen und Mannern zu allen Verkehrsdienstleistungen®; im Bereich Inno-
vation und Technologie (UG 34) lautet das Genderziel ,Steigerung der Zahl der Beschaftigten
im Bereich Technologie und Innovation mit besonderem Augenmerk auf Erhohung des An-
teils der Frauen®.

Ziele: Die Genderprojekte und -studien des BMVIT dien(t)en der Erstellung einer breiten dis-
aggregierten Datenbasis, um darauf aufbauend konkrete MalRnahmen entwickeln zu kénnen.
In diesem Zusammenhang wurde u.a. auch vom Rechnungshof empfohlen, Malnahmen zur
Umsetzung auch von einem externen Fachgremium begutachten/ausarbeiten zu lassen. Das
BMVIT hat sich auf Grund der breiten Fachexpertise des Vereins WIMEN dazu entschlossen,
dieses Pool an Fachexpertinnen als externes Fachgremium einzubinden. In einem ersten
Schritt wurde WIMEN mit der Durchfiihrung einer Reihe von externen sowie internen Awa-
reness-Veranstaltungen beauftragt.

Ergebnisse:
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e Das Modul 1 richtete sich insbesondere an BMVIT-Mitarbeiterlnnen. In den Berei-
chen Mobilitat und Sicherheit/Nachhaltigkeit sowie Mobilitdt und Integration gab es
bereits konkrete Umsetzungsprojekte und Best-Practice Beispiele, die ressortintern
vorgestellt und diskutiert wurden. Damit wurde erreicht, dass die BMVIT Mitarbeite-
rinnen fir die Anforderungen und besonderen Bedirfnisse betreffend Genderdiver-
sitdat und Chancengleichheit, sensibilisiert werden.

e Das Modul 2 widmet sich den Themengebieten Mobilitdt und Verkehrsplanung. In
einer Fachkonferenz zur &sterreichweiten Mobilititserhebung ,Osterreich unter-
wegs” (30.1.2017) wird sich WIMEN mit der Gender- und Diversityperspektive ein-
bringen und so ganz bewusst auf die Genderthematik aufmerksam machen.

ANWENDUNG VON GENDER-KRITERIEN IN DEN PROGRAMMEN DER OSTERREICHISCHEN
FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (FFG)
Die FFG hat in Abstimmung mit den Eigentimerlnnen (BMVIT und BMWFW) die Gender-
Kriterien in allen FFG-Antragen umgesetzt, mit dem Ziel, die Chancengleichheit fir Frauen
und Manner in der industriellen und auReruniversitdaren Forschung zu verbessern. Die Gen-
der-Kriterien sollen zur Awareness und zur Sensibilisierung bei den Antragstellerlnnen und
Expertinnen fiihren. Die Gender-Kriterien werden bei der Bewertung aller FFG-Antrdge be-
ricksichtigt: Sie tragen zur Sicherung und Verbesserung der Qualitat von geférderten Projek-
ten bei, indem etwaige Gender-Aspekte im Inhalt erkannt und im Forschungsdesign ange-
messen berilcksichtigt werden,

e um einen Beitrag zur Gender-Ausgewogenheit im Team zu leisten;

* um ein besseres Marktverstandnis zu erzielen.

GENDERSENSIBILITAT IN DER VERKEHRSPLANUNG - GRUNDLAGENSTUDIE ZUR INTEGRATION
VON GENDERASPEKTEN

Hintergrund: Das BMVIT hat den verfassungsrechtlichen Auftrag im Rahmen der WOV, ,die
Gendergerechtigkeit in der Mobilitdt sowie einen gleichen Zugang von Frauen und Mannern
zu allen Verkehrsdienstleistungen” sicherzustellen. Jede Entscheidung im Verkehrsbereich ist
daher dahingehend zu Uberpriifen, ob sie der Gleichstellung von Frauen und Mannern dient.
Die Grundlagenstudie untersucht den Status quo im Feld der 6sterreichischen Verkehrspla-
nung in Bezug auf Sensibilitdt hinsichtlich Genderfragen, aber auch Diversitat im Allgemei-
nen. Das Bewusstsein fur die Bedirfnisse unterschiedlicher Bevolkerungsgruppen ist grof3-
teils selektiv, aber nicht umfassend vorhanden. Die mit der eigenen Verkehrsplanungstatig-
keit verbundenen gesellschaftlichen Zusammenhange werden oftmals ausgeblendet. Der
Nachteil liegt darin, dass so eine ganzheitliche Sicht auf die Planungsaufgabe verhindert wird:
Erst die Wahrnehmung von Menschen in ihrer Multidimensionalitdt an sozialen Rollen und
Bedirfnissen ermoglicht eine umfassende Einbeziehung und Gewichtung von Interessenla-
gen im Planungsprozess.

Ziel: Im Zentrum der Grundlagenstudie standen die ,Nachfrage“-Seite der 6ffentlichen Stel-
len sowie die ,,Angebots“-Seite der privaten Planungsbiros und Institute, die auch in ihrem
Zusammenspiel beleuchtet wurden. Forschungsleitend waren Fragen nach geschlechtsge-
trennten Mobilitatsbediirfnissen bzw. Bewusstsein fiir die Vielfalt an Lebens- und Mobili-
tatsmustern; welche Rolle dabei rechtliche Vorgaben spielen und welche hemmenden und
fordernden Umstande in der Zusammenarbeit zwischen 6ffentlichen Auftraggeberlnnen und
Planerlnnen gesehen werden.

Ergebnisse: Der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Benachteiligungen von Frauen
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und Benachteiligung in der Mobilitat ist fiir viele Akteurlnnen nicht nachvollziehbar bzw. zu
weit weg von der taglichen Planungsrealitat. Die Verantwortung, Entscheidungen lber die
Gestaltung der Gesellschaft zu treffen, wird bei anderen gesehen. Um sicherzustellen, dass
eine Planung den Bediirfnissen der spateren Nutzerlnnen entspricht, bedienen sich die Pla-
nungsbiiros unterschiedlicher Vorgangsweisen und Informationsquellen: Strukturdaten, Blir-
gerlnnenbeteiligungsprozesse, eigene fachliche Expertise, Erfahrungen aus der persdnlichen
Lebensrealitat, verbindliche und unverbindliche Standards und Richtlinien sowie Pilot- und
Vorzeigeprojekte. Der Anspruch an die eigene Arbeit ist, dass eine ,,gute” Planung eine Pla-
nung fiur alle Gruppen ist und es keine speziellen Prozesse fir einzelne Gruppen braucht. Die-
se State-of-the-Art-Planung beriicksichtigt somit Genderaspekte, auch wenn diese nicht ex-
plizit benannt werden. Um dennoch auf die genderbedingten unterschiedlichen Mobilitats-
bedirfnisse vertiefter einzugehen, sind weitere Rahmenbedingungen unerlasslich. Dazu zahlt
die Berlicksichtigung der Genderanliegen in der Ausbildung, eine vermehrte Teilnahme von
Frauen in mannerdominierten Planungsteams, die Erarbeitung klarer Kommunikationsstrate-
gien, die Bertlicksichtigung genderrelevanter Aspekte bei rechtlichen Vorgaben, sowie gene-
rell mehr Bewusstseinsbildung.

INITIATIVE FEM-TECH — FRAUEN IN FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE

Mit FEMtech setzt das BMVIT Aktivitdten zur Bewusstseinsbildung, zur Sensibilisierung, zur
Sichtbarmachung sowie zur Férderung der Karrieren von Frauen in Forschung und Technolo-
gie. Diese Aktivitaten sind die FEMtech Expertinnendatenbank, die FEMtech Expertin des
Monats, die FEMtech Netzwerktreffen, die FEMtech Website mit allen News, Veranstaltun-
gen und Informationen zum Thema. In der FEMtech Expertinnendatenbank sind Fachfrauen
aus Uber 100 Fachgebieten eingetragen, die mit ihren Expertisen und Kompetenzen darge-
stellt werden. Mit der FEMtech Expertin des Monats wird aus der FEMtech Expertinnenda-
tenbank monatlich eine Fachfrau ausgezeichnet und der Offentlichkeit vorgestellt. Im Rah-
men der FEMtech Netzwerktreffen wird Gber Neuigkeiten aus dem Foérderschwerpunkt Ta-
lente berichtet und es werden aktuelle FEMtech-Themen aufgezeigt. Die FEMtech Netzwerk-
treffen dienen vor allem dem informellen Austausch, dem Kennenlernen der Expertinnen
und Fachfrauen aus dem Bereich Forschung und Technologie. Die Website zur Initiative FEM-
tech ist unter www.femtech.at zu finden.

STUDIE: GLEICHSTELLUNGSERHEBUNG IN DER AUSSERUNIVERSITAREN FORSCHUNG

Die Studie beschaftigt sich mit dem gegenwartigen Entwicklungsstand von Gleichstellung in
der auBeruniversitiren naturwissenschaftlich-technischen Forschung in Osterreich. Ziel ist
es, die Beschaftigungsentwicklung differenziert nach Geschlecht und die Beschreibung des
Status quo der umgesetzten MaRnahmen und Aktivitaten zur Férderung von Chancengleich-
heit darzustellen. Mit der Durchfiihrung der Erhebung kdnnen Fortschritte, aber auch Stag-
nationsprozesse erkannt und aufgezeigt werden. Durch die Setzung von entsprechenden
Malnahmen konnen Unterstiitzungen angeboten werden oder es kann entgegengewirkt
werden.

TALENTE — DER FORDERSCHWERPUNKT DES BMVIT
Mit dem Forderschwerpunkt Talente werden Menschen in Forschung und Entwicklung liber
den gesamten Karriereverlauf unterstiitzt. Der Forderschwerpunkt Talente setzt Impulse und
schafft Moglichkeiten, auf denen Ausbildung, Arbeitsmarkt und andere relevante Bereich
weiter aufbauen kénnen. Unter Talente niitzen — Chancengleichheit sind folgende Forde-
rungslinien enthalten:

e FEMtech Karriere-Check fiir KMU — Genderanalyse
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e FEMtech Karriere — Chancengleichheit in der angewandten Forschung

e FEMtech Praktika flr Studentinnen — Einstieg in die Forschungskarriere

e FEMtech Forschungsprojekte — Gendergerechte Innovation

¢ ,Reflexion und Reaktion: Vorhandenes clustern und aufbereiten — Planung weiterer
Schritte zur genderorientierten wirkungsorientierten Verwaltung im BMVIT"

Hintergrund: Die im Gender-Datenpool (Studien, Aktivitaten, Projekte) des BMVIT formulier-
ten MaRBnahmen und Empfehlungen zeigen die Vielfalt an offenen Punkten zur Erreichung
von Gleichberechtigung sowie Chancengleichheit in der Verkehrsplanung und Mobilitatsfor-
schung, sowie diesbeziigliche Probleme bei der Erfassung von genderdisaggregierten Daten
(insbesondere im Zusammenhang mit Mobilitatsbedirfnissen).

Ziel: Um neue konkrete, messbare Indikatoren/Kennzahlen im Rahmen der WOV-Genderziele
zu entwickeln, ist es notwendig, eine Clusterung und Reflexion bisheriger getatigter MaR-
nahmen im Bereich gendergerechter Mobilitdt zu durchleuchten und die wichtigsten Hand-
lungsfelder abzuleiten.

Ergebnisse: Zur vertieften Analyse gendergerechter Mobilitat ist es unerlasslich, weiter Wis-
sen aufzubauen und Awareness fiir die Thematik zu schaffen. Die Reflexion hat gezeigt, dass
zwar bereits viel Wissen vorhanden ist, aber auch Unsicherheit oder Abwehr im Umgang mit
dem Thema. Die Kommunikation von vorhandenem Wissen und die Herstellung einfacher
Bezlige zum eigenen Kompetenzbereich und Handlungsfeld drangen sich als wesentliche
Bausteine fiir weitere Schritte auf. Das ist nicht zuletzt auch wesentlich fiir den Erfolg, um
den Wissens-Gap zum Thema nicht noch weiter aufzumachen. Eine interne und externe
Kommunikationsstrategie Uber gendergerechte Verkehrsforschung und Zugang zu Mobili-
tatsdienstleistungen ist noch aufzubauen. Fiir das Jahr 2017 wurde die Entwicklung von kon-
kreten Indikatoren fir die Ziel- und Erfolgskontrolle empfohlen.

Bundesministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
(BMWFW)

* Anderung des Universititsgesetzes 2002 und des Hochschulgesetzes 2005 durch
das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 21/2015

* Bessere Nutzung des in Osterreich vorhandenen Potenzials an Fachkriften, insbe-
sondere durch Erhéhung des Anteils von Frauen In Forschung, Technologie Und
Innovation

= Bildungsprogramm 2015 und Bildungsprogramm 2016 des BMWFW — VBWF

= Elise Richter-Programm. Karriereentwicklungsprogramm fir Wissenschaftlerinnen

= Entwicklung der Leistungsvereinbarung 2015 — 2017 zwischen IST Austria und
BMWFW

* Follow-Up-Studie zum Thema Kulturwandel in Osterreichs Wissenschafts- und For-
schungsinstitutionen

=  Gabriele Possanner-Staatspreis, Forderpreis und Wiirdigungspreis

= Gender Monitoring — Weiterentwicklung der Gleichstellungsindikatoren

=  Hertha Firnberg-Programm. Karriereentwicklungsprogramm fiir Wissenschaftle-
rinnen
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= Hochschulkonferenz-Arbeitsgruppe zur Verbreiterung von Genderkompetenz in
hochschulischen Prozessen

= |nhaltliche Dokumentation und handlungsorientierte Aufbereitung der Ergebnisse
der 8. Europdischen Konferenz ,,Gender equality in higher education”

= |nterdisziplindre vernetzungsinitiative Club Scientifica

= Kulturwandel zur geschlechtergerechten wissenschafts- und Forschungslandschaft
2025

= |’Oréal-Stipendien fir junge Grundlagenforscherinnen

= Leading Women — Forderkreis flr Frauen in Leitungsfunktionen und universitdren
Gremien

= Leistungsvereinbarung 2013 — 2015 zwischen Universitaten und BMWFW

* Leistungsvereinbarung 2015 — 2017 zwischen OAW und BMWFW

= Leistungsvereinbarung 2016 — 2018 zwischen Universitaten und BMWFW

= MaRnahme gem. § 19c Berufsausbildungsgesetz

= MINT-Facher in Theorie und Praxis und nicht-traditionelle Zugange zum Studium in
Osterreich sowie neu an der Uni und richtig studieren

= Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung — fiir einen in-
tegrativen Zugang und eine breitere Teilhabe

= Programm Sparkling Science

= Science talk extra ,Von hohen Anspriichen und ewigen Stolpersteinen — neue Fak-
ten in Sachen Chancengleichheit im Hochschulsektor”: Diskussionsrunde und Pra-
sentation der Publikation zu den Ergebnissen der 8. Europadischen Konferenz
,Gender equality” in Higher Education der interessierten Offentlichkeit

* TrainingsmaRnahme zur Unterstltzung der erfolgreichen Umsetzung der gesetzli-
chen Regelungen bzgl. Gleichstellung an Universitaten und Fachhochschulen

= Weiterentwicklung Gleichstellungsziel der UG 31 , Wissenschaft und Forschung”
im Rahmen der wirkungsorientierten Budgetierung

= Wissensbilanzverordnung — Weiterentwicklung

MaBnahmen des BMWFW

ANDERUNG DES UNIVERSITATSGESETZES 2002 UND DES HOCHSCHULGESETZES 2005 DURCH
DAS BUNDESGESETZ BGBL. I NR. 21/2015

Die Anderung des UG durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 21/2015 verfolgt mehrere Zielset-
zungen: Erstens werden Teilbereiche des UG weiterentwickelt, zweitens wird auf Problema-
tiken im Bereich des Vollzuges reagiert und schlieRlich werden terminologische Anpassungen
am Gesetzestext des UG vorgenommen. Im Hinblick auf den Abbau von Benachteiligungen
von Frauen sind folgende Themen der Anderung des UG hervorzuheben:

e Starkere Verankerung der Vereinbarkeit von Studium oder Beruf fir alle Universi-
tatsangehorigen mit Betreuungspflichten fiir Kinder und pflegebediirftige Angehori-
ge;

e Implementierung eines Gleichstellungsplanes zusatzlich zum Frauenférderungsplan;

e Anhebung der verpflichtenden Frauenquote fiir universitare Kollegialorgane von 40%
auf 50% und damit eine Angleichung der Frauenquote im UG an jene des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes .

Das Thema Vereinbarkeit wird in den leitenden Grundsatzen des UG explizit verankert. Damit
wird bezweckt, dass Universitatsangehorige mit Betreuungspflichten fiir Kinder und pflege-
bedirftige Angehdorige starker sichtbar gemacht werden. Dies gilt sowohl fiir Studierende als
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auch fir die Mitarbeiterlnnen. Da die leitenden Grundsatze fiir die Interpretation der ande-
ren Bestimmungen des UG herangezogen werden, wird in Hinkunft auch das Thema Verein-
barkeit fur die Interpretation der Bestimmungen des UG heranzuziehen sein. Eine weitere
Starkung der Bedeutung des Themas Vereinbarkeit stellen die neuen Bestimmungen Uber
den Frauenfoérderungsplan und den Gleichstellungsplan dar. Es wird ausdricklich geregelt,
dass der Gleichstellungsplan auch das Thema Vereinbarkeit zu umfassen hat.

Der Frauenforderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der Umsetzung der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben zur tatsachlichen Gleichstellung sowie des Bundesgesetzes iiber
die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes im Hinblick auf die Universitaten und die Best-
immungen des Bundesgesetzes zur Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und
Mannern. Jene Angelegenheiten, die jedenfalls im Gleichstellungsplan zu regeln sind, sind die
Vereinbarkeit sowie die Antidiskriminierung. Dariiber hinaus kénnen jedoch auch weitere
einschlagige Angelegenheiten in den Gleichstellungsplan aufgenommen werden (z.B. das
Thema Diversitat etc.). Das Thema Vereinbarkeit wird im Sinne einer Vereinbarkeit von Stu-
dium oder Beruf mit Betreuungspflichten fiir Kinder und pflegebediirftige Angehorige als lei-
tender Grundsatz aufgenommen. In Zusammenhang mit dem Gleichstellungsplan geht es in
erster Linie um die Vereinbarkeit von Beruf mit Betreuungspflichten fiir Kinder und pflege-
bedirftige Angehorige flr die Mitarbeiterinnen der Universitat.

Mit der Anderung des UG durch das Universitatsrechts-Anderungsgesetz 2009, BGBI. | Nr.
81/2009, wurde eine Frauenquote von 40 v.H. flr alle universitaren Kollegialorgane einge-
fiihrt. Dies entsprach der in § 11 Abs. 2 Z 3 B-GIBG vorgesehenen Frauenquote zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Universitdtsrechts-Anderungsgesetzes 2009 am 1. Oktober 2009. Seit
der Anderung des B-GIBG durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 140/2011 betrigt der einzuhal-
tende Frauenanteil 50 v.H. Fir die Universitaten war bislang auf Grund der Regelung im UG
nach wie vor eine 40 v.H.-Mindestfrauenquote anzuwenden. Mit der vorgeschlagenen Ande-
rung erfolgt eine Anpassung des Frauenanteils im UG an jenen des B-GIBG. Dies bedeutet,
dass einem Kollegialorgan mindestens 50 v.H. Frauen anzugehoéren haben. Die Einhaltung des
mindestens 50 v.H.-Frauenanteils ist bei der Zusammensetzung aller Kollegialorgane zu ge-
wahrleisten, die durch das UG oder den Organisationsplan oder die Satzung der Universitat
eingerichtet sind, z.B. Fakultatskonferenzen, Studienkonferenzen, etc. Die mit der Anderung
des UG durch das Universitatsrechts-Anderungsgesetz 2009 eingefiihrten Sanktionsméglich-
keiten des Arbeitskreises fiir Gleichbehandlungsfragen gemaR § 42 bei Nichteinhaltung des
erforderlichen Frauenanteils bleiben in vollem Umfang erhalten.

BESSERE NUTZUNG DES IN OSTERREICH VORHANDENEN POTENZIALS AN FACHKRAFTEN,
INSBESONDERE DURCH ERHOHUNG DES ANTEILS VON FRAUEN IN FORSCHUNG, TECHNOLO-
GIE UND INNOVATION

Osterreich weist bei der Verfiigbarkeit hoch qualifizierter Arbeitskrifte einen Engpass auf
(vgl. FEMtech; unter http://www.femtech.at). Vor allem mangelndes Interesse an techni-
schen und naturwissenschaftlichen Fachern, ein geringer Anteil von Frauen in der Forschung
und eine verhaltnismaRig schwache Offenheit der Gesellschaft gegeniiber Wissenschaft und
Technologie stellen Hemmnisse auf dem Weg zum Innovation Leader, also in die Gruppe je-
ner Lander, die an der Wissensgrenze forschen und an der technologischen Grenze produzie-
ren, dar. Dies soll durch gezielte MaRnahmen zur Bewusstseinsbildung fiir Forschung und In-
novation (z.B. Lange Nacht der Forschung) sowie fur Frauen im Bereich FTI durch Programme
wie bspw. w-fFORTE (Wirtschaftsimpulse von Frauen in Forschung und Technologie - siehe:
http://www.w-fforte.at/) und den ,Laura Bassi Centres of Expertise” und durch Lernen von
best practice-Modellen (z.B. Workshops flir Programmverantwortliche aus Ressorts und For-
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deragenturen) erreicht werden.

BILDUNGSPROGRAMM 2015 UND BILDUNGSPROGRAMM 2016 DES BMWFW — VB WF
Entwicklung eines vielfaltigen Bildungsprogramms fiir die fachliche und persénliche Weiter-
entwicklung der MitarbeiterInnen des BMWFW, Verwaltungsbereich WF. Die Umsetzung er-
folgt durch die strategische Personalentwicklung. Die Zusammensetzung besteht aus Semina-
ren, Kursen und Informationsveranstaltungen — auch speziell fiir Frauen aller Altersstufen.
Dies fuhrt zu einer Steigerung der Qualitat der Arbeitsleistung und héhere Wettbewerbsfa-
higkeit durch eine héhere Mitarbeiterlnnenqualifizierung.

Vom BMWFW wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhaltnis, auch in Flihrungspositionen
und Gremien, sowie beim wissenschaftlichen und kiinstlerischen Nachwuchs, angestrebt.
Das Angebot des Bildungsprogramms beinhaltet speziell auch Kurse fiir Teilzeitbeschaftigte.
Durch das spezielle Kursangebot wird intern Bewusstsein fiir das Thema Frauenforderung ge-
schaffen.

ELISE RICHTER-PROGRAMM: KARRIEREENTWICKLUNGSPROGRAMM FUR WISSENSCHAFTLE-
RINNEN

Das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter wendet sich an hervorragend qualifizierte Wis-
senschaftlerinnen aller Wissenschaftsdisziplinen, um sie in ihrer Karriereentwicklung in Hin-
blick auf eine Universitatslaufbahn zu unterstiitzen. Nach Absolvierung des Programms sollen
die Forscherinnen eine Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in-
oder auslandische Professur befdhigt. Zwei Ausschreibungen gibt es jahrlich — jeweils im
Frihjahr/Herbst. Die letzte Ausschreibung war im Oktober — Dezember 2016. Das Karriere-
entwicklungsprogramm fiir Wissenschaftlerinnen ist unterteilt in das Postdoc-Programm
Hertha Firnberg zur Férderung von Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere und
in das Senior Postdoc-Programm Elise Richter — bzw. fiir kiinstlerisch-wissenschaftlich tatige
Frauen in das Elise Richter Programm zur Entwicklung und ErschlieRung der Kiinste (Elise-
Richter-PEEK) — mit dem Ziel der Qualifikation (Habilitation bzw. kiinstlerische Habilitation
oder gleichwertige Qualifizierung). In beiden Programmen wird eine Kinderpauschale verge-
ben — zur Unterstiitzung der Frauen bei Vollbeschaftigung mit kleinen Kindern. 2014 wurde
erstmals auch Elise Richter-PEEK Programm (zur Entwicklung und ErschlieRung der Kiinste)
als Erweiterung des Elise Richter Programmes ausgeschrieben, das sich an kinstlerisch-
wissenschaftlich tatige Frauen wendet. Hier gibt es eine Ausschreibung jahrlich — jeweils im
Friihjahr. Die letzte Ausschreibung war im April — Juni 2016. Das ERP wird seit Beginn der Ein-
fliihrung im Jahr 2005 (iber den autonomen Bereich des FWF abgewickelt.

ENTWICKLUNG DER LEISTUNGSVEREINBARUNG 2015 — 2017 ZWISCHEN IST AUSTRIA UND
BMWFW
Ziel ist die Forderung der Chancengleichheit und der Vielfalt durch Ausbau von Gender
Mainstreaming und Diversity Management. Dabei werden das Ziel der Chancengleichheit von
Frauen und Méannern und weitere relevante Diversitatsdimensionen des IST Austria (vor al-
lem Internationalitat) in allen Planungs-, Entscheidungs- und Organisationsprozessen beriick-
sichtigt.
Malnahmen im Bereich Chancengleichheit, Gender Mainstreaming und Diversity Manage-
ment:

e Erarbeitung von relevanten Diversitatsdimensionen;

e Erhebung und Analyse relevanter Daten in Vorbereitung eines Personalentwicklungs-

und Karriereférderplans;
e Umsetzung des Audits berufundfamilie;
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e Entwicklung eines umfassenden Personalentwicklungs- und Karriereférderplans;
e Umsetzung des Personalentwicklungs- und Karriereforderplans.

FOLLOW-UP STUDIE ZUM THEMA KULTURWANDEL IN OSTERREICHS WISSENSCHAFTS- UND
FORSCHUNGSINSTITUTIONEN

In dieser Follow-up Studie werden eruierte Leerstellen aufgegriffen und zehn Handlungsfel-
der identifiziert, u.a. Vernetzungsstrukturen, Vereinbarkeit von Privatem und Beruflichem,
flachendeckende Gender und Diversity-Kompetenz, Skandinavisierung der Arbeitszeitnorm.
Diese bilden die Diskussionsgrundlage, um in einem mehrstufigen, partizipativen Prozess mit
relevanten Akteurlnnen Eckpunkte fir ein sektoreniibergreifendes Leitbild fir eine ge-
schlechtergerechte Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Osterreich zu entwickeln.
Ausgangspunkt ist die ambivalente Geschlechtergleichstellung in Osterreichs Wissenschafts-
und Forschungslandschaft. Diese ist gekennzeichnet von Erfolgen durch die gestiegene Pra-
senz von Frauen in allen universitdaren Hierarchieebenen sowie durch eine zunehmende Be-
ricksichtigung der Geschlechterdimension in der Forschung, aber auch durch maRige Ent-
wicklungen bei den Professuren und im héheren Managementbereich.

Ziele der Follow-up Studie:

e Formulierung von Eckpunkten eines sektorenibergreifenden Leitbildes fiir eine ge-
schlechtergerechte Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Osterreich. Das aus
den — im Rahmen des gegenstadndlichen Auftrags erarbeiteten — Eckpunkten entste-
hende Leitbild dient in spaterer Folge als Orientierungsrahmen fir alle Akteurlnnen
aus Wissenschaft und Forschung zur Entwicklung von malRgeschneiderten Zielen zur
mittel- und langerfristigen Umsetzung der Geschlechter- und Diversitatsgerechtigkeit
im eigenen Wirkungsbereich.

e Gestaltung eines partizipativen Prozesses zur Integration von relevanten Entschei-
dungstragerinnen aus dem 6ffentlichen und privaten Bereich.

GABRIELE POSSANNER-STAATSPREIS, FORDERPREISE UND WURDIGUNGSPREIS

Das BMWFW vergibt alle zwei Jahre den Gabriele Possanner-Staatspreis, sowie zwei Férde-
rungspreise und einen Wirdigungspreis fiir wissenschaftliche Leistungen, die der Geschlech-
terforschung in Osterreich férderlich sind. Der Gabriele Possanner-Staatspreis wird an eine
Person aus dem Bereich Forschung und Lehre vergeben, deren wissenschaftliche Leistungen
die Geschlechterforschung fordern und ist mit € 10.000,-- dotiert. Mit den Gabriele Possan-
ner-Férderungspreisen werden wissenschaftliche Einzelleistungen auf dem Gebiet der Ge-
schlechterforschung ausgezeichnet, die 2015 erstmalig mit € 6.000,-- dotiert sind (2013 je €
3.000,--). Seit 2013 wird der Gabriele Possanner-Wirdigungspreis fiir ein Lebenswerk im Zei-
chen der Geschlechterforschung in Form eines haptischen Preises verliehen. Die Vergabe der
alle zwei Jahre ausgelobten Preise erfolgt durch den/die Bundesminister/in fiir Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft auf Vorschlag der von ihm/ihr einberufenen internationalen Fach-
jury. Bei der nachsten Vergabe 2017 werden die Preise bereits zum 11. Mal vergeben.
Geschichtlicher Hintergrund der Possanner-Preise: Die Preise wurden 1997 in Gedenken an
Gabriele Possanner eingerichtet, der 100 Jahre davor, 1897, als erster Frau ein akademischer
Grad durch eine Universitit auf dem heutigen Staatsgebiet der Republik Osterreich verliehen
worden war. Daflir musste Gabriele Possanner alle ,,schweren Priifungen, die sie davor
schon einmal zur Erlangung des Doktorates an der Universitat Zirich erfolgreich absolviert
hatte, an der Universitat Wien ein zweites Mal ablegen. Gabriele Possanner war Zeit ihres
Lebens Pionierin und Vorkampferin fiir die berufliche Chancengleichheit von Frauen.

GENDER MONITORING — WEITERENTWICKLUNG DER GLEICHSTELLUNGSINDIKATOREN
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Anfang 2015 wurde die bisherige Gender Monitoring-Auswertung ,Karriereverlaufe von
Frauen an den Universitdten” an die gegebene Erfassungsstruktur des wissenschaftli-
chen/kinstlerischen Personals an Universitaten angepasst und damit ,,generaltiberholt”, um
die Prasenz von Frauen in wissenschaftlichen/kinstlerischen Positionen an 6ffentlichen Uni-
versitaten adaquater darstellen zu kdnnen. Die nunmehrige Abbildung der Frauenanteile
beim wissenschaftlichen/kiinstlerischen Personal der 6ffentlichen Universitaten ist nun unter
»Prdsenz von Frauen in ausgewahlten Verwendungsgruppen an Universitaten” beim Gender
Monitoring im Rahmen des Datawarehouse Hochschulbereich des BMWFW ,uni:data” ab-
rufbar. Mit der Integration der Prozesskennzahl ,Reprasentanz von Frauen in Berufungsver-
fahren” in den Kanon der WB-Kennzahlen geht auch die Notwendigkeit einher, diesen
Gleichstellungsindikator in das Gender Monitoring aufzunehmen.

In die Osterreichische ERA Roadmap — in der nationale MaBnahmen zur Erreichung der
Gleichstellungsprioritdt des europaischen Forschungsraums verankert wurden — wurde im
Policybereich , Fix the Numbers” des BMWFW auch die Weiterentwicklung des Gleichstel-
lungs-Monitoring im Hochschul- und Forschungsraum mit Schwerpunkt auf die Fachhoch-
schulen und Privatuniversitaten verankert. Auch im Bereich der wirkungsorientierten Budge-
tierung wurde als GleichstellungsmalRnahme beim Globalbudget 31.02 Tertidre Bildung die
»Publikation von relevanten Gender Monitoring-Auswertungen fiir Fachhochschulen und Pri-
vatuniversitdten auf uni:data, basierend auf nach bestehender Rechtslage verfiigbaren Da-
ten” mit Umsetzungsfrist bis 31.12 2017 verankert. An der Umsetzung dieser MaRnahme
wird ressortintern gearbeitet.

HERTHA FIRNBERG-PROGRAMM: KARRIEREENTWICKLUNGSPROGRAMM FUR WISSENSCHAF-
TERINNEN

Finanziert aus Mitteln des BMWFW bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschaft-
lerinnen, die eine Universitatslaufbahn anstreben, die Moglichkeit, im Rahmen einer zweistu-
figen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Foérderung in Anspruch zu nehmen: Das
Postdoc-Programm Hertha Firnberg fordert Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karri-
ere, das Senior Postdoc-Programm Elise Richter hat die Qualifikation zur Bewerbung um eine
in- oder auslandische Professur zum Ziel. In beiden Programmen wird eine Kinderpauschale
vergeben — zur Unterstiitzung der Frauen bei Vollbeschaftigung mit kleinen Kindern. Seit der
Friihjahrsausschreibung 2013 gibt es fiir das Hertha Firnberg-Programm keine Altersgrenze
mehr, Zielgruppe bleiben jedoch weiterhin hoch qualifizierte Universitatsabsolventinnen am
Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit, de-
nen mit diesem Programm groRtmaogliche Unterstiitzung in der Postdoc-Phase geboten wer-
den soll. Zwei Ausschreibungen gibt es jahrlich — jeweils im Frihjahr/Herbst. Die letzte Aus-
schreibung war im Oktober — Dezember 2016. Das HFP wurde 2010 in den autonomen Bud-
getbereich des FWF (ibergefiihrt.

HOCHSCHULKONFERENZ-ARBEITSGRUPPE ZUR VERBREITERUNG VON GENDERKOMPETENZ
IN HOCHSCHULISCHEN PROZESSEN

Das BMWFW wurde durch einen Beschluss der Hochschulkonferenz beauftragt, eine Arbeits-
gruppe der Hochschulkonferenz zur ,Verbreiterung von Genderkompetenz in hochschuli-
schen Prozessen” zu bilden. Die HSK-AG wird Empfehlungen fir Angehorige von Hochschulen
zur Verbesserung der Genderkompetenz und zur Sensibilisierung fir Geschlechtervielfalt er-
arbeiten. Die Empfehlungen sollen — neben abgestimmten Zielen und Problemlagen zur
Themenstellung — den involvierten Personen und Gremien an Hochschuleinrichtungen als
Handreichung dienen und somit auch Beispiele guter Praxis sowie konkrete Empfehlungen in
den Bereichen Personalauswahl, Organisationstrukturen, Infrastruktur und Studiensituation
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benennen. Die Empfehlungen bauen auf bisherigen Prozessen und positiven Entwicklungen
an den Hochschulen bzw. bestehenden strategischen Dokumenten auf.

INHALTLICHE DOKUMENTATION UND HANDLUNGSORIENTIERTE AUFBEREITUNG DER ER-
GEBNISSE DER 8. EUROPAISCHEN KONFERENZ ,,GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION
Die 8. Europaische Konferenz ,Gender Equality in Higher Education” 2014 fand von 3. bis 5.
September 2014 in Wien statt. Fir die Konferenz wurden 80 Papers und 17 Sessions (jeweils
mit bis zu 5 Beitrdgen) sowie 45 Posters eingereicht. Fir die Konferenz waren 4 Keynote-
Vortragende und 30 Panels (jeweils mit bis zu 5 Beitrdge) fixiert. Die Dokumentation der Kon-
ferenz halt die inhaltliche Diskussion fest und reflektiert die zentralen Ergebnisse der Konfe-
renz hinsichtlich ihrer Relevanz fiir die Osterreichische Gleichstellungspolitik in Wissenschaft
und Forschung. Fir einzelne Bereiche wurden konkrete Empfehlungen erarbeitet: Gover-
nance (u.a. die Entwicklung und Umsetzung von sektionsiibergreifender Politik im Bereich
Frauenforderung und Gleichstellung, Weiterentwicklung von bestehenden Indikatoren), For-
schungsforderung (u.a. Ausbau von Férderprogrammen fiir Wissenschaftlerinnen aller Karri-
erestufen, Auf- und Ausbau von spezifischen Férderprogrammen fiir Genderforschung im Be-
reich angewandter Forschung und Grundlagenforschung), Personalentwicklung (u.a.. ver-
bindliche Gleichstellungsstandards in Berufungsprozessen und Qualifizierungsvereinbarun-
gen), Forderung Gender Wissen in der Forschung und Lehre (u.a. Verankerung der Dimension
Geschlecht in der Forschung und forschungsgeleiteten Lehre), Gender Didaktik (u.a. ver-
pflichtende Verankerung von Gender Kompetenz als Anforderung fiir kiinftige Padagoglinnen
und fir alle Lehrenden im Hochschulbereich), Arbeitsbedingungen (Beauftragung einer Stu-
die zur Erhebung der Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen im gesamten Hochschul-
und Wissenschaftssektor) und Wissenschaftskultur (u.a. Entwicklung und Vermittlung von in-
klusiven Berufs- und Karrierebildern).

Der sich aus den Konferenzdiskussionen ergebende politische Handlungsbedarf lasst sich wie
folgt zusammenfassen: Verankerung von Gender Kriterien in der Finanzierung von Wissen-
schaft und Forschung, Integration von Gender in alle Curricula als Pflichtinhalte, Entwicklung
einer gleichstellungsorientierten Managementkultur.

INTERDISZIPLINARE VERNETZUNGSINITIATIVE CLUB SCIENTIFICA
Die Vernetzungsinitiative Club Scientifica verfolgt das Ziel den in Osterreich immer noch un-
terreprasentierten Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen eine attraktive interdisziplindre
Vernetzung zu ermdoglichen und gleichzeitig den Austausch mit Entscheidungstragerinnen an
den jeweiligen Hochschulen zu férdern:
e Etablierung eines wirksamen Osterreichweiten interdisziplinaren Netzwerkes von
Wissenschaftlerinnen;
e Forderung des fachlichen Austauschs und des Dialogs zwischen Personen des Hoch-
schulmanagements und Wissenschaftlerinnen,;
e Sensibilisierung von Wissenschaftlerinnen fiir universitare und hochschulspezifische
Gremienarbeit;
e Beitrag zur Unterstiitzung eines Kulturwandels an Hochschuleinrichtungen zugunsten
der Gleichstellung der Geschlechter;
e Forderung von Synergien zwischen Hochschuleinrichtungen.

Diese MalRnahme unterstiitzt

e das Gleichstellungsziel des BMWFW — Verwaltungsbereich Wissenschaft und For-
schung im Rahmen der Wirkungsorientierten Budgetierung;

¢ die Umsetzung der Frauenquote in universitaren Gremien;
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e das ERA-Gleichstellungsziel, demnach die Mitgliedstaaten dafilir Sorge tragen miissen
Gender Bias zu beseitigen aber auch den Kultur- und Institutionenwandel zugunsten
der Gleichstellung voranzutreiben.

KULTURWANDEL ZUR GESCHLECHTERGERECHTEN WISSENSCHAFTS- UND FORSCHUNGS-
LANDSCHAFT 2025

Studie zum Thema Kulturwandel in Osterreichs Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen.
Ausgangspunkt ist die ambivalente Geschlechtergleichstellung in Osterreichs Wissenschafts-
und Forschungslandschaft. Diese ist gezeichnet von Erfolgen durch die gestiegene Prasenz
der Frauen in allen universitdaren Hierarchieebenen sowie die zunehmende Beriicksichtigung
der Geschlechterdimension in der Forschung, aber auch durch maRige Entwicklungen bei den
Professuren und im héheren Managementbereich.

Diese Studie stellt fir das BWMFW eine wertvolle handlungsorientierte Grundlage fir die zu-
kiinftigen Aufgaben hinsichtlich der Verwirklichung der ERA-Prioritat ,Gleichstellung der Ge-
schlechter und Berticksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der Forschung” dar. Ziel des
Projekts war es ein Szenario zu entwickeln wie sich, angelehnt an den bereits bestehenden
Malnahmen, eine Wissenskultur darstellen konnte, in der die gleichberechtigte Teilnahme
aller Gruppen von Frauen und Mannern realisiert ist und gelebt werden kdénnte.

Zentrale Ergebnisse der Studie Kulturwandel:

e Entwicklung einer koharenten und wirkmachtigen Wissenschafts- und Forschungspo-
litik unter Gerechtigkeitspramissen: Entwicklung eines sektoreniibergreifenden Leit-
bildes fiir eine geschlechter- und diversitatsgerechte Wissenschaft und Forschung,
professionelle Wissenschaftsmanagementausbildung;

e Gerechte Mittelverteilung: transparente und gleichstellungsorientierte Mittelverga-
be, konsequente Umsetzung von Gender Budgeting; Verteilungsgerechtigkeit zwi-
schen Disziplinen;

e Entwicklung neuer Modelle als Alternative zum traditionellen akademischen Karrie-
reweg: Abschied von traditionellen Karrierenormen mit Professur als Ziel, positive
Bewerbung von alternativen Karrierenormen (Expertinnenkarriere, Wissenschafts-
management), existenzsichernde Beschaftigung;

e Denkfordernde, barrierefreie und vernetzte Raume: Angenehme Gestaltung des Ar-
beitsumfeldes, Vernetzungsstrukturen;

e Vereinbarkeit von Privatem und Beruflichem: Kinderbetreuungsinfrastruktur, Ver-
einbarkeit von Beruf mit privaten Verpflichtungen;

e Erhohte Wirkmachtigkeit bestehender Gleichstellungspolitik: Gleichstellungspolitik
als multidimensionaler Ansatz, Einbeziehung aller Akteursgruppen, Einkommens-
gleichheit und -transparenz

e Flachendeckende Gender & Diversity-Kompetenz: Als Kriterium bei der Personalaus-
wahl, in der Lehre sowie in der Forschung;

e Gleichstellungsgerechtes und wissenschaftskompatibles Management: Neue Ent-
scheidungsstrukturen an Universitaten, professionelles Wissenschaftsmanagement,
Anerkennung der Mitwirkung an Managementaufgaben;

e Gleichstellungsorientierte und gesellschaftsrelevante Wissenschaft: Durchlassigkeit
zwischen Forschung an Universitaten und auRerhalb der Universitaten, starkere Ver-
netzung von Wissenschaft und Gesellschaft;

e Arbeitszeitgestaltung: Flexibilitat, ,Skandinavisierung” der Arbeitszeitnorm, Vielfalt
an Arbeitszeitmodellen, Vermeidung von Teilzeit als Vereinbarkeitsstrategie;

e Kulturwandel zur Erstellung von Eckpunkten fiir ein sektorenlbergreifendes Leitbild
fiir eine geschlechter- und diversitatsfaire Wissenschafts- und Forschungslandschaft
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in Osterreich”

L’OREAL-STIPENDIEN FUR JUNGE GRUNDLAGENFORSCHERINNEN

L'OREAL Osterreich ist ein Férderungsprogramm von L'OREAL Osterreich in Kooperation mit
der Osterreichischen UNESCO-Kommission und der Osterreichischen Akademie der Wissen-
schaften (OAW) im Rahmen der weltweiten Kooperation ,,For Women in Science” vergeben
und seit 2007 auch vom BMWFW finanziell unterstitzt. Mit dieser Mallnahme wird die Erho-
hung des Frauenanteils im Doc- und Postdoc-Bereich in den Fachrichtungen Medizin, Natur-
wissenschaft und Mathematik geférdert. Es werden jedes Jahr vier Stipendien an dsterreichi-
sche Grundlagenforscherinnen gewahrt, wobei die Finanzierung von zwei Stipendien vom
BMWFW (bernommen wird. Die Stipendien fiir dsterreichische Grundlagenforscherinnen
sind mit je € 20.000,— dotiert und werden fiir acht bis zw6lf Monate (Praedoc) bzw. fiir sechs
bis acht Monate (Postdoc) gewahrt.

LEADING WOMEN — FORDERKREIS FUR FRAUEN IN LEITUNGSFUNKTIONEN UND UNIVERSI-
TAREN GREMIEN

Die TU Graz baut einen Forderkreis fir Frauen in Leitungsfunktionen und universitdren Gre-
mien auf (Frauen, die an universitdren Flihrungsaufgaben interessiert sind), um weibliche
Nachwuchsfihrungskrafte nachhaltig zu starken. Dieses Programm baut auf der Trainings-
malnahme fiir Gremienmitglieder und Vorsitzende von Gremien an Universitaten auf. Lea-
ding Women ermoglicht die Starkung der weiblichen Nachwuchsfiihrungskrafte und setzt
somit einen wichtigen Schritt in Richtung Chancengleichheit und Diversitat an der TU Graz.
Ausgewadhlte Wissenschaftlerinnen werden im Rahmen dieses Projekts drei Jahre lang beglei-
tet und unterstiitzen somit die groRe Herausforderung Osterreichs und der EU zum Thema
Chancengleichheit und Kulturwandel, aber auch gelingt mit dem Leading Women-Projekt ei-
ne verstarkte Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

LEISTUNGSVEREINBARUNG 2013 — 2015 ZWISCHEN UNIVERSITATEN UND BMWFW
Verankerung von Gleichstellungszielen in der Leistungsvereinbarung
Fiir die Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung 2013 bis 2015 hat das BMWFW den Univer-
sitdten im Bereich Gleichstellung strategische Ziele vorgeben und dazu einen Bewertungs-
rahmen erarbeitet. Die Universitdt wahlt vor diesem Hintergrund universitatsspezifische,
operative Ziele und entwickelt MaBnahmen zur Zielerreichung, die in der Leistungsvereinba-
rungsperiode umgesetzt werden. Die Strategische Gleichstellungsziele des BMWFW im Ein-
zelnen:
e Erhodhung des Frauenanteils in Flihrungspositionen und Gremien auf 40% bzw. 50%*
sowie beim wissenschaftlichen Nachwuchs;
e Verringerung der Einkommensschere zwischen Frauen und Méannern auf 0.
Der Bewertungsrahmen fokussiert auf die Grundlagen, auf denen die Universitat ihre univer-
sitatsspezifischen Ziele und MalRnahmen zur Herstellung der faktischen Gleichstellung von
Frauen und Mannern entwickelt (gender policy). Die Grundlagen im Einzelnen:
e Welche Gleichstellungspolitik hat die Universitat?
e Welche Instrumente wendet die Universitdt an, um die faktische Gleichstellung von
Frauen und Mannern zu erreichen?
e Handelt die Universitat auf Basis von Analysen und Wissen bzgl. Diskriminierungsme-
chanismen?
* Durch die im Janner 2015 in Kraft getretene UG-Novelle sind die jeweiligen Kollegialorgane
an den Universitdten mit mindestens 50% Frauen zu besetzen (vgl. Anderung des UG durch
das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 21/2015: Neue Regelung mit einer mindestens 50%-
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Frauenquote fiir universitare Kollegialorgane).

LEISTUNGSVEREINBARUNG 2015 — 2017 ZWISCHEN OAW UND BMWFW
Verankerung von Gender und Diversitat als Leistungsbereich in der Leistungsvereinbarung
Die OAW bekennt sich zu einer zielgruppeniibergreifenden Diversititspolitik und damit zur
Schaffung eines in sozialer und kultureller Hinsicht diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes, in
dem alle Beschaftigten ihre individuellen Potenziale und ihre Leistungsfahigkeit in einem von
Offenheit und Integration gezeichneten Klima unabhangig von ihrer Gruppenzugehorigkeit
(Frauen und Manner, altere und jlingere Mitarbeiterlnnen, Menschen mit Behinderung,
Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Religion etc.) entfalten kdnnen.
Malinahmen im Bereich Gender und Diversitat:
e Umsetzung des Frauenférderplans fir die OAW, insbesondere Frauenférderung
durch MaRnahmen im Recruiting und in der Personalentwicklung;
e Entwicklung von Zielen fir die Erhohung des Frauenanteils in den Bereichen und
Gremien, in denen sie unterreprasentiert sind;
¢ Malnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
e jahrliches ,Gender Impact Assessment”, insbesondere in Hinblick auf Unterschiede in
der Umsetzung der Chancengleichheit in Fachbereichen und Qualifikationsstufen;
e Vortragsreihe zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Gender- und Diversitatsfor-
schung (Konzeption, Durchfiihrung);
e Evaluierung der MaRnahmen im Bereich ,Gender und Diversitat.

LEISTUNGSVEREINBARUNG 2016 — 2018 ZWISCHEN UNIVERSITATEN UND BMWFW
Verankerung von Zielen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und Diversitatsma-
nagement in der Leistungsvereinbarung.

Fir die Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung 2016 bis 2018 hat das BMWFW den Univer-
sitdten im Bereich Gleichstellung der Geschlechter und Diversitditsmanagement Handlungs-
felder vorgeben. Die Universitdt wahlt vor diesem Hintergrund universitatsspezifische, ope-
rative Ziele und entwickelt MaBnahmen zur Zielerreichung, die in der Leistungsvereinba-
rungsperiode umgesetzt werden. Die Universitdten haben die Strategien zur Gleichstellung
der Geschlechter und die Darstellung des strukturellen und kulturellen Rahmens, der die
Diversitat des Personals und der Studierenden an der Universitat berlicksichtigt (z.B. in den
Bereichen Studierende mit Migrationshintergrund, drittstaatsangehérige Studierende, be-
rufstatige Studierende, Personen mit Betreuungsaufgaben, Menschen mit Behinderung, Per-
sonen mit Lernbeeintrachtigungen, usw.) darzustellen. Fir die inhaltliche Darstellung sind
europédische und nationale Ubereinkiinfte heranzuziehen: das Wirkungsziel 4 bzw. das Wir-
kungsziel 1 des BMWFW — WF (UG 31), das ERA Gleichstellungsziel, der Nationale Aktions-
plan (NAP) Behinderung sowie die LLL-Strategie 2020. Die MaBnahmen von Universitaten in
diesem Bereich sollen folgende Handlungsfelder ansprechen:

e Zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen und ein aktives Diversitdtsmanage-
ment fordern;

e Die Geschlechterdimension in Forschungsinhalten und forschungsgeleiteter Lehre
bericksichtigen, um ihre Qualitdt zu erhéhen und damit einen Beitrag zur Losung ge-
sellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen zu leisten;

e Gendered Innovations: Der Beitrag der Einbeziehung von Gender in die Forschung:
Fallstudien, Europaischen Kommission aus 2013;

e Aktive Beitrage zur Umsetzung des ,NAP Behinderung” (UN-Konvention Uber die
Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung); u.a. durch bewusstseinsschaf-
fende MaBnahmen fiir Inklusion.
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Ziel der Gleichstellung der Geschlechter ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhialtnis in allen
Bereichen und Hierarchieebenen, in denen Frauen oder Manner unterreprasentiert sind. Ein
ausgeglichenes Geschlechterverhiltnis ist insbesondere in Fiihrungspositionen, Gremien so-
wie beim wissenschaftlichen/ kiinstlerischen Nachwuchs anzustreben. Die Universitat schafft
einen strukturellen und kulturellen Rahmen, der die Diversitat des Personals und der Studie-
renden (z.B. in Bezug auf Herkunft, Sprache, Alter, Ausbildung, Anforderungen in der , Work-
Life-Balance”, Behinderung, usw.) bericksichtigt. Ziele und Vorhaben sind in den entspre-
chenden Leistungsbereichen zu entwickeln.

MASSNAHME GEM. § 19 C BERUFSAUSBILDUNGSGESETZ (RICHTLINIE ZUR FORDERUNG DER
BETRIEBLICHEN AUSBIL-DUNG VON LEHRLINGEN GEMASS & 19C ABS. 1 Z 1-7 BAG), FORDER-
ART GEM. PUNKT Il Z 7 DER RICHTLINIE I.D.G.F.: "GLEICHMASSIGER ZUGANG VON JUNGEN
FRAUEN UND JUNGEN MANNERN ZU DEN VERSCHIEDENEN LEHRBERUFEN"
Forderbar sind MaBnahmen und Projekte zur Aufhebung der geschlechtsspezifischen Segre-
gation des Lehrstellenmarktes.
Forderbare MalRnahmen und Projekte sind z.B.:
e Offentlichkeitsarbeit von Betrieben fiir Jugendliche und deren Eltern;
e Gendergerechtes Job Coaching (z.B. Begleitung und Unterstlitzung junger Frauen in
nicht traditionellen Lehrberufen);
e |nitiativen zur Forderung von jungen Frauen in technikorientierten Lehrberufen;
e Sensibilisierung von Unternehmen und deren Mitarbeiterlnnen im Zusammen-hang
mit der Beschaftigung in nicht traditionellen Lehrberufen von Frauen und Méannern;
e Teilnahme von Betrieben an Projekten zur Unterstiitzung von jungen Frauen in ihrer
Berufswahl in nicht traditionellen Lehrberufen;
e Forderantrage sind von den Lehrlingsstellen dem Forderausschuss zur Entscheidung
vorzulegen.

MINT-FACHER IN THEORIE UND PRAXIS UND NICHT-TRADITIONELLE ZUGANGE ZUM STUDI-
UM IN OSTERREICH SOWIE NEU AN DER UNI UND RICHTIG STUDIEREN

Das BMWFW setzt mit Vortragen auf der BeSt — Die Messe fiir Beruf, Studium und Weiterbil-
dung in Wien Empfehlungen aus dem Arbeitsprogramm der 6sterreichischen Bundesregie-
rung 2013 — 2018 um. Die Vortrage zur Schwerpunktsetzung ,MINT-Facher” sind vor allem an
Frauen gerichtet, da Frauen in diesen Wissenschafts- und Berufsbereichen nach wie vor un-
terreprasentiert sind. Insbesondere diese Disziplinen bieten aber iberdurchschnittlich gute
Studienbedingungen, direkten Kontakt zu den Lehrenden und in weiterer Folge sehr gute Be-
rufsaussichten. Dem Bundesministerium ist es daher ein Anliegen, dass sich mehr junge
Menschen, besonders auch Frauen, fir ein Studium der Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft oder Technik entscheiden. Vortragende und Diskutantinnen sind Lehrende, (Nach-
wuchs-)Forscherinnen sowie Absolventinnen, die aus dem Berufsalltag erzdhlen, ihren beruf-
lichen Werdegang und ihre Arbeitspraxis schildern. Diese Role Models werden vor den Vor-
hang geholt, um Interessentlnnen Mut zu machen, einen naturwissenschaftlichen oder tech-
nischen tertidren Bildungsweg in Angriff zu nehmen.

Mit Beitragen zu nicht-traditionellen Zugdngen zum Studium in Osterreich sollen auch Frau-
en, die sich gerade in einem Entscheidungsfindungsprozess befinden, unterstiitzt und ermu-
tigt werden auch verschlungene Wege in der Ausbildung zu gehen, die zu einem Studienab-
schluss im Tertidrbereich fihren. Personen, die einen nicht-linearen Bildungsweg hinter sich
haben, kénnen in bildungswichtigen Entscheidungsphasen als Vorbilder fungieren; ihre Bil-
dungs- und Berufswege, ihre Erfahrungen kdnnen andere dazu ermutigen dhnliche Wege zu
gehen. Ein Ziel dieser MalRnahme ist eine hohere soziale Durchmischung der Studierenden.
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Von groBer Bedeutung ist es daher, aufzuzeigen, dass ein erfolgreicher Tertidrbildungsweg
auch Uber einen ,untypischen” Zugang erreicht werden kann. Weiters wurden 2015 bzw.
2016 Vortrage zu ,Neu an der Uni: Tipps flr Arbeiterkinder und andere First Generation Stu-
dents” und zu ,Richtig studieren! Methoden des Lernens — schulisches und universitares Ler-
nen im Vergleich bzw. Berufsbegleitend studieren — Tipps und Herausforderungen” abgehal-
ten.

NATIONALE STRATEGIE ZUR SOZIALEN DIMENSION IN DER HOCHSCHULBILDUNG — FUR El-
NEN INTEGRATIVEREN ZUGANG UND EINE BREITERE TEILHABE

Die Erweiterung der breiten Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppierungen an der Hoch-
schulbildung ist ein prioritares Ziel des BMWFW, dementsprechend wurde in einem partizi-
pativen Prozess mit den Hochschulen eine ,,Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der
Hochschulbildung” entwickelt. Die drei Zieldimensionen der Nationalen Strategie zur sozialen
Dimension in der Hochschulbildung sind:

I. Integrativerer Zugang

Il Abbruch verhindern, Studienerfolg steigern

Il Rahmenbedingungen schaffen und hochschulpolitische Steuerung optimal einsetzen
U.a. konnte bei Betrachtung auf Studienebene an Hochschulen eine Unterreprasentanz eines
Geschlechts in spezifischen Studienrichtungen ausgemacht werden, Frauen sind etwa insbe-
sondere in technischen Studienrichtungen unterreprasentiert. Ein quantitatives Ziel zum Ab-
bau der horizontalen Geschlechtersegregation bei der Studienwahl wurde daher in die Stra-
tegie aufgenommen: Bis 2025 soll in jedem Studienfeld (auf Basis ISCED-3-Steller; ISCED 97)
ein Anteil von Frauen bzw. Mannern von mindestens 10% der Studierenden an jeder Hoch-
schule erreicht werden. Mittelfristig soll der Anteil auf 30% weibliche und mannliche Studie-
rende je hochschulischem Studienfeld erhéht werden. Daher ist bis 2025 auch die Zahl der
Studienfelder, die diese Vorgabe noch nicht erreichen, um die Halfte zu senken. Studierende
mit Kind bzw. Betreuungsbedarf fiir Angehorige wurden in der Strategie ebenso als Zielgrup-
pe ausgemacht. Es wurde eine der Aktionslinien zur Zieldimension Il ,,Abbruch verhindern,
Studienerfolg steigern” der Vereinbarkeit gewidmet, u.a. eine dort anzustrebende Malinah-
me ist der Ausbau flexibler Kinderbetreuung an HS sowie auch die Einrichtung von Stillrau-
men. Erfahrungsgemal kommen diese MalRnahmen besonders Studentinnen zu Gute, die fiir
Kinder von 0-3 J den doppelten Wochenstundenaufwand an Betreuung aufwenden wie
Manner. Im Bereich der Zieldimension ,,Rahmenbedingungen schaffen und hochschulpoliti-
sche Steuerung optimal einsetzen” wurde auf MalRnahmenebene zur Aktionslinie 8 ,Schaf-
fung von Goverancestrukturen fiir HS“ auch die konsequente Umsetzung der universitaren
Gleichstellungspldane — in denen die Vereinbarkeit behandelt werden muss — sowie die Erho-
hung der Diversitatskompetenz von HS-Mitgliedern verankert.

PROGRAMM SPARKLING SCIENCE

Im Rahmen des Programms Sparkling Science (2007-2017) unterstiitzt das BMWFW die Ein-
bettung von voruniversitdrer Nachwuchsférderung in State-of-the-Art Forschung. Gefordert
werden Projekte, in welchen Schilerlnnen systematisch und in grofRer Zahl als Juniorkolle-
glnnen in Forschungsprozessen mitarbeiten. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Forderung
des Interesses von Madchen an MINT- Themen, zur Erreichung dieses Zieles vergibt das Pro-
gramm zusatzliche Mittel an Forschungsvorhaben, die spezielle MaRnahmen zur Forderung
von Mdadchen in diesen Themenfeldern setzen. Gefordert werden auch Projekte, die zeitge-
male und gendersensible Unterrichtsmethoden fir MINT-Facher entwickeln und die damit
wichtige Grundlagen fir eine friihzeitige Steigerung des Interesses — insbesondere von Mad-
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chen —an MINT-Studien schaffen.

SCIENCE TALK EXTRA ,VON HOHEN ANSPRUCHEN UND EWIGEN STOLPERSTEINEN — NEUE
FAKTEN IN SACHEN CHANCENGLEICHHEIT IM HOCHSCHULSEKTOR”: DISKUSSIONSRUNDE
UND PRASENTATION DER PUBLIKATION ZU DEN ERGEBNISSEN DER 8. EUROPAISCHEN KON-
FERENZ ,GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION DER INTERESSIERTEN OFFENTLICHKEIT
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Vertreterlnnen der Universitaten und des BWMFW
wurden die Ergebnisse der Europaischen Konferenz prasentiert und diskutiert, um wichtige
Handlungsfelder fiir Politik auf landertbergreifender Ebene aufzudecken. In einer Publikation
wurden die zentralen Ergebnisse der Konferenz hinsichtlich ihrer Relevanz fiir die dsterreichi-
sche Gleichstellungspolitik in Wissenschaft und Forschung aufbereitet.

Hintergrund der Veranstaltung: Die 8. Europadische Konferenz , Gender Equality in Higher
Education” 2014 fand von 3. bis 5. September 2014 in Wien statt. Bei dieser Konferenz er-
folgte ein fachlicher Informationsaustausch europaischer und aulereuropdischer Wissen-
schaftlerlnnen und Praktikerlnnen zu aktuellen Themen im Bereich Gender und Diversitat in
Wissenschaft und Forschung sowie deren Weiterbildung.

TRAININGSMASSNAHME ZUR UNTERSTUTZUNG DER ERFOLGREICHEN UMSETZUNG DER GE-
SETZLICHEN REGELUNGEN BZGL. GLEICHSTELLUNG AN UNIVERSITATEN UND FACHHOCH-
SCHULEN

Universitdare Gremien sind mindestens zu 50% aus Frauen zu bilden: Der Gesetzgeber hat
diese Vorgabe eingefiihrt, um die Einbindung von mehr Frauen in Entscheidungsprozesse zu
beschleunigen. Das BMWFW kooperiert seit Einflihrung der gesetzlichen Frauenquote re-
gelmalig mit den Arbeitskreisen fiir Gleichbehandlungsfragen mit dem Ziel, die Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben zur Frauenquote an Universitdten und Fachhochschulen durch
geeignete Initiativen zu unterstitzen.

Die TrainingsmaBnahme ,Gremienarbeit starken — qualitatsvolle Entscheidungen unterstit-
zen” wurde im Zeitraum von April 2012 bis Marz 2013 erfolgreich an Universitdaten durchge-
flhrt. Universitaten wurden unterstitzt, Trainings flir Gremienmitglieder zukaufen. Diese
Malnahme wurde 2014 fortgefihrt und auf drei Pilot-Fachhochschulen ausgeweitet. Prima-
res Ziel ist die Umsetzung der im Universitatsgesetz festgelegten 50%-Frauenquote an den
Universitaten sowie die 45%-Frauenquote fiir Kollegien an Fachhochschulen sowie die Ver-
netzung von Wissenschaftlerinnen mit Hochschulakteurlnnen.

Die MalBnahme unterstitzt

e die Universitdten sowie Fachhochschulen bei der Erreichung der gesetzlichen Vorga-
ben zur Frauenquote;

e das Gleichstellungsziel des BMWFW im Rahmen der wirkungsorientierten Budgetie-
rung;

e die Arbeitskreise fiir Gleichbehandlungsfragen an den Universitdten und férdert die
universitatsinterne Zusammenarbeit in Gleichstellungsfragen;

e das ERA-Gleichstellungsziel, demnach die Mitgliedstaaten angehalten sind, Mal-
nahmen zur Beseitigung des Gender Bias zu entwickeln und umzusetzen; dazu leistet
diese Trainingsmallnahme einen Beitrag;

e die Bewusstseinsschaffung, vermittelt einen produktiven Umgang mit machtstrategi-
schen Dimensionen der Gremienarbeit;

e faire und qualitatsorientierte Entscheidungsprozesse und identifiziert Erfolgsfakto-
ren.

WEITERENTWICKLUNG GLEICHSTELLUNGSZIEL DER UG 31 ,WISSENSCHAFT UND FOR-
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SCHUNG“ IM RAHMEN DER WIRKUNGSORIENTIERTEN BUDGETIERUNG
Im Bereich von Wissenschaft und Forschung sind ausgeglichene Geschlechterverhaltnisse
wichtig, so auch bei der Besetzung von Fiihrungspositionen, Entscheidungs- und Beratungs-
gremien. Nicht zuletzt internationale Beispiele aus der Privatwirtschaft zeigen, dass Organisa-
tionen mit ausbalancierten Flihrungsgremien erfolgreicher sind. Datenanalysen (Gender Mo-
nitoring), strategische Dokumente (Regierungsprogramm, Nationaler Aktionsplan | Gleich-
stellung, EU-Ubereinkommen) und gesetzliche Vorgaben [B-GIBG, UG 2002 — z.B. 50%-
Frauenquote in universitaren Kollegialorganen; Gleichstellungsbestimmungen in Hochschul-
Qualitatssicherungsgesetz  (HS-QSG), Privatuniversitatengesetz (PUG), Fachhochschul-
Studiengesetz (FHStG)] erfordern die Verstetigung der Gleichstellung in Wissenschaft und
Forschung durch geschlechtergerechte Zusammensetzung von Entscheidungsgremien bzw.
des wissenschaftlichen/kiinstlerischen Personals. Ein spezifischer Frauenférderungsbedarf
besteht ab dem Doktorat und insbesondere bei den Professuren [Prasenz von Frauen 2014
an offentlichen Universitdaten in Kopfen: 22,4% Professorinnen, 23,0% Professorinnen und
Aquivalente, 32,9% Laufbahnstellen (tenure track — mit Entfristungsméglichkeit), 45,5% wis-
senschaftliche/kiinstlerische Assistentinnen].
Derzeit sind beim Gleichstellungsziel vier Wirkungsziel-Kennzahlen verankert:

e Kennzahl 31.4.1: Erh6hung Professorinnenanteil

e Kennzahl 31.4.2: Quotengerecht besetzte universitare Leitungsorgane

e Kennzahl 31.4.3: Frauenanteil in den Organen der Agentur fur Qualitatssicherung

und Akkreditierung Austria
e Kennzahl 31.4.4: Frauenanteil bei den Laufbahnstellen an Universitdten (tenure
track)

Die frihere Kennzahl ,,Anzahl der Universitatsrate, die einen Frauenanteil von mindestens
40% aufweisen” wurde mit dem BFG 2016 durch die Kennzahl ,Quotengerecht besetzte uni-
versitare Leitungsorgane” ersetzt, da das Ziel, kein einziger nicht quotengerecht besetzter
Universitatsrat an einer 6ffentlichen Universitat, vollstandig erreicht werden konnte. Ab dem
BFG 2016 wird daher auf die quotengerechte Besetzung aller obersten universitaren Organe
abgestellt (Rektorat, Senat, Universitatsrat). Dies deshalb, weil 2015 etwa bei den Senaten
noch ein deutlicher Verbesserungsbedarf gegeben war.

WISSENSBILANZVERORDNUNG — WEITERENTWICKLUNG

Novelle zur WBV (BGBI. Il Nr. 97/2016) und Adaptierung des WBV-Arbeitsbehelfs (Version
10.0)

Mit der Novellierung der WBV (BGBI. Il Nr. 97/2016) wurde die rechtliche Grundlage fiir
erstmalig drei Humankapitalkennzahlen im Bereich Gleichstellung, die in der Wissensbilanz
der Universitaten auszuweisen sind, geschaffen: Frauenquote in Kollegialorganen, Lohngefal-
le zwischen Frauen und Mannern sowie Repradsentanz von Frauen in Berufungsverfahren.

Mit der WBV-Novelle wurde nicht nur die Validitat bestehender Gleichstellungs-Kennzahlen
wie etwa dem ,Lohngefalle zwischen Frauen und Méannern“ erhéht, sondern es wurden mit
der WBV 2016 und dem zugehdorigen WBV-Arbeitsbehelf 10.0 die Voraussetzungen gescharft,
im Bereich Gleichstellung durch Kennzahlen bzw. Interpretationsempfehlungen derselben
spezifischere Informationen zu ihrem qualitativen Umfeld zu erhalten, um der Interdepen-
denz der zwei Policy-Felder ,Fix the Numbers” (Erh6hung der Anzahl von Frauen in Positio-
nen, in denen sie an der Universitat unterreprasentiert sind) und ,Fix the Institution” (In-
tegration der Dimension Geschlecht in universitare Prozesse und Strukturen) Rechnung zu
tragen. So kann erstmals mit dem neu eingefiihrten Humankapital-Prozessindikator , Repra-
sentanz von Frauen in Berufungsverfahren” der gesamte Prozess der Berufungsverfahren
(von den Bewerberlnnen Uber das Hearing zum Dreiervorschlag bis hin zur letztlichen Beru-
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fung durch die/den Rektor/in) fiir unbefristete Professuren in Osterreich abgebildet und
transparent gemacht werden. Auch Gleichstellungsaspekte, in denen nach Erfahrungen von
Akteurlnnen in Berufungsverfahren Reformbedarf besteht (z.B. Zusammensetzung der Beru-
fungskommissionen sowie ein gewisses Mals an Verfahrenstransparenz) werden durch die
Einflihrung dieses Prozessindikators offen gelegt.

Hintergrundinformation: Die Wissensbilanz (WBV) stellt unter dem Universitatsgesetz 2002
ein zentrales Steuerungsinstrument fiir Gleichstellungspolitik an Universitaten dar. Durch die
Wissensbilanzindikatoren soll die Erreichung der in den Leistungsvereinbarungen formulier-
ten Ziele dokumentiert werden. Der Arbeitsbehelf dient der Unterstiitzung der Universitaten
bei der Erstellung der Wissensbilanz, insb. zur Ausarbeitung der Kennzahlen der Wissensbi-
lanz-Verordnung. Um die Wissensbilanz-Kennzahlen standig weiterentwickeln zu kdnnen,
wurde 2016 eine permanente Arbeitsgruppe aus Vertreterlnnen der uniko und des BMWFW
eingerichtet, die an Fragestellungen und Losungen zu aktuellen Themen im Bereich der uni-
versitaren Indikatorenentwicklung arbeitet. Werden Indikatoren im Bereich Gleichstellung
(weiter-)entwickelt, so werden Gleichstellungsexpertinnen im BMWFW beigezogen.
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BMJ
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Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und
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Bundesministerium fiir Bildung

Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuBeres
Bundesministerium fiir Finanzen

Bundesministerium fiir Justiz

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft

Bundesministerium fiir Landesverteidigung und Sport
Bundesministerium flir Wissenschft, Forschung und
Wirtschaft

187



Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Uberblick (iber die Anzahl der Manahmen im Zeitverlauf...............cccocoveveveveveverenen. 10
Abbildung 2 Mallnahmen mit Zielgruppe Frauen vs. Zielgruppe Frauen und Manner.................. 12
Abbildung 3 Mallnahmen nach ZieIgruppen ...........ooocvi e ittt 12
Abbildung 4 Prozentuale Themenkreisverteilung.............cccoviiiiiri e 15
Abbildung 5 Verteilung der Malinahmen nach Themenkreis und Teilbereich ..............cc..cccoec... 16
Abbildung 6 Mallnahmen nach Themenkreis/Teilbereich vs. nach Mallhahmenzahl.................. 17
Abbildung 7 ThemenKreiS/MINISTEIIUM ...........ccii i 18
Abbildung 8 MalRnahme nach Art der MalRnahme.............coceeiieiiiniieneee e 21
Abbildung 9 Zeitliche Einordnung der Mallnahmen.............ccooviiiiiiiinieie e 22
Abbildung 10 Mal3nahmen nach zeitlicher EINOrdnung ............ccoccveieiieii e 23
Abbildung 11 Budget pro Malnahme (€XKIL. K.A.)......coiiiiieiee e 24
Abbildung 12 Malinahmen nach Art der Finanzierung ...........cccocoveevieeeviee i 25
Abbildung 13 Malinahmen nach Art der Evaluierung ..........cccccoooeiiiiee e, 26
Abbildung 14 Numerische Verteilung Themenkreise/Teilbereiche.............ccccccovoviiiiiiiciicccee e, 29
Abbildung 15 Prozentuale Verteilung aktiver Frauenférderungsmallnahmen.............ccccccveeneee. 30
Abbildung 16 Verteilung der Malinahmen nach Ministerien ... 32
Abbildung 17 Malinahmen des BKA nach Themenkreis/Teilbereich...........cccccoovvevciviiineiiinenenen, 34
Abbildung 18 Malinahmen des BMASK nach Themenkreis/Teilbereich...........cc..cccceeeiviiinennen. 40
Abbildung 19 Malinahmen des BMB nach Themenkreis/Teilbereich...........c..ccccovvvviiiniiinenen. 48
Abbildung 20 Mal3nahmen des BMEIA nach Themenkreis/Teilbereich..............ccocoveveniniinennnne 51
Abbildung 21 MalRnahmen des BMFJ nach Themenkreis/Teilbereich .............ccccooviiiinieiinnnnnne 55
Abbildung 22 MalRnahmen des BMF nach Themenkreis/Teilbereich.............ccccccevoiiiienieiiiennnne 60
Abbildung 23 Mallnahmen des BMGF nach Themenkreis/Teilbereich ............cccooovvvieviniinennnne 63
Abbildung 24 Malinahmen des BMI nach Themenkreis/Teilbereich ............ccccccoveviiviiineicneneen. 75
Abbildung 25 Malinahmen des BMJ nach Themenkreisen/Teilbereichen .............ccccccovevienennnen. 78
Abbildung 26 Maflinahmen des BMLFUW nach Themenkreisen/Teilbereichen............................ 82
Abbildung 27 Maflinahmen des BMLVS nach Themenkreisen/Teilbereichen...............cccccccvveneen. 85
Abbildung 28 Malinahmen des BMVIT nach Themenkreis/Teilbereich.............cccccccoviviinnennn. 87
Abbildung 29 MaRnahmen des BMWFW nach Themenkreis/Teilbereich..............c.ccccoeiiiiinennns 90

188



Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 MalRnahmen Nach ZIEIGrUPPEN..........oooeie et eee e nneee e 11
Tabelle 2 Mallnahmen nach ThemenkreiSen............ccvoiieiii e 14
Tabelle 3 Malinahmen nach Art der MalRnahme..............cooiiiiiiiiii e 20
Tabelle 4 MaRnahmen nach zeitlicher ZUordnung...........cccccee e iiee e 22
Tabelle 5 MaRnahmen nach Budgetumfang ...........cccoe i iiie e 23
Tabelle 6 MaRnahmen nach Art der FINGNZIEIUNG .........c.cooiuieiiiie i 24
Tabelle 7 MaRnahmen nach Art der EValUIEIUNG ...........cueoiiie e et 25
Tabelle 8 Uberblick Giber die Anzahl der MaBnahmen ...............cccocueveveecuereeeeeeeeeeeseeeseese s, 27
Tabelle 9 Uberblick tber die Anzahl der MaRnahmen 2015-2016...............cceeveeuerererererererersennns 31
Tabelle 10 MaRnahmen des BKA nach ThemenkKreisen............cccooviieeieenie e 33
Tabelle 11 Malinahmen des BKA nach Art der MaBnahme..........cccoovveiiiiiiiienc e 34
Tabelle 12 MalRnahmen des BMASK nach Themenkreisen............ccccoveviieiiiienenecneccsee 39
Tabelle 13 MaRnahmen des BMASK nach Art der MalRnahme............cccccooeiiiiininicnincee 40
Tabelle 14 MaRnahmen des BMB nach Art der MaBnahme............cccooveiiiieniicneiee e 47
Tabelle 15 MaRnahmen des BMB nach Art der MalBnahme............cccooviiiiieniiicneneeecee 48
Tabelle 16 MalRnahmen des BMEIA nach ThemenKreisen............c.ccovveieii e 50
Tabelle 17 MalRnahmen des BMEIA nach Art der MalRnahme ...........ccceveiiiiienienic e 51
Tabelle 18 MalRnahmen des BMFJ nach ThemenkreiSen ... 54
Tabelle 19 Malinahmen des BMFJ nach Art der Mallnahme ..o 55
Tabelle 20 MaRnahmen des BMF nach Themenkreisen ... 59
Tabelle 21 MaRnahmen des BMF nach Art der MaRnahme............cccooeiiiiiinicninceecee 60
Tabelle 22 MaRnahmen des BMGF nach Themenkreisen .............ccccvveieieneiecne s 62
Tabelle 23 MaRnahmen des BMGF nach Art der MalRnahme.............cccoovieiinienincnicce 63
Tabelle 24 Malinahmen des BMI nach ThemenKreisen ... 74
Tabelle 25 Malinahmen des BMI nach Art der MalRnahme ...........cccoovveiiiniiiiienien e 75
Tabelle 26 Malinahmen des BMJ nach ThemenkreiSen ............cccoviiiiieenii e 77
Tabelle 27 Malinahmen des BMJ nach Art der MalRnahme ............ccooovevieiiiinieenienc e 78
Tabelle 28 Malinahmen des BMLFUW nach Themenkreisen............ccccovvviiiiienienii e 81
Tabelle 29 MaRnahmen des BMLFUW nach Art der Mallnahme...........ccccooeiiieninicncncsee 82

189



Tabellenverzeichnis

Tabelle 30 MalRnahmen des BMLVS nach Themenkreisen.............cccooeiiriiniiienecicneceee 84
Tabelle 31 MalRnahmen des BMLVS nach Art der Mallnahme ... 85
Tabelle 32 MalRnahmen des BMVIT nach Themenkreisen.............ccovvveiiiiiiiienineeseccsee 86
Tabelle 33 MalRnahmen des BMVIT nach Art der MaRnahme............c.ccoovviiiiininicninccsee 88
Tabelle 34 MalRnahmen des BMWFW nach Themenkreisen............ccocovvieiiiieninccsincsee 89
Tabelle 35 MalRnahmen des BMWFW nach Art der MaRnahme.............cccooeiiiinincninccsec 90

190



191



192



